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Tagbtatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Frühlingssitznng. I8SV.

Kreisfchreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 4, Juni 1856.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständniß mit dem Re-
gierungSraihe beschlossen, den Großen Ralh auf Montag den
23. Brachmonal nächstkünfiig einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich an dem bezeichneten Tage des Vormittags um
10 Uhr im gewohnten Sitzungslokale des Großen NaiheS auf
dem Rathhause in Bern einfinden zu wollen.

Die veratbungSgegenstände sind:

G e se tz e S e n t w ür fe.

». Solche, welche zur zweiten Berathung vorgelegt
werden:

1) DaS Gesetz über die Organisation deS Schulwesens;
2) « über die Sekundärschulen;

„ über die Kantonsschulen;

„ beireffend die Gemeindshörigkeit der Ort¬
schaft Kiècle8-cle8su5, Amtsbezirks Dels-

„ über die Herausgabe der Großrathsver-
Handlungen;

„ betreffend die Kehrfahrten der französischen

Müller;
y betreffend einige Modifikationen des Gesetzes

über die Hypothekarkasse, behufs
Wiedereröffnung der allgemeinen Hypothekarkasse;

„ betreffend die Errichtung einer Sekretärstelle
für die Direktion der Enisumpfungen und
Eisenbahnen.

Tagdlatt des Großen Rathes 1856.

3)
4)

5)

6)

7)

8)

d. GcsetzeSentwürfe, welche schon früher vorgelegt
aber nicht in Berathung genommen worden sind:

1) zu Verhinderung leichtsinniger Ehen;
2) betreffend die Herabsetzung der Taggelder der Amtsrichter

und AmtSgerichtssuppleanten;
3) betreffend die Reorganisation der Kantonalbank.

c. Gesetzesentwürfe, welche neu vorgelegt werden:

1) Entwurf eines Strafgesetzbuches;
2) eineS Dekrets, betreffend einige Modifikationen

deS Gesetzes über die Amtsgerichts- und Un-
terweibel vom 24. Dezember 1832;

3) „ eines Dekrets, betreffend Auslegung deS § 6
deS Emanzipationsgesetzes vom 27. Mai 1847.

k. Vorträge.
». DeS Präsidiums:

t) über stattgehabte Ersatzwahlen;
2) über die Reduktion der Amtsbezirke.

b. Der Direktion deS Innern:
1) betreffend Genehmigung deS vom RegierungSrath er¬

lassenen Kutscher- und Führerreglements für die
oberländischen Bezirke.

c. Der Direktion der Justiz und Polizei:
1) über verschiedene StrafumwandlungSgesuche;
2) über einige Naturalisationsgesuche.

ä. Der Finanzdirektion:

1) über die StaatSrechnung für das Jahr l855;
2) über die Entschädigung der Hunfikenbrückengescllschaft

wegen Aufhebung des Brückenzolls;
' 3) über das Entlassungsgesuch deS Herrn Kantonsbuch¬

halter v. Jenner.

Der Forst- und Domainen-Direktion:

1) betreffend die Abtretung von Staatscigenthum für den

Bau einer katholischen Kirche in Bern.
18
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t'. Der Baudirektion:

t) beireffend die Ertheilung des ErpropriationSrechts für
eine Straßcnkorrekiion im Dorfe St. Immer;

2) beireffend die Versetzung der Kavalleriekasernc;
8) betreffend Genehmigung des Planes für die Korrektion

der Sonvillier-St Immerstraße,

k. Der Militärdirektion:

1) betreffend Entlastung und Beförderung von Stabs«
osfizieren.

<3. Wahlen. ^
1) Wahl eines KantonöbuchhalterS.

Für die erste Sitzung werden die Vortrage des

Regierungspräsidenten über die Ersatzwahlen, der Justiz- und
Polizeidirektion über Strafnachlaß- und SirafumwandlungSgesuche,
sowie die zur zweiten Berathung gelangenden Gesetzesenlwürfe
unter Ziffer 5 und s. zur Behandlung kommen.

Sie werden schließlich ersucht, die Ihnen seiner Zeit
übersandten Gesetzesenlwürfe mitzubringen

Mit Hochschätzung.

Der GroßrarhSpräsideni:

Kurz.

Grste Sitzung.

Montag den 23. Juni l85k,

Morgens »m 10 Uhr

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwefend, mit Entschuldigung: die Herren Bühlmann,
Elementen, Gfeltcr m Signau, Jmobersteg, Mauerhofer, Müller,
Aru; Nütz, NölhliSberger, Guftav; Noch m Wangen, Noch
in Niederoipp unv Seßler; ohne Entschuldigung: die Herren
Aeberfold, Affolter, Balsiger, Baischelet, Berbier, Berger,
Befsire, Biedermann, Bigler, Bolteron, Bucher, Bürki in
Nvchigen. Buri. Jakob; Bützberger, Carrel, Carlin, Charmillor,
FeUer, Fenne, Fischer, Frvfard, Friedli, Geitzbühler, Gerber,
Glrardin, GlauS, v. Gonten, Gouvernon, v. Graffenriev,
Gygar, Haldimann in Signau, HaSlebacher, Henncmann,
Herren, Hofer, Hubaeder, Jmhvof, FriedenSlichter; Jndermühle,
Kaiser. Kanziger, Karlen, Kasser, Kehrli, Kileber, Kipser,
König, Kohler in Pruntrnt, Koller, Krebs in Twann, KrcbS
tu Albligen, Lehmann, Christian; L-Hmann, Johann; Lehman»,
Daniel; Lehmann, I. U; Lcmpen, Leuenberg, r, Marquis,
Masel, Melhör, Minder, Morel, Moosmann, Mvser. Rudolf;
M oser. Gottlieb; Müller in Hofwyl, Müller in Suiniswald,

v. Muralt, Oberli, Oeuvray, Otth, Paulet, Probst, Reber,
Rebmann, Reichenbach, RöthliSberger, Johann; Röthlisbergrr,
Jsaak; Rubin. Sahli in Murzelen, Salchli, Schafftet, Schären
in Stegen, Schären in Spiez, Schmid, Scholer, Schrämli,
Echürch, Seiler, Siegenthaler, Sollberger, Stettler, Streit,
Benedikt; Tièche, Thönen, Wagner» v. Wattenwyl in Dießbach,

v. Wattenwyl in Rubigen, Weber, Weißmüller, Wiedmer,
Wirth, Wißler und Zeller.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgenden
Worten: „Meine Herren! Es find zwei Jahre verflossen —
die Hälfte unserer Amisvauer — seit dem bekannten Ereignisse,
welches dem langjährigen Parreihaver Halt gebot unv welchem
man den Namen Fusion verlegte. Dieses Erergniß, welches
wohl einzig in der Geschichte dasteht, wurde, so wie ver Druck
der Umstände nachgelassen Halle und der berechnende, mißtrauische
Verstand allein seinen Maßstab anlegte, natürlich sehr verschieden
beurtheilt. An mir am wenigsten ist eS, demselben ein beur-
theilendes Prädikat beizulegen; aber auf die Thatsachen will
und darf ich aufmerksam machen, welche wohl Jedermann als
dessen Wirkungen anerkennen wird. Die Amlöberichte des -

verflossenen Jahrs, ich glaube sagen zu dürfen, ohne Ausnahme,
hoben chervor, wie sich daö Volk in dem gegenwärtigen politischen

Zustande wohlbefindet, und gewiß Sie alle, meine Herren,
haben wiederholt die Erfahrung gemacht, wie vaS Aufhören der
frühern politischen Kämpfe nicht nur den obern Landesbehörden,
sondern auch den Gememden und Einzelnen ermöglicht hat,
ihre Kräfte zu allgemein nützlichen Zwecken zu vereinigen. Auch
in dre Verbesserung deS morallschen Zustandes des Volkes
erne Thaisache, und der Bericht, welcher vor wenigen Tagen
in diesem nämlichen Saale vor ver<-Kirchensynvde verlesen
worden ist, fühlt unter ven Umständen, welche vie unleugbare
und erfreuliche Wendung zum Bessern, welche alle Berichte
anerkennen, herbei geruhn haben, auch an: „Die zurückgekehrte
polnische Ruhe und größere Einiiachl im Lande, bei der sich

der alle Beruercharakler wieder geltenv macht und alle Gur-
deilkcnbeii zusammenstehen wider die gemeinsame Noth." Die
Verständigung des Jahres 13à^ Hai uns den Frieden gebracht,
und der Fiiede ist ein Segen Gottes. An uns ist es, meine

Herren, diesen Fueoen zu bewahren. Gehen wir einig; es ist
noch so viel G,oßes auszuführen, daâ alle Kräfte des Landes
in Anspruch nimmt. Unlängst hat ver Himmel wieder eine

xinne Mahnung au unö ergehen lassen, dem uralten Uebel, mit
welchem die an die Jura-Seen angrenzenvk» Gegenden
heimgesucht sind, einmal erustltch an die Wurzel zu greifen und
demselben möglichst abzuhelfen. Der m allen Dingen
nothwendige Widerspruch der Ansichten möge auS der Sache
hervorgehen, und nicht Personen im Auge haben. V «ragen wir
uns in gegenseitiger Achtung und wenn möglich in Freundschaft,
und seien wir vor einer wahrhaft satanischen Macht auf der

Hut, welche schon so v.el Schönes zerstört und Gutes verhindert

hat, ich meine die Macht der Mißverständnisse. Sowohl
der Negrcrungsralh als das Präsidium hätten gerne einen
andern Zeitpunkt zur Versammlung des Großen RalheS
bestimmt, weil Viele von Ihnen durch Arbeiten auf dem Lanbe

g hindert waren, aber es war nicht anders möglich. ES liegen
dringende Geschäfte vor, von welchen wenigstens einige erledigt
werben müssen, und da die Bundesversammlung nächstens
zusam i-entrill und der Nationalraih in diesem Saale seine

Sitzungen hält, so konnten wir nicht eine andere Zeit bestimmen.
Ich wünsche, daß wir wenigstens die wichtigsten Geschäfte
erledigen können, und bitte Sie daher um Ausdauer, damit
nicht wegen zu geringer Zahl von Mitgliedern die Sitzung
ausgehoben werben muh. Ich erkläre die Sitzung als eröffne!."



ES werden mehrere auf die Juragewâsserkorreklion bezügliche

Vorstellungen angezeigt,wobei das Präsidium bemerkt,
daß die übrigen eingelangten Vorstellungen und Bittschriften
in der Kontrolle, welche zur Einsicht bereit lieg», verzeichnet
sind.

Der neu gewählte Herr Großrath Th eu rill at (Siehe
Großrathsverhandlungen der letzten Session, Seite 165) leistet
den verfassungsmäßigen Eid.

Tagesordnung:

Vortrag des Regierungsrathes, betreffend die vom
Wahlkreise Hilterfingen in Folge deS Austrittes des Herrn
Riischard am 8. Juni abhin vorgenommene Ersatzwahl.

Mit 373 von 656 Stimmen wurde erwählt:
Herr Christian von Gon ten, Speisewirth, in Merligen.

Da binnen der gesetzlichen Frist keine Einsprache gegen
diese Wahlverhandlung einlangte, und auch der RegierungS-
rath sich nickt veranlaßt sah, von Amtes wegen einzuschreiten,
so stellt derselbe den Antrag, der Große Rath möchte die Wahl
als gültig anerkennen und den Gewählten beeidigen.

Der Antrag des Regierungsrathes wird, empfohlen
vom Herrn Regierungspräsidenten als Berichterstalter,
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Gesetzes-Entwurf
betreffend

die Herausgäbe der GroßrathSverhandlungen.
(Zweite Beraihung,)

(Siehe Tagblait der GroßrathSverhandlungen, Jahrgang 1855,
Seile 276 ff.)

Herr Präsident des RegierungSralbcs als Berichterstatter.

Seit der ersten Berathung dieses GesctzeSentwurfS hat sich

keinerlei Veranlassung geboten, die Sache neuerdings in der
vorberathenden Behörde zur Sprache zu bringen. Ich beschränke

mich daher einfach auf den Antrag, Sie möchten in die zweite

Berathung eintreten, den Gesetzesentwurf in glot>» behandeln
und endlich genehmigen. Was die Inkraftsetzung desselben

betrifft, so schlage ich dafür den 1. Juli nächsthin vor.

Tscharner in Bern spricht den Wunsch auS, eS möchte

Vorsorge getroffen werden, daß die Verhandlungen des Großen
Rathes künftig etwas schneller im Drucke erscheinen.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß durch die

Erlassung deS vorliegenden Gesetzes auch die Beförderung der

Herausgabe bezweckt werde

Sowohl daS Eintreten als die Behandlung deS Gesetzes

in g!oi>o, sowie dessen endliche Genehmigung und Inkraftsetzung

auf den 1. Juli nächstkünftig wird durch das Handmehr
genehmigt.
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Dekrets-Entwurf
betreffend

die Errichtung einer Sekretär stelle für die Direktion
der Entsumpfungen und Eisenbahnen.

(Zweite Berathung.)

(Sie GroßrathSverhandlungen der letzten Session, Seite 17 ff)

Sahli, RegierungSrath, als Berichterstatter. ES wurde
bereits in der letzten Session deS Großen Rathes ein Beschluß
gefaxt, wonach die Stelle eines Sekretärs für die Direktion
der Entsumpfungen und Eisenbahnen festgestellt wurde; seither
wurde diese Stelle provisorisch besetzt und die Nothwendigkeit
derselben stellt sich von Tag zu Tag als dringendes Bedürfniß
heraus Da bei der ersten Berathung kein Widerspruch erhoben
wurde, so bin ich nicht im Falle, einläßlich auf die Sache
einzutreten, sondern stelle einfach den Antrag, Sie möchten in
die zweite Berathung des Dekretes eintreten, dasselbe in glokv
behandeln und endlich genehmigen.

Das Eintreten, sowie die Behandlung deS Dekretes in
glollo und dessen endliche Genehmigung werden vom Großen
Rathe ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Naturalisationsgesuche:

1) Des Herrn Leonhaid Christian Müller von Duden-
hofen, Großhrrzogthums Hessen, Apotheker in Bern, welchem
das Bürgerrecht der Stadt Bern zugesichert ist.

Der RegierungSrath beantragt die Erthcilung der
Natmalisaiivn und der Herr Direktor der Justiz und Polizei
empfiehlt diesen Antrag als Berichterstatter unter Hinweisung

auf die Garantien, welche der Peient gewährt, indem
letzlerer sich sowohl durch sein Beiragen als durch seltene
Kenntnisse in seinem Fache die allgemeine Achtung erworben
und auch in pekuniürei Hinsicht die wünschbare Sicherheit
darbietet.

A b st i m m u n g:

Von 97 Stimmen fallen:
Für Will fahr 88 Stimmen.
Für Abschlag 9 „

2) DeS Herrn Ludwig von Linden, eidgenössischer
Oberst und Oberinstruktor der Kavallerie, Burger von Enges,
KantonS Neuenburg, welchem das Burgerrecht der Stadt Bern
zugesichert ist.

Auch dieses Naturalisationsgesuch wird vom Regie-
rungSrathe und vom Herrn Berichterstatter empfohlen
und zwar sowohl mit Rücksicht auf die ausgezeichnete Stellung,
welche der Petcnt unter dem schweizerischen Militär einnimmt
als auch hinsichtlich dessen persönltche Eigenschaften und der

von ihm gewahrte» Garantie

Match ps unterstützt das Gesuch ebenfalls.

Abstimmung:
Von 87 Stimmen fallen:
Für Willfahr 77 Stimmen.
Für Abschlag 16 „
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3) Des Herrn Hermann S toy aus Rosenfeld, König,
reichs Wurtemberg, wohnhaft in Word, welchem das OrtS-
bürgerrechl der Gemeinde Pleujouse, Amtsbezirks Pruntrut,
zugesichert ist.

Der Regi erungSrath und der Herr Berichterstatter
stellen auch hier den Antrag auf Genehmigung des Naturali,
salionsgesuchS im Hinblicke auf die vom Petenten gewährte
moralische und pekuniäre Garantie.

Abstimmung:

Von 88 Stimmen fallen:
Für Willfahr 7l Stimmen.
Für Abschlag l5 „
Leer 2 „
Allen drei Petenten ist somit die Naturalisation ertheilt.

Dekrets-Entwurf
betreffend

das Kehrfahren französischer Müller.
(Zweite Berathung.)

(Siehe GroßrathSverhandlungen der letzten Session, Seite 5 ff.)

Herr Präsident des RegierungSraths als Berichterstatter-
Am 24. Januar 1850 faßte der Große Rath einen Beschluß,
wonach in Betreff des Kehrfahrens französischer Müller der
Grundsatz der Gegenseitigkeit zwischen der Schweiz und Krankreich

aufgestellt wurde. Die Schweizer sollen in Frankreich
ihre Kehrfahrten halten dürfen, ebenso die Franzose» in der
Schweiz, oder wenn die Schweizer in Frankreich ausgeschlossen
sind, so sollen eS auch die Franzosen in der Schweiz sein.
Infolge der eigenthümlichen Lage bernischer Gemeinden im
Amtsbezirke Pruntrut entstanden bald Schwierigleiten für deren
Bewohner, besonders für diejenigen der Gemeinden Damvant
und Reclère, so daß die dortigen Gemeinderäthe Borstellungen
an den RegierungSrath richteten, zu deren Begründung namenl,
lich angeführt wurde, daß die Mühle von Montjoie sehr nahe
gelegen, diejenige von Chevenez dagegen viel entfernter, erstere

während beS ganzen JahreS hinlänglich mit Wasser versehen
sei, letztere dagegen nicht, und daß die Einwohner von Reclère
und Damvant jede Woche den Wagen des französischen MüllerS
bei ihren Häusern vorüberfahren sehen müssen. Am 3. März
abhin genehmigten Sie in erster Berathung ein Dekret, durch
welches der RegierungSrath ermächtigt wird, in Fällen, wo daS
Interesse der eigenen KantonSangehörigen es gebietet, von dem
im Großrathsbeschlusse vom 2-1. Januar 185(1 gegenüber den
französischen Müllern ausgesprochenen Verbote des KehrfahrenS
in hiesigem Kantone Ausnahmen zu gestatten. Man spricht
also weder von Reclère noch von Damvant, noch von Montjoie,
sondern der durch daS Dekret von 185l) aufgestellte Grundsatz
der Rcziprozitäl bleibt auch ferner Regel, aber man gestaltet
Ausnahmen, und ich bitte wohl zu bedenken, nicht zu Gunsten
der französischen, sondern der eigenen Bürger, da wo deren
Interesse es erheischt. Ich hätte mich, ohne auf die Sache
näher einzutreten, einfach darauf beschränkt, Ihnen das vor,
liegende Dekret zur endlichen Genehmigung zu empfehlen, allein
während der heutigen Sitzung sind zwei Vorstellungen gegen
dasielbe eingelangt, von welchen die eine von pruntruier Müllern

unterzeichnet ist, die persönlich bei der Sache inieressirt
sind, während die andere von 47 Partikularen unterzeichnet ist,
wobei mir auffiel, daß die Petenten nicht Einwohner der zu»
nächst betheiligten Gemeinden Reclère und Damvant sind. Beide
Vorstellungen sind gleichlautend, indessen fragt es lediglich, ob
das darin enthaltene Begehren begründet sei oder nicht. Ich

will die darin angebrachten Einwendungen kurz durchgehen und
Sie werden sehen, daß dieselben theils auf irrigen Voraus-
sctzungen beruhen und mit einem, ich möchte fast sagen lächerlichen

Mißverständnisse schließen Vorerst sagen die Petenten,
die Gemeinderäthe von Reclère und Damvant hätten keinen

Auftrag gehabt, zu petitioniren. Das mag sein, aber die

Gemeinderäthe hatten dennoch daS Recht dazu. Ferner beruft
man sich darauf, die übrigen Ortschaften des Amtsbezirks Pruntrut

seien der Petition nicht beigelreien. Das ist thaisächlich
ganz richtig, aber der Grund ist sehr einleuchtend. Wenn mich
der Schuh drückt, so klage ich, nicht der Nachbar, dessen Schuh
groß genug ist. ES handelt sich hier um ganz lokale
Verhältnisse, bei welchen zwei Gemeinden betheiligt sind, die andern
nicht. Die Petenten sagen sodann, die Erlassung dieses
Dekretes sei kein Bedürfniß, während die Gemeindräthe von
Reclère und Damvant sich auf das dringende Bedürfniß der
Abhülfe stützen, und hiep glaube ich, man habe besonders die Lage
derjenigen in'S Auge zu fassen, welche von den obwaltenden
Verhältnissen zunächst betroffen werden. Offenbar hat der
Verfasser der Petition daS Dekret gar nicht gelesen, welches der
Große Rath am 3. März abhin annahm, denn er kämpft gegen
die ursprüngliche Redaktion, während er diejenige, um welche
es sich handelt, nicht angreift. Ferner wird behauptet, man
habe noch nicht genug Erfahrung. ES mag sein, daß die
Peienten solche noch nicht gemacht haben, aber die Bewohner -

von Reclère und Damvant haben seit sechs Jahren Erfahrung
gemacht und verlangen nun Abhülfe. Die Peienten gehen
weiter und sagen, sie können nicht begreifen, wie die Gemeinderäth»

von Reclère und Damvant ein solches Begehren stellen
konnte», denn diese Ortschaften seien durch eine schöne Straße
mit Chevenez verbunden, während nach Montjoie ein schlechter
Fahrweg führe. Dieser Umstand ist jedoch eher geeignet, das
Begehren der Gemeinderäthe zu unterstützen, denn wenn man
vorzieht, sich eines schlechten Weges statt einer schönen Straße
zu bedienen, so müssen wohl besonde-e Münde dafür vorhanden
sein. Auch auf die Konsequenzen, welche dieses Dekret habe,
wird anfiuerksam gemacht, aber eS handelt sich einstweilen nur
um ein Prinzip. Wenn die P tenttn sodann verlangen, der
Große Rath möchte einen Augenschein abhalten, so kann dieß
nicht einst gemeint sein. Uebrigens setzen sie hier wieder etwas
ganz anderes voraus, als hier in Frage steht. Mit dem letzten
Argumente endlich entkräften die Peienten die vorhergehenden,
indem sie behaupten, eS gereiche ihnen zum Nachtheil, wenn
man dem französischen Müller die Erlaubniß gebe, in den
betreffenden Gemeinden Getreide zu holen Ich komme auf den
frühern Say zurück: das Dekret von 185(1 stellt die Reziprozität
als absolute Regel auf, daS vorliegende Dekret läßt diese Regel
bestehen, gestattet jedoch Ausnahmen von derselben und überläßt

die Anwendung dem Regierungsraihe. Ich empfehle Ihnen
daS Eintreten, die Behandlung des Dekretes in glodo, sowie
dessen endliche Genehmigung und sofortige Inkraftsetzung.

Der Antrag deö Herrn Berichterstatters wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Gesetzesentwurf
betreffend

einige Modifikationen des Hypothekarkassagesetzes
behufs Wiedereröffnung der allgemeinen

Hypoth ekarkasse.

(Zweite Berathung

(Siehe Tagblatt der GroßrathSverhandlungen Jahrgang 1855
S. 272 ff. und Jahrgang 1856 S. 1l ff.)

Fuel er, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Unterm
4. März abhin beschlossen Sie, daS unter Vorbehalt der zweiten



Berathung genehmigte Gesetz über die Wiedereröffnung der
allgemeinen Hypothekarkasse provisorisch in Kraft treten zu
lassen. Wenn auch seither eine ansehnliche Zahl von Bürgern
von der in diesem Gesetze gewährten Gelegenheit Gebrauch
machte, so geschah es doch nicht in dem Maße, wie ich
erwartete; indessen sind in der letzten Zeit wieder zahlreiche
Begehren eingelangt. Da die Nothwendigkeit bedeutender Abänderungen

nicht vorhanden ist, da dieses Gesetz während der kurzen
Zeit seines Bestehens sich bewährt hat und keinerlei Klagen
sich kund geben, so trage ich einfach darauf an, Sie möchten
eintreten, das Gesetz in globo behandeln und endlich
genehmigen. Der K 10 wäre lediglich dahin zu ergänzen, daß daS
Gesetz in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen

sei.

Das Eintreten, die Behandlung deS Gesetzes in gloko,
sowie dessen endliche Genehmigung werden ohne Einsprache

' durch das Handmehr beschlossen.

In Betreff der vom Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen
Ergänzung des § 10 bemerkt das Präsidium, die Aufnahme
des Gesetzes in die Sammlung der Gesetze und Dekrete sei

lediglich Sache der Vollziehung.

Projekt-Dekret
betreffend

die Gemeindehörigkeit der Ortschaft Oberrieder-
wald, im Amtsbezirke Delsberg.

(Zweite Berathung

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1855,
Seite 269 ff.)

Herr Präsident deS Regirrungsrathes, als Berichterstatter.
Da ich bei der ersten Berathung dieses Dekretes im Laufe der
vorigen Session ziemlich ausführlich über die Verhältnisse der
Ortschaft Oderriederwald Bericht erstattete, so glaube ich heute
ein näheres Eintreten auf dieselben ersparen und mich auf
das Wesentliche beschränken zu können ; dagegen bin ich im
Falle, über eine eingelangte Beschwerde Auskunft zu ertheilen.
Das Wesentliche läßt sich in folgenden Zügen zusammenfassen.

Im vorigen Jahrhundert hatte der Bischof von Basel einen
Wald von 270 Jucharten zwei Familien zum Lehen gegeben,
aus welchen nach und nach eine ziemliche Kolonie entstand.
Im Anfange hatte dieselbe in Betreff kommunaler Verhältnisse
keine Bedürfnisse, aber im Laufe der Zeit kamen die Leute dazu,
Kinder in die Schule und in die Unterweisung schicken zu
müssen, Kirchen zu besuchen. Letzteres Verhältniß wurde durch
den Bischof von Basel selbst insofern regulirt, als er die
Ortschaft Oderriederwald in kirchlicher Beziehung der Pfarrei
Saugern zutheilte, wo die Bewohner der erstem Ortschaft auch
die Schule benutzten. Nach der Vereinigung des Jura mit
dem alten Kantone gestalteten sich auch die Bürgerrechts»?»
hältnisse in entsprechender Weise und die Ortschaft Oderriederwald

bildete eine gesonderte bürgerliche Gemeinheit, in
kommunaler Beziehung jedoch entstanden Streitigkeiten. Allerdings
gehörte die Ortschaft infolge Beschlusses des Kleinen Rathes
von 1826 und 1828 zur Einwohnergemeinde Saugern, aber

zu Anfang der Dreißigerjahre hatte man dieses vergessen, und
der Regierungsstatthalter beging die Unvorsichtigkeit zu fragen,
wohin Oderriederwald gehöre; die Gemeinde Saugern mochte

daraus schließen, man wisse es nicht und behauptete, die

Ortschaft gehöre zu Courrour. Nach dem vorliegenden Dekrete
bildet Oderriederwald auch ferner eine gesonderte bürgerliche
Gemeinheit, gehört in kirchlicher Beziehung zur Pfarrei
Saugern, in kommunaler Beziehung zur Einwohnergemcinde
Saugern, wird vom Gemeindebann von Courrour getrennt
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und zu demjenigen von Saugern verlegt. Gegen daS Dekret
an und für sich liegt eigentlich keine Beschwerde vor und es
steht dessen endlicher Genehmigung keine Schwierigkeit im Wege;
die eingelangte Beschwerde bezieht sich auf eine bloße Konsequenz
deS Dekretes. Von den erwähnten 270 Jucharten Waldes ist
nämlich ein Theil urbarisirt worden, während ein Theil noch
als Wald dasteht, und eS besteht über die Frage Streit, ob
das übrig gebliebene Stück Waldes der Korporation Oderriederwald

gehöre, oder ob es Privatwald sei. Ursprünglich war
es Privatwald, aber da die Ortschaft zu einer eigentlichen
Korporalion, zu einer Gemeinde erklärt wurde, so ist die
Regierung der Ansicht, dadurch werde der Wald auch Gemeinde«
wald. Darauf bezieht sich die erwähnte Beschwerde. Im
Laufe der Zeit hallen sich einzelne Angehörige von Oderriederwald

entfernt und keinen Genuß von der Waldung, daher
beschweren sie sich und behaupten, es sei Privatwald.
Diejenigen, welche in Oderriederwald wohnen, haben ein ganz
anderes Interesse, und die Regierung, welche die Oberaufsicht
über die Gemeinden hat, ebenfalls. Sie hielte eS für ein
Unglück, wenn der Wald zertrennt würde; die Korporalion
Oderriederwald hat ^Ue Rechte einer Korporation, sie soll auch
deren Pflichten und Lasten tragen und man soll dahet den
Wald nicht theilen. Darüber hat übrigens der Große Rath
heute nicht zu entscheiden. Der Prozeß wegen Theilung des
Waldes ist bereits eingeleitet; die Regierung hat dem Richter-
amle Delsberg die Erklärung abgegeben, sie erhebe Einsprache
gegen die civilrechtliche Behandlung der Frage, welche nicht
civilrechtlicher, sondern administrativer Natur sei. Das geschah
nach dem Gesetze vom 20. März 1851 über das Verfahren bei

Kompetenzkonflikten der Behörden, nach welchem in Fällen,
wo bei einer gerichtlich anhängig gemachten Sache seitens einer
Verwaltungsbehörde die Einwendung erhoben wird, dieselbe sei auf
dem Admtiiistrativwege zu erledigen, die Behörde, vor welcher
dieses geschieht — unter einstweiliger Einstellung des Prozesses —
den Fall an das Obergericht zu bringen hat, welches, wenn es
die Elnwendung gegründet findet, die Sache von AmteS wegen
art die Verwaltungsbehörde verweist, im entgegengesetzten Falle
aber Mittheilung vom Verhältnisse an den Regierungsrath
macht und diese Behörde zur Erklärung veranlaßt, ob sie die

Komptàz der Gerichtsbehörden anerkenne oder nicht. Ich soll
vüraussetzen, der Richter von Delsberg werde die Sache dem

Obergirtchte übermittelt haben Entweder erklärt nun das
Obergericht, es sei damit einverstanden, daß die Administrativbehörde

zu entscheiden habe, oder es erklärt sich damit nicht
einverstanden und sagt, die Sache gehöre vor den Civilrichter;
dann haben wir den Fall, wo die oberste GerichlSbehörde erklärt,
die Sache gehöre vor den Civilrichter, die oberste Verwaltungsbehörde

dagegen, dieselbe gehöre vor die Administrativbehörde,
und eS unterliegt die Frage nach der Verfassung der Entscheidung

des Großen Rathes. Ich empfehle Ihnen das Eintreten,
die Behandlung des Dekretes in glvtio und dessen endliche
Genehmigung.

Der Antrag des Herrn Berichterstatters wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Strafn achla ß-undStrafumwandl un gsgesuche.

Auf den Antrag deS RegierungSratheS und der

Direktion der Justiz und Polizei wird ohne Einsprache
durch daS Handmehr beschlossen, was folgt:

1. Dem Samuel H urni von Ryzenbach, Amtsbezirks Laupen,
welcher am 21. Sept. 1853 von den Assisen deS Mittel-
landeS der Theilnahme an Diebstählen schuldig erklärt
und dafür zu 4 Jahren Kantonsverweisung »erurtheilt
worden ist, wird der Rest dieser Strafe begnadigungsweise
erlassen.
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2. Dem NiklauS Krähenbühl von WimmiS wird die Buße
von Fr. 50 und die zwölsmonatliche Leistung, wozu er
durch obergerichtliche Sentenz vom 20. März 1854 als
Theilnehmer bei einer am Wahltage des 5. Mai 1850
beim Brodhäust stattgehabten Schlägerei verurtheilt worden
ist, begnadigungsweise erlassen.

3 Die sechsmonatliche Eingrenzung in die Hcimathgemeinde,
zu welcher Johann Ulrich Steiner von Signau, sonst

wohnhaft zu Oberburg, am 15. März 1856 vom
Amtsgerichte Fraubrunncn wegen Unterschlagung veruriheilt
worden ist, wird in eine Eingrenzung in die Gemeinde

Oberburg von gleicher Dauer umgewandelt.

4. Die zwölfmonatliche Einsperrung, zu welcher Barbara
Schaad, nunmehr verehelichte Roth, von Bannwyl, von
der obergcrichtlichen Polizeikammer wegen vierten UnzuchtS-
fehlerS verurtheilt worden ist, wird in eine Gemeindsein-

grenzung von gleicher Dauer umgewandelt.

5 Der Susanna Kästli, geb. Moser, bernische Landsaßin,
welche vor ihrer Verheirathung vom Amisgerichte Bern
wegen Betrugs zu 20 Tagen verschärfter Gefangenschaft
und zu 2 Jahren Verweisung auS dem Amtsbezirk Bern
verurtheilt worden ist, wird der nicht mehr ganz anderhalb
Jahre betragende Theil dieser AmtSverweisung in
Eingrenzung in die Gemeinde Bümpliz, in welcher ihr Ehemann
wohnhaft ist, von gleicher Dauer umgewandelt.

6. Dem Johann Liechti von Biglen, Müller in WimmiS,
vom Amtsgerichte Nieversimmenthal am 20 Hvrnung 1856

wegen Pfandverschleppung zu 2 Monaten Einsperrung
verurtheilt, wird die Hälfte dieser Strafe begnavigungS-
weise erlassen

Den nachstehenden 25 in der Strafanstalt zu Bern
enthaltenen Sträflingen, welche wegen verschiedener Verbrechen
korreklionell zu Zuchthausstrafe verurtheilt worden und sich, sämmtlich

in der Anstalt gut aufgeführt habe«, wird der letzte Drittel
ihrer Strafe oder, wo derselbe weniger als einen Drittel beträgt,
der Rest begnadigungSweise erlassen: c

1. Portner, Johann, von Bnrgistein, wegen Diebstahls zu
6 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

2. Gfeller, Johann, von Oberthal, wegen Bestialität zu
2 Jahren Zuchthans veruriheilt.

3. Sommer, Jakob, von SumiSwald, wegen DicbstahlS-
versuch zu 1'/, Jahr Zuchthaus verurtheilt.

4. Zürcher, Peter, von Trubschachen, wegen Diebstahl zu
2 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

5. Käppeli, Jakob, von Wynau, wegen Diebstahl zu l'/z
Jahr Zuchthaus verurtheilt.

6. Steck, Christian, von Walkringen, wegen Diebstahl zu
1/, Jabr Zuchthaus verurtheilt.

7. Hofstettler, Christian, von GuggiSberg, wegen Diebstahl
zu 1 Jahr Zuchthaus veruriheilt.

8. Müll euer, Fried., von Saanen-Ablämschen, wegen
Diebstahl zu 1 Jahr Zuchthaus verurtheilt.

9. Ublmann, Jak., von Rütschelen, wegen Diebstahl zu 1

Jahr Zuchthaus verurtheilt.

10. Habegger. Christ., von Trub, wegen Diebstahl und
Unterschlagung zu ^ Jahr Zuchthaus verurtheilt.

11. Roth, Joh., von Grindelwald wegen Diebstahl zu 1

Jahr Zuchthaus verurtheilt.

12. Arni, Marg., von Bibern-Solothurn, wegen Diebstahl
und Verweisungsübertretung zu 1'/, Jahr Zuchthaus
verurtheilt.

13. Gerber, Rostne, von Schangnau, wegen 5 Unzuchtsfehler
zu 1 Jahr Zuchthaus veruriheilt.

14. Ochsenbein, Christina, von Fahrni, wegen Diebstahl zu
1 Jahr Zuchthaus verurtheilt.

15. Arm, Elis., von LandiSwyl, wegen Diebstahl zu ^ Jahr
Zuchthaus veruriheilt.

16 Sahli, Anna Marie, von Wohlen, wegen Diebstahl zu
2/» Jahr Zuchthaus verurtheilt.

17. F lückiger, Andreas, von Rohrbachgraben, wegen Be¬
trügereien zu 1 Jahr Zuchthaus verurtheilt.

18. Hartmann, Philipp, von Feldreiuach, Würtemberg,
wegen Todschlag zu /z Jahr Zuchthaus verurtheilt.

19. Kipfer, Jul. Melina, von SumiSwald, wegen Diebstahl
und schlechter.Aufführung zu 1^ Jahr Zuchthaus
veruriheilt.

20. HaSler, Anna, von Reichenbach, wegen Diebstahl zu
Jahr Zuchthaus veruriheilt.

21. Wall her, Susanna, von Jegeustorf. wegen Kuppelei zu
'/- Jahr Zuchthaus verurtheilt.

22. Schneider, Anna Barbara, von Reutlingen, Würtem¬
berg, wegen Diebstahl zu '/z Jahr Zuchthaus veruriheilt.

23. Ärogg, Marie, von Melchnau, wegen vier außerehelichen
Geburten und Verheimlichung der Schwangerschaft zu
Jahr Zuchthaus verurtheilt.

24. Messerli, Sus, von Oberstocken, wegen Diebftahl zu
^ Jahr Zuchthaus veruuheilt.

25. Nydegger, Elts, von Schwarzenburg, wegen Diebstahl
zu Jahr Zuchthaus verurtheilt.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor.

Fr. Faß bind.
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Uebersicht

der Staatsrechnung für das Jahr 18ZZ.

Cinnehmen.

i. Ertrag des Staatsvermögens.

Liegenschaften.

Waldungen (Reinertrag)
iXk, In der Rechnung pro 1855 ist

begriffen der reine Gewinn der
Holzspevitions-Anstalt mit Fr.
3,661. 01.

Domänen

Budget für
t85S.
Fr.

139,950

Rechnung für
l855.

Fr. Rp.
176,318. 04

90,700 82,768. 81

230,650 259,086. 85

k. Kapitalien.

Zins des Kapitalfonds der Hypothekar-
Kassa

ZinS des Kapitalfonds des innern
Zinsrodels

ZinS deS Kapitalfonds der Domänen-
Kassa

Zins der Zehnt, und BovenzinSliqi.i-
dation

ZinS des Kapitals in der Lebensmittel-
liquidaiion

Zins des Kapitals der Kanionalbank-
obligarionen

Zins deS Kapitalfonds der Kanlvnalbank
Zins des Kapiialfonds der Salzhandlung
Zins des Kapitals in derStaalSapotheke
ZinS der an die Fraubrunnen-Moos-

Enisumpfungsgesttlschaft gemachten
successiven Vorschüsse

Zins der an die Konolfingen-MooS-
EnisnmpfungSgesellschaft gemachten
successiven Vorschüsse
(Obiger Zins von Fr. 30. 06 ist
vom 1. Januar bis und mit 11.
August 1855 als dem Tage der
Abzahlung ihrer schuldigen Restanz, und
ist somit liquidirt.)

ZinS der' an die Bätterkinden Moos-
Emstimpfungsgcscllschaft gemachten
successiven Vorschüsse

Zinse auf den ausgestellten Obligationen
auf Zyback, gew. Grimsel Spital-
verwalrerS wegen Vergütung des

abgebrannten Spitals
ZinS von einem ausstehenden BodeuzinS
ZinS deS an die Sckönbühlthal-MooS«

EntsumpsungSgesellschaft gemachten
Borschusses von Fr. 40,000

Zinse auf den Vorschüssen an Gemeinden

für die Aarräumung zwischen

Untersten und dem Brienzerste

Zins von den für die Gürbe-Korrektion
gemachten Vorschüssen

259,295

52,960

60,000

92»

1,800
155,000
16,000

870

220,456. 40

43,975. 42

49,940. 43

61,285. 77

800. 27

1,557. 99
196,257. -16,000. -869. 57

1,934. 89

30. 06

Zinse v»n der Brandversicherungsanstalt
auf den Zahlungen der KantonSkasse
Fr. 13,147. 14 nach Abzug der ihr
zu gut kommenden Zinse auf den
eingegangenen BrandrersicherungS.
beilrägen Fr. 6,861 29

Zinse von der Schuld der Zwangs-
arbeitSanstalt zu Thorberg

ZinS pro 31. Dezember 1855 für die
bei der Depositolassa deponirten Fr.
50,000 à 3'/z °/g für 201 Tag

MarchzinS von dem der Kantonalbank
unterm 11. April 1855 gemachten
Vorschuß von Fr. 300,000 à 4 ^

Zinse von zwei Akiien von dem gew.
AmlSschaffner Mühlethaler von Wangen

auf die ArmenerziehungSanstalt
deS Amtes Wangen

MarchzinS einer Obligation für
ausstehende Brandversichcrungsbeiiräge
pro 1847

Abzuziehen: die bezahlten Zinsdifferenzen
und Verzugszinst auf dem Eisenbahnanleihen

von Fr. 2,000,000 pro 1855
Fr. 3720. 28; Zins auf einem
momentanen Anleihen der Centraldahn
von Fr. 300,000 vom 31. März bis
5. Okt. 1855 zu 4 »/o, das während
einiger Zeit von der Kamonalbank
benutzt worden ist Fr. 6,180 82

6,235. 35

871. 23

826. 02

2,542. 45

17. 14

7. 50

606,643. 23

9,901. 10

546,845 596,742. >3

I1. Ertrag der Regalien.

Salchandiung
Postiegal, eidgenössische Entschädigung
Bergwerke
Fischereizinse
Jagdpaterue

657,685 710,080. 75
249,252 202,666. 38

13,474 9.534. 40
3,922 4,011. 22

15.178 15,132. 40
939.511 941,425. 15

863. 85

512. 87

573. 33

735 74

299. 45

in. Ertrag der Abgaben.

ä.. Indirekte Abgaben.
Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung

vom Bunde 275,000
Ohmgeld 632,200
Patent- und KonzessionSgebührcn 196,263
Stempel 105,820
«mtöblair 10,300
Handänderungsgebühren 115,000

i>k. In der Rechnung pro 1854 ist
begriffen Fr. 28. 72 Visagebührrn.

Kanzlei- und Gerichis-Emolumenle 42,000
Bußen und Konfiskationen 24,000
Militärsteuern 45,000
Erb- und SchenkungSibgaben 70,000

275,000. —
588,391. 72
183,499. 50
107,676. 86

15,549. -123,315. 55

57,714. 84
15,960. 09
38.067. 62

126,695. 61

1,515.583 1,531,870. 79

v. Direkte Abgaben.
Grund-, Kapital- und EiiikommenS-

steuer deS alien KanronStheilö 896,000 887,933. 43
Grundsteuer des neuen KanlonsrheilS

(Jura) 182.500 182.575. 25

1,078,500 1,070,508. 68
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Verschiedenes.

Loosung von verkauften Effekten
Beiträge von Gemeinden und

Partikularen zu Geistlichkeitsbesoldungen
StaatSapotheke, reiner Gewinn in 1855
Lebensmutrlankäufe, Gewinn auf

denselben

Stadtpolizei, Erstattung von der Stadtpolizei

an die s. Z. derselben
gelieferten Dienstbotenbüchlein

Vermächtniß

500

2,200 2,460. 28
4,782. 23

1,205.

2,70» 8,492. 51

Summe alles EinnehmenS 4,313,7894.408,126. 11
4.313.789. —

Mehr als die

Ausgeben.

i. Allgemeine. Verwaltungskosten.

Budget für Rechnung für
!855.
Fr.

I8SS.
Fr. Rp

Großer Rath.

ö. RegierungSrath.

Besoldungen
Kredit desselben für unvorhergesehene

Ausgaben

Nk. Statt wie in frühern Jahren
derselbe auf die betreffenden Rubriken
für welche er verwendet, vertheilt
worden, wird er von nun an hier
direkt ins Ausgeben gebracht.

L. Taggelder der Ständeräthe
und für Absenkung von

Kommissarien

I). Staatskanzlei.

Besoldungen und Büreaukosten, Bedienung

und Unterhalt deS Rathhauses,
Unvorhergesehenes

L. Regierungsstatthalter und
Amtsverweser.

Besoldungen
Büreaukosten
Behelzungskosten
Miethzinse für Audienzlokalien

V. Amtöschreiber.

Besoldungen
Miethzinse für Kanzleilokalien

u. Direktion des Innern.
Kosten deS Direktorialbüreau'S
Gesundheitswesen
Volkswirthschaft
Militärpenstonen
Ausgaben zum Behuf der Reform deS

ArmenwesenS, nach z 85 der StaatS-
versassung

Uebrige Ausgaben im Armenwesen

m. Direktion der Justiz- und

Kosten deS Direktorialbüreau'S
Centralpolizei
Justiz- und PolizeiauSgaben in den

Amtsbezirken
Strafanstalten
Gesetzgebungskommission
Kirchenwesen:
Büreaukosten, Konsekrationskosten,

Taggelder und Reisevergütungen
Protestantische Geistlichkeit
Katholische Geistlichkeit
Synodalkosten
Lieferungen zum Dienste der Kirche

35,000 24.290.50

36,800 34,331. 50

20,000 10,433. 07

4,000 1,540 39

39,730 34,676. 96

66.300 66.658. 58
5,400 6,999. 17
5.000 6,116. 92

60» 658. 40

25,574 25,536. 93
392 391. 26

iv. Direktion der Finanzen.

Kosten deS Direktorialbüreau'S
KantonSbuchhalterei und Kantonskassa
AmtSschassner, Gehalte und Büreaukosten

Rechlskosten für die gesammte Finanz-
Verwaltung

Zins der Zehnt- und BodenzinSliqui-
dationöschuld

ZinS der Nydeckbrückenschuld
ZinS der Bürgschaftshinterlage deS Per-

waltungSratheS der schweiz. Central-
bahn in Basel

Passtvschuldigkeiien, Quartzehnten von
Wynau

Triangulation deS alten Kantons
Triangulation deS Jura
Telegraphenwesen
Zins deS Anleihens für die Oberländer

Hypothekarkassa
Proviston und Kosten auf dem Eisen

bahnanleihen
Bodcnzinse und Zehnten
Grund-, Kapital, und Einkommens-

steuern von 1847—1849

238,796 211,633. 63

v. Direktion der Erziehung.

Kosten des Direktorialbüreau'S
Hochschule und Subsidiara^talten
Mittelschulen mit Subsidiaranstalten,

Kollegien, Gymnasien und Sekundär
schulen

Primärschulen

14.600 11,524. 36
7,500 6,536. 44

27,000 26,152. 42
6,500 5,543. 21

597,190 598,036. 03
172,100 171,942. 03

824,890 822,734. 56

11,100 11,022. 22
61,000 61,993. 51

101,300 111,517. 77
161,500 161,317. 76

2,500 986. 60

700 300. 20
464,000 462,168. 02
114,038 110,218. 61

1,500 1,005. 05
6,234 5,493. 78

925.872 929,023. 52

5,800 5,322. 67
24,100 23,368. 39

23.285 22,747. 92

7,000 7,043. 21

87,600 89,137. 22
11,025 11,025. —

4,500 6,826. -l

320 325. 42
5,000 4,923. 31

500 500. —
200 200. —

945. -
20,746. 35

1,103. 56

208. 84

169,330 194,982. 89

7,600 8,406. 95
102,400 92,125. 90

123,972 122,355. 46
313.666 309,510. 76
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Spezialanstalten: Normalanstalten, Leh«
rerinnenseminar in Hindelbank,
Bildung von Lehrerinnen im Zura ; Taub,
stummenanstallen

Synodalkosten
64,876 57,426. 11

800 768. 80

618,3!4 590,593. 98

Probe.

Mehreinnehmen gegen das Büdget 94,337. 11

Minderausgeben gegen daS Büdget und die Nach«
tragSIredite 61,065 76

Summe wie oben

vi Direktion des Militärs.
Kanzlei« und Verwaltungskosten
Kleidung, Bewaffnung und Rüstung

der Miliztruppen
Unterricht der Truppen
GärnisonSbienst in der Hauptstadt
Zeughaus; Unterhalt und neue An«

schaffungen
LandjâgerkorpS

Vin. Kosten der Gerichts¬

verwaltung.

Obergericht und dessen Kanzlet
AmtSgerichlSprändeiiten, Amtsgerichte,

AmtSgerichtSschreiber, sammt den

Audienz- und Büreaulokalien und den
Büreaukosten der AmiSgerichtSpräst-
denten

Staatsanwaltschaft
Geschwornengerichte

72,363. 67,667. 86

123,000 123,224. 82
201,510 193.477. 77

13,635 17,364. 35

72,300 66L73. 17

189,650 182.580. 25

677,463 650.583. 22

vii. Direktion der öffentlichen
Bauten, der Entsumpfungen

und Eisenbahnen.

Kosten deS Direktorialbüreau'S
Hochbau, Reubauten
Straßen« und Brückenbau, gewöhnlicher

Unterhalt und Neubauten
Wasserbau, gewöhnlicher Unterhalt und

Neubauten
Entsumpfungen und Eisenbahnen

43,700
30,000

45,875. 05
29,953. 23

544,000 550,400. 53

28,150. 48
22,498. 77

635.200 676,878. 06

45,000
22.500

83,060 83,7 t 9. 31

119,760 123,143. 64
19.400 20,383. 93
20.000 17,337. 45

242,220 244,584. 33

Summe alleS AuSaedenS 4,382,085 4,321.019 24
4,382,085. —

Minder als die bewilligten Kredite"^7M?!T?

Bilanz.
üdget-

bestiminung.
Fr.

Rechniwg«-
resultate.
Fr. Rp

Tolalsumme EinnehmenS wie hievor 4,313,789 4,403,126 11

Totalsumme AusgebenS „ » ^^43824185
Ueberschuß der Einnahme», laut Rechnuug8?M6787

Ueberschuß der Ausgaben, nach den Büdget-
unv den NachtragSkrediien 68,296. —

Ueberschuß der Einnahmen, laut Rechnung wie
oben 87,106. 87

Besseres Resultat der Rechnung gegen das Büdget
und die Nachtragskredite 155^402^87

ragdlatt des Großen Rathe» >»!«.

Rechnung über das Staatsanleihen.

I Außerordentliche Ausgaben, welche durch das vom
Großen Rathe am 26. Mai 1853 und 29. August 1855
bewilligte Anleihen von Fr. 1,500,000 bestritten werden
sollen.

An solchen sind laut Rechnungen vom 1. September
1853 bis 31. Dezember 1835 verrechnet worden:

Fr. Rp. Fr. Rp.
Außerordentliche Neubauten,

infolge der Wasserver-
heerungen 144,099. 86

k. Außerordentliche Neubau,
ten infolge Wasserschadens
im Emmenthal 21,294. 46

s',. Tieferlegung deS Brienzer-
see's; Schlcußenwerk zu Un-
terieen 145,473. 83

1). Beitrag an die Bauten deS

Irrenhauses Waldau 641.625. 95
k. Beitrag an die Meublirung

deS Irrenhauses Waldau 47,314. —
4. Kosten deS Staats auf der

ganzenOpcration der Münzreform

162,380. 04
(F. Entsumpfungdes SeelandeS 79.520. 59
14 TavanneS-Bözingen-Straße 82,801. 51

1,324,510. 24
4. Verzinsung und Kosten des

AnleihenS:
Zinse 75,147. 68
Kosten 4,924. 23

80,071. 91
Summe der bis Ende 1855 aus dem

Anleihen bezahlten außerordentlichen

Ausgaben 1,404,582. 15

II RechnungSrestanz: die Restanz des

RechnungSgeberS deS StaatSanleihenS auf
31. Dezember 1855 beträgt 286,792. 52

1,691,374. 67

IS
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Aweite Sitzung.

Dienstag den 24. Juni 1856.

Vormittags um 3 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Balsiger,
Bühlmann, Clementzvn, Gfeller in Signau, Jmobersteg,
Mauerhofer, Müller, Arzt; Rätz, Röchlisberger, Gustav; Roth
in Niederbipp, Schären in Spiez, Schmid, Seßler, Siegenthaler
und Wagner; ohne Entschuldigung: die Herren Batschelet,
Berbier, Berger, Bessire, Biedermann, Brunner, Bucher, Buri,
Jakob; Carrel, Carlin. Bützberger, v. Erlach, Feune, Fischer,
grösard, Friedli, Geißbühler, v. Grassenried, Gygar, Gyger,
HaSlebacher, Hennemann, Herren, Hubacher, Jmhoof,
Friedensrichter; Kaiser, Kanziger, Karlen, Kilcher, Kipfer, König,
Kohler in Pruntrut, Koller, Krebs in Twann, Krebs in
Albligen, Küng, Lehmann, Christian; Lehmann, Johann;
Lehmann, I. U.; Lempen, Marquis, Masel, Minder, Morel,
Müller im Sulgenbach, Müller in Hofwyl, v. Muralt, Oeuvray,
Otth, Paulet, Probst, Neber, Rebmann, Reichenbach, Rolli,
Rubin, Salchli, Schaffter, Schneider. Sckoler, Schrämli,
Schürch, Seiler, v Steiger, Tiöche, v. Walienwyl in Dießbach,
Wirth, Wißler, Wittwer und Zeller.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetzesentwurf
über die

Organisation des Schulwesens im Kanton Bern.
(Zweite Berathung.)

(Siehe GroßrathSverhandlungen der letzten Session, Seite
115 ff.)

Or. Lehmann, ErzichungSdirektor, als Berichterstatter.
Da Sie am 14. März letzthin die endliche Redaktion des
Resultates der ersten Berathung der Schulgesetzesentwürfe genehmigt

haben, so ist mithin die verfassungsmäßige Frist verflossen
und darf also die zweite Berathung derselben stattfinden. Allerdings

ist seit Ablauf dieser Frist nur eine kurze Zeit verflossen,
die Erziehungsdirektion mußte aber dafürhalten, eS dürfe wirklich

keine Zeit mehr mit längerm Zuwarten verloren werden,
einerseits weil keinerlei Vortheile davon zu erwarten wären,
andererseits aber die Nachtheile einer längern Verzögerung
unserer Schulreform und die längere Fortdauer des provisorischen

Zustandes unserer Schulen klar sind und mit jedem Tage

größer werden. Die Erziehungsdirektion wollte, so viel an ihr,
nicht versäumen, um die neuen Gesetze so srüh in Kraft treten

zu lassen, daß mit dein Anfang des Wintersemesters das fatale
Provisorium an unsern sämmtlichen Mittelschulen sein Ende
finden und damit ein neues, frisches, gesegnetes Leben und
Wirken an denselben beginnen könne. Es wäre vielleicht nicht
nothwendig, Ihnen erst noch nachzuweisen, wie nachtheilig so

lange dauernde Provisorien in Anstalten sind, mögen diese

heißen wie sie wollen; wie da gewöhnlich Erschlaffung,
Gleichgültigkeit und Unmuth sich im Personal einschleichen, wie zu
den alten Uebelständen und Mißbräuchen neue kommen, AlleS
nach und nach stockt, und die Leistungen der Anstalten immer
mehr in ein ungünstiges Verhältniß kommen zu den großen
Opfern, welche man dafür bringt. Je wichtiger und kostbarer
die Anstalten sind, desto mehr sollte man sich daher bemühen,
provisorische Einrichtungen, bet denen der Zweck nie vollständig,
ja selten nur halb erreicht werden kann, möglichst bald in
definitive umzuwandeln. Wenn irgendwo, so hat daS Gesagte
Geltung in Bezug aus das Schulwesen. Wir werden lange
Jahre über die Folgen deS nun bald zehn Jahre bestehenden

Provisoriums in unserm Schulwesen zu klagen haben. Ist eS

daher irgendwie möglich, diesen Zustand bis im Herbst
abzuschließen so sollen wir eS mit Anstrengung aller Kräfte
versuchen. Denken Sie sich nur die Nachtheile, welche daraus
erwachsen, daß der Unterricht in vielen Fächern nur provisorisch
übertragen ist und in der Regel von den betreffenden Lehrern
nur als Rebensache für sie angesehen wird; daß überhaupt eine

große Zahl von Lehrern an den Sekundärschulen und
Progymnasien keine definiiive Anstellung hat, daß seit zehn Jahren
die Reorganisation wie daS Schwert deS DamokleS über allen
Lehrern schwebt, indem seither die Reorganisation immer schwebend

war. Ich frage: ist eS möglich, daß in solcher Stellung
ein Lehrer sich in seine Schule so innig hineinlebe und deren
Interesse sich so angelegen sein lasse, wie eS gewünscht werden
muß? Ist eS möglich, daß ein Lehrer in solcher Stellung mit
demjenigen Muth, mit derjenigen Berufsfreudigkeit und mit
dem Eifer wirke, welche nothwendig find, wenn die Schulen
gedeihen sollen? Ganz sicher kann man daS unter solchen
Umständen nicht erwarten. Jeder Beruf muß, wenn eS mit
Erfolg geschehen soll, mit einer gewissen Freudigkeit ausgeübt
werden; man muß nicht unter einem solchen Drucke stehen, wie
unsere Lehrer seit zehn Jahren. An der Erkenntniß, waS
unsern Schulen heilsam und nothwendig wäre zu ihrer Hebung
in Bezug auf Personal und Einrichtung, hat es bis dahin nicht
gefehlt, wohl aber an der Möglichkeit der Realisation deS für
nothwendig und gut Erachteten. Die Schulbehördcn sahen
meistens gar wohl ein, wie ihren Schulen hätte aufgeholfen
werden können, allein der ewige Refrain, den sie von obenherab
vernehmen mußten, war: eS steht eine Reorganisation deS ge-
sammten Schulwesens in nächster Zeit bevor, geduldet euch bis
dahin! Wurde eine Stelle vakant, so hieß eS: sorget provisorisch

dafür! Sollte ein neuer Unterrichtszweig oder ein
neuer UnterrichtSplan eingeführt werden, so mußte man immer
wieder den gleichen Refrain hören. So ging eö seit bald zehn

Jahren, besonders gegen Ende der Sechsundvierzigerperiode,
wo man bei jeder Sitzung deS Großen RatheS die Vornahme
der Reorganisation erwartete, aber auch seither. AuS allen
diesen Gründen hoffe ich, Sie werden mit den vorberathenden
Behörden finden, daß die endliche Erledigung dieser hochwichtigen

Angelegenheit dringend sei Nach dem bisherigen
Gebrauche wird bei der zweiten Berathung eines Gesetzes ganz
derselbe ModuS befolgt, wie bei der ersten. ES fragt sich daher
vor Allem, ob Sie irgendwie in die Behandlung eintreten
wollen. Nachdem Sie bei der ersten Beraihung infolge einer

neunstündigen, sehr einläßlichen Diskussion daS Eintreten fast

einstimmig und daS sofortige Eintreten mit 112 gegen 22
Stimmen beschlossen haben, darf ick nicht daran zweifeln, daß

Sie auch sofort in die zweite Berathung der Projekte eintrelen
werden. Ich glaubte um so eher mich dieser Hoffnung hingeben

zu dürfen, als bei der einläßlichen Behandlung der einzelnen
Bestimmungen mancherlei Bedenken bei Solchen, die nicht
sofort eintreten wollten, gehoben worden sein dürften; ferner



weil die große Mehrheit des Großen Rathes die Gesetze mit
güiigcr Nachsicht aufnahm und mit den meisten Bestimmungen
derselben sich einverstanden zeigte. Auch das fast gänzliche
Verstummen der Zeitungsfehde über die Entwürfe seit Abschluß
der ersten Berathung, sowie sonstige Zeichen einer nicht ungünstigen

Beurtheilung derselben, namentlich daß keine einzige
Borstellung mit dem Schlüsse auf Richteintreten seither an den
Großen Rath gelangt ist, ließen mich annehmen, daß dieses

Mal die Eintreiensfrage keinen Widerstand finden werde. AuS
diesen Gründen glaubte ich nicht einen einläßlichen Eingangs-
rapport halten, sondern Ihrer kostbaren Zeit Rechnung
tragen zu sollen, indem doch wesentlich nur wiederholt werden
müßte, waS bereits bei der ersten Berathung weitläufig erörtert
wurde. Die vorliegenden Entwürfe sind genau das Ergebniß
der ersten Berathung; neu ist nur der Paragraph im
Organisationsgesetze, durch welchen die im Widerspruche mit demselben
stehenden oder sonst obsolet gewordenen Gesetze und Verordnungen

aufgehoben werden, sowie die Bestimmung über die
Zeit veS Inkrafttretens, da diese der zweiten Berathung
vorbehalten wurde. Weitere Zusätze oder Abänderungen schlägt
Ihnen der Regierungsrath nicht vor. ES kamen zwar der
ErziehungSdirektlon einige Wünsche zu und wurden einige
Vorstellungen betreffend einzelne Bestimmungen an den Großen
Rath gerichtet, indessen glaubte man, sie seien nicht wichtig
genug, um nach einer einmal staltgefundenen Berathung im
Großen Rathe Abänderungen vorzuschlagen und eine neue
Dlökussion darüber zu veranlassen, um so weniger als die
meisten Punkte nicht neu sind und in der Diskussion
berücksichtigt wurden. Um Ihnen jedoch Gelegenheit zu geben,
denselben allfällig Rechnung tragen zu können, werde ich Ihnen
von den in den verschiedenen Vorstellungen enthaltenen Wünschen

sofort Kenntniß geben. Im Ganzen wurden seil der
ersten Berathung sieben Vorstellungen direkt a» den Großen
Rath gerichtet, welche im Wesentliche» folgende Begehren
enthalten: 1) Die Lehrerkreiösynode Aarwangen verlangt:
». der Termin zu Errichtung neuer Schulklassen möchte abgekürzt

und der abthciluugSweise Schulbesuch keineswegs gestattet
werden; 6. statt 4—6 Schulinspektoren möchte man deren^
16—12 aufstellen; c. den Geistlichen sei von AmtcS wegen
kein besonderes BeaufsichligungSrecht durch daS Gesetz
einzuräumen; ci. in dem OrganisationSgcsetze sei ein Minimum der
Lehrerbesoldungen auszustellen; e. die Sekundärschulen sollten
die drei oder vier untersten Klassen der Kantonsschule bilden.
2) Die KreiSsynode Laupen schließt sich in Bezug auf die Zahl
der Schulinspektoren, Abkürzung der Frist für Errichtung neuer
Schulklassen, Streichung des abtheilungSweisen Schulbesuchs,
sowie d,S 8 17 des OrganisalionsgesetzcS der Vorstellung von
Aarwanaen an; hinsichtlich der Sekundärschulen wird verlangt,
daß derselben eine bestimmte Stellung angewiesen werde; sie

sollen die drei oder vier untersten Klassen der KantonSschule
lnlden und diese ungefähr mit dem vierzehnten Jahre beginnen;
endlich sollte dafür gesorgt werden, daß jedem Lehrer 2-3
Jucharlen Land eingeräumt werde. 3) Die Kreissynode Thun
spricht folgende Wünsche auS: ». im 8 13 an die Stelle der
projekiirten Schulinspektoren Bczirksschulkommissionen aufzustellen

oder, wenn diese nicht belieben, die bisherigen Schul«
kommissariaie beizubehalten; 6. die 88 i5 und 17 dahin
abzuändern daß die Geistlichen von Amtes wegen Mitglieder der
KtrchgcmeindSschulkommission seien; c im 8 29 ein Minimum
der Primarlehrerbcsoldungen festzusetzen. 4) Die Kreissynode
Aarberg schließt in fast wörtlich gleichlau'ender Vorstellung wie
Aarwangen unter litt. l». c. und e. 5) Die KreiSsynode
Wangen verlangt: ». wen» möglich 16 Inspektoren, wenn
nicht möglich, dann jedensallS lieber sechs als die bisherigen
Kommissariate; 6. Streichung dcS 8 i?; e. Nichtgestaliung
d>S abtheilungSweisen Schulbesuchs und Abkürzung der Frist
für Errichtung neuer Schulklassen 6) Die KreiSsynode Jegen-
storf wünscht ebenfalls Streichung des § 17, dagegen
Beibehaltung der Inspektoren, wie sie der § 15 will. 7) Die
KreiSsynode Saanen endlich verlangt in erster Linie, da man die

Inspektoren an sich als wesentlichen Fortschritt betrachte, 16
bis 12 Inspektoren. Ich werde bei der Behandlung der ein¬

schlagenden Artikel näher auf diese Begehren eintreten, und
beschränke mich einstweilen darauf, Ihnen daS sofortige
Eintreten und die artikelweise Berathung zu empfehlen.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden ohne
Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

8 t.

Herr Berichterstatter. Bei der artikelweisen Berathung
gedenke ich, gleich andern Berichterstattern, nur dann einen
EingangSrapport zu den einzelnen Paragraphen zu halte»,
wenn bei der ersten Berathung Abänderungen stattfanden, oder
das Slimmenverhältniß eine starke Minderheit gegen den

angenommenen Paragraphen ergab, sowie da wo eingelangte
Wünsche sich darauf beziehen. Sollte dieser ModuS von
vornherein nicht gefallen, so gewärtige ich allfällige Reklamationen.
Wenn nicht reklamirt wird, so will ich annehmen, Sie seien
mit mir einverstanden, daß auS Rücksicht für die kostbare Zelt
der Behörde Wiederholungen möglichst zu vermeiden seien.
Ueber den vorlregenven Paragraphen habe ich nichts zu
bemerken.

Der 8 1 wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt; ebenso ver 8 2.

8 3.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph wurde, wie
er in den neun eisten Zeilen lautet, bei der ersten Berathung
nicht angefochten, der Nachsatz desselben aber von dem Mönchen

„nebstdem" hinweg von fünf Rednern bestiitlen, von vier
andern lebhaft vertheidigt, und dann der erste Theil durch das
Handmehr und der Nachsatz mit 85 gegen 33 Stimmen
angenommen. Die Opponenten waren der Ansicht, der Stand
vieler Schulen und hie Fähigkeit vieler Lehrer werde die
Ausführung nicht erlauben; man wollte deßhalb den auf die

Geographie, die Geschichte und die Naturkunde bezüglichen
PassuS nicht für alle Schulen obligatorisch machen, sondern
nur für diejenigen, wo der Stand der Schulen und die Fähigkeit

der Lehrer cS gestatten. Ich glaube zwar, eS lag der

AuffassungSweise der Opponenten ein Mißverständniß zu
Grunde, und zweifle nicht, daß manche durch die gegebenen
Erläuterungen über die Tragweite deS angefochtenen Nachsatzes
beruhigt worden seien; indessen will ich mir doch noch einige
Worte über diesen Punkt erlauben. Wenn man nach diesem

Paragraphen will, daß die Kinder einige Kenntniß erhalten von
den geographischen und geschichtlichen Verhältnissen ihres
Vaterlandes und den gewöhnlichsten Gegenständen und Erscheinungen

der Natur, so weit sie etwa Bedeutung für die HauS-
und Landwirthschaft haben, so ist damit nicht gemeint, daß
Geschichte, Geographie und Naturkunde als eigene Fächer
gelehrt werden, wie dieses in höhern Schulen der Fall ist; dazu
würde eS allerdings an der Fähigkeit der Kinder und vieler
Lehrer fehlen, sowie auch an der Zeit. Von einem eigentlichen
wissenschaftlichen Unterrichte in diesen Fächern, auch nur nach
den allgemeinsten Umrissen, kann also da keine Rede sein. Und
dennoch können in diesen interessanten Unterrichtsfächern den

Kindern in den Primärschulen sehr nützliche Kenntnisse
beigebracht werden, Kenntnisse, ohne welche ein Mensch den» doch

gar zu oft roh und unwissend in alltäglichen Verhältnissen
erscheinen muß. ES gibt ein Minimum (möchte ich sagen) von
Kenntnissen auS der Naturkunde, Geographie und Geschichte,

ohne welches die einfachsten Vorgänge und Erscheinungen in



der Natur und im häuslichen und öffentlichen Leben zum
größten Naàiheil der Betreffenden, nicht begriffen werden, wo
man sich über die gewöhnlichsten Rechte und Pflichten keine

Rechenschaft geben kann. Diesem großen Uebelstande wollte
man durch Ertheilung dieses Unterrichtes begegnen. Ich glaube,
wir sollen um so weniger Bedenken trage», als die Erfahrung
eS unzweifelhaft läßt, daß dieses selbst in den Primärschulen,
wie wir sie durchschnittlich haben, möglich ist, nämlich durch
ein gutes Lesebuch, vaS unter Andern, auch seinen Stoff auS
dem Buche der Namr und ver Geschichte nimmt, und in
schöner, würdiger Sprache nebst den gewöhnlichsten
Gegenständen und Erscheinungen der Natur die schönsten und wich«
tigsten Stellen aus unserer vaterländischen Geschichte, wie daS

Wichtigste auS den geographischen Behältnissen des Vaterlandes

darstellte Dieses Lesebuch würde in den Schulen wiederholt

und gründlich durchgelesen, wodurch der Inhalt den Lindern

sich nach und nach einprägen müßte und dem Lehrer ein
natürlicher Anlaß gegeben wäre, daö Gelesene zu erläutern
und weiteres anzuknüpfen Wie eS geschehen solle, würde ver
UnterrichtSplan näher vorschreiben. Auf diese Weise — und
besonders dann noch, wenn, wie eS sicher der Fall sein wird, daS

Lesebuch ein beliebtes Familienbuch würde, das auch außer der
Schule gelesen würde — aus diese Weise, sage ich, würde sich

nach und nach fast von selbst den Schülern ein maniqfaltiger,
bildender, gediegener Inhalt einprägen, ohne daß dazu
erforderlich wäre, daß Lehrer und Schüler sich mit botanischen,
physikalischen, astronomischen und geographischen Systemen und
Namen plagen müßten, wie eS in höhern Schulen der Fall ist.
Wer noch zweifeln möchte, ob auf diese Weise dasjenige
geleistet werden könne, waS der Paragraph will, den möchte ich
bitten, einen Blick in daS vortreffliche Tschudische Lesebuch zu
thun, daS jetzt in den Schulen eingeführt ist. ES gibt auch
andere gute Lesebücher, jedoch glaube ich, es sei ganz besonders
dem Herrn Pfarrer und Schulinspekior Tschudi in GlaruS
gelungen, durch sein Lesebuch den Bedürfnissen der Zeit zu
genügen. Daß eS denn auch sowohl bei den Kindern als bei
den Eltern daS größte Interesse erweckte, beweist die große
Zahl von Eremplaren, welche bereits abgesetzt wurden sowie
der Umstand, daß das Tschudische Lesebuch seit 1852 sxchS

Auflagen erlebte. Binnen wenigen Monaten wurden aufhier-
seitige Anregung 15lX) Eremplare für hiesige Schulen,
angeschafft. ES ist ein angenehmes Gefühl sür mich, daß ich dazu
beilragen konnte, ein so guteS Buch so rasch und allgemein zu
verbreiten. Ich hoffe zuversichtlich, Sie werden mit mir finden,
der Berner dürfe der Bildung in Zukunft nicht entbehren, welche
dieser Paragraph ihm angedeihe» lassen will.

Tscharn er in Lehrsatz. Ich stelle mich gerne auf den
praktischen Boden und stimme gerne zu Allem, von dem ich
glaube, daß es nützlich sei; jedoch vermisse ich schon seit
längerer Zeit elwaS in unserm Schulwesen. Es heißt, die Kinder
sollen ihre Muttersprache gehörig erlernen. Was ist unsere
Muttersprache? Wir haben zwei Sprachen und sollen daher so
viel als möglich dafür sorgen, daß daS Volk sich ausbilde, daß
man sich gegenseitig verstehe, damit es nicht gehe, wie bei dem
Thurmbau zu Babel. Es sollte den Schülern wenigstens die
Möglichkeit gegeben werden, beide Sprachen zu erlernen, und
dieie Möglichkeit haben wir in unsern Anstalten nicht. Man
sieh« ja bald keinen Dienstboten, der nicht beide Sprachen
versteht. Namentlich sollte» die Lehrer sich gehörige Kenntnisse
in beiden Sprachen verschaffen, dann brauchte man nicht unsere
jungen Leute außer den Kanion zu schicken, um eine andere
Sprache zu erlernen. Ich möchte es daher der ErziebungS«
turektion dringend an'S Herz legen, auf Mittel und Wege
bedacht zu sein, wie ein gegenseitiges Verständniß besser erzielt
werden könne.

Herr Berichterstatter. Es freut mich, daß Her
Tscharner den Unterricht in den Primärschulen noch weii.r
ausdehnen will, entgegen gar Vielen, die meinen, eö werde
schon jeyt zu viel gelernt. Dagegen muß ich doch bemerken,
daß. so viel ich weiß, noch nirgends das Französische als Un¬

terrichtsfach in den Primärschulen eingeführt ist, und daß ich,

wenn man eS versuchen wollte, an der Möglichkeit der
Ausführung zweifeln müßte Gerade wenn man eS versuchen
wollte, könnte es gehen wie beim Bau zu Babel, eS käme
dann eine deutsche und eine welsche Sprache heraus, daß man
sich gegenseitig fast nicht verstände. Wie man daS vom Herrn
Präopinamen Angebrachte mit den von anderer Seite geäußerten
Wünschen vereinigen will, daß man den Kindern mehr Gelegenheit

zum Arbeiten geben solle, weiß ich nicht. Jedenfalls müßte
man ein ganz anderes System einschlagen und müßten.die Lehrer
viel länger im Seminar bleiben, nm sich gehörig zu befähigen.

Der § 3 wird durch daS Handmehr genehmigt.

S 4.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph hat bei der
ersten Berathung eine wesentliche Aenderung durch Verlängerung

der Schulpflichiigkeit bei den reformirten Kindern bis zur
Admission, oder Beibehaltung der bisherigen Dauer der
Schulpflichiigkeit erlitten. Es stimmte eine so große Mehrheit dafür,
daß ich nicht daran zweifeln darf, eS weide bei diesem
Paragraphen bleiben, wie er nun lautet, dennoch erlaube ich mir einige
Worte über denselben, weil dieser Gegenstand seit der ersten
Berathung in einer sehr angesehenen Gesellschaft (in der ge,
meinnützigen Gesellschaft) zur Sprache kam und weil die frühere
Diskussion darüber eine wahrhaft erfreuliche und wohlthuende
war. Die meisten Redner kämpften gegen die Hauptbestimmung
des Paragraphen als gegen einen Rückschritt und eine wesem-
liche Schwächung des PrimarunterrichtS; allgemein schaarte
man sich um die bisherige Schulzeit als um eine heilige alle
Errungenschaft, als um einen wesentlichen Vorzug gegenüber
andern Staaien. Der § 4, wie er bei der ersten Berathung
vorlag, Halle den Zweck, den AuSirilt auS der Schule etwaS
früher möglich zu machen, ohne jedoch die Dauer der Schulzeit
wesentlich zu verkürzen. Es sollte der Einliiir in die Schule
durchschnittlich um eu> Jahr früher stattfinden als bi?her, und
in diesem Verhältnisse auch der Austritt. Man bezweckte dabei,
den vielseitig kund gewordenen Wünschen Rechnung zu tragen,
welche dahin gingen, eS möchte den jungen Leuten, welche
gewerbliche Berüse erlernen sollen, möglich gemacht werden, sich

früher als bis dahin denselben zu widmen. ElwaS eigenthümlich

mag eS freilich klingen, wenn von der nämlichen Seile,
von welcher dieser Wunsch ausgeht, zugleich gesagt wird, die
Lehrlinge hätten zu wenig Schulkenntmffe. ES ist gewiß eine
schwere Aufgabe, Kinder früher auS der Schule zu entlassen,
und ihnen doch einen bessern Unterricht zu gewähren als bis
dahin. Ich halte die Klagen der Gewerbtreibenden wegen zu
später Gewöhnung an gewerbliche Arbeit bis auf einen gewisse»
Punkt für begründet, «icher sind sie viel begründeter als die
von Seite der Landwirlhe angebrachten Klagen wegen Ber-
nachläßigung oder Versänmniß der Feldarbeiten. Die letzlern
Klagen sind schon deßhalb nicht begründet, einmal weil bis
dahin wenigstens ^>chl Wochen Ferien waren und diese überall
aus die Zeit des SäenS, HcuenS und ErntrnS vertheilt wurden,
ferner weil es an den meisten Orten nicht bei acht Wochen
Ferien blieb, sondern- aus Begehren die ErziehungSdirrktion sie
bis auf zwölf Wochen verlängerte, und an vielen Orten die
Gemeinden noch weiier gingen und noch 4—6 Wochen hinzu-
fügien, so daß die Ferien an vielen Orten 16—18 Wochen
dauerten. Allein auch wenn gar keine Ferien wären, bliebe den
Kindern auf dem Lande, selbst bei fleißigem Schulbesuche,
immer noch viel Zeit zu häuslicher und landwirthschaftlicher
Arbeit vor und nach der Schule, so daß für diese Klasse uon
Schülern bei einer länger daueinden Lchulpflicbiigkeit wie bisher,
keine Nachtheile zu befürchten sind. Bei einer Schulzeit von
13 Stunden im Sommer und 24 Stunden im Winter bleibt
doch immerhin noch viel Zeit zu anderer Beschäftigung übrig,
mag man diese Stunden so oder anders aus die Wochentage



vertheilen. UebrigenS wird eS dann Sache deS Primarschul-
gesetzeS sein, nähere Vorschriften darüber aufzustellen, wie, so

weit möglich, einerseits den geäußerten Wünschen der gewerblichen

und der landwirihschafttreibenden Bevölkerung, andererseits

den höhcrn Anforderungen an die Schule Rechnung zu
tragen fei. Ich glaube, dieses dürfte nicht so schwer halten,
besonders wenn man die Eltern nach und nach dahin bringen
kann, daß sie aus einen regelmäßiger« Besuch der Schule von
Seite ihrer Kinder während der Schulzeit bedacht sind.
Geschieht dieses, so ist es gar wohl möglich, die Ferien auszudehnen

und zwar verschieden nach dem Alter, z. B. ähnlich wie
im Thurgau, wo die drei ersten Jahre 12 Wochen, die sieben
spätern Jahre 18 Wochen Ferien und auch weniger Stunden
haben. Aus ähnliche Weise könnten wohl die Wünsche der
landwirthschafilichen und der gewerblichen Bevölkerung
berücksichtigt und die Kinder durch Schule und Arbeit gehörig
erzogen werden. Ich empfehle Ihnen den 8 4, wie er in erster

Berathung angenommen wurde.

Revel verlangt, daß der französische Tert mit dem deutschen

in Einklang gebracht werde, so weit eS die Eintrittszeit
der Schüler in die Primärschulen betrifft.

G feller in Wichtrach. Ich wünsche darüber Auskunft
zu erhallen, wie eS mit der Zeit, wo die Schulpflichtigkeit der
Kinder aufhört, diese aber noch nicht admittirt sind, in einzelnen
Fällen gehalten werden solle. Wenn Kinder, die zwei Jahre
lang die Unterweisung besucht haben, nicht als tüchtig zur
Admission betrachtet werden, so ist der Nutzen deS Schulbesuchs
für sie doch nicht mehr groß. Aus der andern Seite finde ich
auch eine» Mipbrauch in der Verschiedenheit des Verfahrens,
welches von den Geistlichen bei der Unterweisung befolgt wird,
indem die einen eine länger,, die andern eine kürzere Zeit darauf
verwenden, ein Versahren, welches schon zu Streitigkeiten
zwischen Eitern und Gelstttchcn sühne. Ich wünsche daher, rS
möchte eine Bestimmung m dem Sinne aufgenommen werden,
daß die Kinder im ganzen Kanton aus oie gleiche Zeit zur
Unterweisung angeschrieben und daß es nicht den Geistlichen
überlassen werben soll, dieselbe bald zu dieser bald zu jener Zctt
vorzunehmen.

T scharn er in Kehrsatz spricht sich für eine kürzere Dauer
der Schulpflichtigkeit aus, indem er in dem Umstände, daß die
Kinder auf dem Lande so lange nichts verdienen können, einen
Grund der Verarmung der Bevölkerung erblickt, und wünscht
darüber Ausschluß zu erhalten, ob nicht, nach dem Beispiel«
anderer Kantone, durch Rcpetirschulen nachgeholfen werden
könnte. Schließlich wird der Antrag gestellt, für beide
Konfessionen das schulpflichtige Alter gleich und zwar so kurz als
möglich (auf das zurückgelegte 15. AlterSjabr) festzusetzen

Fur er erinnert daran, daß nach dem Schulgesetze von
1335. Kinder, die nicht bildungsfähig find, aus der Schule
entfernt werden sollen. Ferner unterstützt der Sprechende den

Vorschlag, daß ein gleichmäßigeres Verfahren bet der
Unterweisung zu befolgen sei, da die bisherige Ungleichheit eigentliche
Uebelstände zur Folge hatte.

Lauterburg empfiehlt den Paragraphen, wie er vorliegt,
und hält dessen allgemeine Fassung für genügend. Was die

Verschiedenheit des Verfahrens bei der Unierweisung betrifft, so

wird daran erinnert, daß v«e dahertgen verschiedene» Ettirich-
lungea auf dem Lande meistens gat nicht von den Geistlichen
herrühren, sondern sich auf alte Bräuche stützen, daß in vielen
Fällen« wo die Geistlichen Ordnung in die Sache dringen
wollten, die Gemeinden eS waren, welche Schwierigkeiten machten,

weil eben diese Verschiedenheiten theils mit alten Gewohnheiten,

theils mit der Beschaffenheit der Gegend zusammenhingen,

und eS schwer hält, AileS »ach dem gleichen Maßstab«

zu tegeln; endlich gehöre dir Sache nicht hieher, sondern in
die neue Predigerordnung.
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G fell er in Wichtrach erklärt, daß er keineswegs den
Geistlichen habe zu nahe treten wollen, sondern auf den Wunsch
von Geistlichen selbst die Sache angeregt habe.

Trachsel empfiehlt ebenfalls die Annahme des § 4, wie
er vorliegt, weil er ungefähr den bisherigen Vorschriften über
die Schulpflichtigkeit entspreche und diese sich als gut bewährt
haben. Eine Verkürzung der Schulzeit wäre nach der Ansicht
deS Sprechenden um so mehr zu bedauern, als die letzten Jahre
deS Schulbesuchs anerkanntermaßen die erfolgreichsten sind.

Tscharnrr in Bern. Die Gründe, welche die Versammlung

bewogen haben, die Schulzeit zu verlängern, finden
hauptsächlich auf die Knaben ihre Anwendung, dagegen glaube ich,
man könnte einen Unterschied zwischen atnaben und Mädchen
machen, besonders um die Aermern zu berücksichtigen. Wenn
z. B. eine Mutter mehrere kleine Kinder hat, so ist rS ihr nicht
möglich, dem Verdienste nachzugehen, sie muß bei Hause bleiben
und eine solche Familie kann fast nicht fortkommen, was noch
schwieriger ist, wenn ein älteres Mädchen etwa von t4 Jahren,
das fähig wäre, die Kleiner» zu beaufsichtigen, seine ganz« Zeit
der Schule widmen muß, während eS à große Erleichterung
für dir Familie wäre, wenn es einige Aushülse gewähren
könme. Der Verlust für das Mädchen ist gewiß sehr gering z

bis zum 14. Jahre tanu eS Alles lernen, waS -eS braucht, und
ob em solches Mädchen etwas besser oder weniger gut schreibt,
daraus komm« nicht viel an. Es kann zu Hause auch etwas
lernen. Namenittch sollte man den Austritt auS der Schule
nicht an die Admission knüpfen» um dir Geistlichen nicht zu
veranlassen, die Mädchen deßhalb früher zu avmitliren, indem
dazu doch ein« gewiffe Reise deS Verstandes gehört. Ich stelle
demnach den Antrag, dir Schulzeit der Mädchen nicht über das
zurückgelegte t4. oder jedenfalls nicht über vaS zurückgelegte
15. AlterSjahr auszudehnen und sie nicht an die Admission zu
knüpfe». ES ist für die Erziehung überhaupt wichtig, daß eine
solche Arbeiterfamilie ein gehöriges Auskommen habe, sonst leidet
die Erziehung darunter und die Kinder verlegen sich auf den
Bettel und Anderes.

M at thy S. Ich stimme für unveiänderte Annahme des
Paragraphen und möchte bezüglich ves von Herrn Ticharner
gestellten Antrages nur daS bemerken. Ich halte dafür: je
armet der Mann, je ärmer das Weib ist. eesto nothwendiger
ist eS, daß Mann und Wîib gebildet werden, weil die tägliche
Erfahrung beweist, daß das Individuum, je mehr Kenninisse
eS Hai, desto besser seinen Erwerb findet. WaS den Unterschied
zwischen Knaben unv Mäd yen bemsst, so ist Ihnen bekannt,
daß der Jüngling viel mehr Gelegenheit hat, sich nach der
Admission auszubilden als daS Mädchen. Der Jüngling hat
in der Regel am Abend einige Zeit dafür, auch in der
Winterszeit einige Zwischenstunden, die er zu Vermehrung des
genossenen Schulunterrichts benutzen kann. Umgekehrt ist «S bei
dem Mädchen. Vater und Mutter »erlangen, daß eS sich
AbenvS an daS Spinnrad setze, die Mutter verlangt von ihm
Aushülfe in Besorgung der Haushaltung, während man dem
Jüngling gern die Freche« läßt. ES ist ferner nicht zu
übersehen, daß die Mädchen später Mütter werben. Alle Männer,
pie in der Geschichte durch große Verdienste Epoche machten,
haben ihre Stellung — wem zu verdanken? Der Erziehung
durch gute Mütter. Nun frage ich: was für ein repubttka«
nifcheS Geschlecht würde heranwachsen, wenn die weibliche
Jugend bereits mit dem 12. oder 14. Altersjahre von der Schul«
entlassen würde? Ein entfch«edener Rückschritt im staatlich«, und
gesellschaftlichen Leben wäre die Folge davon. Deßhalb stimm«
ich für den § 4, wie er vorliegt, und gegen den Antrag des
Herrn Tscharner, der nicht bös gemeint ist und einzelnen Fa-
milienverhältnissen Rechnung tragen möchte, weiche.aber auch
vom Schuikvmmtssär des betreffeiiven Ortes berücksichtigt werden
können.

S t ooß. Ich theile im Allgemeinen die Ansicht veS Herrn
all RegierungSrath Tscharner in Bezug auf tue Schulpflicht
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und glaube, der Schulzwang werde zu sehr ausgedehnt, eS

werde zu viel gelehrt. Zch halte dafür, der Unterricht sollte
mehr konzentrirl werden, die Kinder würden mit mehr Lust und
Liebe lernen und leichter auffassen, es würde mehr gelernt;
indessen will ich nicht der Ansicht von Fachmännern entgegentreten.

Dagegen scheint mir, es könne am Schlüsse deS

Paragraphen sehr leicht eine Modifikation angebracht werden, nach
welcher der Absicht des Herrn ErziehungSdtrekrorS mehr
entsprochen werden könnte, als durch ven Paragraphen selbst. Der
Herr Berichterstatter gibt selbst zu, daß für die Erlernung
mancher Berüfe das zurückgelegte l6. AlterSjahr zu spät ist,
um darin die nöthige Fertigkeit zu erlangen. ES muß aber
noch eine andere Seite hervorgehoben werden. ES gibt viele
junge Schüler, die Gelegenheit hätten, nach zurückgelegtem 15.
AlterSjahrc bei einem Meister in die Lehre zu trete», wenn sie

nicht durch den Schulbesuch daran gehindert würden; ist dieses
Alter verflossen, so ist auch die Gelegenheit nicht mehr da. einen
Beruf zu erlernen, und Viele gingen auf diese Weise schon
einem schlimmen Loose entgegen. Ich stelle daher den Antrag,
den î 4 durch Aufnahme folgender Bestimmung zu ergänzen:
„Schüler, welche daS 15. Altersjahr zurückgelegt haben und
nachweisen, daß sie Handwerkerschulen besuchen, sind von der
eigentlichen Schulpflicht be,reit." Wenn der Herr Berichterstatter

diesen Punkt auf daS Primarschulgesetz verweisen will,
so schlage ich folgenden Zusah vor: „DaS Primarschulgesetz
soll bestimmen, in welchen Fällen Ausnahmen stattfinden können."

Herr Berichterstatter. Die Bemerkungen der Herren
alt RegierungSraih Tscharner und Gfeller wären unterblieben,
wenn diese Herren der ersten Berathung beigewohnt hätten
Damals wurden alle von ihnen berührten Punkte erörtert und
den beireffenden Rednern geantwortet, daß die Admission nicht
im Schulgesetze zu regnliren sei, sondern daß die Klrchendirek-
tion sich mit dieser Angelegenheit befasse. WaS die Schul-
pflichligkeit der Katholiken betrifft, so war früher vorgeschrieben,
daß sie noch zwei Jahre nach der ersten Kommunibn dauern
solle. ES zeigte sich aber bald, daß die Verhältnisse bei -den
Katholiken noch viel verschiedener seien als bei Uiis/ indM die
erste Kommunion bei ihnen oft schon im 10.—l?. Alàsjahre
stattfindet; deßhalb wurde das zurückgelegte 15 Jahr festgesetzt.

Besondere Gründe für diese Abweichung kenne ich nicht, eS sei

denn, daß man sagt, die jurassische Bevölkerung entwickle-sich
rascher alS diejenige des alten Kantons. In Betreff der von
Herrn Tscharner angeregten Repeiirschulen erinnere ich nur an
die frühere, auf Auskunft, die man von andern Kantonen ei-
halten, gestützte Bemerkung, daß man anderSwo die Repetir-
schulen eigentliche „Vergcpschulen" nennt, eine Bezeichnung,
die für dieselben nicht empfehlend ist Die Vorzüge einer
längern Schalzeit und deren Wirksamkeit namentlich während
der letzten Schuljahre wurden ebenfalls früher dargestellt. Uebri-
genS sollte man von der bisherigen Schulzeit nicht so viel
Aufhebens machen, da nicht leicht in einem andern Kantone
die Schulen so unfleißig besucht werden, da viele Schulkom-
mifsäre sich mit dem Allerminvesten begnügen und nicht
einschreiten, wenn ein Kind nur einen Tag in der Woche die Schule
besucht. Wenn man sich auf andere Staaten beruft, so

erwiedere ich darauf, daß man anderwärts theils strenger auf
fleißigen Schulbesuch hält, theils weniger lange Ferien hat.
Ich hielte die Genehmigung deS von Herrn Tscharner gestellten
Antrages für ein großes Uebel, und ich muß gestehen, daß
dieser Redner in den größten Widerspruch mit sich fällt, wenn
er einerseits noch daS Französischlernen vorschreiben, andererseits

aber die Schulzeit verkürzen will. Hinsichtlich deS von
Herrn Tscharner (in Bern) gestellten Antrages glaube ich, die
Vortheile, welche derselbe sich von seinem Vorschlage versprich»,
beruhen auf einer großen Täuschung, und ich stimme mit
demjenigen überein, was Herr MatthyS darauf erwiederte. Wenn
man die Leute erwerbsfähig machen will, so muß man sie vor
Allem etwas lernen lassen, und waS ein armeS Kind bis zum
14. Jahre in der Schule lernt, ist gewiß nicht genügend Ich
hab« darin auch einig« Erfahrung gemacht, und weiß, woher
gut« Mägde kommen, aus Familien, deren Kinder die Schule

gehörig besuchten. Schon wegen deS Besuches der Arbeitsschule»

wäre eS für die Mädchen sehr fatal, wenn ihre Schulzeit

verkürzt würde, abgesehen von ven nachtheiligen
Konsequenzen überhaupt, welche ein zu früher Austritt eines KinbeS
auS der Schule zur Folge hätte. Was den Antrag deS Herrn
Stooß betrifft, so würde ich die Aufnahme einer solchen
Ausnahme in diesen Paragraphen sehr bedauern. Durch Abtheilung
des Schulbesuchs kann die Sache so eingerichtet werden, daß
die betreffenden Jünglinge bis zur Admission »och während
einiger wöchentlichen Stunden die Schule besuchen können,
wenn Meister und Lehrlinge einigen guten Willen haben. Aehn-
liche Einrichtungen bestehen im Jura, sowie im Kanton Neuenburg

in den Abendschulen, welche die Lehrlinge besuchen können,
ohne ihre Arbeit zu versäumen. In ähnlicher Weise soll man
auch hier die Verhältnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen
suchen. Die von Herrn Revel gewünschte RedaklionSverbesse«

rung gebe ich als erheblich zu.

Gfeller in Wichtrach zieht seinen Antrag zurück.

A b st i m m u n g:

Für de» § 4 im Gegensatze zu den Anträgen der
Herren Tscharner 80 Stimmen.

Für eine Abänderung im Sinne dieser Anträge 0 „
Für den Antrag des Herrn Stooß Minderheit.
Für die zugegebene Redaklivnsverbesserung Handmehr.

8 5.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

8 6,

Herr Berichterstatter. Auch dieser Paragraph, so

wichtig er ist, wurde der der ersten Berathung durch das Handmehr

genehmigt; ich hätte daher mich wOterer Bemeikungen
über denselben enthalten können, indessen beziehen sich

eingelangte Vorstellungen auf die vorliegenden Bestimmungen, deßhalb

bin ich genöthigt, eiwaS einläßlich darauf einzutreten. Die
Kreiosynode Aarwangen wünscht, dag der Termin zu Errichtung

neuer Schulklassen abgekürzt und der adtheilungsweise
Schulbesuch nicht gestaltet werden möchte. Es unterliegt keinem

.Zweifel, daß eS besser wäre, die Sache so einzurichten, wie eS

die Petenten von Aarwangen wünschen, daß man einfach sagte:
wo zu viele Kinder sind, seien neue Klassen zu errichten. Nach
dem jetzigen Primarschulgesetze war eS so, aber ich frage: hat
eS viel genütz», daß daS Gesetz erlaubte, rücksichtslos streng zu
sein? Ganz sicher nicht, sonst hätten wir unS jetzt nicht damit
zu befassen, wegen Ueberfüllung der Schulen Bestimmungen
aufzustellen. Es ging danm, wie eS immer geht, wenn ein
Ges. y zu streng ist, man kann eS nicht vollziehen Damit der
Unterricht ein fruchtbarer werde, dürfen die Schulen nicht zu
sehr überfüllt sein, dennoch glaubte man, zum voraus nicht
auszuweichenden Schwierigkeiten billige Rechnung tragen zu
sollen, in der Ueberzeugung, daß man nicht zu weit gehe, und
in der Erwartung, man dürfe alsdann billige Anforderungen
um so besser durchsetzen. ES können sich Schwierigkeiten man-
cheilei Art darbiete», so daß eS wünschenSwerth sein muß, daß
die ErziehungSdirekrivn einigen Spielraum habe. Dieß ist der
Fall, wenn z. B. eingewendet wird, die Ueberfüllung der Schule
sei nur vorübergehend, wenn dieses ziemlich plausibel gemacht
wird ES kam mir ein solcher Fall vor, wo die frühcie Er«



ziehungSdirekrion die Errichtung einer neuen Klasse befohlen
hatte, »vorauf man geltend machte, daß die Ueberfüllung der
Schule nur eine vorübergehende fei; die Schülerzahl ist jetzt
wieder bedeutend unter dem Marimum. Soll man da, wo bei
durchschnittlich anständigem Schulbesuch keine Ueberfällung
besteht, keine Rücksicht nehmen? Wenn es einer Gemeinde ganj
unmöglich ist, einem Lehrer eine Wohnung einzuräumen, ein
SchulhauS einzurichten, »vollen Sie gegen eine Gemeinde, die
mit Teller» belastet ist, wo wenige Privatvermögen sind,
rücksichtslos streng fein? Ich glaube, das.wäre durchaus nicht
vernünftig und nicht zweckmäßig, denn die Erfahrung im kkan.
ton Zürich und in andern im Schulwesen weiter vorgeschrittenen

Kantonen lehrt, daß man besser fortkommt, wenn man
billigen Verhältnissen Rechnung trägt, als mit rücksichtsloser
Strenge. Was kommt heraus, wenn sogleich eine neue Schul,
klaffe in jeder Gemeinde, wo die normale Schülerzahl über«
schritten ist, eingerichtet »verden muß? Eine miserable Lchrer«
besoldung, ein armseliges Schulzimmer, ein ungenügender Lehret,
und dainit ist auch nicht viel gewonnen. Läßt man aber den
Gemeinden Zeit, so »verden sie sich einzurichten suchen; vielleicht
gibt eS Privaten, die etwas thun, »venn keine andere
Möglichen gegeben ist. Auch der abtheiluNgSweise Schulbesuch
wird entschieden bestriiten, weil (wie die Pennten sagen)
dadurch den Gemeinden die Mittel an die Hand gegeben werden,
das Gesetz zu umgehen, namentlich werde der abiheilungSwetse
Schulbesuch einen nachtheiligen Einfluß auf die Schule auS-
üben, WaS den ersten Punkt betrifft, so glaube ich, die Er-
ziehungSdirektion und ihre Organe werden auch offene Augen
haben; auch dem hervorgehobenen nachtheiligen Einflüsse wird
man vorbeugen können. Ein Lehrer kann mit 5ö Hindern in
drei Stunden, während welcher er sie gehörig beschäftigen kann,
mehr bewirken, als wenn er sechs Stunden auf den Unterricht
von hundert Kindern verwendet, welche er uümöglich gehörig
beschäftigen kann. Der abrheilungSweise Schulbesuch ist
allerdings ein höchst streitiger Punkt beiden Schulmännern, deßhalb
wird er im vorliegenden Paragraphen nur als AuShülfSmittel
vorgeschlagen; aber er wird ebenso ems'chieden von tüchtigen
Schulmännern vertheidigt, als die Aarwanger ihn angreifen.
Dasselbe ist der Fall in der von der bernischen Lehrerschaft
gekrönten Preisschrift deS Herrn Sekundarlchrer Blatter; ebenso
könnte ich mich auf den „Säemann" berufen und noch andere
Stellen anführen. Sollten die in der erwähnten Vorstellung
ausgesprochenen Ansichten hier ihre Vertheidiger finden, so

behalte ich mir vor, einige solche Stellen zu Ihrer KenNtniß zu
bringen. WaS übrigens die Frist von vier Jahren für Errichtung

neuer Schulklassen betrifft, so lege ich kein großes Gewicht
darauf; »venn man sie etwas abkürzen will, so ändert dieß

wenig an der Sache, weil die Gestaltung von Ausnahmen
eingeräumt ist.

Kasser. Obschon ich weiß, daß der Antrag, welchen ich
stellen werde, nicht angenommen wird, so nehme ich doch die
Schlüsse der Vorstellung von Aarwangen auf und beantrage
daher, eS sei 1) die Frist von vier Jahren für Errichtung neuer
Schulklassen in überfüllten Schulen abzukürzen und 2) der
adtheilungSweise Schulbesuch zu streichen. Ich hörte vorhin
von Herrn MatthyS recht schön darstellen, wie gut eS ist, daß
besonders auch die ärmern Klassen der Bevölkerung eine eben

so gute Schulbildung erhalten als die Andern; für solche Kinder
muß eS ein Unglück sein, »venn eine Schule überfüllt ist und
sie dann noch vier Jahre warten müssen, bis eine andere Klasse

errichtet »verden kann. Wenn man wirklich im Auge hat, den

ärmern Gemeinden unter die Arme zu greifen, so ist gewiß
hier die Nothwendigkeit dazu vorhanden. WaS den abtheilungS-
weisen Schulbesuch betrifft, so ließe sich zu dessen Gunsten etwas
sagen, wenn die Schüler die Schule dann regelmäßig besuchen

und nicht immerhin noch viele Abwesenheiten eintreten würden;
aber da auch dann der Schulbesuch bei vielen ein unfleißigcr
bleiben wirb, so ist der Nachtheil um so größer. Meine
persönliche Meinung ist dabei nicht so sehr deiheiligr, aber ich

hielt mich für verpflichtet, diese Anträge zu stellen.
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Herr Berichterstatter. Ich beschränke mich darauf,
aus der bereits angeführten Preisschrift eine Stelle abzulesen;
sie lautet, wie folgt: „Es entsteht nun die Frage, wie daS
Uebel, daS durch Ueberfüllung der Schulen, durch die zu große
Altersverschiedenheit der Kinder Einer Schule Und durch den
schlechten Schulbesuch unserm Primarschulwesen erwâchSt,
bestmöglichst beseitigt, und wie überhaupt ein geregelter Unterricht
in unsern Primärschulen zur Möglichkeit werden könne. Die
sogenannten Repetirschulen, wie sie in mehrern Kantonen —
»vie Zürich, Solothurn »c. — .bestehen, gewähren keine Abhülfe,
indem die Kinder gerade in dem- Alter, in welchem der
Verstand einige Reife erlangt hat und also der Unterricht raschern
und sicherern Schrittes vorwärts gehen könnte, die Schule nur
noch, in einzelnen Stunden wöchentlich besuchen. Indeß müßte
denselben, wenn nur die Wahl wäre zwischen ihnen und der
bei uns bestehenden Einrichtung, jedenfalls ohne »veiterS der
Vorzug eingeräumt werden. — Die Erreichung dieses Zweckes
wird nach »»»einer Ansicht durch folgende Modifikationen und
Veränderungen unsrer bisherigen Schulorganisation bedingt:"
Dann folgen die Vorschläge des Verfassers und unter Ziffer 3
heißt eS ferner: „Um den Unterricht in »»»getheilten Schulen
und in solchen, an welchen zwei Lehrer angestellt sind, zu heben
und zugleich einen regelmäßigen Schulbesuch zu erzielen, dafür
gibt eS unter gegenwärtigen Umständen nur ein wirksames
Mittel, und zwar gerade dasjenige, welches unser Schulgesetz
verbietet. — Die Kinder müssen abtheilungSweise die Schule
besuchen." Eine Stelle in der St. Galler Schulzeitung, auS
amtlichen Berichten entnommen, spricht sich über denselben
Gegenstand folgendermaßen auS: „Wir haben sehr viele
sogenannte getheilte Jahresschulen, d. h. Ganzjahrschulen für den
Lehrer, Halbjahrschulcn für die. Kinder. An den einen Orten
besuchen die untern Klassen die Sommer-, die ober» dagegen
die Winlerschute. Diese Eintheilung hat besonders für die
landwirthschafttreibende Bevölkerung ihr« Vortheile, insbesondere
auch für Gebirgsgegenden. An andern Orten benutzen die
ältern Schüler am Vormittag, die lüngern am Nachmittag den
Unterricht; eS besteht somit fü? jede Abtheilung eine Jahr-
Halblagschule. Eine solche Eintheilung bietet, abgesehen von der
bei getheilten Schulen überhaupt sich ergebenden Klassenvtr-
minderung noch weitere bedeutende Vortheile dar. Lernen und
Arbeite« kommen in ein gehöriges, natürliches Wrchselverhältniß
zu stehen. — Müssen, wie bei den eigentlichen Jahresschulen,
die Kinder 6—7 Jahre lang alltäglich für 6 Stunden in der
Schule sein, so »verden sie leicht vom Unterrichte übersättig«,
abgestumpft, träg und gleichgültig sür'S Lernen, faul und
ungeschickt aber auch zum Arbeiten bet Hause. Diejenigen da-
stegen, welche nur das halbe Jahr zur Schule kommen, vergessen

rm stillstehenden Halbjahr wieder einen guten Theil von ihrem
Erlernten, und »vie in industriellen Gegenden zumal manche
Familie ihre Kinder fast unmöglich ein Halbjahr lang alltäglich
für 6 Stunden entbehren kann, so werden diese im andern
Halbjahr von der häuslichen Arbeit überstrengt, und sie »vird
ihnen zur Last, anstatt zur Freude und Lust. Allein bet

halbtägiger Schulzeit sür'S ganze Jahr werden die Schüler der
Schul« nie entfremdet, verlieren den Faden deS Unterrichts nie;
sie wandern freudiger'zur Schule, fitzen aber auch munterer und
rüstiger wieder an den Webstuhl und zum Spulrad hin. ES
ist endlich diese Art Erziehung. Halbtag Lernen, Halbtag Arbeit,
auch der Natur deS KindeS am zuträglichsten, einer harmonischen

Entwicklung von Körper und Geist am angemessensten.

Nicht nur für zahlreiche, überfüllte Halbjahrschulen, auch für
überfüllte Jahrschulen, namentlich wo eS dreierlei Schüler, als
nämlich Ganzjahr-, Sommer- und Wintcrschüler gibt, dürfte
dir letzlere EintheilungSweise sehr zu empfehlen sein. Die
Veranlassung zu diesen paar Zeilen gab uns die seit drei Jahren
derart beschaffene Unterschule in Ebnal mit ihren vier Klassen
(Kurse»,), wovon daS ganze Jahr hindurch je zwei den einen

oder andern Halbtag als Schulzeit benutzen; der Schulbesuch
ist gut (bedeutend besser als früher); der Lehrer befindet sich

wohl dabei, und Eltern und Schulbehörden sind mit den

Leistungen sehr zufrieden." Ich hätte da noch MehrercS
anzuführen, aber das soll genügen, um zu zeigen, daß, ungeachtet
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der ablhàngSweise Schulbesuch bisher verboten war, man
dennoch damit etwas anfangen könne.

Der Z 6 wird nach dem Antrag» des RegierungS-
ratheS unverändert gemhnsgt« der Antrag des Herrn K as s er
bleibt in Minderheit. >

§7.

Wird mit der vom Herrn Berichterstatter beantragten
Einschaltung der Worte „der Oberklaffen« nach „Schüler« ohne

Einspracht durch daS Handmehr genehmigt.

» 8.

Obne Einsprache genehmigt; ebenso, die §§ 9 und 10.

« ti.

Herr Berichterstatter. Auch dieser Paragraph wurde
bei der ersten Berathung mit großer Mehrheit genehmig». Die
Minderheit wollte den Ort, wo die Kantonsschulen errichtet
werden sollen, nicht im Gesetz« bezeichnen, indem sie von der
Ansicht ausging, daß es »ine Zeit geben könnte, wo ein änderet
Ort sich besser dazu eignen würde. Ich gebe zu, daß eS solche

Verhältnisse geben kann, aber auf der andern Seite bezweifle
ich, ob eS möglich sei, an andern Orten solche Anstalten zu
errichten als da. wo eS vorgeschlagen wird. Ach halte also
dafür, eS sei am besten, bei dem Paragraphen zu bleibe», wie
er vorliegt. Ich glaubte dieses bemerken zu sollen, weil hier
in Bern die Ansicht ausgesprochen wurde, daß, weil in Berit
eine höhere Realschule bestehe, der Staat an einem andern Orte
seine Anstalt errichten könnte; ich halte aber entschieden am
Paragraphen fest.

Ohne Einspiache genehmigt; ebenso die §§ 12, >3 und 14.

§ 15.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph wurde bei
der ersten Berathung nach einer sehr einläßlichen Diskussion
dem Hauptgrunvsatze nach mtt der schwachen Mehrheit von
44 gegen 42 Stimmen angenommen, und da er einer der
wichtigern ist, so erwarte ich, daß er unS auch heute etwas
länger aufhatten werde. Auch mehrer« Vorstellungen beziehen
sich auf denselben. Grundsätzlich glaube ich lasse sich gegen
diesen Paragraphen nicht viel sagen, dagegen ist die Frage der
Untersuchung werth, ov sofort die geeigneten Männer für die
sechs Inspekrorenstellen sich finden, und ob es nicht klüger sei,
allinälig zum neuen Systeme überzugehen. Sehr wohlmeinende
Männer, besonders Geistliche, machten mich darauf aufmerksam,
ob nicht die Beibehaltung einer kleinern Zahl von Schulkom«
missärcn bei der Aufstellung von etwa drei Inspektoren vor«
läufig besser wäre, indem sie von der Ansicht ausgehen, die
Durchführung oeS Gesetzes dürfte alSdann weniger verletzend
sur Viele sein und weniger Spannung erregen, alS wenn man
soloil zu dem neuen Systeme übergehe. Im Zweifel, ob man
sofort die geeigneten Männer für die fraglichen Stellen finde,

wäre Mir ein gemischieS UebergangSsystem nicht am unliebsten,
im Gegentheil ich befände mich wohl dabei. Die Kosten wären
ungefähr dieselben wie bet sechs Inspektoren, sie wmden eher

noch etwas geringer sein, wenn man einstweilen drei Inspektoren

aufstellen und 40 - 50 Kommissäre beibehalten würde;
es kämen dann etwa 30 Schulen aus einen KommissariaiskreiS,

,und da wo die Verhältnisse es erforderten könnte man die

Kreise größer oder kleiner machen. Bei dieser Einrichtung
wäre eS vielleicht auch der Fall, der VollziehungSdehörde die

Fakultät einzuräumen, eine der drei JnspekloratSstcllen für den

Jura abzutheilen, damit man für den katholischen und für den

protetantlschen Theil desselben einen besondern Inspektor hätte;
die Besoldung wäre immerhin noch ordentlich, und die

betreffenden Beamten könnten sich dann noch mit etwas Andcrm
beschäftigen. An Betreff der eingelangten Vorstellungen ist

zu bemerken, daß diejenige von Aarwangen (und die sie

unterstützenden Vorstellungen) die Aufstellung von 10—12 Inspektoren,

und wenn diese nicht erhältlich seien, Beibehaltung der

Kommissariate wünscht. Wenn eS sich nur darum handeln

würde, zu beschließen, waS das Beste ist, so wäre ich damit
einverstanden, daß man viel lieber 10-12 als nur 4—6
Inspektoren aufstellen solle, aber hier wie auderSwo bewährt es

Ach, daß daS Bessere der geind deS Guten ist Wer zu viel
will erhält am Ende nichts. So könnte »S auch hier gehen;
die Kosten für 10—12 Inspektoren wären eigentlich abschreckend.

Ast eS nothwendig, so viel« Anspcklvlen aufzusten? Brauchen
könnte man sie schon, beschäftigen auch, aber dabei wäre doch

eiwaS LuruS, und ich glaube, der Zweck, den nur im Auge
haben, könne mit 4-6 Inspektoren erreicht werden. Sobald
dieß ver Fall ist, sollen wir bei den gegenwärtigen Finanzvei-
hàisten die größern Kosten vermeiden. Die Pelemen stellen

sich die Geschäfte der Inspektoren wahrscheinlich anders vor,
MS wie ich sie mir dachte. Gar viele Geschäft», welche bisher
deu Koinmissären oblagen, werden künftig nicht den Inspektoren
übertragen, sondern von andern Beamten besorgt; ich mache

nur auf tue RegierungSstalihaltcr, auf bie Geistlichen aufmerksam,

denen man auch etwas zumuihen darf. Es heißt in der

Voistellung freilich, der GefchätSgang werde dadurch schleppend,
die hehrer werden zu Knechten dreier Herren, daher wolle man
lieber, die Kommtssanate beibehalte». Eine solche Befürchtung
halG ich für lächerlich, und eS ist auch wirklich auffallend, dap

pon der yämltchrn Seile erklär« wird, man müsse mit der

Mehrzahl der Geistlichen sehr zufrieden sei» rn Betreff ihres
Einflusses auf vi» Schulen. Auch konnte ich nicht begreifen,
wie man von derjenigen Seite, wo man der Erlösung durch

Einfühlung der Anspekrorare enigegeysay, nilt einem Sprunge
aus die Beibehaltung der Kommissariate zurückkommen konnte.

Ebensowenig di» ich damil einverstanven, daß man, wenn zu

Btseurgung eineS Uebelstanves etwas große Schwierigkeiten
voryanven sind, sogleich betn» Alten bleiben solle; da möchte

ich lieber untersuchen, ob nicht die Vortheile beider Systeme
vereinigt werden können. So verfuhren bewährte Schulmänner,

indem sie die Nothwendigkeit zugaben, daß vie ErziehungS-
birekuon andere Organe haben müsse. So theilte nur Herr
Planer Sieck, ern sehr erfahrner Schutmann, die Idee erner

Vereinigung beider Systeme mit; ziemlich ähnlich sprach man
sich auch vou anderer Seit« aus. Acy müßte an der
Durchführung der Reform unsers Schulwesens verzweifln, wenn
nichts Anderes erhältlich fein sollte als die Kommissariate in
ihrem bisherigen Bestände, und wer glaubte, daß die Réorganisa,rvn

bei den jetzigen Aufsichtsbehörden durchzuführen wäre,
der würde sich sehr räuschm. Einen andern Weg schlägt d«e

Kreissynode von Thun, respektive Herr Pfarrer Hops, vor,
indem sie »erlangt, daß an die Stelle deroprojektirten Schul-
inspekloreri BezirkSschulkommissionen treten möchten, eine

Einrichtung, die sicher vielen von Ihnen, wie eS auch mir im ersten

Augenblicke ging, gefallen mußte. Sie hat Vieles für sich, sie

ist republikanisch unv besteht in Kantonen, wo das Schulwesen
sehr vorgeschritten ist; deßwegen sah ich in meinem ersten Projekte

auch eine solche Einrichtung vor, indem ich mir vorstellte,
in einer solchen Kommission ließe sich alle Einsicht unv Erfahrung

sachkundiger Männer möglichst konzentriren. Indessen hat



die Einrichtung auch ihre Schattenseite, und Herr Pfarrer Hops
konnte seine Idee nicht an den Mann dringen; nur die
Kreissynode Thun sprach sich für dieselbe aus, während sie in der
Synode von Lehrern und Geistlichen bekämpft wurde. Was
die Kosten betrifft, so kommt eS darauf an, wie man das
Ganze einrichtet. Wenn man eS einrichtet, wie in Zürich, wo
man den Mitgliedern der Kommission nichts gibt, dann kostet
eS sehr wenig; folgt man aber dem Beispiele des KanionS
Aargau, wo die Bezirksschulräthe regelmäßig Sitzungen halten,
wo die Mitglieder sich in AmlSsachen von ihrem Wohnsitze
entfernen müssen und Taggelder dafür beziehen, so kommt die

Einrichtung nicht wohlfeiler zu stehen als die von mir
vorgeschlagene. Die Einräumung größerer Kompetenzen würde bei
unserm Direkiorialsysteme nickt wohl angehen, eS sei denn, daß
man die Geschäfte der ErziehungSvireklion bedeutend erleichtern
wolle. Man hält auch dafür, eine solche Kommission hätte
eine größere Autorität; daS ist möglich, doch spricht die bisherige
Erfahrung nicht entschieden dafür; übrigens würde es immerhin
am meisten auf den Präsidenten der Kommission ankommen.
Ferner hebt man hervor, paß den Bezirksschulkommiffären
größere Lokalkenntnisse zu Gebote ständen und daß manches
kürzer abgethan werden könnte als durch Inspektoren. Ich
gebe dieß zu in Bezug auf kleine Geschäfte, welche künftig den
Regierungsstatthaltern und den Geistlichen überlassen werden
können. Als Hauptvortheil macht man geltend, daß dem in
Schulsachen an vielen Orten herrschenden IndlfferentiSmuS durch
BezirkSschulkommissionen am kräftigsten entgegengewirkt werven
könnte. Ich gebe zu, daß viele Gemeinden Werth darauf setzen

werden, nicht den Schein aus sich zu haben, als seien sie

gleichgültig in Schulsachen und daß ein guter Wetteifer an
den Tag trete. Aber wenn dieser Vortheil wirklich da ist, so

kann daS Gleiche auch auf andere Weise erlangt werden, z B.
durch die Bildung von Amlsschulkonferenzen, ähnlich wie man
eS jüngst versucht hat. ES ist ein großer Nachtheil, daß in
den Kreissynode» sich keine Andern aussprechen können als
Lehrer; eS chäre daher gut, Amtökonferenzen einzuführen, an
welchen Jedermann erscheinen dürfte, nicht nur Lehrer; auf
diese Weise glaubte ich dann alle Vortheile, welche dre Petenten
von Thun anstreben, auf noch zweckmäßigere Weise erlangen
zu können. DaS Institut der Saulräthr hat aber auch seine
entschiedene Schattenseite, und ich habe hier Auszüge aus
amtlichen Berichten anderer Kantone vor Augen, von denen ich
Gebrauch machen werde, wenn das Institut hier Verthetdiger
finden sollte. Erst gestern erhielt ich noch von zwer der
bedeutendsten Schulmänner Berichte darüber, wie man in neuerer
Zeit auch andcrSwo von diesem Institute denkt, wie z. B. im
Kanton Aargau, wo man ebenfalls mit einer Reorganisation
beschäftigt ist.

Lauterburg. Ich habe bei der ersten Berathung bei
einzelnen wichtigen Paragraphen theils Bemerkungen gemacht,
theils Anträge gestellt, von welchen der Herr Berichterstatter
damals den einen beipflichtete, den andern nicht. Ich hielte eS

für unangemessen, wenn ich nun bei den einzelnen Paragraphen
alle Punkte wieder berühren wollte, obschon ich meine Ansichten

im Wesentlichen nicht geändert habe; ich erlaube mir daher
nur da einige Worte, wo Kardmalpunkie in Frage kommen,
indem ich minder Wesentliches übergehe. Hier handelt eS sich

um eine solche Karvinalfrage, bezüglich welcher ich schon früher
einen Antrag stellte, welchem der Herr Berichterstatter nicht
beipflichtete. Ich spreche meine Ansicht auch jetzt aus, weil ich

glaube, daS System, welches im Entwürfe vorgeschlagen wird,
sei nicht gut, nicht z veckmäßig. Ich erlaube mir nur mit
einigen Worten die Beibehaltung der Schulkommissariate zu
begründen. Schon bei der ersten Berathung machte ich auf
die Verdienste, welche sich die Schulkommissäre um daS Schulwesen

erworben, aufmerksam. Es wurde offiziell zugestanden,
daß, wenn auch das Institut einzelne Mängel hatte, im Ganzen

und Großen die Kommissäre sich doch bedeutende Verdienste
erworben haben. Für mich war das ein Grund mehr, um
nicht ein anerkanntes, bestehendes Gut durch ein neucS,
zweifelhaftes zu ersetzen. Wenn die Beaufsichtigung der 1250
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Primärschulen unsers KantonS durch Sckulkommissäre bisher
nicht den gewünschten Erfolg hatte, wie viel weniger ist eS

möglich, wenn man -1—6 oder sogar 8—10 Inspektoren hätte?
Auch auf den ungemcin reichhaltigen GcschästSumfang dieser
Beamten, auf die Lehrerprüfungen, auf die Korrespondenzen,
auf das Tabellenwescn und was ihnen sonst noch neben den
Inspektionen obliegt, wies ich schon früher hin und fragte:
wie ist eS möglich, wenn 150 Kommissäre bisher nicht genügen
konnten, daß nun 4—6 Inspektoren alles gehörig besorgen
können? Ich zeigte Ihnen, daß eS unmöglich ist. Mit Nachdruck

hob ich ferner hervor, daß der Herr Erziehungsdirekror
gegenüber der bisherigen Einrichtung Aushülse haben müsse,
indem gewisse Geschäfte in seinen Kreis fallen, die nicht
den Inspektoren übertragen werben können. Ich glaube, wenn
er diese Hülse in der Organisation seines BüreanS erhalte, so

werde neben derselben das Institut der Kommissäre genügen.
Sodann bemerkte ich, daß dieses Institut populärer ist. Ich
will diese verschiedenen Gründe, denen ich noch andere beifügen
könnte, nicht wiederholen, und bemerke nur noch, daß ich seit
der ersten Berathung des Schulgesetzes die Satisfaktion.hatte,
von Männern, die sich bedeutende Verdienste um daS Schulwesen

des KantonS erworben, zu vernehmen, daß sie sich freuten,
daß ich für das bewährte Institut und gegen ein zweifelhaftes
neues Gut in die Schranken trat. Am Schlüsse der ersten
Berathung hatte noch Herr Finanzdirektor Fueter daS Wort
ergriffen, um aus finaiiziellen Rücksichten den Vorschlag des
RegierungSraiheS zu unterstützen, indem er bemerkte, man könne

ja probieren. DaS heiße ich nicht regieren; ich habe nicht die
Ansicht, daß man mit neuen Gesetzen probieren solle. Ich
wiederhole also den Antrag, am Schlüsse dcS 8 15 die Worte:
„werden 4—6 Schulinspektoren bestellt* zu ersetzen durch:
„wirb die nöthige Zahl von Schulkommtssarien bestellt." Die
Erziehungsdireklion wird dann die Einrichtung so treffen, wie
sie eS am zweckmäßigsten findet und diejenigen Organe bezeichnen,

welche ihr nothwendig sind. Ich habe die Ueberzeugung,
daß diese Einrichtung nicht nur dem Schulwesen, sondern der
Erziehungsdireklion selbst einen größer« Dienst leistet als das
neue Jnsttiâ'

G feller in Wichtrach unterstützt den Antrag des Herrn
Laulerburg und spricht sich namentlich gegen den Ausschluß
der Geistlichen von der Beaufsichtigung der Schulen aus, indem
er dafür hält, daß sich unter den angestellten Geistlichen doch
eine hinlängliche Zahl dazu geeigneter Männer finde.

Bernard. Mit Vergnügen hörte ich, daß der Herr
Erziehungsdirektor sein System gewissermaßen in dem Sinne
modifijirte, indem er die Unmöglichkeit anerkannte, daß 4-6
Inspektoren alle Schulen deS Kanions überwachen könnten.
Er sprach von einem Systeme von Bezirksschulkommissären, so

wie von einem andern, gemischten Systeme, daö in ver
Aufstellung von drei Inspektoren und 30—40 Kommissären bestände.

Ich begreife, daß der Herr Erziehungsdirektor angelegentlich
eine einheitliche Leitung des Schulwesens im Kamon Bern
wünscht; das ist denn auch nach meiner Ansicht der Hauptzweck

deS K 15, denn diese Direktion ist «so mit Geschäften
überladen, ihr liegt eine so ausgedehnte Korrespondenz und die

Besorgung so zahlreicher Details ob, daß eS ihr unmöglich ist,
die Stellung der Lehrer durch daS Mittel von 75 Schulkonr-
mtssären, wre man sie bisher haue, zu regulieren. Ich habe

in dieser Beziehung eine andere Idee und erlaube mir der

Versammlung einen Mittelweg vorzuschlage». Ich glaube, daß

zwei Schulinspekioren, der eine für den deutschen Theil des

Kantons, der andere für den Jura genügen wstrde»; sie könnten
die Last der Geschäfte, welche den Erziehungsdirektor niederdrückt,

erleichtern. Allein aus der andern Seile möchte ich auch
den allgemeinen Unterricht im ganzen Lande erleichtern und da
eine gehörige Beaufsichtigung aller Schulen durch 4—6
Inspektoren unmöglich ist, so liegt ein Mittel, diesen Zweck zu
erreichen, in der Aufstellung von zwei Kantonalsehulinspektoren,
welche in jedem Amtsbezirk einen Unierinfpeklor unter sich

hätten, dem die unmittelbare Aussicht über alle Schulen des
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Bezirks obläge. Ich habe nicht die Absicht, dem vorliegenden
Einwürfe Hindernisse in den Weg zu legen, im Gegentheil, ich
möchte dazu beitragen, daß derselbe als Gesetz genehmigt werde
und daß das UnterrichtSwcsen im Kanton fortschreite. Mir
scheint in der Aufstellung zweier Kantonalschulinspektoren und
eines Unterinspektors in jedem Bezirk ein geeignetes und
genügendes Mittelglied zwischen den Schulen und der ErziehungS-
direktion zu liegen und ich empfehle daher der Versammlung
meinen Antrag zur Genehmigung.

Wild bolz. Ich erlaube mir, hauptsächlich auS zwei
Gründen gegen den Paragraphen daS Wort zu ergreifen. In
pädagogischer und wissenschaftlicher Beziehung will ich mir nicht
anmaßen, ein bestimmtes Urtheil abzugeben, dagegen stütze ich
mich auf finanzielle Rücksichten und auf solche der Volksthüm-
lichkeit. ES ist Ihnen allen bekannt, wie der Kanton Bern
seit Iahren in Geldverlegenheiten war, und wenn auch die letzte

StaatSrcchnung ein erfreulicheres Ergebniß liefert, so darf man
sich doch nicht zu großen Hoffnungen hingeben, sobald man
hört, was für Ansprüche von anderer Seite an den Staat
gerichtet werden. Ich erinnere nur an daS Seeland, an die

landwinhschaftlichen Schulen, an die Reformen im Armenwcftn,
um Sie aufmerksam zu machen, daß man nicht so leicht neue
Ausgaben beschließen dürfe. Nun wird die Aufstellung von
vier Schulinspektoren eine Kostenvermehrung von 1V.VVV Fr.
veranlassen; würde eine größere Zahl von Inspektoren aufgestellt,

so ist die Kostenvermehrung noch größer. Auf der andern
Seite finde ich, eS gebe für ein demokratisches Volk nichts
Schöneres, als wenn eS für die Erziehung, die eine seiner
wichtigsten Angelegenheiten sein soll, aus seinen Mitteln zu
sorgen sucht, ohne sich immer durch Beamte dirigiren zu lassen.

Und die geeigneten Männer sollten sich nach meiner Ueberzeugung

unier dem Volke finde», um so mehr, als seit einer Reihe
von Iahren für unser Schulwesen sehr viel gethan wurde. In
vielen Gegenden würde die neue Einrichtung unpopulär sein,
Unwillen und Abneigung erwecken, während eS bei der bisherigen

Einrichtung, wenn sie auch nicht allen Wünschen entsprach,
doch sehr leidlich gehen konnte. Ich stimme daher grundsätzlich
für Beibehaltung der Kommissariate, möchte jevbch; um den

Wünschen der Erziehungsdirektion Rechnung zu tragen, ihr
überdieß gestatten, erforderlichen Falls sich mit einem oder zwei
besondern Fachmännem zu versehen.

Träch sel unterstützt ebenfalls den Antrag deS Herrn
Laulerburg für Beibehaltung der Schulkommissäre, mit der
Bemerkung, daß mehrere derselben nie eine Instruktion erhalten
hätten; der Redner spricht sich ferner sowohl gegen die
Aufstellung von Bettrksschulkommiffionen, als besonders gegen
diejenige von Inspektoren aus, und beruft sich in Betreff der ley-
tern namentlich auf das Urtheil von Lehrern, welche in den
Inspektoren eine Art von Schullandvögien erblickten, die Lehrer
und Publikum drücken würde».

Herr Berichterstatter. ES wurden gegen den
vorliegenden Paragraphen ungefähr die bereits früher angeführte»
Einwendungen wiederholt, neue Gründe hörte ich nicht anführen;

ich muß daher ebenfalls einige Gegenbemerkungen wiederholen.

Vor allem scheinen mehrere Redner großes Gewicht
auf die Kostenöfrage zu legen. Daraus habe ich zu erwidern,
daß man jedenfalls nicht daran denken darf, mit den bisherigen
Ausgaben eine gehörige Aufsich«, wie sie das Gesetz beabilchtigl,
bei dem bisherigen Systeme durchzuführen. Wenn die
Kommissäre beibehalten, wenn ihre Zahl vermehrt, wenn sie besser

bezahlt werden, so bin ich dennoch innig überzeugt, daß der
Zweck nur halb erreicht wird, den man durch ein gehöriges
Inspektor«» erreichen kann. Es handelt sich um nichts Neues,
denn abgesehen davon, daß diese Einrichtung bereits in
mehreren Kantonen besteht, wurde dieselbe seit 18ZV von mehreren
ErzichungSdircktoren, so wie von ausgezeichneten Männern,
wie die Herren Neuhauö, Hans Schnell und Andern als gut
und nothwendig anerkannt. ES unterlieg« keinem Zweifel, daß
die Schulkommissariaie vieles gewirkt haben, aber in diesem

Znstitute liegt auch der Grund, daß man ungeachtet der großen
Opfer nicht zu dem erwünschten Ziele kam, eben weil eS an
gehöriger Aufsicht fehlte. In den Vorschlägen der Herren
Lautcrburg und Wildbolz erblicke ich eine fatale Verschiebung
der Durchführung dieses Gesetzes; ich müßte dann bis zur
nächsten GroßralhSsitzung und vielleicht noch länger warten.
Warum, wenn Sie die Aufstellung von Fachmännern für die

Erziehungsdirektion als nothwendig erachten, solche nicht gerade
bei diesem Paragraphen festsetzen? WaS die Kosten betrifft,
so wird die Besoldung eines Inspektors mit den ReiseauSlagen
auf ungefähr 3vVV Fr. kommen; allerdings ist dieß eine bedeutende

Besoldung, aber eS lieg« in der daherigen Mehrauslage
kein genügender Grund, um daS System zu verwerfen, wenn
eS auch 5 - 8VVV Fr. mehr kosten sollte, besonders wenn eine
wesentliche Verbesserung erzielt wird. Daß man daS Institut
der Inspektoren zu wenig kenne, kann Angesichts der von andern
Kantonen bereits darin gemachten Erfahrungen mit Grund
nicht behauptet werden. Ich habe noch von keiner Seite gehört,
daß man da, wo Schulinspeftoren bestehen, niedt gut damit
fahre. Baselland z. B, dessen Schulwesen vortrefflich organisirt
ist, verdankt dieß seinem Inspektor; ähnlich verhält eS sich in
andern Kantonen. Uebrigcns soll man das Institut auch etwas
nach Analogie und Vcrnunftgründen beurtheilen, und nun frage
ich: kann daS Resultat da zweifelhaft sein? Ganz ähnliche
Beamte haben auch andere Direktionen für Geschäftszweige,
deren Behandlung besondere F.ichkenntniß erfordert. Ich frage:
wie würde es im Bauwesen, mit den Finanzen, im Siraßen-
wesen stehen, wenn die beireffenden Direktoren nur Leute zu
ihrer Verfügung hätten, wie die Schulkommissäre, denen man
eine Besoldung von etwa lvv bis 15V Fr. geben würde, wobei
der eine dann fleißig seiner Sache nachginge, der andere nicht,
wo käme daS hinaus? Fänden Sie es nicht ganz natürlich,
daß eben diesen Direktoren Männer vom Fach an die Seite
gegeben weiden müssen? Nun frage ich: ist das ErziehungS«
Wesen etwa weniger wichtig, als das Ltraßenwcsen, das
Bauwesen, das Finanzwesen? Im Gegentheil, die Erziehungsdirektion

bedarf also ebenfalls tüchtiger Fachmänner, denn nicht
der erste beste gebildete Mann eignet sich dazu, die Leistungen
einer Schule gehörig zu beurtheilen, sondern eS bedarf dafür
besonderer Fachkenninisse, ebenso zur Beurtheilung der Unter«
richtöpläne u. s ,v. Die ErztehungSvirekiion verlangt daher,
indem sie die Anstellung von Inspektoren wünscht, so weit eS

die Verhältnisse gestalten, nichts anderes, als was sich von selbst
versteht und was andere ErziehungSvirekloren seit langen Jahren
schon gewünscht haben. Auf andere Weise kann unmöglich diejenige
Aufsich«, welche Sie von der Reorganisation erwarten, über die
Schulen ausgeübt werden, sie ist nur dann möglich, wenn die
Erziehungsdirektion zu jeder Zeit über ihre Organe verfügen
kann. Den bisherigen Aufstplöbeamien konnte wegen
allzugeringer Besoldung nicht viel zugemulhet weiden; man mußte
eS ihrem guten Willen überlassen; die Einen «Haien viel für
die Schulen und besuchten diese fleißig, während Andere eS

nicht so genau nahmen. Ein Schulkommissär hatte übrigens
im Verhältniß z» seiner Besoldung schon viel gethan, wenn
er die gewöhnlichen laufenden Geschäfte besorgte. Herr Lau-
terburg will der Erziehungsdirektion auf andere Weise Aushülfe
verschaffen, aber ich bemerkte. bereits früher, daß ich nicht
Bureaupersonal, sondern Fachmänner nöthig habe. WaS der
Einwarf betrifft, daß die Jnspektoien die Schulen nicht so oft
besuchen können wie die Schulkommissäre, so ist dieß richtig»
aber es fragt sich ob die Schulen nicht dennoch oft genug
besucht werden können von Männern, von welchen eS wün-
schenswerth ist, daß sie dieselben besuchen. Die Herren, welche
sich für Beibehaltung der Kommissariate aussprechen, legen ein
Hauptgewicht darauf, weil die meisten Kommissäre Geistliche
sind; diese haben aber auch ferner die Schulen zu besuchen,
wenn Inspektoren aufgestellt sein werden, schon nach der Pre-
digerordnling find sie dazu verpflichtet, und wenn neben diesen
Besuchen noch besondere Inspektionen stallfinden, so wird eS

genügen. WaS die verschiedenen Anträge betrifft, welche gestellt
wurden, so beschränke ich mich darauf, eventuell die Aufstellung
eines gemischten Systems in der bereits erklärten Weise als



erheblich zuzugeben, damit wäre dem Antrage des Herrn Bernard

Rechnung getragen; in erster Linie jedoch ziehe ich den
Paragraphen vor, wie er vorliegt Die Bemerkung des Herrn
Tracksel, welcher sagte, eS hätten einzelne Schulkommissäre nie
eine Instruktion erhalten, kam mir etwas stark vor Die
Instruktion findet sich in der Gesetzessammlung und jeder
Kommissär soll fie erhalten.

Bernard schließt sich in dem Sinne dem vom Herrn
Berichterstatter eventuell zugegebenen gemischten Systeme an,
daß er sich mir der Aufstellung von drei Schulinspektoren
einverstanden erklär«, dagegen beharrt er auf dem Vorschlage
der Unterinspektoren in jedem Amtsbezirke.

Abstimmung:

Für den § 15 nach Antrag deS RegierungSratheS
58 Stimmen.

Kür gefallene AbänderungSanträge 54 „

8 16.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

8 17.

Schneeberger im Schweikhof. Ich will nicht wiederholen,

was schon bei der ersten Berathung über diesen
Paragraphen gesagt wurde und beschränke mich darauf zu bemeikcn,
daß man denjenigen Geistlichen, welche nicht in die Schulkom-
missionen gewählt werden, nicht eine Art Aufsicht über die
Lehrer einräumen sollte, da sie nicht das Zutrauen der Gemeinde
haben. Nach der Predigerordnung sollen die Geistlichen über
die Schulen wachen, daß sie aber nach dem Gesetze noch eine
besondere Aufsicht über die Lehrer ausüben sän, finde ich
nicht am Orte, und wünsche daher, daß der Herr Berichterstatter
den Antrag auf Streichung deS Paragraphen zugebe.

Herr Berichterstatter. Ich hatte übersehen, daß
allerdings bezüglich dieses Paragraphen mehrere Vorstellungen
einlangten, welche mit Ausnahme derjenigen von Thun die
Sireichung desselben verlangen; die KreiSsynode Thun hingegen,
will, daß die Geistlichen von Amtes wegen Mitglieder der
Kirchgemeindeschulkommission seien. Für die Stellung, welche
man nach diesem Paragraphen den Geistlichen einräumen will,
wurde schon früher namentlich Folgendes angebracht. Vor
Allem wurde darauf hingewiesen, daß die Geistlichen schon
von AlterSher eine ähnliche Stellung eingenommen, daß denn
auch die Natur ihres Berufes sich besonders dazu eigne, einen
wohlthätigen Einfluß auf die Schule auszuüben, daß in vielen
Gemeinden der Pfarrer der einzige Sachverständige in Sckul-
sachen, daß auch in ander» Kantonen und zwar in solchen,
die in Betreff ihreS Schulwesens zu den vorgerückter« gehören,
wie Zürich, Thurgau, Aargau, den Geistlichen ein gewisser
Einfluß auf die Schulen eingeräumt sei und zwar in höherm
Grade als hier, indem sie von Amtes wegen Mitglieder der
Schulkommissionen, in St. Gallen sogar Präsidenten derselben
seien. Auch sprechen sich die VerwaltungSberichte mehrerer
Kantone sehr günstig über den Einfluß der Geistlichen auf die

Schulen auS, besonders im Aargau, wo ausdrücklich gesagt

wird, daß eS durchschnittlich mit den Schulen in denjenigen
Bezirken am schlimmsten stehe, wo der Geistliche erschlaffe, in
der Regel seien sie die thätigsten Mitglieder der Schuiräthr.
Auch die Petenten geben zu, daß in der Regel dir Geistlichen
sehr kräftig für die Schulen einstehen, aber sie sagen, es gebe

1S5

Ausnahmen« und diese wollen sie nun zur Regel machen.
Wenn man hierseitS den Einfluß der Geistlichen wahren will,
so ist diese Aufsicht nicht so zu verstehen, daß sie als eigentliches
organisches AufsichtSglied zwischen die Schulen und die
Inspektoren hineingcschoben seien, auch sollen sie nicht mit eigentlichen

Kompetenzen versehen sein; man wollte ihnen in der
Hauptsache eine Stellung lassen, wie sie dieselbe von AlterSher
hatten. Ferner wird bemerkt, daß man von den Geistlichen
erwaS mehr verlangen dürfe als von andern Mitgliedern der
Schulkommission, daß man ihnen die Besorgung gewisser kleiner
Geschäfte übertragen könne, was künftig um so nothwendiger
sei, als man solche den Inspektoren abnehmen müsse. Gegen
den Vorschlag, daß die Geistlichen von AmteS wegen Mitglieder

der Kirchgemeindeschulkommissionen sein sollen, wird
angeführt, die Gemeinden haben daS Recht sie zu wählen, man
solle eS ihnen daher überlassen, ihr Zutrauen den Männern zu
schenken, welche eS besitzen; besitze ein Geistlicher dieses Zutrauen
nicht, so sei eS besser für Schule und Gemeinde, daß er nicht
Mitglied der Kommission sei. UebrigenS sind die Kommissionen
an vielen Orten nicht kirchgemeindeweise organisirt, sondern
bestehen mehrere Schulkommissionen in einer Kirchgemeinde, so
daß der Geistliche in solchen Fällen unmöglich von Amtes
wegen Mitglied aller Kommisstonen sein könnte. Ich empfehle
Ihnen daher den Paragraphen, wie er vorliegt, zur
Genehmigung.

Abstimmung:

Für den 8 1? nach Antrag deS RegierungSratheS
55 Stimmen.

Für Streichung desselben 23 „

8 !3.
- -

'

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt, ebenso
die 88 l 9, 20, 2t, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28 und 29.

8 30.

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung wurden
mehrere Anträge hinsichtlich einer regelmäßiger» Verabreichung
der Lehrerbesvldung gestellt, allein mit Rücksicht auf daS später
zu erlassende Primarschulgesctz abgelehnt. Auf den vorliegenden
Paragraphen beziehen sich die Vorstellungen der Kreissynoden
Thun, Aaiwangen und Laupen. Die Kreissynoden Thun und
Aarwangen wünschen, daß im Organisationögesctze ein Minimum
der Lchrerbcsoldungen aufgestellt werde, während die Kreissynode
Laupen das Gesuch stellt, cö sei dafür zu sorgen, daß jedem
Lehrer 2-3 Jucharten Land eingeräumt werden Schon bei
der ersten Berathung brachte Herr Bützberger tie Festsetzung
eines Minimums der Besoldung bei der Behandlung der Ein-
tretenssrage zur Sprache, ohne bei der artikelweiscn Berathung
einen daherigen Antrag zu stellen, vermuthlich weil ich bemerkte,

daß ich mit der Ausarbeitung eines PrimarschulgesctzcS beschäftigt

sei. Der Entwurf ist denn auch fertig, aber daS Material
in Bezug auf die finanziellen Konsequenzen desselben ist noch
nicht genügend, und eS fehlen mir, ungeachtet wiederKolter
Mahnungen, von ungefähr zehn Schulkommissären noch die

nöthigen Tabellen, um meine Vorschläge gehörig zu begründen.
Ich glaube im Interesse der Schule und der Lehrer gehandelt
zu haben, wenn ich die finanzielle Frage vom Uebrtgen trennte;
sehr viele Lehrer begreifen dieß, und mir schien, sie hätten sich

damit beruhigen könne», um so mehr, als ihnen mit grundsätzlicher

Feststellung eines Minimums im OrganisaiionSgcsetze
sehr wenig geholfen ist. Es wird dieser Gegenstand eigentlich
von Niemanden bcstniten und ich hörte hier nie widersprechen,
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wenn von der Nothwendigkeit einer bessern Stellung der Lehrer
vie Rede war. Wenn màn übrigens auch dem Begehren der
Petenlen entsprechen und ein Minimum vielleicht von 4 - 5W Fr.
festseyen wollte, so wäre damit vielen Lehrern gar nicht gedient.
Die Aufstellung eines Minimums genügt nicht. Wäre eS für
den Jura passend, so fände man eS den Verhältnissen deS alten
KantonS nicht angemessen; ein Minimum, daS den ärmern
LandeSiheilen entspräche, wäre unpassend für wohlhabendere
Gegenden, abgesehen von der Verschiedenheit der Klassen. Ich
glaube, eS werden wenigstens vier Minima nöihig sein, um
die verschiedenen Verhältnisse zu berücksichtigen. Jedenfalls ist
dieß der schwierigste Punkt, die Arbeit ist aber auch sehr um«
fangreich und wenn ich bis nächsten Herbst oder Anfangs
Winters etwas vorlegen kann, so verdanke ich eS der großen
Thätigkeit eines erfahrnen Schulmannes. Die Schwierigkeiten,
welche in der Verschiedenheit der Verhältnisse und in den
Konsequenzen für die Familien, die Gemeinden und den Staat
erwachsen, wenn auch mäßige Minima aufgestellt werden, sind
fast entmulbigend Ich hatte die Absicht, ein Schreiben zu
verlesen, daS sich über die Resultate auSsprichl, welche die
Festsetzung eines mäßigen Minimums z. B. für das Amt
Signau hätte. Die Lehrer, welche dieß wohl wissen, hätten
sich daher mit den Zusicherungcn beruhigen können, die sie bei
der ersten Berathung erhielten und auS meinem Berichte
schöpfen konnten. WaS den Wunsch der Kreissynode Laupen
betrifft, so wäre dessen Erfüllung sehr gut, aber ich finde doch,
er gehe etwas weit. Daß man den Lehrern einiges Land
überlasse, halte ich für zweckmäßig, eS wird mein fortwährendes
Bestreben sein, dieß möglich zu machen, nnd auch dieser Punkt
soll seiner Zeit bei Regulirung der ökonomischen Verhältnisse
der Lehrer seine Erledigung finden.

Der § 3l1 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt; ebenso die 88 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37.

8 38.

Herr Berichterstatter. Ich hoffe, eS werde möglich
sein, bis zum 1. Oktober daS zu Durchführung deS Gesetzes
Nothwendige vorzubereiten. ES wird zwar noch ein bedeu«
tendeS Stück Arbeit geben, aber ich glaube, bis nächsten
September sollte der neue Unterrichtsplan bestimmt sein und die
Ausschreibung der Lehrerstcllen stattgefunden haben.

Revel beantragt, den l. November nächsthin als Zeitpunkt
der Jnkrafttretung zu bestimmen.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag nicht zu,
weil der Anfang deS Wintersemesters an vielen Lehranstalten
auf die Mitte des Monats Oktober fällt.

Revel zieht seinen Antrag zurück.

Der 8 38 wird durch daS Handmehr genehmigt.

Auf die Anfrage des Präsidiums, ob Jemand Zusätze
zu beantragen gedenke, ergreift das Wort:

MatthvS. Ich bin im Falle, einen Zusatzartikel zu
beantragen. Durch den § 1l dieses OrganisationsgesetzeS soll
iu Bern und Pruntrut eine ganz neue Anstalt errichtet werden,
nämlich ein realistisches Gymnasiium. Die Herstellung von
zwei realistischen Gymnasien verursacht dem Staate sehr
beträchtliche Kosten, welche iheilwcise durch Schulgelder bestritten
werden müssen. Solle, nun diese beiden Anstalten gedeihen

und blühen, so ist eS nothwendig, daß sie besucht werden, denn
wenn sie nicht gehörig besucht werden, so muß der Staat un«
verhältnißmäßig große Opfer bringen, und wir werden dann
bei der Büdgetberathung Jahr für Jahr Klagen hören, bis
die Anstalten ruinirt und wegdekretin sind. Mit Rücksicht auf
diese Gründe und darauf, daß ich als Vertreter deS ganzen
KantonS hier bin, stelle ich den Antrag, eine Bestimmung
folgenden Inhaltes in das Gesetz aufzunehmen: „An denjenigen
Orten, wo der Staat Kantonsschulen errichtet, dürfen
Korporationen und Privaten keine Anstalten gründen, die als
Konkurrenz- oder Parallelanstalten zu betrachten wären."

Herr Berichterstatter. Für mich wär« dieser Zusatz
sehr bequem, und in Bezug auf den Vorgang, welcher vazw
Anlaß gab, theile ich wesentlich die Ansicht des Herrn Malthys.
ES ist fast gar unbegreiflich, wie im Momente, wo der Staat
eine höhere Anstalt errichtet, die einem vorhandenen Bedürfnisse
genügen soll, eine Korporation kommt und eine ähnliche Anstalt
daneben hinstellt. ES ist gerade — wie in der betreffenden
Gemeindeversammlung bemerkt wurde —, als wolle die Stadt Bern da,
wo der Staat eine Brücke baut, eine andere daneben bauen.
Indessen ginge die Aufnahme einer Bestimmung, wie Herr
Matthyö sie beantragt, etwas zu weit. An sich ist es etwas
Gutes, waS Bern gethan hat, und ich erinnere an die Antwort,
welche Burgvorf erhielt, als die Errichtung einer ähnlichen
Anstalt dort in Aussicht gestellt wurde; ich sagte zwar, der
Staat werde dazu nicht beilragen, aber in keinem Falle könnte
man dem Unternehmen entgegentreten.

T scharner in Bern. Nur eine einzige Bemerkung. ES
ist Thatsache, daß hier in der Stadt Bern eine einzige'Schule
dem Bedürfnisse nicht mehr genügt, indem eS sich zeigte, daß
bei der Realschule die Hälfte der Schüler, welche sich meldeten,
zurückgewiesen werben mußte. Nun ist nicht anzunehmen, daß
der Staat zwei Parallelanstalten unterhalten werde, und dann
könnten viele Schüler nicht aufgenommen werden; das wäre
ein Uebelstand. Wie man behaupten kann, die Kantonöschule
werde wegen der hiesigen Realichule auS Mangel an Schülern
nicht gedeihen können, weiß ich nicht. Es wird darauf
ankommen, welche Schule mehr Zutrauen verdient, und die Schule
deS Staates wirb diejenige der Stadt nicht zu scheuen haben.
ES nurd namentlich von der Erziehungsoiràn abhängen, bei
der Berufung von Lehrern darauf zu sehen, daß dieselben nicht
nur in ihrem Lehrsache befähigt seien, sondern auch durch reli.
giöse und sittliche Bildung sich auszeichnen. ES wäre etwas
auffallend, wenn der Staat in einer Republik daS Monopol
für Gründung solcher Anstalten für sich in Anspruch nähme;
VaS geschieht nicht in Monarchien, noch viel weniger soll eS

zN Republiken vorkommen.

Wild bolz. Da man die hiesige Realschule angegriffen
hat, so kann ich nicht anders als, eine Pflicht der Erkenntlichkeit

erfüllend, ejn Wort zu ihrer Vertheidigung anbringen.
Man wollte es als eine sonderbare Erscheinung darstellen, daß
die Siabt Bern im nämlichen Augenblicke, wo der Staat mit
der Errichtung einer Realschule sich beschäftigte, die ihrige
vervollkommnete. WaS ist natürlicher, als wenn eine Gemeinde,
wie die Stadt Bern, die seit Iahren eine Anstalt befitzt, welche
nicht nur hier, sondern im ganzen Lande Anklang gefunden
Hai, wenn sie etwas Mangelndes an derselben sieht, endlich das
Herz in Heide Hände nimmt und den Geldbeutel dazu, und dem
Uebelstande abzuhelfen sucht? Es geschah keineswegs auS der
Absicht der Konkurrenz, sondern einzig um einem seit Jahren
gefühlten Mangel Abhülfe zu verschaffen, allerdings zu einer
Zeit, wo von anderer Seite auch die Errichtung einer ähnlichen
Anstalt, in Aussicht gestellt wurde. Die getroffene Maßregel
war nothwendig, wenn man nicht wollte, daß unsere Schule
länger ohne Kopf bleibe. Dieß geg nüber der etwas schiefen
und einseitigen Ansicht des Herrn MatthyS, welche sich mit
den herrschenden Begriffen von Freiheit übel verträgt. Der
Herr Berlchlerstatier sagte, die Sache komme ihm so vor, als
wenn die Stadt Bern da, wo ver Staat eine Brücke baut,



kdmme und eine andere daneben baue. Dieses Bild scheint mir
im vorliegenden Falle nicht ganz gut gewählt; umgekehrt könnte

man, wenn man einen Blick in die Vergangenheit werfen will,
auf ein Beispiel hinweisen, wo der Staat neben eine Brücke,
welche von Partikularen und der Stadtgemeinde mit Millionen
gebaut wurde, eine andere gebaut hat.

MatthyS. Ich habe meinen Antrag aus reinen
Motiven und ohne Anführung von speziellen Thatsachen gestellt,
weil ich Streitigkeiten vermeiden wollte. Die Herren Wildbolz
und Tscharner ziehen nun die hiesig« Realschule mit in die
Diskussion hinein und dieß gibt mir Anlaß, offen zu erklären,
daß ich dafür halte, eS werde durch die Errichtung einer Ober,
klaffe an der städtischen Realschule die realistische Abtheilung
der KantonSschule wesentlich gefährdet, und daß ich meinen

Antrag mit Rücksicht auf jene Oberklasse gestellt habe. Ist
man nun einmal in diese Spezialsache eingetreten, so will ich
Ihnen darüber auch etwas mittheilen. Wir haben in der Stadt
Bern mehrere »Primars rulen, aber für die ganze große Bevölkerung

von 28,999 Seelen keine einzige Knabensekundarschule
und doch gehört die große Mehrzahl der Einwohner der arbeit
tenden Klaffe an, welche den Sekundarumerricht sehr nothwendig
hätte. Wie sind in Bern die Primarschuten beschaffen? Nicht
besser als in den vermöglichern Landgemeinden, und auch die

Lehrer werden im Allgemeinen nicht besser besoldet. Wie wird
daS Schulwesen verwaltet? In der Weise, daß die Gemeinde
für die 399 Mädchen, welche eine hiesige Schule besuchen, per
Jahr und per Kopf Fr. 1. 95, für die ärmsten per Jahr
Fr. 9. 39 und für die reichsten Knaben und Mädchen per Jahr
Fr. 69 und Fr. 66. 66 Schulgeld bezahlt, wie dieß AlleS auS
offiziellen Rechnungen hervorgehl. Bor circa zwei Jahren wurde
in der Burgergemeinde der Antrag gestellt, daß die Gemeinde
an die Schulgelder, welche die Burger für ihre Mädchen, die
die Mävchensekuiidarschule besuchen, bezahlen Massen, einen Bei«
trag leiste. Durch den Suchentscheid beS hier anwesenden Herrn
Burgergemeindspräsidenten Tscharner wurde jener Antrag
verworfen. Was geschieht nun? Nach einigen Tagen versammelt
sich die Einwohnergemeinde und in derselben wird die Ausgabe,
welche die Burgergemeinde abgelehnt hat, von den Burgern »er
Einwohnerschaft aufgebürdet, indem sie den Beitrag der
Einwohnergemeinde an die Schulkvsten um einige tausend Franken
erhöhte. ES besteht hier in Bern eine Realschule, welche 159
Knaben Unterricht gewährt. Die weitaus große Mehrzahl ihrer
Schüler gehört den vermöglichsteu Burgern und Einsaßen an
und der Beilrag der Einwohnergemetnde an -die Kosten der

Anstalt ist so groß, daß jeder Schüler die Gemeinde per Jahr
Fr. 66. 66 kostet. Was macht die Gemeinde auf den Antrag
der »Realschuldireklion und deS GemeinderaihS? So bald der

Große Rath die Errichtung einer Kantonsrealschule in hiesiger
Stadt durch Annahme deS soeben zu Ende berathenen
Schulgesetzes dekretiri haue, beschließt sie, eS solle an ihrer Realschule
elne Oberklasse errichtet und der Unterricht so ertheilt werden,
daß die Schüler zum Eintritt in das eidgenössische Polytechnikum

befähigt werden. Was hat dieser Beschluß zur Folge?
daß, Benn die Oberklasse von >9 Schülern besucht wird, wie
die Realschuldirekiion annimmt, die Einwohnergemeinde für
jeden Zögling per Jahr ein Schulgeld von Fr. 339 bezahlen
muß. Wären dte finanziellen Verhältnisse der Einwohnerge-
meinde Bern so beschaffen, daß die MunizipalauSgaben aus
den Erträgnissen des Vermögens beslritten werden könnten, so

ließe sich die Sache noch begreifen; allein dieß ist nicht der

Fall, weil der Regierungsralh der Gemeinde ein mit dem

allgemeinen Lanbesgesetz, mit dem Tellgesetz von 1823 direkt

im Widerspruch stehendes Tellreglemcnt bewilligt hat, infolge
welches wir hier ebenfalls Teilen bezahlen müssen, wie Sie
auf dem Lande. Wenn eine Landgemeinde, unter ähnlichen

Verhältnissen, einen Beschluß fassen würde, der die Folge hat,

daß aus dem Gemeindeseckel für einzelne Knaben reicher Burger
und Einsaßen ein jährliches Schulgeld von Fr. 339 bezahlt

werden muß, würde wohl dir Regierung einen solchen Beschluß

genehmigen? Nein; denn man hat schon Gemeinden unter Cu-
ratet gestellt, die nicht thaten, waS die Einwohnergemeinde
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Bern. Damit will ich jedoch nicht gesagt haben, daß diese

bevogtet werden sollte, daran habe ich nicht gedacht. Im Jahre
1855 haben einige Familienväter verlangt, daß in der Realschule

der Unterricht in der englischen Sprache eingeführt werde.
Die Schuldirektion schlug dieß ab und erklärte in ihrem Schreiben,

sie sei Willens, jetzt in der Schule keine Aenderungen ein,
tretèn zu lassen, die Regierung und die ErziehungSdirektion haben
nun das Mittelschulwrfen an die Hand genommen und es sei

nicht thunlich, bevor man wisse, wie dasselbe organlstrt werde,
an der Realschule andere Einrichtungen zu treffen. Gut, der
Große Rath erläßt die nöthigen Schulgesetze, er beschließt die
Errichtung einer KantonSschule mit doppelter Richtung, die eine
für die wissenschaftliche und die andere für die technische
Bildung der Kantonsbürger und verfügt, daß diese Anstalt in
Bern ihren Sitz haben solle. Hierdurch wird das BitdungS-
bedürfniß der Stadt Bern vollständig befriedigt. Kaum hat
der Große Rath dieß gethan, so kommt jene Realschuldirekiion
und beantragt die Errichtung einer Oberklasse an der
Realschule, begründet diesen Antrag aus dem Standpunkte der Kon.
kurrenz gegen die StaatSanstalt und gefährdet damit das gute
Gedeihen der letztern. Man kann nun freilich heule sagen, die
beiden Anstalten können recht gut neben einander bestehen und
die Oberklasse an der Realschule sei nicht in feindseliger Stimmung

gegen die KantonSschule beschlossen worden. Allein die
Thatsachen der Vergangenheit sprechen gegen solche Angaben.
ES ist mir leid, daß ein HauSstreit der Gemeinde Bern in
diesen Saal getragen wird; aber ich mußte doch einmal sagen,
wie sich die Sache verhält. Gegen die »Realschule an sich habe
ich nichts, sie ist eine gute 'Anstalt, aber sie würde weit mehr
und bessere Früchte bringen, wenn sie in eine auf die Bedürfnisse

der »Mehrzahl der Einwohner berechnete Sekundärschule
umgewandelt würde, besonders jetzt, wo der Staat selbst für
die höhere Bildung seiner »Bürger sorgt. Ich weiß wohl, daß,
wenn man die Sachen so darstellt, wie sie sind, man als ein
Feind der Stadt »Bern bezeichnet wird; ich weiß aber auch, daß
ich keine feindliche Gesinnung gegen die Stadt im Herz und
Kopf trage, sondern nur wünsche, daß ihre Verwaltung im
Interesse der ganzen Gemeinde geführt werde.

Lauterburg. Ich hätte viel lieber an dieser Diskussion
nicht Theil genommen, da aber Herr »MatthyS dieselbe provozirt
hat, so muß er sich auch gefallen lassen, daß man sein Auftreten
kriiisire. Was die Teilen betrifft, so will ich eS der Regierung
überlassen, die Sanktion deS betreffenden Reglementes zu
rechtfertigen, dagegen erlaube ich mir, auf die von Herrn »MaithyS
gegen die Schulbehörden der Stadt gerichteten Vorwürfe zu
antworten. Vorerst ist seine Bemerkung über den Zustand deS

'PrimarschulwesenS der Siadt »Bern, als ob die hiesigen
»Primärschulen nicht über einzelne Primärschulen auf dem Lande
gestellt werden könnten, unrichtig. 'Allerdings haben wir »Pri«
marklassen, welche solchen auf dem Lande da, wo tüchtige
Schulkommissäre und thätige »Männer sie fördern, nicht überlegen
sind, aber eS wäre dann auch ungerecht zu behaupten, eS gebe
in der Stadt 'Lern nicht »Primärschulen, denen kaum andere
im Kantone an die Seite gestellt werden können, »Primärschulen,
welche man etwas schwächer», Sekundärschulen an die Seite
stellen könnte. Herr »MatthyS behauptet, man habe hier in der
Stadt keine Sekundärschule. Dem Namen nach hatte man keine,
aber der Sache nach; die hiesige Industrieschule und einzelne
geförderte »Primarklassen ei füllen zum Theil die 'Aufgabe einer
Sekundärschule, wenn diese auch der Organisation nach nicht
besteht. ES ist aber hier noch ein anderer Gesichtspunkt
hervorzuheben und ich verwundere mich, daß Herr »MatthyS den.
selben nicht einsehen will. Er will den Handwerkern die

Bildung einer Sekundärschule zukommen lassen. Ich gebe zu, daß
eS Gegenden geben mag, wo die Verhältnisse eS erlauben, daß
der Besuch der »Mittelschulen dem Handwerker genügen und
und genügen müssen, aber hier in der Stadt verhält eS sich

nickt so. Wir haben hier die Erfahrung gemacht, daß der

Besuch der Realschule durch die Kinder der Handwerker für
diese sehr vonheilhaft und wichtig ist gegenüber den vermehrten
Anforderungen an den Handwerkerstand, der nicht mehr auf der
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gleichen Stufe bleiben kann, wie früher. DaS haben denn
auch viele hiesige Handwerker erkannt und ihre Kinder der
Realschule anvertraut, wo sie neben denjenigen der reichsten
Eltern den Unterricht erhalten. Es ist daher ein Irrthum,
wenn man in der bestehenden Einrichtung einen Nachtheil für
den Handwerker erblicken will, und eben so irrig ist die

Behauptung, als ob die hiesigen Anstalten nur bürgerliche
Anstalten wären. Ich kann Sie versichern, daß die ganze
Einrichtung auf demokratischer Grundlage beruht und daß man bei

der Aufnahme von Schülern, so lange die politischen Par-
teiungcn bestanden, nie darauf sah, wer der Vater oder wer die

Mutier des KindeS sei. DaS ist der Grund, warum die Realschule

im Publikum beider Parteien diesen Anklang gefunden
hat, und das ist denn auch der einzig wahre Standpunkt der

Schule. Ebenso kamen die reichlichen Hülfsmittel, mit denen
die fragliche Anstalt ausgestattet ist, Allen ohne Rücksicht deS

Standes zu gut. Richtig ist, daß vielleicht der größere Theil
der Eltern, deren Söhne die Realschule besuchen, der vermög-
lichern Klasse angehört, aber sie hat auch ganz arme Kinder,
deren Vä'er mit der größten Mühe das Schulgeld aufbringen.
Kerner darf man nicht vergessen, daß, wenn auf der einen Seite
die hiesige Gemeinde große Opfer bringt, auf der andern Setie
die Bürgerschaft einen sehr bedeutenden Beitrag an die Kosten
der Schule leistet. Endlich tragen die betheiligten Väter unter
der Form von Schulgelbern jährlich eine bedeutende Summe
bei, so daß in einem Jahr in runder Summe bei 12,t)tX) Fr.
bezahlt wird. Haben dann die Väter nicht auch das Recht, zu
verlangen, daß die Gemeinde etwas Entsprechendes leiste? Wenn
man sodann auf die BundeSrathhauSlelle anspielt, so ist nicht
zu übersehen, wer tellen muß, und wenn eine gewisse Klasse
der Bevölkerung mehr tellen muß als andere, haben bann die
Betreffenden nicht auch das Recht zu verlangen, daß für die

Erziehung ihrer Kinder etwas Entsprechendes gethan werde?

Herr MatihyS machte der Schuldirektion in der Einwohner-
gemeinde daS Kompliment: vom Standpunkte der Schulbirek«
tion aus habe sie ganz richtig gehandelt. Wenn er daher Je«
wanden angreifen zu sollen glaubt, so muß er die Mehrheit der
Gemeinde angreifen. Nun komme ich aus den HauptHMt der

ganzen Frage. Ich will Herrn Malthys so weit entgegenkommen,

daß ich unumwunden gestehe, wenn die KantonSschule
von den gleichen Grundsätzen wie die hiesige Realschule
ausgehen, auf die gleiche Basis gebaut würde, wie er voraussetzt,
daß seine Ansicht nicht ganz ungegründei wäre. Aber da bitte
ich Sie zu berücksichtigen, was für ein Prinzip bei der
Organisation aufgestellt wurde, als man die Scheidung zwischen
realistischem und humanistischem, zwischen gewerblichem und
wissenschaftlichem Unterricht schon vom 10. Jahre an auSsprach.
Wenn nun einmal die Kanlvnsschule eine andere Basis hat
gegenüber der bestehende» hiesigen Anstalt, welche die
Entschließung für die eine oder andere Richtung mehrere Jahre
später fordert, so wirb man zugeben, daß diese Schule nicht
auf die Linie einer bloßen Konkurrenzanstalt gestellt werden
kann. Durch di>se Verschiedenheit in der Organisation war
man genöthigt, der Realschule eine eigene Obcrklasse zu geben;
wäre dieß nicht der Fall gewesen, so hätte ich bei unsern
beschränkten finanziellen Verhältnissen nicht dazu stimmen können.
Ich wünsche nur, daß Herr MatihyS sich einmal von seiner
befangenen Auffassung der hiesigen Verhältnisse frei machen
könnte.

Herr Präsident deS RegierungSralheS Ueber die Frage
der Realschule kein Wort, weil der Gegenstand vor die
Regierung kommen wird und der Begutachtung der Direktion des
Innern unterliegt. Herr MairhyS bediente sich aber einer
Aeußerung, die ich nicht mit Stillschweigen hinnehmen kann,
indem er der Regierung den Vorwurf machte, sie habe auf
gesetzwidrige Weise der Einwohnergemcinde eine Telle bewilligt.
Der Borwurf, wenn er begründet wäre, träfe mich doppelt,
als Mitglied des Regierungsraths, in welcher Eigenschaft ich
zu dem betreffenden Beschlusse stimmte, und als Direktor deS

Innern, der auf dessen Genehmigung antrug Ich muß mir
nun als Direktor dcö Innern und ganz besonders alö Stell¬

vertreter der Regierung em Wort erlauben, um Ihnen zu zeigen,
daß der Vorwurs nicht begründet ist. Wenn er so formulirt
worden wäre: daS Tellreglement von Bern sei im Widerspruch
mit dem Tellgesetz von 1823, so hätte ich nichts dagegen, aber
der Vorwurf wurde so formulirt, als hafte der Charakter der
Gesetzwidrigkeit an der Genehmigung deS Reglements durch
den Regierungsrath Die Hauptfrage ist nun diese: ist daS

Tellgesetz von 1823 heute noch in allen Punkten in Kraft, oder
ist eS seither mobifizirt worden? Wäre es noch unbedingt in
Kraft, so wäre der Vorwurs, daß daS Tellreglement von Bern
mit demselben im Widerspruch stehe, gleichbedeutend mit dem

Vorwurfe der Gesetzwidrigkeit; wenn aber daS Gesetz von 1823
modifizirt worden ist, so kann das hiesige Tellreglement mit
demselben im Widerspruch stehen, ohne daß-der Vorwurf der
Gesetzwidrigkeit es trifft Dieser Anlaß ist mir nicht
unerwünscht, den Vorwurf von der Regierung abzulehnen, da die
Sache auch uuter dem Publikum besprochen wurde. DaS
Tellgesetz von 1823 stützte sich auf die orisburgerlichen
Verhältnisse, daher finden Sie in mehrern Artikeln desselben den
Unterschied, ob man Burger sei oder nicht; bei den
Liegenschaften ist eS nicht der Fall, wohl aber bei dem beweglichen
Vermögen; der Orisburger teilt, der Einsäße nicht. Dieser
Unleischied war dem Geiste der damaligen öffentlichen Einrichtungen

entsprechend und mit der ganzen übrigen Gesetzgebung
im Einklang. Ist das heute noch so? Ist dieser Unterschied
zwischen Burgern und Einwohnern mit dem Geiste unserer
Verfassung im Einklang? Ich könnte an Niemanden besser

apprlliren, als an Herrn Manhys selbst, er würde mir
antworten: dieser Unterschied steht mit unserer Verfassung im
Widersprüche. Was also im Jahre 1823 den damaligen
Verhältnissen angemessen war, das entspricht den Heutigen
Einrichtungen nicht mehr; dieß die eine Seile der Frage. DaS
Tellgesetz von 1823 wurde aber nicht bloß durch den Geist der
öffentlichen Institutionen, sondern durch den klaren Buchstaben
deS GemeindegesetzeS vom 6. Dezember 1852 modifizirt, dessen

8 >17 den Burgergemeinven und übrigen bürgerlichen Korporationen

den Bezug von Tellen aus irgend einem Grunde behufs
ihrer Verwaltung untersagt, dagegen der Gemeinde gestattet,
„wenn der Ertrag der zu der Ortsverwaliung bestimmten Güter
zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse nicht ausreicht, für
den Mehrbedarf Tellen (mit Ausschluß der gesetzlich untersagten
Armentellen) zu erheben, welche vo» Ortsburgern und Nicht-
burgern gleichmäßig zu beziehen sind." Wir haben also hier
zwei Gesetze, eineS vom Jahr 1823, welches einen Unterschied
zwischen Bürgern und Nichtburgern aufstellt, und eines von
1852, welches diesen Unterschied untcisagt. Wenn es sich also
darum handelt, ein Tellreglement zu genehmigen, mit welchem
Gesetze soll es harmonirr», mit dem ältern von l823, oder mit
dem neuern von 1852? Darin liegt die Hauptfrage. Der Re-
gierungsraih glaubte, daS Tellreglement von Bern müsse mit
dem neuern Gesetze im Einklänge stehen, da es daS ältere mo-
difizire; eS sei bei dem Tellbezug kein Unterschied mehr zu
machen zwisuen Burgern und Nichtburgern und die Gestaltung
eines solchen Unterschiedes wäre mit der Verfassung im
Widersprüche. Das Gesetz von 1823 erlul aber noch andcU
Modifikationen. S>e werde» sich erinnern, daß dasselbe für den
Bezug von Tellen ganz eigene Schätzungen und Klassifikationen
aufstellte. Erist rt dieser Modus noch? Nein, sondern ein neues
Gesetz vom 23 Mai 1818 hebt dle Bestimmungen des Gesetzes
vom 11. I im 1823 in Betreff der Klassifikation der teUpsirch-
tigen Gegenstände auf und schreibt vor, daß die StaatSsteuer,
register für die Schätzungen der Gem indetellen maßgebend sein
sollen. Auch hierin liegt also eine sehr bedeutende Modifikation
des TellgesttzeS von 1823, und eS fragte sich auch, auf welches
der beiden Gei.tze das Tellreglement von Bern basirt werden
soll. Der Regicrnngsraih brachte hier ein Grundsatz zur
Anwendung. der bisher »ichl bestrilten worden ist, den Grundsatz
nämlich: wen» zwei Gesetze mit einander im Widerspruche stehe»,
so entscheidet das neuere Gesetz. Wen» also dieser Punkt bei
der Genehmigung deS bermschen Tellreglements in Frage kam,
so hatte die Regierung ei» Tellreglement zu genehmigen, w.lcheS
im Widersprüche mil dem Tellgesetz von 1823, aber im Ein«



klänge mit dem neuen GemcindSgesetze stand. DaS sind die

Hauptgründe, welche für den Entscheid deS Regierungsrathes
sprechen; ich könnte noch eine Menge Gründe von untergeordneter

Bedeutung anführen. Ich gebe zu, daß nicht Jedermann
die Frage gleich beurtheilt, Herr MatthyS hat eine Beschwerde
an den RegierungSrath gerichtet, welche das hiesige Tellregle-
ment betrifft, und darin anerkannt, daß der im GemeindSgesetze
aufgestellte Grundsatz ein gerechter sei; eS handelte sich aber
darum, ob man daS Tellgesetz von 1823 oder daS neue Ge-
meindegesetz anzuwenden habe. Sie sehen, daß die Regierung
ganz gewiß in Bezug auf daS Tellreglement von Bern den
Borwurf einer gesetzwidrigen Behandlung nicht anzunehmen hat.
ES wurde in öffentlichen Blättern angedeutet, daS sei das einzige

Beispiel, wo die Regierung so verfahren sei. Das ist ein
Irrthum. DaS Tellreglement von Bern ist nicht daS einzige und ich
wilt nur anführen, daß bei der Prüfung desjenigen von Thun in
Betreff der Gleichstellung der Burger und Nichtburger ganz
gleich verfahren wurde. Dagegen ist richtig, daß andere
Gemeinden Tellbcschlüsse provoziren wollten und die Regierung sie

nicht bewilligte. Auch darüber will ich Auskunft geben und
wer nicht besangen ist, wird sagen, die Regierung habe klug
und zweckmäßig gehandelt. Die Negierung fragte sich nämlich
bei der Behandlung solcher Begehren von Seile der Gemeinden:
hat die Gemeinde ein bereits sanklionirteS Tellreglement oder
nicht? Da wo kein solches bestand, sagte die Regierung, der
Tellbczug habe nach dem neuen Gemetndegesetze gleichmäßig
zwischen Burgern und Nichlburgern zu geschehen; bei Gemeinden

hingegen, welche bereits sankiionirt« Tellreglemente haben,
fand es die Regierung nicht raihsam, am Vorabend der
Einführung eines neuen TellgesetzeS durch Beseitigung der
bestehenden Tellreglemente in der Verwaltung vieler Gemeinden eine

große Unordnung zu. veranlassen. Man kann darüber verschiedener

Ansicht sein und sagen, es sei besser, die alten Tellreglemente

unter den Tisch zu schiebe», aber man wird wenigstens
so billig sein und auch die Gründe gelten lassen, welche die

Regierung bet ihrem Verfahren leiteten, um Unordnung in
vielen Gemeinden zu verhüten. Es ist Niemanden mehr lew
als mir, daß daS neue Tellgesetz noch nicht da ist, aber Sie
werden wohl damit einverstanden sein, daß ein neue» Tellgesetz
in genauer Beziehung mit dem neuen SlaatSsteuergesetz stehen

muß, so daß das erstere warten muß bis daS letztere
durchgeführt ist; man wollte daher vermeiden, daß nicht während
dieses Provisoriums, welches vielleicht noch ein halbes, oder
wenn eS weit geht, ein Jahr dauert, eine große Unordnung im
Tellwesen der Gemeinden einreiße. ES handelt sich also keineswegs

um ein Privilegium der Stadt Bern, die Regierung will
nicht, daß die Stadt privilegirt werde, weder im Guten, aber
auch nicht im Schlimmen. Bei der Prüfung neuer Tellregle-

nie lag die Frage sehr einfach darin, welches Gesetz

maßgebend sei, dasjenige von 1823 oder dasjenige von t852; ich

zeigte Ihnen, daß das neue Gemeindcgesetz das ältere Tellgesetz
modifizirle und eS ist also ein bedeutender Irrthum, wenn man
behauptet, ein Tellreglement sei deßhalb gesetzwidrig, weil eS

mit dem Gesetze von l823 im Widerspruche steht.

MatthyS. Nur eine kurze Berichtigung zweier
Thatsachen. Herr Regierungspräsident Blösch sagte, ich habe in
meiner Beschwerde anerkannt, vaS neue Steuersystem sei ein
gerechtes. Ich sagte, die Grundsätze des neiien GemeindcgeseyeS
seien richtig, aber ich fügte bei, so lange es den Burgergemeinvcn
gestattet sei, nach dem Gesetze von 1323 in Verbindung mit
Beschlüssen deS RegierungSrathS die auSwärtS wohnenden
Burger zu betellen, kommen diese in den Fall, doppelt betellt

zu werden, deßhalb möchte man die Zeit deS Uebergangeö
berücksichtigen. Die zweite Berichtigung betrifft eine Behauptung,
durch die man mich in ein fatales Licht zu stellen suchte. Ich
habe in der Einwohnergemeinde erklärt, ich begreife den Antrag
der Schulbirektion von ihrem Standpunkte aus, warum? weil
jede Behörde, die einer Anstalt vorsteht, daS natürliche Bestreben

har, derselben eine möglichst vollständige Organisation zu

geben; damit war aber nicht ausgesprochen, daß ich den Antrag
der Schulbirektion billige, im Gegentheil, ich stimmte gegen
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denselben, weil ich glaube, daß die KantonSschule darunter
leide.

Der Antrag deS Herrn MatthyS bleibt in Minderheit.

Revel bemerkt, er habe bei der Behandlung deS ß 15
die Sache so verstanden, daß der Herr Erziehungsdirektor den
Antrag deS Herrn Bernard als erheblich zugegeben habe, und
stellt daher die Frage an daS Präsidium, ob das Reglement
gestatte, bezüglich dieses Punktes auf den z 15 zurückzukommen.

DaS Präsidium erwiedert, der Herr Berichterstatter hab«
in erster Linie den i 15 fest gehalten und nur eventuell den
Antrag des Herrn Bernard theilweist zugegeben. Nun gestatte
allerdings das Reglement, auf erledigte Artikel zurückzukommen,
die Abänderung müsse aber wenigstens durch eine größere Zahl
von Stimmen beschlossen werden, als diejenige, mit welcher der
Artikel genehmigt worden ist.

Revel beantragt nun die Aufnahme eincS Zusatzes zum
§ 15 in dem Sinne, daß die ErziehungSdirekiion für den Fall,
daß sie nur zwei statt 4—6 Schulinspektoren ernennen sollte,
ermächtigt sei, eine gewisse Zahl von Schulkommissären
fortbestehen zu lassen.

DaS Präsidium erklärt diesen Antrag als nicht zuläßig,
da er lediglich eine andere Redaktion deS Z 15 enthalte.

Bernard ist der Ansicht, es bestehe ein Irrthum, da er
in der Beglaubigung, daß sein Antrag zugegeben sei, zum
Artikel gestimmt habe; er verlangt daher, daß man über den
von ihm gestellten Antrag, so wie er vom Herrn Berichterstatter
modisizirt worden, noch einmal abstimme.

Du« Präsidium erklärt dieses Verfahren als nach dem
RegleMnte nicht zuläßig.

Der Herr Berichterstatter ist mit dem Präsidium
einverstanden, gibt jedoch zu, daß nicht alleS gehörig verstanden
worden sei, und erklärt, daß es ihm mit Rücksicht auf die
Wichtigkeit deS betreffenden Paragraphen nicht unlieb wäre,
wenn die Versammlung beschließen würde, auf denselben
zurückzukommen.

Abstimmung:

Für eine neue Abstimmung 46 Stimmen.
Dagegen 48 „

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 25. Juni 1856,

Morgens um 8 Uhr.

P rässdxnt: Hen Oberst Kur».. - -

' .'
'

" ^ ^

' 1 /. t <
- : -c te—' ' à.' .- - - ^.

Nach dem N a m e n S a a,f r ü fe' sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Hetren Affolter, Bàlsiger,
Bühlmann, Clemen^on, Jmbberstcg, Maucrhofer, Müller, Arzt;
Rätz, Roth in Ntederbtpp, Schären in Stegen^ Schmutz/
Schmid, Seßler, Siegenthaler, Wagnet Und Wyß; ohne
Entschuldigung : die Herren Bangerter, Baischelet, Berbier,
Berger, Biedermann, Bigler, Botieron, Brötie, Brunner,
Bucher, Bützbexger, Carrel, Carlin, v. Erlach, Frösard, Friedli,
Gygar, Hennemann, Hetrett, Jmhoof, Friedensrichter; Kaiser,
Kanziger, Karlen, Kilcher, Kipser, König, Köhler in Prun«
trut, Koller, KrebS in Twann, Krebs in Albligen, Lehmann,
Christian; Lehmann, Johann; Lehmann, I. U.; Lempen, Lenz,

Masel, Morel, v. Muralt, Oeuvray, Otth, Pàulet, Probst,
Reber, Rebmann, Reichenbach, Röthlisberger, Jsaak; Rolli,
Rubin, Salchli, Scholer, Schürch, Seiler, Stetster, Trachsel,
Rudolf; v. WatteNwhl ick Dießbach, v. Wckttenwyl in Rubigen,
Wirth und Wißler,

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt. '

Tagesordnung:

Vertrag
zwischen

dem RegicrungSrathe des KantonS Bern, NamenS
deS SraateS, unter Vorbehalt der Genehmigung
deS Großen Rathes, und den Aktionärs der Gesellschaft

der Belp-Hunziken-Brücke, in Betreff der
Aufhebung der Brückengelder auf der genannten

Belp-Hunziken-Brücke.

In Betrachtung:

daß, nachdem die Erneuerung einer Bewilligung der
BuàSbehôlven zum fernern Bezug der Brückengelder nicht
erhältlich war und die Bewilligung der Tagsatzung am l.
Januar 1855 ihr Ende erreichte, und als Folge dessen die Regierung

von Bern in die Nothwendigkeit versetzt wurde, unterm
10. April 1855 den Bezug deS Brückengeldes auf der Belp-
Hunziken-Brücke einzustellen gegen Entschädigung an die
Aktionärs dieses Brücken« und Straßenbaues, als Eigenthümer
dieser Anlagen, sowie deö von dem Großen Rathe am 10. Mai

1834 durch ein Dekret garantirten Zolles, so ist zwischen den

Parteien folgender gütlicher

AuSgleichungsvertray

mit RatifikatioNövorbchalt deS Großen RatheS beschlossen

worden:

« 1.

Der Staat übernimmt sofort die gedeckte Brücke, genannt
Belp-Hunziken-Brücke, mit dem anstoßenden kleinen Allgebäude,
sowie die Straßen, Zufahrten und kleinern Brücken welche
dazu führen, in dem Zustande, wie sie sich gegenwärtig befinden.

Die Brücke mit Verbindungsweg ist demnach als öffentliche

Sache erklärt und der Staat wird deren Unterhalt nach
den gesetzlichen Vorschriften übernehmen.

§ 2.

Der Staat verpflichtet sich zur Uebernahme der 400 Brücken«
aktien welche seiner Zeit zu Bestreitung der Baukosten im
Nominalwerih von Fr. 100 a. W, per Aklie eingezahlt wurden.

Diese Aktien von Nr. 1 bis und mit Nr. 400 sollen auS-
gelodSt und vom Staate mit Fr. 120 n. W per Aktie eingelöst

werden. Im Ganzen also würde daS EinlösungSkapiial
sür die Aktien Fr. 48,000 betragen.

î 3.

Von diesen 400 Akiien haben die Aktionärs die jährlichen
Dividenden bis zu folgenden Epochen bezogen:

Auf 254 Stück bis zum 1. Januar 1855.

5 146 A „ ^ 1. Juli 1854.
Von diesen zwei Epochen hinweg bis zum Abrechnungstermin

(1. Juli 1856) soll der Staat den gegenwärtigen
Aktieninhabern noch die ausstehenden Dividenden-4
besonders nachvcrgüten und zwar nach dem Nominalwerth von
Fr. 142. 76, also mit Fr. 5. 70 jährlicher Zinsvergütung per
Aktie.

Diese Vergütung würde demnach (fällig pro 1. Juli 1856)
betragen:
Auf 254 Aktien vom 1 Januar 1855 hinweg l'/z Jahr

à Fr. 8 55 Fr. 2171. 70
Auf 146 Akiien vom 1. Juli 1854 hinweg

2 Jahr à Fr. 11. 10 „ 1664. 40

Auf 400 Aktien zusammen Fr. 3836. 10

§ 4.

Der StaatSfiSkuS hat folgende Passiven, welche noch auf
dem Unternehmen haften, anf seine Rechnung zu übernehmen,
nach AuSweiS der letztabgeschloffenen Jahresrechnung pro
1. Januar 1855, zahlbar auf 1. Juli 1856 nebst Zins s 4«/i, :

1) Passivsaldo der Brückenrechnung, laut welcher der Rech«

nungogebcr pro 1. Januar 1855 noch zu fordern hat
Fr. 1823 99

2) Zins für 18 Monate von 1 Januar 1855
diS 1 Juli 1956, à 4 °

g „ 109. 44
3) Schuld an die Ersparnißkasse von Seftigen

für Baarvorschüsse, Kapital „ 1449. 28
4) Zwei Jahreszlnse vom 16. Juni 1854 bis

zum 16v Juni 1856 nächstkünfilg ^ 115 94
5) Marchzlnö für vierzehn Tage bis 1. Juli

1856 „ 2. 22

Summa Fr. 3500. 87

Die Brückengrsellschaft soll dagegen dem Staate die vom
1. Januar bis 10. April 1855 eingegangenen Brückengelder
nach Abzug allfälliger kleiner Ausgaben vergüten. Dieselben
belaufen sich nach Angabe auf den Betrag von Fr. 592. 81.
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Hinsichtlich der Zahlungstermine für Einlösung der Aktien
wird bestimmt was folgt.

ES wer pen dieselben in drei Serien eingetheilt:
1. Serie von 100 Aktien, rückzahlbar am k. Juli 1856

Fr. 12,000
2. Serie von 150 Aktien, rückzahlbar am 1. Juli

1857 „ 18,000
3. Serie von 150 Aktien, rückzahlbar am 1. Juli

1858 „ 18,000

Kapital zusammen Fr. 18,000

Die erste Serie wird auf den Verfalltag am 1 Juli l856
gegen Rückgabe der Aktien baar bei der AnleihenSkasse einge-
löSt und die in § 3 erwähnten Zinsenauestände ebenfalls
vergütet.

Für die zweite und dritte Serie werden 300 StaatS-
obligaiionen von je Fr. 120 Kapital ausgestellt, wovon die
zweite mit einem und die dritte mit zwei Zinsencoupons pro
1857 und 1858 versehen sind, — mit ZinSstipulanon à 4 <>/o

per Jahr.
Die bereits verfallenen Zinse auf allen Aktien werden am

1. Juli 1856 ausbezahlt und der Inhaber tauscht seine Aktien
gegen die Staatöobligationen bei der AnleihenSkasse auS.

5 6.

Nachdem die Verhältnisse auf diese Weise bereinigt sind,
bat die Gesellschaft keine Ansprüche mehr an den Staat. Derselbe

übernimmt die Verantwortung der Liquidation. Die
Bestätigung deS Großen Rathes bleibt jedoch vorbehalten.

§

Die zu beiden Seiten der Brücke bestehenden bisberigen
HolzablagerungSplätze und Landungsplätze außenhcr der Schwel-
lendämme bleiben der HolzhandlungSgesellschäst der Aktionärs
zum fernern freien Eigenthum und Gebrauche überlasse», mit
dem Vorbehalt aber, daß die Beschädigungen an Brücke und
Schwellen, wenn durch sie veranlaßt, auch in ihren Kosten
wieder hergestellt werden.

8 8.

Daâ Magazin oder der Holzschopf unten am linken Aarufer
bleibt Eigenthum der obigen Holzhanblungsgesellschafi.

In dem Zollhaus zunächst der Brücke wird für einen
Magazinaufseher und Hvlzkontroleur das BewohnungSrecht
gegen Entrichtung eines jährlichen MieihzinseS von Fr. 20
vorbehalten, welchem Aufseher die zuständige Regierungsbehörde,
unbeschadet seiner Stellung, nach einer ihm zu ertheilenden
Instruktion und gegen eine von derselben zu bestimmende, billige
Gebühr die Pflicht der Aufsicht und Bewachung der Brücke
übertragen und Hülfeleistung im Falle von Wassernoth verlangt
weiden kann. Zu du sein Ende Hai die HolzhandlungSgesellschäst
zwei empfehlenswerthe, fähige Männer vorzuschlagen, wovon
die Baudireklion einen zu wählen hat.

8 9.

Die Finanzdirektion ist, so viel eS den Staat bririffl, mit
der Ausführung dieses Vertrages beauftragt.

Derselbe tritt den 1 Juli nächstküuftig in Kraft und soll
im Amtsblatt bekannt gemacht werden.

Geben in Bern, den 1856.

(Folgen die Unterschriften.)

Tagblatl des Großen Rathes lsse.

Der Regierungsrath trägt in. Uebereinstimmung mit
der Finanzdirektion auf Genehmigung deS vorliegenden
Vertrages an.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Im Jahre
1834 traten einige Männer deS Amtsbezirks Seftigen zusammen,

um sich über den Bau einer Brücke über die Aare auf
Privatrcchnung zu vereinigen, und eine Verbindung mit den
aus dem rechten Ufer liegenden Ortschaften herzustellen. Zu
diesem Zwecke wurde eine Vorstellung bei dem Großen Rathe
eingereicht, mit dem Gesuche um Bewilligung zum Baue einer
gedeckten Brücke; die Ertheilung deiselben fand um so weniger
Anstand, als die Gesellschaft versprach, den Bau auS eigenen
Mitteln auszuführen, wenn man ihr den Bezug eines Zolles
gestalte, was durch ein Dekret vom 10. Mai 1834 geschah,
dessen § 2 in der Folge zu verschiedenen Auslegungen und fast
zu einem- Prozesse führte. Nach erhaltener Bewilligung legren
die Unternehmer Hand an's Werk, bildeten eine Aktiengesellschaft,
welche 400 Aktien zu l00 Fr. a. W ausgab, was ein Kapital
von 40,000 Fr. a. W repräsemirte. Nach vollendetem Brückenbau

bezog die Gesellschaft ihren Brückenzoll und die Sache
hatte ihren gewohnten Fortgang. Aber schon unter der alten
Tagsatzung traten einige Kanione beschwerend gegen Bern auf,
weil dessen Großer Rath eigenmächtig den erwähnten Zoll
bewilligt hatte, ohne die Tagsatzung zu begrüßen. Der Bund
von 18l5 räumte zwar den Kantonen viel mehr Befugnisse ein
als die gegenwärtige Bundesverfassung, aber was die Zölle
betrifft, so durften die Kantone solche nicht beziehen ohne
Bewilligung der Tagsatzung Der Kanion Bern hatte diese
Bewilligung nicht eingeholt und als er darüber zur Rede gestellt
wurde, antwortete man hierseitS, man glaube nicht schuloig zu
sein sich zu unterziehen, da der fragliche Zollbezug nicht eine

Hauptstraße, sondern eine den lokalen Binnenverkehr vermittelnde

Brücke betreffe. Die Tagsatzung verstand indessen die
Sache nicht so, und nach mehrjährigen Verhandlungen beschloß
sie, daß Bern die nachträgliche Genehmigung dieses Brückenzolles

zu verlangen habe. Bern konnte sich nicht länger dagegen
sträuben und die Sanktion des Bundes erfolgte für einen
Zeitraum.von 20 Jahren, welcher auf 1. Januar 1855 zu
Ende' ging. Sie wissen, daß die neue Bundesverfassung über
das Zollwesen ganz neue Grundsätze ausstellte, infolge welcher
die Zölle an den Bund übergingen gegen eine Entschädigung
an die Kantone. Bei den damals gepflogenen Unterhandlungen
welgerten sich die Abgeordneten des Bundes, die in unserm
Kantone bezogenen Brückengelder in den LoSkaufSvertrag
aufzunehmen, und so ging die Sache wierer bis zu Ansang des

vergangenen JahrcS, als wir vom Bunde eine Mahnung
erhielten, daß der Bezug des Brückengeldes nun aufhören solle.
Die Gesellschaft der Aktionäre war jedoch damit nicht zufrieden,
sondern forderte vollständige Eniftädigung gegen Abtretung der
Brücke. Ich gestehe offen, daß mir düse Allgelegenheit viel
zu thun gab, ab>r ich sah bald, daß eS damit ziemlich mißlich
stehe, da zudem die Advokaten warnten, daß eS leicht fehlen
könnte. Mir, wie den meisten Aktionären, war eS darum zu
thun, wenn möglich, einen Prozeß zu vermeiden. Die ersten

Forderungen der Aktionäre beliescn sich im Gesammtberragc
auf nicht weniger als Fr. 70,701. 77, da sie nebst dem
Baukapital und einer an die Eisparnißkasse schuldenden Summe
mit Zinsen, sich auf daS D.kret vom 10 Mai 1834 stützend,
nicht nur die wirklichen tifizile, die noch auf der Brücke
hasteten. sondern sogar alle Muiderenrägnisse der jährlichen Dividende

unter 5 °
<> fordern zu können glaubten, da der Zoll

während einer Ruhe von Jahren nicht 5 "
<> abwarf. T»r

8 2 deS erwähnten Dekretes sagt aber nur, daß der Staat den
Aktionären einen ZinSgenuß von 5 "/o gestatte. sofern die

Brückengelder so viel abwerfen; von einem Ersatze hiefür der

allfälligem Mindererirage ist aber gar nicht die Rede. Daß
diese Forderung der Aktionäre auf schwachen Füßen stand,
mochte schon der Umstand beweise», daß während der 20 Jahre
deS Zollbezuges nie eine solche Reklamation erhoben wurde.
Die Regierung anerkannte unter Ratifikaiionsvorbchalr den

Grundsatz der Enlschävigung, und nach langen Unterhandlungen
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kam der vorliegende Vertragsentwurf zu Stande; durch gütliche
Ausgleichung gelang eS, die Unterschriften sämmtlicher 'Aktionäre

für denselben zu erhalten. Vergleichen Sie vie ursprünglichen
Forderungen der Gesellschaft mit der Verpflichtung, welche nun
der Staat nach dem vorliegenden Vertrage übernimmt, so ergibt
sich eine Minderausgabe von Fr. 15,957. 61. Der Regierung«-
rath fand nach gründlicher Prüfung, nachdem ich mir sehr viel
Mühe gegeben, den Gegenstand zu einer befriedigenden Erledigung

zu bringen, einstimmig, der Vertrag sei dem Großen
Rathe zur Genehmigung zu empfehlen, um so mehr als cS

sich bei einem Augenschein, den ich mit dem Herrn Oberingenieur
vornahm, zeigte daß der bauliche Zustand der Brücke ein
befriedigender ist, so daß dem Staate mit Ausnahme der gewöhnlichen

Reparationen voraussichtlich in nächster Zeit keine
bedeutenden Ausgaben zufallen werden. Leider ist dieses, wie
Sie aus frühern Verhandlungen wissen, nicht das einzige mißliche

Geschäft, welches der Staat infolge ihm aufgefallener
alter Erbschaften zu tragen hat, aber eS gibt nun einmal
Verhältnisse, die man nicht ändern kann. Ich empfehle Ihnen
daher das Eintreten, dir Behandlung deS Geschäftes irr globo
und dessen endliche Genehmigung.

v. Werdt gibt dem Herrn Finanzdirektor das Zeugniß,
daß er das Interesse deS Staates nach Kräften gewahrt, daß
das Zustandekommen einer gütlichen Ausgleichung aber auch
dessen Bemühungen zuzuschreiben sei; immerhin komme der
Staat wohlfeilen Kaufes davon.

Der Antrag deS Herrn Berichterstatters wird ohne'
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

v. Werdt ist der Ansicht, durch die stattgefundene. Abstimmung

sei nur die Einiretenssrage erledigt.

G fell er in Signau dagegen bemerkt, daß er die Sache
als abgethan betrachte.

DaS Präsidium stellt den Entscheid der Versammlung
anheim, welche mit großer Mehrheit sich dahin auSspricht, der
Vertrag sei durch die erste Abstimmung definitiv genehmigt
worden.

Projekt-Dekret

betreffend

die Umwandlung der Kantonalbank in eine
Aktienbank.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Bei der
Passation der Staatsrechnung pro 1854 wurde ein Antrag der
Staatswirthschaflskommission genehmigt, welcher dahin ging,
der Regierungsrath habe sofort eine Reorganisation der Kan-
tonalbank in dem Sinne einzuleiten, daß dieses Institut auS
seiner bisherigen Stellung einer reinen Staatsbank heraustrete
und gleich den übrigen Banken der Schweiz in ein
Privatunternehmer, übergehe. Infolge dieses Auftrages beschäftigte
die Behörde sich sehr ernstlich mit der sehr wichtigen Frage,
und der erste Schritt, welchen die Finanzdirekiiou that, bestand
darin, daß sie sich an Herrn Bankverwalter Kurz wandte, um
seine Ansicht über die Zweckmäßigkeit einer Reform der Bank
zu vernehmen. Schon im August vorigen Jahres theilte Herr
Kurz seine Meinung in einem gründlichen ersten Berichte mit,

welchen die Finanzdireklion für wichtig genug hielt, um ihn
dem Publikum durch die Presse zur Kenntniß zu bringen, damit
eS mit dem Gegenstande möglichst vertraut werde. ES blieb
aber nicht dabei, sondern aus Anordnung deS RgierungSratheS
wurden durch einen öffentlichen Aufruf Alle, die sich um die
Sache interessiren mochten, besonders die Handelsleute,
eingeladen, ihre allsälligen Bemerkungen der Behörde mitzutheilen.
Infolge dessen langte eine Anzahl Eingaben hier ein, deren
überwiegende Mehrheit sich für die angebahnte Reform auS-
sprach, während andere dagegen waren und bei der bestehenden
Einrichtung bleiben wollten, mit der Modifikation, daß an
denjenigen Orten deS Kantons, wo das Bedürfniß eS erheische,
Filialbanken errichtet werden möchten. Es unterliegt gar keinem

Zweifel» däß unter den obwaltenden Verhältnissen in Handel
und Industrie, bei den sehr vervollkommneten Verkehrsmitteln
durch Eisenbahnen und Telegraphen ein Haupterforderniß darin
besteht, daß ein Institut wie dir Bank sich schnell bewegen
könne, um den vorkommenden Transaktionen begegnen zu können.

In dieser Beziehung läßt daS Institut in seiner gegenwärtigen
Einrichtung etwas zu wünschen übrig Darüber ist Alles
einverstanden, daß durch die Gründung der Kantonalbank dem
Lande sehr große Dienste geleistet wurden, auch wurde keine

Klage laut über die Geschäftsführung der Bank selbst, deren
Offenheit und Loyalität nichts zu wünschen übrig ließ. Allein
was zur Zeit der Gründung des Institutes zweckmäßig war,
ist eS heute in mancher Beziehung nicht mehr, infolge einer
gänzlichen Umgestaltung der PerkehrSverhälinisse. Die
Bewegungen der Bank als Staatsiiistilut mußten durch die Statuten
etwas gehemmt werden, da die Bankverwaltung und die
Kreditkommisston einen sehr beschränk««»! Spielraum hat, und der
Bank nicht weniger als vier Behörden übergeordnet sind, näm.
ltch die Krcditkommission, die Flnanzdirektion, der RegierungS-
raih und der Große Rath. Diese Organisation ist einem ge«
deihlichtN Geschäftsgänge sehr hinderlich. Dieser Umstand wird
namentlich im spätern Berichte des BankverwalterS hervorgehoben.

und eine Vergleichung deS Kapitalfonds der Bank mit
ihrem GeschäftSumsatzc fällt zu Ungunsten deS Institutes auS,
während die Banken von Zürich, B >sel, GlaruS, St. Gallen,
Genf rc. bei kleinerm Kapitalfonv viel größere Geschäfte machen.
Darüber liegen folgende Angaben vom Jahre 1854 vor. Die
Handelsbank von Genf halte bei einem Aktienkapital von
Fr. 1.5l19M9 einen Gesainmlverkehr von Fr. 553 Millionen
und einen Ertrag an ZinS und Dividenden von 7"/,«, die
Bank in Basel hatte bei einem Akrienkapital von 1 Million
einen Geschäftsverkehr von 213 Millionen und einen Ertrag
von 8V,o °/>; die Bank von Zürich hatte bei einem Aktienkapital

von Fr. 2,333,333 einen Geschäftsverkehr von 216
Millionen »nit einem Ertrage von 6»/,» " die Bank von
Glarus hatte bei einem Aktienkapital von Fr. 599,999 einen
Reinertrag von 6 "/», während die Kantonalbank von Bern
mit ihrem Kapital von 3'/, Millionen nur einen Geschäftsverkehr

von 72 Mill, hatte mit einem Reinertrag von 4'/, o/>.
Die Banken von St. Gallen, Lausanne und Freiburg warfen
5—5>/z-6 ab, wobei noch ein Theil deS Gewinnes in den
Reservefond fiel. Sie sehen aus diesem auffallenden
Unterschiede, »vie weit cS eine freie Bewegung solcher Institute bringt,
wenn sachkundige Männer an ihrer Spitze stehen. Freilich wird
von den Gegnern der Reform eingewendet, es handle sich nicht
sowohl darum, daß die Bank für sich glänzende Geschäfte mache,
so« dern welchen Nutzen fie dem Lande gewähre, wenn nur der
Staat dabei nicht zu Schaden komme. Auf den ersten Blick
mag diese Einwendung etwas für sich haben, indessen hörte ich
nie, daß Banken, welche auf freierm Fuße organisirt sind, der
Bevölkerung der beireffenden Kantone weniger große Dienste
geleistet oder mit ihrem Gelde Mißbrauch getrieben hätten.
Man darf nicht übersehen, daß der Geldmarkt gegenwärtig eine
weit größere Beweglichkeit entfaltet als früher, daß daher
Banken jede Bewegung auf demselben zu verfolgen und zu
benutzen im Stande sein müssen, damit den Bedürfnissen gehörig
entsprochen werden könne. Die Geschäfte einer Bank, an deren
Spitze sachkundige Männer von Erfahrung und Charakter stehen,
welchen deren Leitung anvertraut ist, müssen nothwendig einen



bessern Erfolg haben, als wenn Regierungsbehörden, die einem

solchen Institute meistens entfernter stehen und oft nicht die
gehörige GeschäftSkenniniß besitzen, sich damit zu befassen haben.
Die Natur eines solchen Institutes bringt eS mit sich, daß
weder die Finanzdirektion, noch der RcgierungSrath immer
sofort die nöthigen Beschlüsse fassen können, wann es der
Geschäftsverkehr erfordert; und darin liegt einer der Hauptgründe,
warum man die Reorganisation in Anregung gebracht hat,
weil man wohl fühlte, daß der verwickelte Geschäftsgang den
Kreditverhälinissen nicht förderlich sel. Ich bin überzeugt, daß
der Geschäftsverkehr der Bank durch eine solche Reform in
kurzer Zeit bedeutend an Ausdehnung gewinnen, und daß noch
viele Personen, welche daS Institut gegenwärtig nicht benutzen
können, weil die Erfüllung der vorgeschriebenen Formalitäten
zu zeitraubend ist, sich künftig desselben weiden bedienen köuizen.

Allerdings kann man einwenden, daß in andern Kantonen
Industrie und Handel einen bedeutenden Einfluß auf die

Entwicklung solcher Institute ausüben, während Bern mehr ein

agrikolcr Kanton sei. Ich halte aber dessenungeachtet die

Reform für gut und dringend, wie denn auch die im zweiten
Berichte deS BankverwalterS entwickelten Gründe jeden Zweifel
darüber heben sollten. Auch die Kommission für Handel und
Industrie spricht sich, wie ich hörte, einstimmig für die
Reorganisation aus. Damit steht eine andere wichtige Einrichtung
in Verbindung, nämlich die Errichtung von Filialbanken an
Orten, wo Handel und Industrie solche als wünschenSwerlh
erscheinen lassen. Eine freie Bank wird viel besser im Falle
sein, dem Bedürfnisse von Ortschaften, wie St. Immer,
vielleicht auch Viel und Burgdorf, zu entsprechen, als eine Staatsbank,

die nun einmal ihr fires Kapital hat und nicht immer
solchen Begehren entsprechen kann. St. Immer behilft sich

gegenwärtig mit den Bankhäusern deS nahen La-chaur-de.fonds
und Neuenburg, und eS »st auffallend, wie wenig die
Industriellen des Jura unsere Bank benutzen; auch dieses Verhältniß
wird sich anders gestalten, wenn die Einrichtung für sie eine

bequemere sein wird. Wie wenig der Gebrauch, den der Jura
gegenwärtig von der Kantonalbank macht, mit der dortigen
Industrie in einem richtigen Verhältnisse steht, möge» Sie daraus
entnehmen, baß von 999 Krediten im Betrage von
Millionen, welche gegenwärtig bei der Ranionalbank eröffnet sind,

nur 125 mit Fr. 999,999 auf den Jura fallen, während die

blühende Uhrenindustrie deS letztern einzig UN' St. Jmmetthale
jährlich über 19 Millionen umsetzt. Auch im Wechseiverkehre
wird die Bank sich bei der neuen Einrichtung freier und
vortheilhafter bewegen. Sodann ist noch besonders hervorzuheben,
daß die Zirkulation der Kaßascheine in kurzer Zeit bedeutend

an Ausdehnung gewinnen würde, und darin liegt ein wesentlicher

Gewinn für daS Institut, der keinem Menschen wehe

thut und den Verkehr sehr erleichtert. Der Staat soll sich dem

Institute nicht ganz entziehen, er soll vielmehr auch ferner ein

Interesse und zwar ein bedeutendes Interesse an der Bank
behalten und sich an derselben in entsprechendem Maße bcthei-

ligen. Der Plan der voi berathenden Behörden besteht nun
darin, den gegenwärtigen Kapitalfond von 3 /z Millionen nach

und nach auf 2 Millionen zu reduziren und den Rest auf andere
Weise zu verwenden, sei eS daß man in den Fall komme, für
die IcelandSentsumpfung bedeutende Darleihen zu machen, oder
die verfügbare Summe der Hypothekaikasse zuzuwenden Ich
beschränke mich darauf, Ihnen die Reform als sehr dringend
zu empfehlen, der gegenwärtige Moment ist dazu günstig und
die Möglichkeit vorhanden, dieselbe auf das nächste Jahr in
Ausführung zu bringen. Ich stelle daher Namens d^S Regie-
rungSratheS den Antrag, Sie möchten in die Berathung des

vorliegenden Dekretes eintreten und dasselbe anikelweise behandeln.

Es besteht nur auS fünf Paragraphen, in welchen die

Grundsätze der Reform ausgesprochen sind, während deren
Details der Vollziehung überlassen bleiben mit Vorbehalt deS

Entscheides durch den Großen Rath in wichtigen Fällen.

G feller in Signa». Wenn ich das Wort ergreife, so

kann ich nicht umhin, vorerst mein Bedauern darüber auszu-
sprechen, daß man die wichtigsten Angelegenheiten, zu denen
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ich auch die Kantonalbank und besonders die Juragewässerkorrektion

zähle, zu einer Zeit zur Behandlung bringt, wo der
Landmann sehr beschäftigt ist; ich möchte daher wünschen, daß
künftig mehr der Winter dazu benutzt werden möchte. WaS
die vorliegende Frage betrifft, so wird eS vermuthlich nach den
Vorgängen der letzten Zeit etwas schwer halten, dem Projekte
die Zustimmung zu versagen, nachdem fett einiger Zeit ziemlich
alle, wirklich vorsichtig gestellten, Anträge der Regierung
genehmigt worden sind. Da in dieser Frage der Regierungsrath
wieder einen Antrag stellt, mit welchem die HandelSkommisston
und der Lankverwalier, und wie man sagt, fast daS ganze
Land oder wenigstens alle Fachmänner einverstanden seien, so

wird eS schwer halten, denselben anzugreifen; da ich indessen
weiß, baß in dieser Frage der RegierungSraih doch nicht einig
war und, wenn ich richtig berichtet wurde, 4 Stimmen gegen
4 standen und das Geschäft durch Stichentscheid des Präsidiums

hieher gelangte, so wage ich eS. Ich sehe mich um so

mehr dazu veranlaßt, weil ich bisher eigentlich keine stichhaltigen
Gründe dafür anführen hörte, welche die Aufhebung eines guten
Institutes begründen könnten. Diese Frage ist nicht neu. Ich
wurde seit zwei Jahren oft angefragt, was ich über eine
Umwandlung der Kantonalbank denke. Im Anfang, bevor ich
reiflich darüber nachgedacht hatte, war ich für eine Privatbank,
seit ungefähr einem Jahre bin ich indessen anderer Ansicht und
immer mehr für Beibehaltung deS bestehenden Institutes. Ich
finde wirklich kein Bedürfniß, keine Nothwendigkeit, dasselbe
aufzuheben. Die Kantonalbank ist ein gemeinnütziges Institut,
daS erste im Kanton, vielleicht das schönste in der Schweiz ;
warum sollen wir dieses schöne Institut, das von uns selbst in
den 39erZahren gegründet wurde,und das sich unter so vielen andern
Einrichtungen erhallen konnte, aufheben? Ich wenigstens bin
nicht dafür. Viele Gesellschaften wurden gegründet, viele
Einrichtungen auf Aktien geschaffen, — wo ist eine, die so blüht,
wie die Kantonalbank? ES ist fast wie verschworen, daß im
Kanton Bern keine großen Unternehmungen blühen sollen;
warum will man nun eine solche, von der anerkannt ist, daß
sie zum Nutzen und Frommen des Landes gereicht, aufbeben?
Und was will man dagegen? AuS dem gemeinnützigen Institute
ein Handelsgeschäft machen. Dazu könnte ich nie und nimmer
stimmen. Zu welchem Zwecke wurde die Kantonalbank
gegründet? In der Hauptsache nicht für den industriellen, nicht
für den handeltreibenden, sondern für den landwirthschastlichen
Kanton Bern, der es jetzt noch ist Die Landwirthschast hat
damals hauptsächlich den Ausschlag gegeben, landwirtschaftliche
Männer saßen namentlich in der obersten Landeodehörde. Hat
etwa die Kantonalbank nicht Kredit genug? ES frage sich Jeder
selbst. Oder liegt etwa dar n ein Grund, daS Jnstiiui
aufzuheben, weil eS zu viel Kredit hat? Hat es nicht hinlänglich
Geld? Der Staat hat ja selbst bereits einen Theil des
Grundkapitals zurückgezogen. Wie hielt sich die Bank in den schwierigsten

Zeile», in den Jahren 1838 und 1848? ES ist Jedem
noch in Erinmruiig. Kam etwa unsere Bank damals in
Verlegenheit, als andere Banken überall in Veilegcnheit waren?
Die Kantonalbank stand damals wie ein Fels, das weiß Jeder,
der mit ihr in Verkehr war; sie spendete überall Geld, wo sie

konnte. Mischte sie sich je in unsere politischen Wirren, stellte
sie sich an deren Spitze? ist sie schuld, daß wir uns in dem
fürchterlichen Parleikampfc befanden? Nein, sie halte in ihrem
Verkehre bindende Vorschriften, sie mußte demjenigen Kredit
gewähren, welcher die nöthigen Garantien darbot. Liegt darin
ein Grund, sie aufzuheben? Nein. Ist der Ertrag der
Kantonalbank der Art, daß er einen genügenden Grund dazu lieferte
WaS tragen die übrigen angelegten Kapitalien, tragen sie mehr
als 4 ° ab; und soll der Staat sich nicht damit begnügen,
so gut als die meisten Privaten sich damit und mit »och
weniger begnügen, trotz aller Eisenbahn- und sonstigen Aktien-
schwindeleien? Auch darin liegt für mich kein Grund zur
Aushebung. Die Kantonalbank hat unS sicheres und wohlfeiles
Geld geliefert, und man soll mir beweisen, ob eine andere Bank
in der Schweiz oder in Europa durchschnittlich sichereres und
wohlfeileres Geld geliefert habe. Nicht nur das, sie legte auch
daS Geld zu einem mäßigen und solidui Zinsfüße an. Der
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Landwirth verlangt nicht nach den neuen Moden, wie sie der
Örörlit mobilier und andere Spekulanten haben, er will zum
voraus wissen, wie der Zinsfuß beschaffen sei; er fragt den
Schwankungen des Verkehrs weniger nach, als viele andere
BerufSmännen, und zu diesem Landwirihe müssen wir Sorge
tragen. Man erwartet von einer Privatbank namentlich, daß
sie den Zinsfuß regulire. Aber war nicht bisher schon die
Sank der ZinSregulator im Kantone, nach welchem sich die

Banquiers, die Ersparnißkassen, sogar die Privaten richteten?
Und wenn die Bank bisher das war, waS man vom künftigen
Institute verlangt, warum wist man sie aufheben? Das kann
ich nicht begreifen. Was hätten wir in einer Privaianstalt?
Eine erste Folge wäre, daß die Aktionäre der Bank vorzüglich
aus große Dividenden sähen, ste werden sich um das Institut
interessiren, um schöne Zinse zu beziehen, und gewiß aus keinem

andern Grunde. Ausgezeichnete Fachmänner, die besten deS

Landes, und vielUicht noch fremde, würden an dessen Spitzt
gestellt mit den allerschönsten Besoldungen nach allerneuester
Mode; und wer müßte diese schönen Besoldungen, diese hohen
Dividenden bezahlen? Sind es nicht diejenigen, welche die Anstalt

benutzen, die Landwirthe? Kann man das nicht mit Händen
greifen? Nach meinem Dafürhalten würde diese Umwandlung
der Kantonalbank in eine Aktienbank den Kanton Lern aus«
saugen, wie der Lräclit mobilier das ganze Land aussaugt,
und ich könnte daher unmöglich dazu handbielen, ein Handelsgeschäft

einer gemeinnützige» Anstalt vorzuziehen. WaS die

allfälligen Gründe betrifft, die — nicht für die Umwandlung
der Bank, denn dafür fand ich keine Gründe, — sondern für
eine Reorganisation der Verwaltung sprechen» so sind nur einige
wenige vorhanden. Darin bin ich mit der vorberaihenden
Behörde und mit dem Bankverwalier einverstanden, daß die
Verwaltung, wie sie jeyt beschaffen ist, nicht gehörig marschiren
kann, daß sie zu schwerfällig, zu vielgliedrig ist, mid baß diesem

Uebelstande abgeholfen werden muß. Obscho» sehr viele Köpfe
in allen Behörden sind, so finden sich unier ihnen doch wenige
Fachmänner, und ich möchte diese Angelegenheit doch mehr oder
weniger in die Hände von Fachmännern legen. Zweitens bin
ich für eine Reorganisation des Instituts, weil dieses, in den
3i)er Jahren vorzugsweise für die Landwirthschaft gegründet,
unter den jetzigen Verhältnissen nicht mehr ganz dafür paßt,
und mehr dem Handel und der Industrie angepaßt werden muß.
Namentlich könnte die Bankverwaliung bedeutend mehr Geschäfte
machen, wenn sie sich mehr mit dem Diskontier, von Wechseln
befassen könnte; daS Gesetz kann in dieser Beziehung abgeändert
werden. Ferner scheint es mir, man sollte bei der Revision
deS Gesetzes darauf Bedacht nehmen, daß einem vom Großen
Rathe hier gefaßten Brnchlusse auch Folge geHeben werden
möchte, durch Errichtung einer Filialbank in Viel oder
überhaupt im neuen Kanionstheile. Ich möchte die Revision deS

Gesetzes so weit ausdehnen, daß überall Kilialbanken errichtet
werden sollen, wo es nothwendig ist. Ferner wäre eS

nothwendig und gut, die Banknoienzirkulaiton mehr zu fördern.
DaS ist der einzige Vorwurf, den ich der Bankverwallung
mache, daß ste nicht mehr Bedacht darauf genommen hat. ES
ist traurig zu sehen, daß ein Privatbanquierhaus in Bern s st

mehr Noren in Zirkulation hat als die Kantonalbank. Gestützt
auf das Gesagte, stelle ich den Antrag: der Große Rath
beschließt, in den vorliegenden DekretSentwurf nicht einzutreten;
dagegen wird der RegierungSrath eingeladen, die Bankgesetze
einer Revision und die Bankverwaliung einer Reorganisation
zu unterwerfen und geeignete Anträge hieher zu bringen.

RöthliSberger, gewesener RegierungSrath. Der Herr
Präopinant begann mit der Erklärung, die Umwandlung der
Kanionalbank in eine Privatbank habe ihm zuerst sehr
zweckmäßig geschienen, nachher set er von dieser Ansicht zurückge-
kommen. Mir ging eS geiade umgekehrt. Im Anfang hatte
ich die größten Beb »ken gegen die Umwandlung, und erst
nachdem ich die Lache ernstlich erwogen, überzeugte ich mich
von der Wünschbarkeil der Ausführung dieses Projektes. Machen
wrr unS vor Allem einen klaren Begriff vpri dem Institute,

daS wir wollen. Was wollen wir für eine Bank? Wollen
wir eine Leihbank, die vorzugsweise für den Landwirth bestimmt
ist, oder eine Handelsdank, eine Wechselbank? Dieser Unterschied

ist sehr wichtig Wenn wir uichiS anderes wollen als
ein Institut für den Grundbesitz, so wär« ich dafür, daß man
die Bankgesetze aufhebe und die 3'/, Millionen in die
Hypothekarkasse lege. Da haben wir ein Institut für den Grund,
besitz, für den der Staat weislich gesorgt hat. Aber wenn auch
der Grundbesitz überwiegend ist, so haben wir doch auch noch
andere Interessen im Lande, wir haben auch Industrie und
Handel, welche von großer Bedeutung find. Ich verweise in
dieser Beziehung nur auf die Verhandlungen des Großen
Rathes. Nie wurde hier ein Büdget über das Armenwesen
behandelt, ohne daß man hervorhob, daß durch Förderung der
Industrie daS Armenwesen erleichtert werden könne. Wenn
wir das eine Interesse nicht verkennen, so thun wir andererseits
auch, was Nöthig ist, um das Geld eben auch der Industrie
und dem Handel zugänglich zu machen. Herr Gfeller führte
verschiedene Bedenken gegen das Projekt an. Eines derselben
hatte ich anfänglich selbst, indem ich besorgte, wenn man die
Sache in die Hände von Prwaien lege, so werde man nur
hohe Dividenden haben und der nationalökonomische Vortheil
trete in den Hintergrund. Aber wenn man der Sache auf den
Grund geht, so bewährt sich dieses Bedenken denn doch nicht
als stichhaltig. Ich habe die Ueberzeugung, daß die Interessen
der Bank mit den übrigen öffentlichen Interessen Schritt hallen
müssen. Auch hier, wie in andern Dingen, haben sie die
Konkurrenz, und nur dadurch, daß die Bank ihre Bedingungen so

billig stellt, wie andere ähnliche Institute, wird sie eine Stellung

erlangen können, wo sie sich behaupten kann. Man muß
die verschiedenen Faktoren, welche eine Bank rentabel machen,
in'S Auge fassen. Nebe» dem Zinsfüße best.he» drei Faktoren:
die Banknotenzirkulation, die Depositengelder und der Wechselverkehr.

Diese drei Faktoren sind unendlich wichtiger als >/,

mehr oder weniger bei der Reniabilttät; letzteres komm« gegen
sie gar nicht in Betracht. Ich habe die Ueberzeugung, daß der
Handelsstanv, namentlich derjenige der Stadt Burgborf, oie
Umgestaltung der >aank mit Freuden begrüßen wird, sowie
Jedermann, der mit der Bank als HanbelSmann und
Industrieller verkehrt. Vom landwirthschaftlichen Gesichtspunkte sehe

ich hier ab, da er schon nicht in das Bereich einer Bank schlägt;
die Landwirthschafl ist nicht im Falle, eine Bank so zu alirnen-
liren, wie sie es wünschen muß, das Geld kehrt sich langsam.
Der Zweck der Bank ist eben der, die brachliegenden Kapitalien
zu konzentriren und dahin zu verwenden, wo der Verkehr sie

zum Nutzen deS Landes fordert. Wer mit der Bank in
Verbindung stand, mußte sich überzeugen, daß bei der gegenwärtigen
Einrichtung den Bedürfnissen des Verkehrs nicht entsprochen
werden kann. I h habe mich überzeugt, daß die Bank mit der
bestehenden Orgaimanon nicht genüg«, weil sie nicht die nöthigen

Handelsverbindungen hat, weil Niemand im Lande ist, der
Interesse hat, daS Institut zu alimenliren, seinen Verkehr zu
steigern Eine andere Einwendung besteht darin, daß nur die
größer» Geschäfte durch eine Privatbank berücksichtigt würden,
die kleinern nicht. Von allen Einwürfen ist dieser ver
unbegreiflichste, denn gerade die stielten Bedingungen deS Instituts
waien für Viele ein unübersteigdareS Hindern ß, da die
nämlichen Garantien geboten werden mußien, wie für anderes
Staa'Skapital: doppelte Sicherheit, die nur der Grundbesitzer
geben konnte, ober Bürgschaften, die nur demjenigen zu Gebole
standen, welcher über einen großen Kredit verfügte; Faktoren
jedoch, die im Handelsverkehre Gewicht haben, wie gute
Aufführung, solider Charakter, Berufsthätigkeit, konnte» nicht
berücksichtigt werden; und daS ist doch namentlich für den kleinern
Handels- und GewxrbSmann sehr wichtig. Bei einer neuen
Organisation wird sich auch dieser Theil der Bevölkerung der
Benutzung der Bank erfreuen. WaS die Errichtung von Filial-
banke« betrifft. so ist darüber Folgendes zu bemerken. Der
Ertrag der Staatsbank bildet einen ziemlich wichiiqen Posten im
Bürget und ter Staat ist nicht in der sage, grpße Opfer für
die Gründung von Aiiialbanken bringen zu können; es wird



Nur dort geschehen, wo man voraussetzen darf, daß die
gebrachten Opfer wieder durch den Ertrag eingebracht werden.
Die Gründung von Filialen ist gar nicht eine so unbedeutende
Sache, sie erheischt für jedes solches Institut eine eigene, gut
organistrte Verwaltung, ungefähr wie hier bei der Kantonalbank.

Die ganze Frage läßt sich übrigens auch von einer
andern Seite betrachten. Sehen wir uns um, was man in
andern Kantonen macht. Der Kanton Bern ha« die erste Bank
in der Schweiz gegründet, wir haben den übrigen Kantonen
das Vorbild durch eine Staatsbank gegeben. Sahen Sie
irgendwo in der Schweiz eine Staatsbank errichten? Errichtete
man nicht überall Privatbanken? Hörten Sie etwa, daß man
sich in einem andern Kamone dabei unglücklich fühlte? Im
Gegentheil, in Züiich, St. Gallen, Basel, Genf kam eS

Niemanden in den Sinn, eine Staatsbank zu errichten, und doch
sind es Kantone, hinter welchen wir in Bezug auf Industrie
und Handelsbeziehungen noch zurückstehen. Es ist mir unbe-
greiflich, wie man sagen kann, durch die Umwandlung der Bank
würde diese in die Hände einseitiger Spekulanten übergehen;
diese Besorgniß ist unbegründet. ES ist überhaupt eine
merkwürdige Erscheinung, wie man im Kanton Bern außerordentlich
Mühe hat, die Privatrhättgkeit anzuregen, wo eS sich irgend
um ein großes gemeinnütziges Unternehmen handelt. Ueberall
muß der Staat Hand anlegen; kein Kanal kann gegraben,
kein MööSlein eiiisumpst werden, ohne daß der Staat sich dabei
betheiligt. Als die Erbauung von Eisenbahnen überall die Köpfe
beschäftigte, hatte sich auf der Stelle in Basel eine Gesellschaft
gegründet, welche das Kapital zu Erstellung eines BahnnetzeS
aufzubringen suchte, und wir, der größte Zlanion der Schweiz,
haben Bedenken getragen, uns mit 4 Millionen in Aktien dabei
zu beiveiligen. Unlängst kommt ein Herr Rappan und bietet
4 Millionen Fr. als Beitrag für tue Iuragewässerkorrektion,
wenn man ihm eine Konzession für die Errichtung schwimmender

Eisenbahnen ertheile; eS ist ein Fremder ; der dieses Anerbieten

macht. In Bern soll ein großartiger Gasthvf gebaut
werden, eS ist wieder ei» Fremder, der eS unternimmt, daS
Kapital auf Aktien zusammenzubringen, eine sehr achiungS-
werthe Persönlichkeit, aber auch da findet sich nicht ein Bürger
des Landes, der den Muth dazu hätte. Wann wird der
Moment kommen, wo wir selber solche Unternehmen zur Hand
nehmen? Ich habe die Ueberzeugung, daß wir uns nicht auf
der rechten Bahn befinden, wenn wir von der Ansicht
ausgehen, daß der Staat selber überall den Banquier machen müsse,

während man doch weiß, daß der Staat überall mit doppeltem
Faden näht. Eine Staatsbank kann sich in ihren Operationen
nicht mit derjenigen Schnelligkeit bewegen, wie die gegenwärtigen

Verkehrsverhältnisse eS erfordein. Wir bürstn nicht
vergessen, daß wir heuie unter ganz andern Verhältnissen leben,
als vor ii) -15 Iahren. Mittelst des Telegraphen und der
Eisenbahnen sind wir heute von Paris kaum weiter entfernt,
als früher von Basel. Durch diese Veränderung wurden wir
mehr oder weniger abhängig vom Auslande, und wenn wir
nicht eine Bank haben, die durch ihre einfache Einrichtung die
vorkommenden Wechseltälle voraussehen und ihnen begegnen
kann, so wird das Institut allmälig verkümmern, eS wird nicht
mehr eine Handelsbank sein, sondern zu einem Berwaltnngs«
büreau herabsinken, und der Handel und die Industrie veS

ganzen Landes werden nichts davon haben

MatihyS. Ich stelle den Antrag: der Große Rath b,,
schließt, in den Vortrag des RegierungsiaihS nicht einzutreten,
sondern weist den Gegenstand an denselben zurück mit dem

Auftrage, zu untersuchen und Bericht zu erstatten, ob, und wenn
ja, in welcher Weise die Bank unter Beibehaltung ihres
Charakters als Staatsbank im Interesse der Ausdehnung ihrer
wohlthätigen Leistungen reorganisirt werden könne und solle.

Ich stelle diesen Antrag deßhalb, weil, wenn durch eine

Untersuchung sich herausstellen sollte, daß eine solche Ausdehnung
ihrer Thätigkeit bei ihrem Fortbestande als Staatsbank nicht
erreicht werden könne, ich alsdann geneigt bin, für den
Borschlag des RegierungsraiheS zu stimmen; stellt sich aber daS

Gegentheil heraus, so stimme ich für Beibehaltung der Staats-
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bank. Ich stelle den Antrag, diesen Punkt näher zu
untersuchen, auch deßhalb, weil derselbe in den Berichten der Bank-
verwaltung und der Handelskommission zu wenig berücksichtigt
würde. Ich füge bei: wenn eS sich heute darum handeln
würde, die Frage M entscheiden, ob eine Privatbank oder eine
Staatsbank errichtet werden soll, so würde ich mich demjenigen
anschließen, waS der Herr Berichterstatter und Herr RölhliS-
berger darüber sagte«, denn die bedeutendsten Publizisten sind
darin einverstanden, daß Bankinstitute, welche zur Vermittlung
döS allgemeinen Verkehrs bestimmt sind, in den Händen von
Privaten besser gedeihen. Aber um diese Frage handelt eS sich

jetzt nicht, sondern die Kantonalbank besteht seit 1833, und
Jeder, der einen Blick in ihre Verwaltung und auf das
Resultat ihrer Geschäftsführung werfen konnte, wird ihr daS
Zeugniß geben, daß sie sehr wohlthätig gewirkt ha«. Man
kommt immer auf die Bemerkung zurück, daß der Staat nicht
daS nothwendige Geld habe, um diese und jene Unternehmungen
auszuführen, weil die Slaatsfinanzen eS nicht erlaubten. Ich
habe früher schon behauptet und behaupte auch jetzt: wenn die
Steuergesetzgebung im ganzen Lande vollzogen würde, wie sie
schwarz aus weiß besteht, so käme der Staat nicht in
Verlegenheit; aber weil die Steuergesetzgebung in den Gemeinden
nicht gehörig vollzogen wird, weil man dem Gesetze eine Nase
drehr und die Staatsbehörden hin und wieder ein Aug
zudrücken, so kommen wir nicht auS dieser Verlegenheit heraus.
Nun vergessen nur nicht, vag die Kanionalbank dem Staaie
ihren Kapiialfond von 3,5lX1,t1W Fr. zu 4 "/« verzinst, während

die in Domänen angelegten Gelder höchstens 3'/,
abwerfen. Ueberdieß hat die Bank im Jahre 1854 einen Gewinn
von 35,Wl) Fr., im Jahre 1855 einen solchen von 56,i)i)i) Fr.
abgeworfen. Wenn solche Resultate zu Tage liegen, so fragt
eS sich: soll der Staat ein Institut, welches nun einmal seit
23 Jahren besteht, ohne Weiteres in Privathände übergehen
lassen und auf die Vortheile verzichten, welche es darbietet? Ich
Halle dafür, die vorliegende Angelegenheit sei nicht so dringend
und man häue sie füglich auf die Wintersitzung »ersparen
können; sie''foll von allen Seiten reiflich erwogen werden. Ich
glaube nun, so wie ich die Verhältnisse untersucht habe, eS

sollte möglich sein, eine Organisation aufzustellen, bei welcher
sich ungefähr die Vortheile einer Privatbank mit der Kantonalbank

vereinigen^ließen. Uebrigens mache ich auf einen Punkt
aufmerksam, der sowohl vom Herrn Berichterstatter als vom
Herrn Präsidenten der Handelskommlsston berührt wurde. Man
beruft sich immer auf die Banken von Zürich und Basel, sowie
auf den großen Geschäftsverkehr, und stellt die Sache dar, als
wäre alles in der Organisation gelegen. Die Pergleichung der
Berner Kantonalbank mit den Banken in Zürich und Basel ist
deßhalb nicht zuläßig, weil die dortigen Bankinstitute keine
Kredite gewähren, wie die bernerische Kantonalbank, bei deren
Gründung die Eröffnung von Krediten an Privaten und
Korporationen als eine Hauptsache betrachtet wurde, wie denn auch
dieser Geschäftszweig einer der wichtigsten ver Kantonalbank
ist. Die Bankverwaltung motivirt ihren Antrag auf Umwandlung

der Bank mit der Schwerfälligkeit der Orgamsation, der

Herr Finanzdireklor und Herr Röihlisberger stützen sich aus
den nämlichen Gesichtspunkt, ebenso der Handelsstand von
Burgdorf, mit Ausnahme etneS Hauses, ebenso der Jura mit
Ausnahme von Biel. Wir wollen daS ein wenig untersuchen.
Die Handelsmänner von Burgdorf legten ihrer Eingabe an
den Großen Rath den Entwurf einer Organisation einer dort
zu errichtenden Privatbank bei; dieser Entwurf enthält die
gleiche schwerfällige Einrichtung, wie sie bei der Kamonalbänk
besteht. An den Platz deS Großen RatheS träte nach dem

Vorschlage der Petentcn die Hauptversammlung der Aktionäre,
für den Regierungsrath bestände ein Ausschuß derselben, die
Stelle der Finanzdirektion würde von einem Bankkomite
eingenommen, endlich käme noch die Direktion der Bank Auch
dir Privatbank in Zürich Hai die gleiche schwerfällige Maschinerie

wie die bernische Kantonalbank. Man soll also auS diesem
Gesichtspunkte heute den Borschlag der Umwandlung der
Kantonalbank in eine Privatbank nicht rechtfertigen. Äehnlich verhält

es sich mit der Bank in Basel. Wenn eS nun richtig ist,
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daß die Organisation an und für fich die Nothwendigkeit
der Umwandlung der Staatsbank in eine Privatbank nicht

begründen kann, so muß der Fehler anderswo liegen, und damit
der RegierungSraih für den Fall, daß mein Antrag oder der-

jenige deS Herrn Gseller angenommen wird, bei der nähern
Untersuchung deS Gegenstandes Haltpunkte habe, erlaube ich

wir noch einige kurze Bemerkungen. Nach 8 III deS Bank«

reglementeS vom 12. November 1846 werden Kredite eröffnet:

1) gegen Hinterlage von Schuldschriften; diese müssen: ». ent«

weder aus Grundpfänder versichert sein, die wenigstens doppelte

Sicherheit darbieten und entweder im eigenen oder in einem

solchen Kantone liegen, dessen Hypothekareinrichiungen als gut
anerkannt sind; der Regirrungsrath hat diese Kanione zu

bezeichnen; 6. oder in einheimischen oder fremden StaatSschulv-

schriften bestehen; über die Annehmbarkeit der letzlern enlschewet

der Finanzdireklor. Wie wäre «S, wenn Sie den RegierunHs-
rath und die Finanzdirekiion hier ganz auS dem Spiele lassen

und die denselben in 8 18 eingeräumten Befugnisse einer Bank«

kommisston übertragen würden, die zu bestimmen hätte, auf
welche Titel die Bank überhaupt Geld geben, ob z, B. nicht

auch auf eine' Eisenbahnobligation oder auf ein anderes

industrielles Papier ei» Darleihen bewilligt werden dürfe? Da
würde wenigstens ein Hemmniß wegfallen. Der 8 14 deS

BaukrcglemenieS bestimmt den Zinsfuß der Bank, und gibt dem

Regierungsrache die Befugniß, denselben nach Umständen bis

auf 5 «/» zu erhöhen. Der Zinsfuß muß sich noihwendig nach

Angebot und Nachfrage richten und wir wissen Alle, daß tn

jüngster Zeit diese Verhältnisse sehr geändert haben. ES ist

nicht zweckmäßig, daß der Zinsfuß durch ein Reglement deS

Großen RaiheS regulirt werde. Würde auch hler mcht em

bedeutendes Hemmniß wegfalle», wenn die Bestimmung deS

Zinsfußes der Bankkowmissivn überlassen würbe, welche den

momentanen Fluktuationen des Verkehrs folgen kann? Der 8 21

handelt ebenfalls vom Zinsfüße, der 8 22 von der Rückzahlung

des Kapitals durch den Schuldner, Bestimmungen, welche nach

meinem Dafürhalten ebenfalls der Bankkommissto» übertragen

werden könnten. ES ist nicht zweckmäßig, daß der Große Rail)
die Rückzahlungstermine bestimme; je kürzer diese von der

Bankkommission bestimmt werden, desto mehr Geschäfte kann die Bank

machen, desto mehr Gewinn erwächst daraus für den Staat.
Nach dem bestehenden Bankreglemenle hat der Schuldirer nach

Verfluß eines kalben JahreS wenigstens die Hälfte und nach

Ablauf eineS JahreS den Rest des Kapitals zurückzuzahlen.

Im 8 16 des zürcherschen BankrcglementeS ist die Frist der

Darlehen auf drei Monate bestimmt, nach dem Bankreglemente

von Basel kann sie drei Monate dauern und darf nicht kürzer

als 14 TaF sein. Der 8 27 deS KantonalbankreglemenieS
schreibt vor, daß die Bank zum jährlichen Zinsfuß von 4 bis

5 °<> skontirt. Wenn aber die Verhältnisse des Geldmarktes
sich anders gestalien, warum soll es der beimischen Bank nicht

gestatte, sein, zu einem andern Zinsfuße, u»,er Umständen viel,
leicht zu 2—3 »/« zu skoniiren? Ich sehe durchaus kein

Hinderniß zu verfahren, wie eS in Zürich, Basel und andcrwäns
geschieht. Der 8 26 enihält eine sehr beschränkende Bestimmung,

über welche die meisten Handelsleute sich beklagen, sie

geht dahin, daß die Bank Handelseffeklen skoniire, welche längstens

innert hundert Tagen zahlbar und mit wenigstens drei

als solid erachteten Unterschriften versehen sind. Das
Bankreglement von Basel fordert dafür zwei solide Unterschriften,
Zürich zwei Unterschriften von Personen, die im Kanione an.
gesessen find, drei Unterschriften für auswärtige Wechsel, von
welchen der eine Unterzeichner im Kantone angesessen sein muß.

Ich glaube, wenn auch dieser Punkt abgeändert wird, so werde
die Bank künftig bedeutend mehr Geschäfte machen können und
der Staat werde einen größcrn Vortheil ziehen als bisher.
Nach 8 36 ist die Kantonalbank ermächtigt, von Korporationen
und Privaten Gelder zu 3 °/o aufzunehmen. Wenn nun auf
dem allgemeinen Geldmarkt« daS Geld 4—5 «g Zins abwirft,
so versteht es sich von selbst, daß man nicht sein Geld zu 3 »/»

bei der Kantonalbank anlegt. Auch hier halte ich dafür, der

Zinsfuß sei nicht im Reglement« zu bestimmen, sondern eine

Bankkommission habe denselben in Perbindung mit der Direk¬

tion der Bank nach Maßgabe der Verhältnisse zu bestimmen.
Nach 8 48 unterhält die Bank eine laufend« Rechnung mit
der Hypothekarkasse, unter Bestimmungen, welch« der Finanz-
direktor aufzustellen hat; auch kann sie mit andern schweizerischen

oder fremden Banken in Rechnung treten, wozu jedoch,
sowie zur Feststellung deS wechselseitigen Kredites die Zustimmung

des RegieruligSralheS erforderlich ist. Heben Sie auch
diese Bestimmung auf, überlassen Sie die Bezeichnung derjenigen
Bankinstitute, mit welchen die hiesige Bank in Rechnung treten
und denen sie Kredit geben darf, der Bankkommission; auch
hievurch erhält daS Institut eine größere Beweglichkeit in seinem
Geschäftsverkehr«, dessen Ausdehnung dann viel eher möglich
sein wird. Der 8 45 seht die Besoldungen der Bankbeamten
fest, welche durch daS bekannte Besoldungsgesetz mobifizirt wurden.

Die Beamten der Kantonalbank sind zu schlecht bezahlt.
Geben Sie dem Bankverwalier, dem Kassier, dem Kontroleur
einen Antheil am jährlichen Gewinne der Bank, es wird ein
Sporn für sie sein. Der Staat setze an den Platz der jetzigen
Kreditkommission, die über nichts entscheidet als über Gewährung

und Entziehung von Krediten, eine Bankkommission mit
zwei Sektionen, welchen die bereits angedeuteten Befugnisse,
sowie überhaupt alle diejenigen Geschäfte übertragen würden,
welche man nicht durch daS Reglement einer andern Behörde
zugewiesen hat. Das Motiv, welches in den gedruckten
Berichten und in den mündlichen Boten zu Begründung der
Umwandlung der Kantonalbank in den Vordergrund gestellt wurde,
ist dadurch beseitigt, und eS ist der Bank möglich gemacht, ihren
Geschäftsverkehr auszudehnen. Endlich sieht das Reglement
von 1846 die Errichtung von Filialbanken vor, und wenn daS
Bedürfniß solcher Institute in Biel, Burgvors oder anderSwo
vorhanden ist, so sehe ich nicht ein, warum Privaten eher in
der Möglichkeit sein sollten, solche Institute zu errichten als der
Staat Durch Errichtung derselben wird auch die Banknoten-
Zirkulation an Ausdehnung gewinnen. Ich wiederhole zum
Schlüsse: wenn nach staitgefnndener reiflicher Untersuchung sich

herausstellen sollte, daß durch Abänderungen deS Bankregle-
menteS in dem angedeuteten Sinne der Zweck, den ich im Auge
habe, nicht erreicht werden könne, so brn ich bereit, dem
Vorschlage des RegierungsrarheS beizupflichten; aber ich halte dafür,
die Sache sei zuerst einer gründlichen Untersuchung zu
unterwerfen und eS seien keine so dringenden Umstände vorhanden,
die heuie eine Entscheidung nothwendig machten. Ich sehe in
einem solchen Aufschübe keinen Nachtheil, wohl aber bedeutende

Vortheile, indem einwlne Mitglieder des Großen RathcS ihre
Ansichten über den vorliegenden Gegenstand noch modifiziren
können.

Herr Präsident deS RegierungSralheS. Man hat die

heutige Debatte mit der Bemerkung begonnen, das vorliegende
Projekt sel durch Siichentsehcid deS Präsidenten vom Rcgie-
lungsrathe an den Großen Rath gelangt. Ob dieses der Fall
war, erinnere lch mich nicht genau, aber ich erinnere mich, daß
ich im RegierungSrathe für das Projekt gestimmt habe, und
Halle mich daher für verpflichtet, einige Worte zu dessen

Unterstützung anzubringen. Man bemerkte, der RegierungSraih hätte
den Gegenstand nicht zu dieser Zeit hieher bringen sollen. Ich
anerkenne, daß dieser Zeitpunkt nicht der geeigneiste ist, aber
ich bitte die Herren, nicht zu vergessen, daß jeweilen vier
Wochen vor dem Zusammentritte des Großen RatheS der
Zeitpunkt dazu bestimmt werben muß. Wir können die Witterung
nicht lmmcr voraussehen, aber wir glaubten, b i ordentlicher
Witterung dürfte dieser Zeitpunkt nicht unpassend sein und
zwischen das Heuen und Ernten fallen. UebrigenS kommt
dieser Gegenstand heule nicht zum ersten Mal zur Sprache
und wenn man von Ueberstürzung redet, so halte ich es nicht
für begründet. Man warf die Frage auf: warum soll die
Sache heute behandelt werden, kann man sie nicht verschieben?
Und gleichzeitig beschwert man sich darüber, der Beschluß des
Großen Rathes, betreffend die Errichtung einer Filialbank,
werde nicht vollzogen. H-rr Gfeller wird mit mir darüber
einverstanden sei», daß es ein sehr ungeschicktes Verfahren wäre,
gegenwärtig eine Filiale zu gründen, bevor daS Schicksal der



Kantonalbank entschieden ist. Wird der Vorschlag des Regie-
rungSralhcS angenommen, so wird die Kantonalbank in eine

Privatbank umgewandelt, soll dann der Staat eine Filialbank
errichten? Oder der Vorschlag des RegierungöraiheS wird
verworfen, dann bleibt die Kantonalbank Staatsbank, so daß

man warten muß, bis dieser Entscheid gefaßt ist, damit die

Behörden wissen, wie sie progrediren können. Im Wesentlichen
kann ich nicht viel Neues vordringen, und eS bleibt mir nur
übrig, meine Meinung in dieser Versammlung auSzusprechen.

Ich hatte selten in einem Geschäfte eine so entschiedene Ansicht,
wie im vorliegenden; vom ersten Augenblicke an, wo daS

Projekt zur Sprache kam, war ich unbedingt dafür, und ich
bin eS auch heute. Ich habe die Ueberzeugung, man saßt eine

zweckmäßige, wohlbedachte Schlußnahme, wenn der Antrag deS

Regierungsralhes angenommen wird. Vor Allem bitte tch, das
Mißverständniß zu vermeiden, als handle eö sich um die

Aufhebung der Bank, um die Aushebung eines wohlthätigen
Institutes und läge eine Art Undank darin. Darüber war,m
Regierungsrathe nur e»n« Stimme, indem man anerkannte, baß

wenige Maßregeln der Verwaltung von k83l) so mit allgemeiner
Anerkennung verdankt wurden, wie die Gründung der
Kantonalbank, und ich spreche dem Manne, welcher vorzugsweise
dazu mitwirkte, nach jetzt den herzlichen Dank dafür aus. Aber
man kann anerkenne», daß im Jahre 1Ä33 die Gründung einer
Bank auf dieser Basis sehr verständig war, und daS schließt
den andern Satz nicht aus, dap eS ebenso verständig sei, jetzt

auf eine andere Basis überzugehen. Zur Zerr der Gründung
unserer Kantonalbank bestanden noch keine Banken in andern
Kantonen; heute ist das Verhältniß ein ganz anderes. Ueberall
in andern Kantonen sehen mir Bauten, ru Zürich, St. Gallen,
Basel, GlaruS, Freiburg, Waadi, Genf; und alle diese Banken —
— sind eS Kantonalbanken, Banken des Staates? Nicht eine,
sie beruhen auf anderer Grundlage, aber sie sind alle später
entstanden, ihre Geburt fällt m die Zeit, wo die Gründung
solcher Institute nicht mehr vom Staate ausgehen mußte, Liegt
nicht in dieser Thatiache schon ein bedeutendes Motiv, wenn
man sagen kann: alle Banken in der Schweiz, mit Ausnahme
der unsrigen, sind Privatbanken, mit Vorbehalt einiget, ble ei»
gemischtes System haben. Auch hier wird ein solches
vorgeschlagen. Sind wir in solchen Dingen verständiger alS unsere

Miieidgenossrn in Zürich, Basel, St. Gallen rc.; sind wir eS

allein, die den rechten Weg zu finden wissen Wissen die

Bewohner der andern Kantone nicht auch ihr Interesse und
daS Wohl deö Publikums zu wahren? Ich will sie nicht
höher stellen als uns, aber auch nicht tiefer. Ist eS Ihnen
nicht ausgefallen, daß der Mann, der an der Spitze deS Institutes

steht, um dessen Reorganisation eö sich handelt, selbst die

Initiative ergreift und sagt: daS Institut war seiner Zeit
vortrefflich, aber jetzt entspricht eS den Bedürfnissen nicht mehr.
Nicht um eine Zerstörung deS Institutes, sondern um tine
Aenderung in der Organisation desselben, um eine Reform
hand.lt eö sich. In der Regierung sprachen sich die Ansichten
über diesen Gegenstand lebhaft und verschieden aus Warum
verschieden? Man war darüber nicht einig, in welcher Form
das Institut dem Publikum bessere Dienste leiste. Die
Mitglieder, welche gegen daS Projekt stimmten, glaubten, die Bank
leiste in der gegenwärtigen Form bessere Dienste, während die

andern Mitglieder glaubten, sie leiste bei einer andern Organisation

bessere Dienste. Die Frage, welche wir zu entscheiden

haben, besteht darin: was für Dienste hat die Kantonalbank

zu leisten, und in welcher Form kann sie dieselben am besten

leisten,— in der Form einer Privat- oder Staatsbank? Daràr
scheinen alle einig, daß i» der Maschinerie der Kantonalbank

etwas Schwerfälliges ist, daß sie im Vergleiche mit den Uhren,

welche in St. Immer sabrizirr werden, einer Lchwarzwälderuhr
gleicht. Dieser Vortheil wird also jedenfalls durch unsere

Diskussion erreicht, das man allseitig anerkennt: so wie jetzt

die Bank eingerichtet ist marschirt sie nicht gut, und darin bin

ich mit Herrn Mailhys einverstanden, es lasse sich durch eine

Reorganisation der Organismus der Bank sehr vereinfachen

und verbessern Aber einen Punkt beseitigt Herr MatthyS nicht

durch die Revision des LanfteglementeS, etwas daS in der
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Natur der Dinge liegt: daß eine Behörde solche Geschäfte nicht
so gut besorgt, wie Privaten. Ich weiß nicht, ob Jemand
diesen Satz bestreitet, und damit beginnt mein« eigentlich»
Argumentation. Wenn wir daS Institut als solches im Aug«
haben und fragen: in welcher Form marschirt eS besser? — so

wird Herr MatthyS mit mir einverstanden sein, daß die Bank
als Privatdank besser marschirt. Ich will auS dem Vortrag
deS genannten Redners nur einen Punkt nehmen, er sagte?
wir haben hier die Gewährung von Krediten, welche die
Kantonalbank in verschiedenem Betrage gewährt, bei den Banken
in Zürich und Basel ist das nicht der Fall. DaS ist ganz
natürlich, warum? Wenn die Bankverwaltung in Basel mit
Einem Geschäfte machen soll» so sieht sie ihn einfach an und
geht mit ihm daS Geschäft ein oder nicht; will die Verwaltung
nicht, so kann der Betreffende nicht sagen: eS ist da ei»
Reglement, ihr müßt mir Kredit geben, wenn ich dessen

Bedingungen erfülle! Die Verwaltung ist an ein solches Reglement
nicht gebunden, aber wo eine obrigkeitliche Bank besteht, da
muß eine Behörde entscheiden, wem Kredit zu geben sei oder
nicht. ES liegt in der Natur der Dinge, daß eine obrigkeitliche
Bank viel strengere Bedingungen aufstellen muß, eS ginge
nicht an, hier einem Staatsbürger einfach zu sagen: wir geben
dir keinen Kredit! Hier möchte ich auf einen Uebelstand
aufmerksam machen. Heute kommt Einer unv verlangt Geld von
der Bank, der Bankverwalter sag«: es ist eine wahre Kalamität,
daß man diesem Menschen Geld geben muß, aber er erfüllt
die Bedingungen, welche daS Reglement aufstellt, und erhält
daS Geld. Morgen kommt ein Anderer, von welchem der
Bankverwalter sagen muß: es ist mir unendlich leid, dieser
Mann erfüllt die reglementarischen Formalitäten nicht, obschon
man ihm vermöge seiner persönlichen Eigenschaften und seiner
Stellung unbedenklich die verlangte Summe anvertrauen dürfte!
Der Druck solcher reglementarischen Bestimmungen hindert die
Bank in ihren Bewegungen und daS ist ein entschiedener Nachtheil

der Staatsbank. Ich komme auf einen zweiten Punkt,
der wieder auf einem Mißverständnisse beruht. Herr Gfeller
führte alS Hauptargument an, unser Land sei vor Allem ein
agrikoles; ihm erwiederte Herr RöthliSberger, die Kantonalbank
sei nicht für denêrundbesttz da Ich bin mit Herrn Gfeller
einverstanden, daß das landwirthschaftliche Element das wichtigste

in unserm Kanton ist und daß die Industrie demselben
nicht an die Seite gestellt werben kann. Aber beide haben ihre
Bedürfnisse und beide sind in'S Auge zu fassen. Errichten Sie
nicht eine Bank, die halb Handelsbank ist und halb Hypothekarkasse;

errichten Sie eine Anstalt, welche dem Bedürfnisse,
das Herr Gfeller im Auge hat. ganz entspricht, und richten
Sie dieselbe entsprechend ein; aber lassen Sie auch die andere
Bank, welcher der Handel und die Industrie bedürfen, ihren
Bedürfnissen entsprechend einrichten. Ich habe bei dieser Bank
die Landwirlhschafl nicht im Auge, und bei der Hvpothekarkasse
werde ich Industrie und Handel nicht im Auge haben. Ein
Hauptgrund, welchen ma» bei diesem Projek è im Auge har,
besteht darin, daß durch diese Umänderung der Bank nicht
weniger als zwei Millionen für die Hypvth.karkasse gewonnen
wüiden, insofern dem Staate die Möglichkeit gegeben wäre,
vom Kapital der Bank dadurch zwei Millionen wegzunehmen,
daß er den Privaten eine entsprechende Betheiligung einräumen
würde. Was die Errichtung von Filialbanken betrifft, so gebe
ich zu, daß die Errichtung solcher auch bei dem Fortbestehen
der gegenwärtigen Einrichtung gar nicht unmöglich ist, aber
es liegt in der Natur der Sache, wie viel schwerer solche

Institute von StaaiSbehöiden als von Privaten errichtet werden
können. Ich bin innig überzeugt, wenn wir eine Privatbank
haben, so ist binnen Jahres rist in St. Immer eine Filialbank.
Es ist bald gesagt, der Finanzvirekior solle zu Prunlrut, Biel,
Burgdorf Filialen errichten; er wird antworten: ich will in
mcimr Stellung für das veraniwonlich sein, was ich
beaufsichtigen kann, ich kann eS aber nicht sein für das, was auS
dem Bereiche meiner Aufsicht entfernt ist. Haben wir aber
eine auf Aktien gegründete Kantonalbank, so bin ich überzeugt,
daß im Kanton während einer Reihe von Jahren ein halbes
Dutzend Filialen entstehen werden. Herr RöthliSberger er-
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wähnte in seinem Votum ein Element, das Beachtung verdient,
den speziellen Bernergeist (ich bin weil entfernt zu behaupten,
ich hülle nicht auch elwaS davim), indem er sagte, der Berner
verlange Alley vom Staate, die Regierung solle für Alles
sorgen, und daher auch wohlseileS Geld herschaffen. Bon
diesem Geiste müssen wir unS einmal emanzipiren, er gehört
nicht zu den Geldgeschäften. Ich machte schon früher daraus
aufmerksam, wie schlimm eS sei, in allen Dingen zu reglemen«
tiren, obenan stehen aber die Geldgeschäfte und noch jeder
Versuch, von SiaaieS wegen sich darein zu mischen, fiel schief

auy und kehrte sich gegen uns Man versuchte es einmal mit
einem BeiretbungSgesetze; haben die Schuldner ihre Rechnung
dabei gefunden? Darüber sind wir einverstanden, in Betreff
deS Geldes läßt sich nichts erzwingen. Glauben Sie etwa, rS

wäre rathsam, «in Gesetz in umgekehrtem Sinne zu machen,
ein Gesetz, daS die Gläubiger besonders begünstigte?
Ebensowenig, denn die Interessen der Gläubiger und der Schuldner
sind im Allgemeinen nicht entgegengesetzt, der Eine kann seine

Rechnung nicht ohne den Andern finden. Run sagt man, die

Kanionatbank habe dazu beigetragen, dass wir wohlfeiles Geld
erhielten. Diesen Satz unterschreibe ich, aber ich setze den

andern daneben, daß der Zinsfuß der Bank dadurch, daß er
im Reglemente bestimmt ist, unter Umständen ein höherer sein

wird, als er nach den natürlichen VerkchrSverhälinissen sein

sollte. Dieses Künsteln, dieses Reglementiren in Gcldverhält-
niffen ist nicht gut. ES gibt da nur zwei Elemente, welche
entscheiden, das Augebot und das Bedürfniß, und je schneller
wir eS anerkennen, je vollständiger wir auf die Prätension,
allrS von der Rathstube aus schulmeistern zu wollen, verzichten,
desto schneller werden die vorhandenen Uebclstände verschwinden.
ES gab eine Zeit in unserm Kanion, wo man glaubte, jeder
Zins sei unerlaubt, weil eS in der Bibel heiße, man dürfe nicht
Geld auf ZinS auSlcihen. Was war die Folge? Daß im
14. und 15. Jahrhundert ein ungeheurer Wucher einriß, daß
man bis auf 40-50 ZinS forderte, während man doch in
Kalifornien mit 3V verlieb nimmt. In der Folge wurden
Wuchergesetze erlassen, die bis in daS vorige Jahrhundert
bestanden. Was sagt man jetzt darüber? Alle, die über national-
ökonomische Verhältnisse nachdenken, sagen, die Regierung solle
die Sache gehen lassen, je weniger sie eingreife, dtsto weniger
Wucher werbe bestehen. Sogar über den Kornwucher hat daS
Urtheil sich geändert und die Nationalökonomcn bezeichnen eS

als ein Vorurtheil, wenn man Leute, die sich mit dem Getreide-
Handel befassen, mit einem gewissen Mißtrauen ansteht. Wenn
inan den Handel erschwert, zo kann ibn allerdings die Regierung
führen, aber sie führt ihn schlecht, wie alle ähnlichen Geschäfte.
Ich komme also zu dem Satze: laßt die Privaten machen, waS
ihnen gehört und die Obrigkeit, waS ihr gehört! Es wird
immer geklagt, es gehe langsam mit den Slaaisgeschäftcn, eine
Menge Gesetze, die erlassen werden sollten, seien noch nickt
erlassen. Es ist gewiß viel Begründetes daran, aber ich bitte
denjenigen, welcher es behauptet, zu sagen, ob Jemand mit
Grund einem einzigen Mitgliede der Regierung den Vorwurf
machen könne, daß eS zu wenig arbeite. Sie arbeiten vielleicht
zum Theile mehr, als sie sollten, aber waS arbeiten sie? Sie
besassen sich mit einer Menge Geschäfte, mit denen sie sich nicht
befassen sollten, dann bleiben andere liegen. ES wäre eine
sehr verständige Maxime, wenn man einmal Nachschau in
unseim Korbe halten und aus demselben entfernen würde, was
nicht darein gehört; nickt um die Zeit zum Spaziren zu
verwenden, es gibt Anderes zu ihn». Lasse man unö die Polizei
handhaben, statt den Banquier zu spielen. Neben den ange,
führten Gründen sind aber noch andere, die ich weniger gerne
berühre, die ich aber dennoch berühren will, ohne Jemanden zu
verletzen. Eiwelchcs Mißtrauen ist offenbar daS Hauptmotiv,
welches sich gegen das Projekt der Regierung gellend macht,
indem man fürchtet, bei elncr Piivatbank möchte sich eine viel
egoistischere Tendenz geltend machen, als bei einer Staatsbank,
oder wie man sagte, eS möchte auS einem gemeinnützigen
Institute ein eigennütziges werden. Ich gebe zu, baß die
Behörden in den Geschäften etwas anderes verfahren werden als
Privatpersonen, indessen erlaube ich mir nur im Vorbeigehen

Folgendes anzudeuten. Ich bemerkte bereit«, daß auch in Zürich
und Basel Privatbanken bestehen. Haben Sie gehört, daß man
dort den Leuten die Haut über die Ohren abzieht? Es ist
eine durchaus unbegründete Voraussetzung, daß eine Privatbank
dre Leute nach Belieben auSsaugen könne. Es hat alleS sein

Maaß auch der Privatbanquicr kann dir Forderungen nicht
höher schrauben, als die Leute gezwungen sind, zu ihm zu
gehen, und auch der Egoismus hat seine Grenzen. Man berief
sich ferner auf die Dieste welche die Kantonalbank im Jahre
18-18 leistete. Ich anerkenne sie, aber eS ist nickt richtig, wenn
man voraussetzt, daß dem Lande nicht der gleiche Dienst durch
eine Privatbank geleistet worden wäre. Ich will zwei Beispiele
dafür anführen. Im Jahre 18-18 war in Zürich die gleiche
Krisis eingetreten wie hier, und die Herren werben sich erinnern,
daß dem doriigen HandelSstanve durch die Privatbank der
nämliche Dienst geleistet wurde, allerdings mit eigenen Opfern.
Kaum hatte die Krisis sich angekündigt, so bezog die Bank

große Summen auS dem Auslande. Hat sie dabei unvorsichtig
gehandelt? Durchaus nicht, die Verwaltung dachte, die Leute
werden sick an den Dienst, den ihnen die Bank erweise, später
»och lang erinnern; und sie täuschte sich nicht, die Opfer
wurde» wieder eingebracht. Das andere Beispiel beschlägt
Basel, wo die Krisis viel furchtbarer war, als in irgend einer

andern Stadt der Schweiz, obschon eS relativ wahrscheinlich
die reichste Stadt aus dem Erdboden ist. DaS wissen
wahrscheinlich unsere Handelsmänner auch, daß man reich an
Kapitalien sein und deck in die bitterste Verlegenheit kommen

kann Basel hatte zur Zeit der damaligen Krisis für ungefähr
10 Millionen Wechsel ausgestellt, die alle von einem Tag zum
andern daselbst zum Einkassiren hätten eintreffen können; eS

gab daher ernen Moment in Basel, wo die angesehensten,
akkrediliisten Häuser den Moment vorsehen konnten, ihre

Komptolrs schließen zu müssen. WaS thaten sie? Sie bilden
einen Kredilverein, in welchem 20 30 der angesehensten Häuser
repräsemitt waren, und beschließen: es mag treffen, wen eS

will, so wird der erste einlangende Wechsel auS der
gemeinschaftlichen Kasse bezahlt Was geschah? Mau kam gar nicht
in den Fall, davon Gebrauch zu mache», kein HauS fallirre.
Richt die Regierung hat daS gethan, sondern die Privaten;
daS war das Werk eines verständigen Egoismus im Gegensatze

zu einem unverständige» Ick habe noch ein Argument zu
berühren, welches sich auch aus Mißtrauen, auf tue Furcht vor
dem politischen Eiuflußc einer Privatbank stützt, indem man
besorgt, eS möchte.eine gewisse Klasse von Kapitalisten zu sehr
sich bei den Aktien betheiligen und ünier Umständen einen

nachlheitigen Einfluß dadurch ausüben ES ist eine sonderbare
Sacke, daß man den gleichen Leuten den Vorwurf macht;
statt euer Geld im Lande anzulegen, geht ihr damit nach
Kalifornien, nach Oesterreich! Nun käme eine Gelegenheit, wo sie

ihr Geld im Laube anlegen könnten, und jetzt sagt man: nur
nicht diesen Kapitalisten Gelegenheit gegeben, ihr Geld da zu

plazire», sonst benutzen sie es zu politischem Einfluße! DaS
Eine oder Andere muß man fallen lassen: entweder hat man
zu wünschen, daß die Leute ihr Kapital im Lande behalten, und
dann sollte man ihnen dankbar sein, wenn sie eS hier anlegen;
oder man findet, eS sei nickt wünschenSwerih, daß sie es im
Lande anlegen, dann bitte ich, ihnen keinen Vorwurf zu machen,

wenn daS Geld nach Kalifornien spazirt. Der eine oder der
andere Vorwurf ist übel angebracht Aber ich bin gar nickt
der Meinung, daß die Kapitalisten keinen Vorwurf verdienen,
ich mache ihnen den Vorwurf, daß sie zu wenig ihr Geld im
Lande anlegen; ich wünsche, daß eS künftig mehr geschehe.

Ich will nicht einmal so weit gehen und behaupten, daß nie
mit dem Gelde ein schlimmer Einfluß ausgeübt worden sei;
aber woher kommt das? AuS einem ganz einfachen Grunde,
der zeigt, daß das Verhältniß umgekehrt werden soll: weil wir
hier kein fremdes Kapital haben, darum macht daS einheimische

das Gesetz. Jetzt will man verhindern, daß von außen
auch Gelb hereinströmt Gerade um dieß zu fördern, um das
fremde Kapital herbeizulocken und dem einheimischen die
ausschließliche Herrschaft zu nehmen, müssen wir solche Institute
errichten. Ich bin vollkommen überzeugt, daß der Vorschlag



deS RegierungSratheS sehr gut ist und daß eine Privatbank dem
Lande viel größere Dienste leisten wird, als eine Staatsbank.
Das wirv Niemand bestreilcn, daß die Verhältnisse gegenwärtig
ganz anders beschaffen sind, als früher. In frühern Zeiten
war das größte Kapital in unbeweglichen Gütern angelegt, in
neuerer Zeit wurde ein ungeheures Kapital in Beweglichkeiten
angelegt Man kann sich einen Begriff davon machen, wenn
Sie bedenken, daß in England allein ungefähr 7Ul)l) Millionen,
in Frankreich beiläufig 5i)t)(1 Millionen, in Nordamerika
ebensoviel in Eisenbahnen angelegt sind. Das Unbewegliche bleibt
sich ungefähr gleich, das Bewegliche vermehrt sich foriwärend.
Welche Erscheinung tritt infolge dessen hervor? Das Bedürfniß

ungeheurer Beweglichkeit im Geldverkehre. Man will nicht
mehr Obligationen auf drei oder sechs Monate, nicht mehr
Titel, die aufzukünden sind, nicht einmal Titel, die auf den
persönlichen Gläubiger lauten, sondern Aktien, Titel, die zu
jeder Stunde umgesetzt werden können. Dieß auf der einen

Seiie, aber welches Bedürfniß gibt sich auf der andern Seite
kund? Der Grundbesitz hat das Bedürfniß nach festem, nicht
leicht abkünvbarem Gelde; früher hatten wir das Institut der
Gültbriefe. Wie läßt sich nun die Differenz beider Verhältnisse
ausgleichen? Es scheint Einem fast nicht möglich, und doch

ist es möglich. Wir haben einen gewaltigen Schritt dazu
gethan durch die Einführung der Annui ät.n. Sind diese nicht
eine Art unaufkündbares Kapital? Aber wer kann auf
Annuitäten Gelb leihen? kann eS der einzelne Partikular? Sehr
selten, dagegen kann es eine Gesellschaft, eine Bank; und gerade
um dieses doppelte Bedürfniß einerseits von absolut beweglichem
Kapital für den Gläubiger, andererseits von festem, unbeweglichem

für den Schuldner zu befriedigen, sage ich: laßt die

Privaten einige Millionen in die Bank legen, der Kapitalist
bekommt für seine Einlage einen Aklienschein, den er d>liebig
von Hand zu Hand verkauft, aber die Bank kann dann ihre
Gelder bei dem Grundeigenthümer auf Annuitäten anlegcn.
Das >st nach meinem Dafürhalten ein Bedürfniß für unsern
Kanton, das wir schlechte-dings nicht abweisen können; wir
müssen unsere Geldverhältnisse aus diesen Boden stellen und
daS geschieht durch eine-Hypothekarbank. Um diese wirksam
in's Leben zu führen, haben wir das Bedürfniß, den größcrn
Theil des Kapitals der Kantonalbank von dieser auf die

Hypothekarkassc überzutragen. Dann haben Sie ein richtiges
Verhältniß zwischen dem Grundbesitze und dem Gläubiger,
jener bekommt daS Geld, der Gläubiger aber erhalt seinen Titel
in einer Form, daß er denselben jeden Augenblick verwerthen
kann. Wenn er nicht sag n kaun, welches Unterpfand auf
seinen Titel lautet, so kann er sagen: ich habe einen Schein,
für welchen die Gesamtiheit der Unterpfänder der Gesellschaft
haftet. Lassen Sie aber auch der Bank für Handel und
Industrie die ihren Interessen angemessene Stellung, damit sie

den Verkehr des bewegliche» Kapitals vermitteln könne. Der
Herr Finanzdirekior erinnerte bereits daran, wie unverhält.
nißmäßig k!ei» im Vergleich der von der jurassischen
Uhrenindustrie in Anspruch genommenen Summe deren Beihcllrgung
bei der Kantonalbank ist, daß sich die dortigen Industriellen
nach Neuenburg und La Chaur de-FondS wenden, weil ihnen
ein Institut fehlt, das der Beweglichkeit ihres Verkehrs
entspricht. Durch Einrichtung einer Privatbank wird auch die

Betheiligung deS Jura eine weit lebhaftere werden. Man
verwechsle also die Interessen des Grundbesitzes nicht mit
denjenigen deS Handels und der Industrie; diese beiden Zweige
haben einen ganz verschiedenen Zweck, eine ganz verschiedene

Natur und erfordern eine ganz verschiedene Organisation Was
regultrt die Krediiverhältnisse bei der Hvpothekarbank — das

Individuum? Nein, von der Person redet man nicht, nur
von der Sache. Bei der Handelsbank ist ganz das Umgekehrte
der Fall, dort ist die Person AUeS. Scheiden Sie diese

Institute daher auseinander, machen Sie eine rechte Hypothekarbank

für den Grundbesitz und verlangen Sie dafür die zwei

Millionen, welche durch die Umwandlung der Kantonalbank
verfügbar werden, aber lassen Sie für den Handel und die

Industrie ebenfalls eine Bank einrichten, die ihren Interessen

Lagblatt des Großen Rathes l8SS.
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entspricht. Ich stimme daher mit voller Ueberzeugung zum
Antrage der Regierung.

Herr Berichterstatter. Der Herr Präsident deS

Regierungsrathes hat mich der Mühe enthoben, einen langen
Schlußrapport zu halten, indem er die gegen den Entwurf
gefallenen Einwendungen so schlagend widerlegte, daß mich
dünkt, es müsse Jedermann davon überzeugt sein. Es wurden
gegen den Entwurf keine Gründe angefühlt, die nickt schon im
Regierungsrathe berührt worden wären. Herr MatthyS glaubt,
durch eine Revision der Bankgesetze und Aufstellung einer
Bankkommission die bisherigen Uebelstände beseitigen zu können.
Indessen läßt sich nicht verkennen, daß auch die Stellung einer
Bankkommissivn, die immerhin unter der Aufsicht der
Staatsverwaltung stände, nicht die Freiheit der Bewegung zuließe,
wie bei einer freien Bankverwaltung. Schon das Interesse der
Mitglieder ist ein ganz anderes, als wenn sie Repräsentanten
einer bei dem Institute betheiligten Gesellschaft sind. Wir
glaubten anfänglich, eS ließe sich auf dem Wege einer solchen
Reorganisation der Zweck erreichen, allein die vom Herrn
Bankdirektor dagegen angeführten Gründe überzeugten unö von
der Unzulänglichkeit der Haßregcl. Ein besonderes Gewicht
ist dabei auf die Errichtung von Filialen zu legen, welche den
Staat in große Verlegenheit bringen kann, weil seine Hülfsmittel

nicht hinreichen, während eine Privatgesellschaft eher im
Falle ist, die vorhandenen Bedürfnisse berücksichtigen zu können.
Schon im Januar letzthin langte eine Vorstellung von Handelshäusern

in Burgdors ein mit dem Gesuche, der Staat möchte
sich bei der Errichtung von Privatbanken durch Uebernahme
des zehnten Theils der Aktien beiheiligen. Herrn Gfeller möchte
ich bemerken, daß er seiner Zeit, als ein Kreisschreiben an
Sachverständige ln allen Landestheilen erlassen wurde, der Idee
eurer Umwandlung der Kantonalbank mehr entgegenkam, als
es hegte der Fall ist, indem er damals sich einverstanden er-
ktärle, sosern nicht die Organisation der Staatsbank vereinfacht
werben könne. Es ist namentlich der Jura, welcher die Frage
entschieden im Sinne des vorliegenden Projektes gelöst zu
sehen wünscht. Nach meiner Ueberzeugung werden wir eS

keineswegs zu bereuen haben, wenn die Reform nach dem

Airuage des Regierungsralyes durchgeführt wird, das Resultat
wird sich im Erfolge zeigen und das Land sich wohl bei der

neue» Einrichtung befinden. Von einer neuen Untersuchung
verspreche ich mir nicht viel, da die Frage nach allen Seiten
grundlich geprüft wuide. Ick empfehle Ihnen daher wiederholt

das Einiieten und die artikelweise Berathung.

A b st i m m u n g:

Für das Eintreten in die Berathung des Entwurfes
49 Stimmen.

Dagegen 7t) „
Kür oen Antrag deS Herrn Gfeller 52 „
„ „ „ „ „ Mailhys 7t) „

Vorirag deS RegierungSratheS und der Finanz-
direkt ton über die Vorstellung mehrerer Handelshäuser von

Burgdorf, betreffend die Betheiligung des Staates bei einer

daselbst zu errichtenden Privatbank, mir dem Antrage, den

definitiven Entscheid über diesen Gegenstand zu verschieben, bis

daS Prinzip, nach welchem die Kaiuonalbank reorganisiri werben

soll, vorn Großen Rathe entschieden ist. Dieser Antrag wird
vom Herrn Fin anzdirektor mit Rücksicht auf den soeben

gefaßten Beschluß des Großen Rathes empfohlen und ohne

Einsprache durch das Handmehr genehmigt.
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Vortrag deS RegierungSratheS über die provisorisch
in Kraft gesetzten Reglemente vom 12. Mat abhin, betreffend
daS Führer- und Kutscherwesen in den Amtsbezirken

Jnterlaken, OberhaSle, Thun und Frutigen, mit dem

Antrage, der Große Rath möchte diesen Reglement«» seine

Genehmigung ertheilen.

Herr Präsident deS RegierungSratheS, als Berichterstatter.

Der Regierungsrath hat unterm 12. Mai abhin ein

Kutscher« und Führerreglcment für die Amtsbezirke Jnterlaken,
OberhaSle, Frutigen und Thun erlassen und auf den 1. Juni
unter Vorbehalt der Genehmigung deS Großen Rathes auf eine

Probezeit von zwei Jahren provisorisch in Kraft erklärt. Die
Aufstellung solcher Reglemente halte sich seit einer Reihe von
Jahren als Bedürfniß erwiesen und noch mein Vorgänger
befaßte sich mit den ersten Vorarbeiten dazu. Dieß in Bezug
auf den Vorwurf, als wäre die Sache überstürzt worden, nichts
weniger als daS. ES wurde sogar eine Versammlung von
Kutschern, Führern, Gastwirthen und Pensionshaltern veranstaltet,

weil man glaubte, sie seien in der Lage, am besten über
solche Verhältnisse Auskunft zu geben. ES zeigten sich jedoch
bei der Entwerfung der Reglemente in mehrfacher Beziehung
Schwierigkeiten, vorerst bezüglich der Redaktion, welche im
Anfang sehr weitläufig und verworren ausfiel; durch Abkürzung
und Vereinfachung wurde dieser Uebelstand beseitigt. Eine
andere Schwierigkeit lag in der Aufstellung von Strafbestimmungen,

ohne welche man die Reglemente für illusorisch
betrachtete. Man wollte für die Erledigung der einschlagenden
Streitigkeiten ein eigenes Prozeßverfahren aufstellen; daß aber
die Regierung sehr ungerne zum letztem handbot, ist begreiflich.
Die Behörde ging dabei von der Ansicht aus, eS sei nicht
nothwendig, unser Civilprozeß sorge dafür, daß auch derartige
Streitigkeiten kurz erledigt werden können, indem er dem Richter
die Befugniß einräumt, die Fristen bis auf 24 Stunden
herabzusetzen; bei verständiger Anwendung des Gesetzes werde sich

die Sache schon machen. Eine andere Schwierigkeit bestand
darin, daß die Aufstellung der Reglemente im Frühling stattfand,
und der RegierungSraih wußte sehr wohl, daß er keine Befugniß
habe, Strafbestimmungen aufzustellen, sondern daß dieses Lache
deS Großen Raihes sei. Die Strafbestimmungen deS Gewerbs-
gesetzeS genügen nicht, und der RegierungSrath beschränkte nch

darauf, so einfache Vorschriften als möglich aufzustellen, uwbei
die Sanktion deS Großen Rathes vorbehalten wurde Wenn
man mich früge, ob die Reglemente, wie sie vorliegen, ganz
besonders zweckmäßig eingerichtet seien, so würde ich antworten:
ich weiß es nicht, aber ich habe Denjenigen nicht angetroffen,
welcher mir mehr hätte sagen können, als ich und meine Herren
Kollegen in der Sache passend fanden. Wir müssen zuerst

Erfahrungen machen, und man kann hier mit Grund sagen:
Diejenigen, welche die Verfügung des RegierungSratheS
angreifen, greifen sie ohne Sachkenntniß an,-und diejenigen, welche
fte vertheidigen, haben wenig Sachkenntniß. Daher schlägt
der RegierungSraih Ihnen vor, die Reglemente für die Probezeit

von zwei Jahren zu genehmigen. Nach dem Reglemente
hatten die Führer sich zu versammeln, einen Obmann zu wählen
und eine Prüfung zu bestehen, bevor ihnen daS Führerbüchletn
zugestellt wird; ebenso die Kutscher. Wie bedeutend der Verkehr
der letztern ist, mögen Sie ejner Notiz des Regierungsstatt-
Halters von Jnterlaken entnehmen, nach welcher für dieses Jahr
daselbst nicht weniger als 65 Kutscher mit 52 Zweispännern
und 56 Einspännern angeschrieben waren, so daß sie nach und
nach eine eigene Klasse der Bevölkerung bilden. Nach diesen
Erläuterungen trage ich ehrerbietig darauf an, der Große Rath
möchte den fraglichen Reglemenien seine Genehmigung ertheilen,
nicht definitiv, sondern auf eine Probezeit von zwei Jahren bis
1. Juni 1858.

Tscharn er zu Kehrsatz wünscht darüber Auskunft zu
erhallten, ob nicht der Bundesrat!) in letzter Zeit bezüglich
derartiger Reglemente Beschlüsse gefaßt habe, welche auch die
vorliegenden zwei Reglemente betreffen.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß die Verfügungen
deS BundesratheS Reglemente anderer Kantone betreffen.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Vortrüge der Baudirektion.
1) Betreffend die Versetzung der Kavalleriekaserne

in Bern.

Der RegierungSraih stellt in Uebereinstimmung mit
der Baudirektion folgende Anträge:

s. Die Maßregeln deö RegierungSratheS wegen Versetzung
der Kavalleriekaserne zum Aarbergerthor,'-mit Anbau,
Erhöhung der Stockwerke und Vergrößerung der Fenster ic.,
find genehmigt

b. Für diesen Neubau nach dem vorliegenden Plane werden
Fr. 85.06(1 bewilligt, welche aus der Entschädigung der
Centralbahngeseltschaft zu bestreiten sind.

c. Von den Mehrkosten, insoweit sie den künftigen Mehr-
werth des Gebäudes übersteigen und zu Gunsten der
dritten schweizerischen Industrieausstellung verausgabt
werden, hat die Kommission derselben Fr. 15,000 zu
übernehmen.

Dähler, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Vorschlag mit Rücksicht auf einen
frühern Beschluß deS Großen Rathes, wodurch der Central,
bahngesellschaft die durch den Bau der Eisenbahn nöthig
gewordene Versetzung der Kavalleriekaserne bewilligt wurde, sowie
mit Hinweisung auf den Zweck deS Gebäudes, dessen Kosten
auf 100,000 Fr. veranschlagt sind. ^

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

2) Der Gemeinde Sr. Immer wird gegen mehrere
Partikularen, die sich weigern, das zu einer Straßenkorrektiou
nöthige Land gegen Entsckäd>gung abzutreten, das Erpro-
priaiionörcchi ohne Einsprache durch das Handmehr
ertheilt.

3) In Betreff der Korrektion der Straße von St. Immer
nach Sonvilier stellt der RegierungSrath in
Uebereinstimmung mit der Baudirektion folgende Anträge:

s. Die St. Jmmerihalstraße zwischen St. Immer und
Sonvilier ist nach dem Plane und Devis deS Herrn
Ingenieur Wytlenbach mit einer Fahrbahnbreite von 20'
und einer Kronbrelte von 23' neu zu erbauen, wofür
Fr. 120,000 und pro 1856 Fr. 20,000 bewilligt werden.

b. Allfällig anzulegend? Trottoirs haben die beireffenden
Gemeinden in ihren Kosten zu erstellen und künftig zu
unterhalten.

c. Der Baudirektion wird für diesen Straßenbau, sowie für
die Anlage der nöthigen Kiesgruben in den von der Straß«
berührten Grundstücken, und den Gemeinden St. Immer
und Sonvilier für die Anlage von Troitoirö das Erpro«
priationSrecht ertheilt, alles nach Maßgabe der Pläne.

<i. Die Baudirektion wird ermächtigt, kleinere im Interesse deS
Baues liegende Abänderungen von sich aus anzuordnen.
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Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen Vor- Vierte Sitzung,
scblag mit Hinweisung auf den lebhaften Verkehr deS St.
JmmerthaleS infolge der dortigen Industrie und auf den Um-
stand, daß für die fragliche LandeSgegcnd verhältnißmäßig noch
wenig verwendet worden sei.

Donnerstag den 26. Juni 1856,

Ebenfalls ohne Einsprache genehmigt. Morgens um 7 Uhr.

4) Der RegierungSrath und die Baudirektion
stellen den Antrag, der Große Rath möchte für Umwandlung
der Schloßscheuer von Thun in ein Wohngebäude einen
Kredit von Kr. 13,666 bewilligen.

Der Herr Berichterstatter hebt zu Unterstützung deS

Antrages die schöne Lage deS Gebäudes und dessen Beschaffenheit

hervor, welche die Einrichtung zweier schönen Wohnungen
mit je sechs Zimmern und Dependenzcn möglich mache. Der
Kredit selbst fällt auf daö gewöhnliche Büdget und soll je nach
dem Fortgang deS Baues verwendet werden.

Auch dieser Antrag wird ohne Einsprache durch das

Handmehr genehmigt.

Auf den Antrag deS Präsidiums wird zu mehrerer

Förderung der Geschäfte beschlossen, von morgen an die Sitzungen

um 7 Ubr Morgens zu beginnen.

Schluß der Sitzung: 2'/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Balstger, Bühlmann,
Clemenxon, Jmobersteg, Mauerhofer, Moser, Gottlieb; Müller,
Arzt; Rätz, Roth in Niederbtpp, Schären in Stegen, Schmid,
Seßler, Siegenthaler, v. Steiger, Wagner und Wyß; ohne,
Entschuldigung: die Herren Aebersold, Baischelet, Berbier,
Biedermann, BitziuS, Botteron, Brunner, Bürki in Rvchigen,
Buri, RiklauS; Bützberger, Carrel, Carlin, Eggimann, v. Erlach,
Fischer, Friedli, v. Graffenried, Gygar, Hennemann, Herren,
Jmhoof, Friedensrichter; Joß, Kilcher, Kipfer, König, Köhler
in Pruntrut, Krebs in Twaun, Krebs in Albligen, Küng,
Lehmann, Johann; Lehmann, I. U, ; Lempen, Lenz, Masel,
MatihyS, Mischler, Morel, Moosmann, Morgenthaler, Müller
in Hoswyl, v. Muralt, Oeuvray, Otlh, Probst, Reber,
Rebmann, Reichenbach, Röthlisberger, Jsaak; RöthliSberger,
Gustav; Rolli, Rubin, Sahli, Johann; Sahli, Christian;
Salchli, Schaffter, Schären in Spiez, Scholer, Seiler, Sterchi,
Stettler, Streit, Benedikt; Studer, v. Wattenwyl in Habstetten,
v. Wattenwyl in Dießbach, Wirth und Wißler.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einspracht durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetzes-Entwurf

über die

Sekundärschulen deS Kanton« Bern.

(Zweite Berathung.)

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorigen Session, Seite
37 ff. 126 ff)

Auf den Antrag des Präsidium« wird dieser GesetzeS-

entwurf abschnittweise behandelt, nachdem da« Eintreten ohne
Einsprache beschlossen worden ist.
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88 1—10.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
Bet dem Dränge der Geschäfte in dieser Sitzung, bei der sehr

beschränkten Zeit, welche dem Großen Rathe zur Erledigung
der wichtigsten derselben zugemessen ist, sodann auch weil der

vorliegende Gesetzesentwurf, sowie derjenige über die Kantonsschulen,

sozusagen unverändert auS der ersten Berathung
hervorgegangen, und da keine Vorstellungen in Beireff derselben

seither eingelangt sind, darf ich eS fast nicht wagen, in nähere
Erörterungen darüber einzutreten, und will daher gewärtigen,
ob Aufschluß verlangt oder AbänderungSanträge gestellt werden.

Die §8 1—10 werden ohne Einsprache durch das Haad-
mehr genehmigt.

88 11—14.

Herr Berichterstatter. Hier bin ich so frei, zwei
Abänderungen vorzuschlagen. Vorerst ist die Schlußstelle deS

8 13, welche also lautet: „oder vier halbe Freistellen zu
errichten"— durch folgende Stelle zu ersetzen: „wenigstens zwei
ganze Freistellen zu errichten, welche jedoch auch als halbe oder
ViertelSfreistellen vergeben werden können." Sodann sind im
zweiten Alinea des § 14 die Worte „der Schulkasse" zu ersetzen

durch: „des SchulfondS." ES wird ohnehin schwer sein, die

Schulgüler zu äufnen.

Mit diesen Abänderungen
Einsprache genehmigt.

werden die 88 11—14 ohne

88 1-4.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

88 5-7.

Ohne Einsprache genehmigt.

88 8-11.

Revel macht darauf aufmerksam, daß bei 8 11 statt deS

8 19 deS SekundarschutgesetzeS der 8 20 desselben zitirt werden
soll.

Mit dieser Modifikation, welche der Herr Berichterstatter
als erheblich zugibt, werden die 88 8—1l durch das

Handmehr genehmigt.

88 12—17.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

88 15-23.

Ohne Einsprache genehmigt.

88 24-26.

Herr Berichterstatter. Ich möchte nur bei 8 26
die Aufnahme folgender Ergänzung beantragen: „Auf diesen

Tag sind sämmtliche Lehrerstellen an den Sekundärschulen,
Progymnasien und Kollegien vakant erklärt."

Mit dieser Ergänzung werden die §8 24—26 durch daS
Handmehr genehmigt; ebenso der Eingang des Gesetzes.

Zusätze werden nicht beantragt.

Gesetzesentwurf
über die

Kantonsschulen deS KantonS Bern.
(Zweite Berathung.)

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorigen Session, Seite
94 ff., 121.)

DaS Eintreten und die abschnittweise Behandlung werden
ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

88 13-20.

Herr Berichterstatter. Ich stelle den Antrag, bei 8 20
folgende Ergänzung aufzunehmen: „Auf diesen Tag sind
sämmtliche LehrersteUen am höher» Gymnasium in Bern vakant
erktäil."

Parrat. Man wirft uns Jurassiern als Nachbarn
Frankreichs vor, unsere Tendenz ziele dorthin. Es mag hierin
etwas Wahres liegen, aber man muß diese Thalsache der
Stellung zuschreiben, die uns durch diese Versammlung
angewiesen ist; dennoch kann ich Sie auch versichern, daß wir nie
mehr Berner waren als im Jahre 1854, als man, zur Zeit
der Reorganisation des Kollegiums von Pruntrul, uns den
Beweis leistete, daß man die in der Vereinigungsakte enthaltene

Bestimmung noch achte, nach welcher uns das Recht einer
speziellen öffentlichen Bildungsanstalt zugesichert ist. Der in
Berathung liegende 8 19 enthält zwei Zeilen, deren Streichung
ich verlangen möchte; es sind die zwei letzten des Paragraphen,
welche die ganze vor zwei Jahren vorgenommene Reorganisation
unsers Kollegiums vernichten. ES ist kein Grund dazu
vorhanden, zu zerstören, was damals gesbaffen wurde, und der
Herr Erziehungsdirekior gibt selbst zu, daß es sehr weniger
Aenderungen am katholischen Kollegium in Prunrrut bedarf,
um daraus eine Kanionsschule zu gestalten, welche ihre Zöglinge

zum Eintritt in das Polytechnikum vorbereiten kann. In
seinem Berichte vom November vorigen Jahres an den Re--
gierungSraih sprach er sich über das Kollegium in Prunlrut
folgendermaßen aus: „Für Pruntrut dürsten die Mehrkosten
nicht erheblich sein, da schon seil 1854 den Lehrern Penstonen
in Aussicht gestellt waren, und die bedeutende Zahl der
gegenwärtigen Lehrer bei gehöriger Veriheilung der Fächer
wahrscheinlich genügen kann." ES ist daher nicht einzusehen, warum
das Kollegium in Pruntrut nicht in seinem gegenwärtigen
Zustande belassen wird. Niemand beklagt sich über diese Anstalt,
Jedermann ist mit derselben zufrieden. Man schicke unS
30—40— 50 protestantische Zöglinge nach Prunlrut, wir nehmen
sie gerne auf; wir hatten immer Protestanten an unserer



Anstalt; wir hatten an derselben Juden, wir würden den Sohn
deS SultanS aufnehmen, wenn er käme, weil wir duldsam
find. Noch lieber sehen wir dort Christen, unsere Mitbürger
und unsere Freunde. Wenn Sie diese Zuneigung zu Frankreich
auS dem Jura entfernen wollen, so ist daS beste Mittel, dahin
u gelangen, gegeben in der Aufrechihaltung unserer Anstalt in
hrem gegenwärtigen Bestände und in der Achtung vor der

Vereinigungsurkunde, indem man die letzten Zeilen deS § 19
streicht. Wenn Sie anders handeln, so werden unsere Kinder
einst die verhängnißvolle Stunde verdammen, in welcher ihre
Väter Berner wurden. Denken Sie daran, meine Herren, daS
Recht des Stärkern ist nicht immer das beste.

Herr Berichterstatter. Wenn ich Herrn Parrat recht
verstanden habe, so will er folgende Stellendes § l9 streichen:
„ebenso daS Dekret vom 4. Dezember 1844 so weit eS auf daS
Kollegium von Pruntrut Be ug hat." Er stützt sich darauf,
man habe zu Pruntrut, waS man nöthig habe, und man solle
die Anstalt lassen, wie sie ist. Ich glaube, er kommt mit seiner
Reklamation entschieden zu spät; er hätte sie bei der Berathung
des OrganisationSgesetzeS, jedenfalls bei eine«» frühern
Paragraphen dieses Gesetzes geltend machen sollen. Der § 19 ist nur
eine Konsequenz früherer Bestimmungen, indem das Dekret von
1844 schlechterdings nicht bestehen kann, wenn den übrigen
Paragraphen dieses Gesetzes Folge gegeben werden soll. Ich
bin aber im Falle, etwas näher auf den Gegenstand einzutreten,
um so mehr, als Herr Parrat sich Mühe gegeben hatte, im
Jura seine Meinung durch die Presse zu verbreiten. Ich
verwundere mich im höchsten Grade, daß er nicht früher mit seinem
Vorschlage auftrat. Herr Parrat gab zu verstehen, man mache
im Kanton Bern nur Eintagsgesetze, eist habe man für die
Kollegien von Prunirut und DelSberg Reglemente aufgestellt,
infolge welcher die dortigen Lehranstalten gediehen wären. Ich
kann begreifen, daß es Herrn Parrat wehe thun muß, daß die
Kollegien in Pruntrut und DelSberg bei diesem Anlasse wieder
einer Reorganisation unterliegen müssen; er muß dabei Vater,
schmerzen empfinden, da er am meisten zu der Reorganisation
der genannten Anstalten vor zwei Jahren beigetragen hat.
Denn mir ist bekannt, daß der damalige Erziehungsdireklor,
Herr Bandelier, damit warten wollte bis zu der allgemeinen
Reorganisation des Schulwesens, aber er wurde gedrängt. Ich
glaube übrigens, Herr Parrat habe weniger Grund als andere
Leute, über Eintagsgesetze zu klagen, besonders im Erziehungswesen,

da namentlich er einen großen Einfluß bei dem Wechsel
in der Gesetzgebung seiner Zeit ausübte. Uebrigens freute eS

mich, zu sehen, daß Herr Parrat in seiner Flugschrift den
Zweck der gegenwärtigen Reform anerkannte, aber er sagt, eS

sei kein Grund dazu vorhanden, es genüge nicht, daß der Zweck
ein guter, eS müssen dringende Motive zur Vornahme der
Reform vorhanden sein. Er beruft sich auf den guten Gang
am Kollegium zu Pruntrut, welches schon jetzt leiste, was die
neue Gesetzgebung anstrebe, indem den Schülern der Uebertritt
in daS Polytechnikum möglich gemacht sei. Wenn dieses der
Fall wäre, so wäre es fast unbegreiflich, daß man zu Pruntrut,
wenn auch nicht, wie er ausstreute, Alles über den Haufen
werfen, sondern reorganisiren wollte. Herr Parrat will also
den gegenwärtigen Zustand beibehalten, dann habe man
Achtung vor der Vereinigungsakte; er wünscht ferner, daß man
dasjenige, was man in Prunirut errichten will, in Neuenstadl
errichte, so daß eine gewisse Scheu vor einer gemischten Schule
dabei im Spiele sein dürste, ungeachtet er heute sagt, man
scheue sich nicht davor. Ich glaube nicht, daß es besonderer
Mühe bedürfe, die Einwürfe des Herrn Parrat zu widerlegen,
da er mit denselben ziemlich einzig dasteht. Hier im Großen
Rathe hat sich keine einzige Meinung in diesem Sinne geltend
gemacht, keine einzige Vorstellung ist dafür eingelangt; im
Gegentheil ich erhielt erst gestern noch ein Schreiben aus dem

betreffenden Landestheile, worin man sich auf eine Vorstellung
der Locrêtê cl emulation beruft, welche gerade das Gegentheil
verlangt; und diese Gesellschaft besteht aus den angesehensten
Männern beider Parteien im Jura. Allerdings sind bringende
Motive zu einer Reorganisation der Lehranstalt in Prunirut

vorhanden. Ich appellire an den Großen Rath, ob es Je-
manden in den Sinn gekommen sei, daß man durch diese
Reorganisation in Pruntrut Alles über den Haufen werfen wolle.
ES ist dieß ein unbilliger Vorwurf, und ich glaube, Herr
Parrat verstehe es besser als ich, etwas über den Haufen zu
werfen. Ich fühle mich glücklich, wenn ich an bestehende
Verhältnisse anknüpfen, verbessern, reformiren kann, und nichts
Anderes will ich bei Pruntrut; dieses Bestreben wurde denn
auch mündlich und schriftlich von allen Prumrutern als sehr
wohlgemeint anerkannt, eben wohlgemeint, weil durchaus nicht
richtig ist, daß daS Kollegium in Pruntrut bereits so organisirt
sei, daß seine Schüler zum Eintritte in eine polytechnische Schule
befähigt wären. ES ist dazu noch Mehrere» nothwendig,
namentlich in Bezug auf Mathematik, neue Sprachen, Zeichnen
u. A. Wenn Herr Parrai sich auf eine Stelle meines frühern
Berichtes berufen hat, so ist diese Stelle immer noch richtig,
und er bewetSt damit nicht, daß seine Behauptung richtig sei.
Wenn ich auch in meinem Berichte sagte, baß die Kosten der
Reorganisation für Prunirut nicht bedeutend sein dürften, so

ist daS richtig, aber gleichwohl fehlt der dortigen Anstalt so

viel, daß sie in die Reorganisation gezogen werden muß. DaS
ist ein Mollv, ein weiteres besteht darin, baß die Lehranstalt
in Pruntrut sowie diejenige in DelSberg der gesetzlichen Grundlage

vollständig entbehren. Herr Parrat beruft sich auf
Gesetze, die man vor zwei Iahten erlassen habe. Das ist ganz
unrichtig. Reglemente Hai man damals erlassen, nicht Gesetze,
und Herr Parrat irrt sich, wenn er meint, daß diese Anstalten,
gestützt auf diese Reglemente, auf solider Basis beruhen. Sie
enthalten Bestimmungen, die ganz verfassungswidrig sind. Nur
der Große Rath kann öffentliche Stellen kreiren, die besoldet
sind: dort bestimmt sie vaS Reglement Es sind darin aber
auch Pensionen ausgesetzt, sowie Lebenslänglichkeil der Stellen
ausgesprochen ist. Es wirb sich dann zeigen, wie man über
die Frage der Lebenslänglichkeit im Großen Rathe denkt, ob

der Reglerungsrath solche Stellen kreiren könne. DaS sind drei
Hauptpunkte, ich könnte noch mehrere anführen. Ich glaube,
eS liege im höchsten Interesse der Lehranstalt in Prunirut, daß
sie aus eine gesetzliche Basis gestellt werde, damit sie nicht jeden

Augenblick durch einen Regierungsbeschlnß in Frage gestellt
werden könne. Ich will zwar, wie Sie ans dem § 17 deS

vorliegenden Gesetzes sehen, den eigenthümlichen Verhältnissen
deS Jura möglichst Rechnung «ragen, aber man soll darin nicht

zu weit gehen. Aus allen diesen Gründen halte ich dafür,
der Antrag des Herrn Parrat könne nicht genehmigt werden.
Was die Vereinigungsu,künde betrifft, welche er gleichsam als
einen Wisch betrachtet, den man nicht achte, so ist man
derselben nicht zu nahe getreten. Auch wiid man sich in Pruntrut
vor einer gemischten Schule nicht zu fürchte» haben, da aus
dem reformirien Theile des Jura kaum viele Schüler dorthin
gehen und sie wahrscheinlich, wie bisher, vorziehen werden,
nach Bern oder Neuenburg zu gehen; Religionsgefahr ist da

nicht vorhanden. Vielleicht sagt man, dann sei keine Kantons-
schnle im Jura nöthig. Die katholische Bevölkerung ist zahlreich

genug, um einer solchen Anstalt zu bedürfen, sodann wird
es immerhin auch einzelne reformine Eltern geben, die chre

Söhne der dortigen Anstalt anvertrauen. Ich ersuche Sie,
gestützt auf daS Angebrachte, den Antrag des Herrn Parrat
nicht zu genehmigen.

Parrat. Ich habe über den Bericht deS Herrn Erzie-
hungsdirekiors drei Bemerkungen zu machen. Die erste hat
ihren Grund in der Ueberraschung, die mich traf, als ich es

mir zum Vorwurf machen hörre, daß ich bisher nicht daS Wort
ergriffen habe. Einverstanden mit dem Gesetze in seiner
Gesammtheit, hatte ich nur in Bezug auf die zwei letzten Zeilen
deS § 19 das Wort zu nehmen. Die zweite Bemerkung besteht

darin, daß ich meinen Antrag auf Sireichung dieser zwei Zeilen
nicht auf daS Reglement von 1351 stütze, wohl aber auf das
Gesetz von 1814, welches vom Großen Ralhe erlassen wurde,
und dessen Vollziehung während zehn Jahren für das Unter«
richtswefen am Kollegium in Pruntrut den Verlust einer Summe
von 40,000 Fr. verursachte. Als dritte Bemerkung verlange
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ich die Verlesung der Zuschrift deS Gemeinderathes von Prun-
tru«, weil der Herr ErziehungSvirektor bei Erwähnung der von
der Société ck emulation eingegebenen Vorstellung die erstere
mit Stillschweigen überging.

Herr Berichterstatter. Was die von Herrn Parrat
angerufene Vorstellung betrifft, so ist sie nicht seit der ersten

Berathung deS vorliegenden Gesetzes, sondern früher eingelangt,
und man hat damals dem Großen Rathe davon Kenntniß
gegeben. Hinsichtlich der ersten Bemerkung deS Herrn Parrat
habe ich zu erwiedern, daß ich wohl verstand, daß eS sich hier
um Beibehaltung des Dekretes von 1844 handelt, und dann
um die Reglemente von 1854, die ein Ausfluß desselben sein

sollten, die eS aber nicht sind. Das Dekret von 1344 setzte

lediglich eine Summe aus, die für die betreffenden Anstalten
verwendet werden soll, und wenn man behaupten wollte, eS

können gestützt auf dasselbe solche Reglemente erlassen werden,
so bemerke ich, daß im Zahre 1846 eine neue Verfassung
eingeführt wurde, welche in dieser Beziehung bindende
Bestimmungen enthält. Sollte die Verlesung der erwähnten
Vorstellung belieben, so müßte die Diskusston suSpendirt werden,
um die Vorstellung, welche nicht gerade vorliegt, herbeizuschaffen.

Abstimmung:

Für die Verlesung der fraglichen Vorstellung Minderheit.
Für die unangefochtenen Paragraphen nebst dem

Antrage deS Herrn Berichterstatters
bezüglich des § 26 Handmehr.

Für den st 19 nach Antrag deS RegierungS-
rat be S 81 Stimmen.

Für den Antrag deS Herrn Parrat 7 „

Der Eingang des Gesetzes wird ohne Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt.

Zusätze werden nicht beantragt.

Bortrag deS Regierungsrathes über Abtretung von
StaatSeigenthum für den Bau einer katholischen Kirche
in Bern.

Die Anträge deS RegierungSratheS gehen dahin:

1) Der katholischen Pfarrgenossenschaft in Bern wird daS
sogenannte St. Johannsen-KornhauS und daS übrige zum
Bau einer katholischen Kirche erforderliche Terrain neben
dem Ratthaus um die Summe von Fr. là,666 abgetreten.

2) Dagegen werden an diese Abtretung folgende Vorbehält«
und Erläuterungen geknüpft:
u. die zu erbauende Kirche darf nicht mit dem Ehor un¬

mittelbar an die Seitenmauer deS Raihhauses anstoßen,
sondern soll stadtauswärts jenseits eineS neben dem
Rathhause zu belassenden Zwischenraumes aufgeführt
und mit der Facade gegen den letztern gestellt werden;

t,. bei diesem Zwischenraume werden 18' Breite für einen
Anbau zu Verkleidung der Rathhausscite, 16' für einen
Fahrweg und 12' für ein Trottoir vorbehalten, da.
gegen die bis zum obern Ende des St. Johannsen-
Kornhauses verbleibenden 172' für die Kirche und die
Terrasse vor der Facade der katholischen Pfarrgenossenschaft

überlassen werden;
c der Fahrweg nebst Trottoir ist nach einem zu geneh¬

migenden Plane in ihren Kosten auszuführen;

6. die Terrasse vor der Kirche wird Eigenthum der Pfarr¬
genossenschaft, soll aber jederzeit offener nicht zu
überbauender Raum verbleiben;

e. werthvolle Gegenstände, welche im Bauplatzt aufge¬
funden werden, gehören dem Staate.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Der
vorliegende Gegenstand wurde an drei Direktionen zur Begutachtung

gewiesen, nämlich an die Direktion der Domänen und
Forsten, an die Baudirektion und an die Finanzdireklion. Nach
langer und gründlicher Diskussion gab der RegierungSrath dem
Antrage der Finanzdirektion den Vorzug, indem er denjenigen
der Forst- und Domänendirekiion wesentlich modifizirte; infolge
dessen übernahm ich es, Ihnen darüber Bericht zu erstatten.
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts brannte die alte, in der
Nähe deS RaihhauseS erbaute Münzstätte ab und die Brandstätte

blieb seither in dem abscheulichen Zustande, in dem sie

sich heute noch befindet. Aus verschiedenen Gründen zeigte
Niemand Lust, auf diesem Platze einen Bau aufzuführen.
Mehrmals wurden Pläne zu einer Erweiterung deS Rath-
hauseS entworfen, ohne daß sie zur Ausführung gekommen
wären. Nun bietet sich eine Gelegenheit dar, diesen Platz zu
verändern, und zwar zu Erstellung eines Werkes, dessen

Ausführung für die Stadt und für den Staat ein rühmliches
Denkmal wird. Schon seit längerer Zeit beklagte sich die hiesige
katholische Bevölkerung, daß sie in der Ausübung ihres Gottesdienstes

etwas verkümmert sei. In früherer Zeit, als die
Katholiken hier noch nicht zahlreich waren, wurde ihnen die
französische reformine Kirche zur Benutzung eingeräumt, und der
Gottesdienst beider Konfesstonen in derselben gehalten. Wenn
man sich auch beiderseits vertrug, so muß ich doch gestehen,
daß die Katholiken mit einigem Rechte verlangen, daß man
etwas für ihren Gottesdienst thue, damit sie in den Zeremonien
desselben nicht gestört werden; ein solches Begehren ist in
unserer Zeit, wo ganz andere Begriffe über Toleranz herrschen
als früher, gewiß nicht unbegründet. Ich erklärte mich daher
sofort bereit, so weit als möglich entgegenzukommen. Die Stadt
Bern zählt nahezu 2666 Katholiken und eS ist anzunehmen,
daß bei der fortwährenden Zunahme der Bevölkerung auch
deren Zahl zunehmen werde. DaS sind die Gründe, welche
den RegierungSrath veranlaßten, der Sache willig Gehör zu
schenken, und dem Begehren der hiesigen katholischen Bevölkerung

so viel als möglich zu entsprechen, obschvn sie keine eigentliche

Gemeinde bildet. Die Hauplschwieri.jkeit lag in der Wahl
dlS Bauplatzes für die neue Kirche, eine Schwierigkeit, welche
mit der eigenthümlichen Lage der Stadt zusammenhängt. Nachdem

weder der anfänglich dazu auSerwählie Platz in der Nähe
deS Bogenschützengesellschaftshauses, noch derjenige in der Nähe
deS Waisenhauses, noch endlich der Play, auf welchem der
Gasthof zum eidgenössischen Kreuz steht, als passend befunden
worden, kam man auf die heute vorgeschlagene Stelle, welche
alle nothwendigen Bedingungen auf sich vereinigt. Wenn man
hier von einem Kaufpreise spricht, so ist die Anforderung deS
Staates sehr bescheiden. Ich bin überzeugt, daß daS vorhandene
Baumaterial an einer Steigerung wenigstens den Preis gellen
würde, welchen die Regierung nun verlangt. Die Finanzdirek«
tion hätte sicher, wenn sie ihren Gefühlen hätte folgen wollen,
eben so gerne darauf angetragen, auch dieses noch zu schenken,
aber ich gestehe offen, daß bei mir die Konsequenzen eineS
solchen Beschlusses den Ausschlag gaben. Es sind hier ganz
besondere Verhältnisse zu berücksichtigen. Mit dem Bundesstye
haben wir auch die Verpflichtung übernommen, loyal für beide

Konfessionen zu sorgen. Sodann ist ein bedeutender Theil des
KantonS katholisch, seine Abgeordneten müssen sich oft nach
Bern begeben, und können daher verlangen, daß man ihnen
Gelegenheit gebe, ihren Kultus gehörig auszuüben, wie die
Protestanten. Die Direktion der Domänen und Forsten wollte
im Interesse deS Staates wenigstens den Werth der Grund-
steuerschatzung fordern, allein man fand, unter solchen
Umständen fiele alles Verdienst, als wolle man zum Bau einer
neuen Kirche helfen, dahin. Unterhandlungen mit dem
Vorstande der Kirchenkommission hatten daS Resultat, daß derselbe



daS Opfer deS Staates dankbar anerkennt. Die nähern
Bedingungen deS Bauplatzes wurden im schriftlichen Vortrage
deS RegierungSrathcS auseinandergesetzt Die Räumlichkeit ist
mehr als hinreichend, und der Platz hat nebst seiner günstigen
Lage den Vorzug, daß die Wohnung deS katholischen Pfarrers
sich in der Nähe befindet. Die Kirchenvorgesctzten werden sich
bestreben, einen Bau aufzuführen, der ihrer Sache Ehre macht
und den jetzigen Verhältnissen angemessen ist. UebrigenS ist
für den endlichen Plan der Kirche die Sanktion deS Regie-
rungSralheS vorbehalten, welcher nicht ermangeln wird, dem
Gegenstände seine volle Aufmerksamkeil zu schenken. Die Brand«
affekuranzschatznng für die in Frage stehenden Gebäulichkciten
beträgt im Ganzen Fr. 26,666, die Grundsteuerschatzung
Fr. 37,660; sie dienten bisher der PostVerwaltung als Remise
und warfen einen jährlichen Miethzins von Fr. 2366 ab, waS
zu 4 "/g kapitalisirt ein Kapital von Fr. 57,566 repräsentirt.
Dieses Einkommen wird nun allerdings wesentlich geschmälert,
dagegen sind andere so überwiegende Gründe vorhanden, daß
der Staat nach meinem Dafürhalten den vorliegenden Beschluß
in jeder Beziehung verantworten kann. Man könnte vielleicht
fragen, ob die Stadt Bern nicht auch einen Beitrag dazu leiste.
Sie wissen jedoch, wie die Stadt durch den Bau des BundeS-
rathhauseS belastet ist, welcher wenigstens zwei Millionen kostet/
deren ZinS jährlich einer Summe von Fr. 86,666 gleich kommt,
für die man gar nichts erhält Man mußte daher eine neue
Telle, die früher nicht bestand, beziehen, so daß der Stadt nicht
noch neue Opfer zugemuthet werden können. Der Bau der
Kirche selbst hat weder für den Staat noch für die Stadt
weitere Ausgaben zur Folge, diese werden zum Theil durch
Unterstützungen aus katholischen Ländern gedeckt Aus allen
diesen Gründen empfehle ich Ihnen mit Ueberzeugung den
Antrag deS Regierungsrathes.

Migv, Vizepräsident deS RegierungSrathcS. Ich stellte
schon im Regierungsrathe eiuen auf diese Angelegenheit bezüglichen

Antrag, allein da er dort in Minderheit blieb, so glaube
ich denselben hier wieder aufnehmen zu sollen, sowohl wegen
der Natur der Sache selbst, als um mich über dessen Zweck
auSzusprechen. In der That stellte ich im Regierungsrathe
den Antrag, die Regierung möchte die unentgeltliche Schenkung
deS zum Bau einer katholischen Pfarrkirche in Bern bestimmten
Gebäudes und Terrains empfehlen. Man kann bei Behandlung

dieser Angelegenheit allerdings von zwei verschiedenen
Gesichtspunkten ausgehen. Der eine besteht in der Festhaltung
des ausschließlich materiellen Gebietes, auf welches sich die
Forst- und Domänendirektion stellte, und in der Frage, welchen
Nutzen, welchen Werth man aus der abzutretenden Liegenschaft
ziehen könnte, wenn man sie verkaufen würbe, während man
sich auf den andern Standpunkt stellt, wenn man die Frage
von ihrem wahren Gesichtspunkte aus behandelt. Stellt man
sich auf den Standpunkt deS Verkäufers, so hat man sich

allerdings zu fragen, welches nach der Kadasterschatzung der
Nutzen wäre, den man aus dem Gegenstande bei einer
Spekulation ziehen könnte. Aber das hieße die Frage von ihrem
wahren Standpunkte entfernen. UebrigenS laßt uns dieselbe
auch von diesem Gesichtspunkte aus prüfen. Der Herr Finanzdirektor

zählte die Gründe auf, welche zu Gunsten der
Erbauung einer katholischen Kirche sprachen Wirklich ist Bern
der Sitz der kantonalen und eidgenössischen Behörden; alle
Ausländer, welche die Schweiz bereisen, begeben sich hicher;
die Eisenbahn wird einst ihren Zufluß noch bedeutend vermehren;

diese Stadt ist auch der Sitz von Behörden, die beiden
Konfessionen angehören; überdieß hat sie eine zahlreiche katholische

Bevölkerung, so daß man mit Rücksicht auf das Beispiel
katholischer Völkerschaften, welche den in ihrer Mitte
angesessenen Protestanten reformirte Kapellen öffnen, verlangen kann,
daß den Katholiken dasselbe Recht eingeräumt werde, d. h. eine
speziell ihrem Kultus gewidmete Kirche zu besitzen, besonders
da es sich um eine Stadt wie Bern handelt. Behandelt man
nun die Frage vom Standpunkte der Domänendirektion auS,
so hat man zu untersuchen, welchen Werth dieser Platz künstig
haben könne, und was er dem Staate gegenwärtig eintrage.
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Wir sehen, daß das fragliche Gebäude gegenwärtig der cd«
genössischen Postverwallung zur Wagenremise dient, wofür ein
jährlicher Miethzins bezahlt wird. Sind einmal die
Eisenbahnen im Kantone eingeführt, d. h. in einigen Jahren, so
wird die Eidgenossenschaft dieser Remise nicht mehr bedürfen,
so daß der daherige Ertrag verschwinden wird. Man sagt
wohl, daß man alsdann dem Gebäude eine andere Bestimmung
geben werde, aber Sie wissen, daß der AblagerungSplatz der
Eisenbahnen sich in der obern Stadt befindet, daß aller Verkehr

stch dorthin werfen wird. Wozu will man alSdann diese
Remise benutzen? Denken Sie, es werde vielleicht ein Grundbesitzer

diesen Platz kaufen, um auf demselben Wohnungen zu
erbauen? Ich zweifle daran und glaube, Niemand werde sich
dazu verstehen, eS sei denn, daß man ihm den Platz unent-
gelvlich überlasse. Auch von der Errichtung von Magazinen
kann da nicht die Nebe sein, weil der Handel sich nicht in der
untern Stadt festsetzen wird, so daß in einigen Jahren dieses
Terrain einen sehr geringen Werth hat. Wird hingegen die
katholische Kirche erbaut, so muß man diese Gelegenheit zur
Wahl eines Bauplatzes benutzen, welcher zur Verschönerung
der Stadt und besonders eines Quartieres beitragen kann, wo
man fast keine solche hoffen könnte. Ueberdieß würde dadurch
der arbeitenden Klasse in einem Momente Verdienst gewährt,
wo Alles Arbeit verlangt; es läge ferner darin ein Beweis der
Duldsamkeit, so daß man sich bei der ganzen Sachlage zu
fragen hat, ob man diese 15,à Fr. von der katholischen
Gemeinde fordern solle. Bekanntlich bilden die meisten Pfarreien
des KantonS Korporationen, welche FondS besitzen, nicht so

verhält eS sich mit denjenigen, welche aus einer flottanien
Bevölkerung bestehen. Die katholische Kirchgenossenschaft in Bern
kann nicht mit denjenigen anderer Ortschaften des KantonS
veralichen werden; die Regierung muß daher in diesem Falle viel
freigebiger sein, als wenn eS sich um die Bewilligung eines
Beitrages für eine Korporation handelt, welche schon ein
Kirchengut besitzt UebrigenS regulirt das Gesetz die Verabfolgung
von Staatsbeiträgen. Die Frage der Erbauung einer
katholischen Kirche in Bern muß daher ausnahmsweise bebandelt
werdW, .In Delsberg z. B. haben Sie eine schöne Kapelle
für den reformirren Gottesdienst, und der Staat ist eS, der sie

dazu hergibt; ebenso verhält es sich in Brunlrut; ähnliche
Verhältnisse finden Sie außerhalb deS Kantons in Solothurn,
Neuenburg, La-Chaur-de-fondS; dasselbe Verhältniß besteht in
Zürich, überall handelte man so, daß man nicht nur den Platz,
sondern auch die Gebäulichkciten gab, und die daherigen
Ausgaben wurden reichlich aufgewogen durch den Vortheil, welcher
dem Staate daraus erwuchs. Sie sehen, daß die Duldsamkeit
unserer Zeit solche Fortschritte machte, daß man überall in
katholischen Gegenden Kirchen für die Protestanten errichtet,
wie man denn auch katholische Kirchen in reformirten Ländern
baut; ist eS dann nicht zweckmäßig, auch für die Stadt Bern
so zu handeln? Verlangt man etwa nur für die katholischen
Bewohner dieser Stadt eine Kirche? Nein, es handelt sich hier
um eine allgemeine Frage der Toleranz, denn Bern ist Bundes«
stadt, eS ist der Sitz der BundeSbebörven, der Aufenthaltsort
der Repräsentanten der auswärtigen Staaten, welche zum
Unterhalte dieser mit großen Opfern verbundenen Pfarrei
beitragen. Auch die katholischen Großrathsmitglieder haben
Anspruch auf die Benutzung einer Kirche. Soll man daher nicht
auf diese armseligen 15.666 Fr. verzichten, da es sich um einen
Akt der Duldsamkeit handelt und die betreffenden Materialien
keinen großen Werth für den Staat hätten, wenn sie zu einem

andern Zwecke verkauft werden mügten, während durch unenl-
geldliche Schenkung deS Platzes und der Gebäulichkeit für die

geistlichen Bedürfnisse der Korporation und zugleich für die

Verschönerung eines Stadttheiles gesorgt wird, welcher deren
sehr bedarf. Soll der Große Rath nicht lieber auf diese

15 660 Fr. verzichten, um zu zeigen, daß Bern, eine protestantische

Stadt, das überall anderwärts zur Geltung gekommene

Prinzip der Duldsamkeit bekennt? Es ist der Würde des Großen
Rathes angemessen, den Bauplatz unenigeldlich abzutreten, wie
es auch in Zürich, im Kanton Waadt und allenthalben auf eine

freigebige und anständige Weise geschah. Gestützt auf dicsx
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Betrachtungen, nehme ich hier den Antrag wieder auf, welcher
im Schooße des Regierungsrathes nicht die Mehrheit erhalten

hat.

Revel. Man hat sich hier auf Gründe der Gerechtigkeit
und Billigkeit zu stützen, denn der Duldsamkeit ist durch die
bereits dem katholischen Kultus eingeräumte Kirche Rechnung
getragen; es ist daher gerecht, daß die Regierung hier einige
Opfer bringe. Was sind 15,660 Fr für den Bau einer Kirche
in einer Stadt, wie Bern? Ich unterstütze aus allen Kräften
den Antrag des Herrn Migy, und ich verwundere mich, daß
die katholische Krrchgenossenschaft nicht höhere Anforderungen
stellte. Der Herr Finanzdirektor bemerkte, daß die Gemeinde
Bern nicht in der Lage sei, einen Beitrag an diesen Bau zu
leisten, doch scheint mir, die hiesige Burgergemcinde könnte einen

Beitrag dazu leisten, da es sich um eine Verschönerung der
Sradi handelt, sie sollte es um so mehr thun, als die Etn-
wohnergemeinde bereiis durch den sehr kostspieligen Bau des

Bundespalastes überladen ist.

Tièche. Zu jeder Zeit war der Staat Bern bereit, die
Ausübung der vei schiebenen Konfessionen im Kantone zu
beschützen, sowie für deren Jugend gute Schulen zu errichten.
Die bisher der beträchtlichen katholischen Bevölkerung von Bern
eingeräumte französische reformirtr Kirche entspricht den
Bedürfnissen derselben nicht mehr. Diese Kirchgenossenschast
besitzt nichls als freiwillige Gaben, daher beschränkte sie sich auch
auf die Wahl dieses Bauplatzes und um nicht mehr Aufsehens
zu machen. Der Staat gewahrte ander» katholischen Gemeinden
schon Unterstützungen, während diejenige in Bern nie etwas
erhielt, und sie einen Kostenaufwand von 2 366,666 Fr. zu
tragen hat. Ich halte daher den Antrag des Herrn Vizepräsidenten

deS RegierungSrathes für begründet und weise und
empfehle denselben dem Großen Rathe, welcher sich durch dessen

Annahme den Dank aller Kaiholiken des Kantons erwerben
wird, deren Zahl sich auf 56,606 beläuft, sowie denn auch die
eidgenössischen Räthe und die Repräsentanten fremder Staaten
demselben ihre Anerkenuung zollen werden; ebenso He hiesige
Kirchgenossenschast. Ich halte diese Schenkung für viel' besser

als eitien Verkauf an die katholische Gemeinde unter dem Schein
eines Geschenkes; dieß» Schein sollte man vermeiden, weil es
nicht die Absicht des Staates ist zu verkaufen, sonoern zu
schenken. Ich empfehle daher die ganz uncntgeldliche Abtretung
deS Platzes an die katholische Gemeinde.

Niggeler. Ich bin so fre5 den Antrag auf unentgeld«
liche Avireiung ebenfalls zu unterstützen. Ich weiß zwar sehr
wohl, daß von Seite des katholischen Klerus Prätensionen
gemacht werden, die etwas weit gehen und die man nicht
adoptire» kann; namenilich werden in Schulsachen und in
kirchlichen Angelegenheiten häufig Begehren gestelli, vie wenigstens

mit meinen Ansichien unverträglich sind. Es wurden
Begehren der Intoleranz gestellt und man trai da ans solche
ein, wo ich es sehr bedauerte, wie bei der Zertrümmerung deS
Seminars in Pruntrut. Hier hingegen handelt es sich um
eine» Fall, zu zeigen, daß man gegen die Katholiken ivlorant
ist Es handelt sich um die Abtretung eines Bauplatzes zu
einer Kirche, welchem man einerseits einet, Werth von 36 bis
46,666 Fr. beilegt, wofür aber die Regierung nur Fr. 15,666
fordern will. Ich glaube, in solchen Dingen solle man nicht
markten, sondern das Betreffende unentgeldlich geben und zwar
hauptsächlich deßhalb, weil der Staat an andern Orien in
solchen Fällen nicht nur den Platz hergab, sondern sich beim
Van selbst betheiligte; der Siaal Bern unterstützt außerhalb
des Kantons protestantische Gemeinden. Roch mehr: wenn
wir den Platz nicht schenken, so kann man lange nachher sagen:
der Platz ist so viel werth, wir haben denselben wohlseil gegeben;

mau schätzt das nicht, sondern man wird sagen: wir haben
den Platz bezahlt und zwar so viel, als man dafür forderte.
Man sei daher tolerant gegen die Katholiken und handle nicht
härter gegen sie als gegen die Protestanten. Ich stimme um
so mehr für unentgeldlichc Abtretung, als ich in religiösen

Dingen, wenn von Seite deS KleruS zu weit gehende Prätensionen

gestellt werden, entschieden dagegen bin.

Bernard. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn
Vizepräsidenten deS RegierungSrathes um so lieber, als ich hier
Vertreter eines gemischten Bezirkes bin. Die Herren Präopi-
nanten vergessen nur einen Punkt, daß nämlich 86 Gemeinden
des Jura um eine katholische Kirche in der Lundesstadt
petitionirien. Außer den bereits erwähnten Katholiken, welche
hier den katholischen Gottesdienst besuchen, sind auch die jungen
Militärs zu erwähnen. Die Nothwendigkeil dieses Ktrchen-
baues ist von Niemanden bestritien. Was die Kaufsumme von
15,666 Fr. betrifft, so halte ich wirklich dafür, die Würde deS

Großen RaiheS erheische, daß man diese Summe schenke. Würde
man sich um triithalbhundert Jahre zurückdenken, so begriffe
ich, daß man nicht den Bau einer katholischen Kirche in Bern
unterstützen wollte, aber gegenwärtig sind in der Schweiz die
Zelten der Unduldsamkeit vorüber; jeder kann bei sich denken,
was er will; man will Freiheit in ver Ausübung des Kultus,
und der Kanton Bern soll in vnser Hinsicht ein guieö Betspiel
geben. Der katholische Gottesdienst wurde in Bern seit 1792
gefeiert, Pater Girard war es, der die erste Messe in der
katholischen Kapelle im Chore deS Münsters las; seil 1864
wies man den Katholiken die französische Klrche zur Ausübung
ihres Gottesdienstes an. Diese 15,666 Fr. sind eine Kleinigkeit
und ich stimme nicht nur für Abtretung des Platzes, sondern
auch deS Baumaterials.

Wildbolz. Sie hörten bei verschiedenen Anlässen, wie
ich in diesem Saale der Oekononne vas Wort gesprochen, auch
heule stehe ich auf di.sem Boden, aber mein System ist dieses,
man soll am rechten Orte Hausen und am rechten Orte
freigebig sein. Nun gestehe ich offen, daß der Antrag in der
Form, wie er vorliegt, meinen Gefühlen über Anstand und
Schtcklichkeil nicht eiilsprichl. Es geht mir, wie den Herren,
welche sagen, eS werde dann immer noch heißen: wir mußten
zahlen! ES dünkt mich nicht anständig, hier zu markten; die
Katholiken haben gewiß baS gleiche Recht und wir haben die

Pflicht für diesen Landestheil zu sorgen, um so mehr, seitdem

wir den Bundessitz haben. Ich beschränke mich also darauf,
den Amrag zu stellen, daß der Kanion Bern unsern katholischen
Brüdern einen anständigen Bauplatz zum Bau einer Kirche
unentgeldlich abtrete, hingegen in Betreff des Baumaterials
eine Verständigung mit der kaiholischc» Pfarrgenossenschaft
vol behalte.

Karr er. Es handelt sich heute nicht darum, ob man
tolerant gegen diese oder jene Kvnfelsion sein wolle; überhaupt
lit der Standpunkt, auf den man itch heute stellt, mchi der

ri t ilge, sondeur der richtige Standpunkt ist der rein finanzielle,
und da fiagl es sich: welchen Beilrag will man der hiesigen
kaiholischcn Bevölkerung für ihren Klrch<nbau g be»? ES
schein! mir, per Antrag der Finanzdirektjon set etwas verfrüht,
man hätte zuerst einen Plan und Devis vorlegen und dann
entscheiden sollen. Wenn Herr Migv sagt, der fragliche Platz
habe für den Siaat wenig oder keinen Werth, so lit er lm
Irrthum. Ich bin da-»" einverstanden, daß man den Bauplatz
und das Material une>"gcldlich abtrete, aber der Große Raiy
soll wissen, was er gibt, und wenn man einen Preis von
56.666 Fr. annimmt, so ist er keineswegs zu hoch. Mit
Herrn Wilvbolz bin ich nicht einverstanden Wenn man der

katholische» Gemeinde den Platz gibt, aber das Baumaterial
vorbehält, so wird ihr viel weniger geboten, als wenn man ge

15,666 Fr zahlen läßt; das Material ist sehr brauchbar,

namentlich das Holz Ich möchte daher den Antrag des Herrn
Migy unterstützen, aber nicht aus Gründen, daß man an die

Toleranz appelltre, oder daß der Bauplatz nichtS werth sel,

sondern ich will die Sache unentgeldlich abtreten helfen, weil
die Kosten einer anständigen katholischen Kirche für die

Bundesstadt sich auf 4 566,666 Fr. belaufen und das Geld dazu
aus der ganzen Welt zusammengebracht werden muß. Von
diesem Standpunkt auS stimme ich zu diesem Beitrage, der



ungefähr 10°/« der Kosten ausmacht und für den Kanton
Bern nicht zu groß ist, welcher wegen des BundeSsitzeS besondere

Rücksicht zu nehmen hat.

Herr Berichterstatter. Vor Allem muß ich meine
Verwunderung darüber aussprechen, daß man mit einer Art
von Geringschätzung die Bedingungen tarirte, welche hierseitS
der katholischen Kirchenkommission gemacht wurden. Ich finde,
daß der RegierungSrath gewiß so weit ging, als er verantworten

zu können glaubte. Die Sache wurde finanziell nicht
erschöpfend beleuchtet. Wie ich bereits bemerkte, belief sich

der bisherige Ertrag der Gebäulichkeiten auf 230(1 Fr,;
überlassen wir nun den Unternehmern das Baumaterial, welches
15,000 Fr. werth ist, an Ort und Stelle, so ist eS für sie schon
ein bedeutender Vortheil, den sie auch anerkennen, indem der
Vorstand der Pfarrgenossenschaft in seinem Schreiben an den

Regierungsrath dieser Behörde für ihre Vorschläge seinen Dank
auSspricht und sich bereit erklärt, den Vertrag zu unterzeichnen.
Der Zins von 15.000 Fr. — 600 Fr., also bringt der Staat
ein jährliches Opfer von Fr. 1700, was zu 4 "/<, kapitalistrt
eine Summe von Fr. 42,500 ausmacht. Ich glaube, wenn
man ein solches Opfer bringt, so könne man nicht sagen, man
sei nicht tolerant, um so weniger, als die Korporation selbst
es anerkennt und damit zufrieden ist. Wir verlangen für Grund
und Boden keinen Kreuzer, sondern nur eine billige Entschädigung

für das Baumaterial, und man sollte daher die Sache
ein wenig besser studiren, bevor man von Intoleranz redet.
Wir leisten an die katholische Schule in Bern jährlich einen
Beitrag von 580 Fr. Man ist auf der andern Seite nicht
immer so entgegenkommend, und wenn es um die Genehmigung
einer gemischten Ehe zu thun ist, so haben die Herren Geistlichen

einen härtern Kopf als wir. Ww halten kürzlich ein
Beispiel bei der Naturalisation des Herrn v. Linden, dessen

Ehe die katholische Geistlichkeit nur unter der Bedingung an-
erkennen wollte, daß die Kinder katholisch erzogen werden.
Wir können auch nicht AlleS verschenken, und ich bitte nur an
die erhöhte Steuer zu denken; bleiben wir daher bei einem
verständigen Maße und zwar gestützt auf das Schreiben deS

katholischen Kirchenvorstandes selbst. Als Ergänzung möchte
ich noch die Ausnahme deS folgenden Zusatzes in den
vorliegenden Beschluß beantragen: „Ueber den Abbruch der fraglichen
Gebäulichkeit hat eine Verständigung mit der R.gicrung
stattzufinden; bis dieselbe erfolgt ist, bleibt der Staat im Genusse
des Pachtvertrages." Ferner kann ich mich damit einverstanden
erklären, daß man ausdrücklich sage, die Summe von 15,000 Fr.
sei für die Abtretung deS Baumaterials bestimmt. Mir diesen

Modifikationen empfehle ich Ihnen den Vorschlag des Negie-
rungSratheS zur Genehmigung, indem er sich nach meinem
Dafürhallen auf ein gerechtes und billiges Maß stützt.

A b st i m m u n g:

Für den Vorschlag des Regierungsrathes mit oder ohne
Abänderung Handmehr.

In dieser oder jener Form etwas zu fordern 66 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Migy 49 „
Für eine Forderung im Sinne des vom Herrn

Berichterstatter zugegebenen Antrages
(15,000 Fr. als Aequivalenl für das
Baumaterial zu bestimmen) Mehrheit.

Für den Antrag deS Herr» Wildbolz Minderheit.
Für die vom Herrn Berichterstatter bean¬

tragte Ergänzung Handmehr.

Der Beschluß geht mit dem Vorbehalt einer endlichen
Redaktion an den RegierungSrath zurück.

Tagblatt beS Großen Rathes «sss.
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Staatsrechnung für das Jahr 18S3

(Siehe GroßrathSverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 143 ff.)

Die Vortrüge des Regierungsrathes und der StaatS-
wirthschasrskommission werden verlesen und schließen mit
dem Antrage auf Genehmigung sowohl der ordentlichen als
der außerordentlichen Verwaltungsrechnung. (Ueber das Nähere
geben folgende Vorträge Auskunft.)

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter deS Regie-
rungSralheS. Ich freue mich, Ihnen mittheilen zu können, daß
die vorliegende StaatSrechnung ein besseres Resultat liefert, als
wir eS sar einer Reihe von Jahren gewohnt waren, denn bei
einer Einnahme von Fr. 4,408,126. 11 und einer Gesammt-
auSgabe von Fr. 4,321,019. 24 ergibt sich ein Ueberschuß der
erster» von Fr. 87,106. 87. Dieses Ergebniß ist um so er-
freulicher, wenn man bedenkt, daß mehrere Einnahmeposten
beträchtlich hinter den Büdgetansätzcn zurückblieben, so die
Postenlschädigung um Fr. 46,535. 62, das Ohmgeld um
Fr. 43,803. 28, die Patent» und KonzessionSgebühren um
Fr. 12,763. 50, die Bußen und Konfiskationen um Fr. 8039. 91,
die Miliiärsteuern um Fr. 6932. 38. Indessen wurden auf
der andern Seite weniger Nachkredite als früher verlangt und
ich darf wohl bemerken, ohne unbescheiden zu sein, daß im
Regierungsrathe sämmtliche Herren Kollegen mir die Hand
boten, alle Ausgaben, die nicht durch Verfassung und Gesetz
vorgeschrieben waren, zu vermeiden. Das ist denn auch der
Grund, warum die Ausgaben in der Wirklichkeit um
Fr. 61,065. 76 unter den bewilligten Krediten blieben. Auf
den Wunsch deS Präsidiums werde ich nun die ganze Rechnung
in ihren Hauptresultaten durchgehen. (Der Redner führt nun
die Ergebnisse aller Rubriken der Einnahmen deS Jahres 1855
an, siehe Seite 143 hievor, und macht dabei folgende
Bemerkungen) : Der Mehrertrag der Waldungen ist dadurch zu
erklären, daß 2742 Klafter mehr geschlagen wurden als im
vorhergehenden Jahre, was indessen nach der Ansicht der Sach-
verßäuvigen Unbeschadet dem Walde geschehen konnte. Unter
den Ausgaben dieses VerwaltungszweigeS erscheinen namentlich
auch alle Rückstände von Steuern. Mehrere Waldungen waren
hlnsichltich ver Bestlmmung des Flächeninhaltes im Rückstände,
bevcu-enve Teilbeträge mußten nachträglich bezahlt werden, was
eine größere Belastung des BüdgelS zur Folge hatte. WaS den
Minderertrag deS Postregals betrifft, so entschuldigen die
Bundesbehörden sich inn den hohen Fuhr- und Haferpreisen; indessen
ist Hoffnung vorhanden, daß wir dieses Jahr wieder die volle
Entschädigung erhalten können. Die Mindereinnahme auf
dem Ohmgetde hat ihren Grund in den hohen Weinpreisen,
welche eine Verminderung der Einfuhr von Wein zur Folge
halten, während der Ertrag der gebrannten Wasser zunahm.
Hinsichtlich der Patent- und KonzessionSgebühren ließe sich ein
besserer Ertrag erzielen, wenn einmal die Vollziehungsverordnung
zum GewerbSgesetze erlassen würde. DaS Ergebniß der Kanzlei-
und Gerichtsemolumente dürfte sich noch günstiger stellen, wenn
besonders die Bezirksbeamten diesem Gegenstande mehr
Aufmerksamkeit schenken würden; der RegierungSrath sah sich daher
in letzter Zeit veranlaßt, ein KreiSschretben an dieselben zu
erlassen, worin ihnen die Sache ziemlich scharf ans Her; gelegt
wird. Der Aussall der Bußen und Konfiskalionen kommt
daher, daß von Seile der Vollziehungsbcamten nicht mit der
nöthigen Energie verfahren und der Bezug der Bußen oft zu
lange verschoben wird, bis nichts wehr erhältlich ist. Bei den

Militärsteucrn mußten viele Posten als nicht erhältlich gestrichen
werden. Im Ganzen wurde mehr eingenommen als vcranschlgt
war Fr. 94,337. 11.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaatS-
wirthschaftskommisston. Die Prüfung der Staatsrechnung durch
die StaalSwirlhschaftskommission mußte sich eigentlich darauf
beschränken, zu untersuchen, ob die Regierung und die verschie«
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denen Direktionen sich innerhalb des BüdgetS bewegt haben oder

nicht. Zu einer Prüfung der Rechnung im Einzelnen wäre
viel mehr Zeit erforderlich, als der Kommission zu Gebote stand.
Ueber daS Gesammtresultat der letztjährigen Rechnung erstattete

Ihnen bereits der Herr Finanzdirektor Bericht. Wenn es auch
ein sehr erfreuliches ist» so ist eS doch noch nicht ganz so

beschaffen, wie man eS wünscht, denn eS sollte dazu kommen,
daß man mit einer direkten Steuer von 1 pro mille dieses

Resultat erreichen könnte, während dieselbe letztes Jahr t^/,„
pro mille betrug. Um Ihnen einen Ueberblick über das Ganze
zu gewähren, will ich kurz anführen, auf welchen Posten mehr,
auf welchen weniger eingenommen und ausgegeben worden ist.
Eine Mehreinnahme zeigt sick bei den Waldungen nm
Fr. 36,368 04, ferner bei der Kantonalbank um Fr. 41,257,
bei der Salzhandlung um Fr. 52,395 75, bei den Handände-
rungSgebühren um Fr. 8315. 55, bet den Kanzlei« und Ge-
richtsemolumenten um Fr. 15,714 84 und bei der Erb- und
Schenkungsabgabe um Fr. 56,695. 61. Die Befürchtung,
welche man bei dem Salzregal hatte, daß nämlich infolge der
Herabsetzung des SalzpreiseS im Kanton Aargau der Schmuggel

an der Grenze bedeutend überHand nehmen werbe, hat sich

nicht bewährt. DaS Amtsblatt ergibt eine Mehreinnahme von
Fr. 5249, was namentlich daher rührt, daß die
Großrathsverhandlungen nicht mehr so ausgedehnt erscheinen, wie früher,
und daher nicht mehr so viel Druckkosten verursachen. Im
Ganzen stellt sich eine Mehreinnahme von Fr. 94,337. 11

heraus, während, wie Ihnen bereits gezeigt wurde, die Post-
entschädigung, daS Ohmgeld, die Patent« und Konzefstonsge«
bühren, die Bußen und Konfiskationen und die Militärsteuern
bedeutend hinter dem Büdget zurückblieben. Die Ausgaben
blieben im Ganzen um Fr. 61,665. 76 unter den bewilligten
Krediten, wenn Sie nämlich die Gesammtsumme der bewilligten
Nachkredite im Betrage von Fr. 83,360 ebenfalls in Rechnung
bringen. Weniger als im Büdget veranschlagt war, wurde
auf folgenden Verwaltungszweigen ausgegeben: bei den
allgemeinen Verwaltungskosten Fr. 27,162. 32, bei der Direktion
deS Innern Fr. 2155. 44, bei der Eniehungsdirektion
Fr. 27,720. 02, bei der Militärdirektion Fr. 26,874. 78, bei
der Baudirektion Fr. 8321. 94; eine Mehrausgabe stellt sich

dagegen auf folgenden VerwaltungSzweigcn herauS: bei der
Direktion der Justiz und Polizei »m Fr. 3l51. 52, bet der
Finanzdirektion um Fr. 25,652. 89, bei den Kosten der Ge,
richtsverwaltung um Fr. 2364. 33. Die Mehrausgaben sind
nicht nur deßhalb betrübend, weil sie die Büdgetansätze
übersteigen, sondern auch weil sie Gegenstände betreffen, welche
keinen Gegenwerth dafür bieten. Würde daS Geld für die

Erziehung, für Bauten, selbst für das Militär ausgegeben, so

hätten wir etwas dafür als Gegenwerth; nicht so verhält es

sich aber, wenn z. B. die Ausgaben für Strafanstalten, für
die Zentralpolizei u. dgl. gemacht werden. Fragt man dann:
wie ist die Polizei? ist sie so beschaffen, wie sie sollte? und
man muß mit Nein darauf antworten, so ist eS bemühend.
Freilich läßt sick auch nicht viel dagegen sagen, wenn der
Direktor einer Strafanstalt der Regierung sagt, dieselbe sei

überfüllt, er müsse nun einmal die Leute ernähren. Damit man
nicht nachher sagen könne, die Sache sei mit Stillschweigen
passirt worden, macht die Kommission noch ausdrücklich auf
die Abschreibung einer Summe vom StaatSvermögen aufmerksam.

Wie in der Bilanzrechnung ersichtlich ist, hat nämlich
der RegierungSrath im Laufe des Jahres unter verschiedenen
Malen die Streichung solcher Ansprachen unter der Rubrik
„Zweifelhafte Debitoren" angeordnet, welche sich definitiv als
ohn« allen Werth herausstellten; eS betrifft im Ganzen zwölf
Posten mit einer Gesammtsumme von Fr. 73,708. 73. Gestützt
auf das Gesammtergebniß, stellt die StaatSwirthschaftskom-
mission bei Ihnen den Antrag: eS sei der Staatsrechnung für
das Jahr 1855 die Genehmigung deS Großen Rathes in
üblicher Form zu ertheilen Ich komme nun zu den Bemerkungen

und Anträgen, zu welchen die Kommission sich hinsichtlich

einzelner Verwaltungszweige veranlaßt sah. Sie bemerkte
bei der Prüfung der Rechnung, daß der Staat noch im vollen
Besitze seiner 4000 Zcntralbahnaktien sich befindet, was sie ver¬

anlaßt, hier beiläufig die Ansicht auszusprechen, daß sie den

RegierungSrath für vollkommen kompetent hält, bei günstig
stehendem Kurse einen Theil dieser Aktien zu veräußern und
den Ertrag derselben wieder in anderer Weise zinsbar anzulegen.
Ein eigentlicher Antrag wird in Bezug auf die Entschädigung
für das Postregal gestellt. Die Kommisston findet es unbillig,
daß sich die Kantone in Jahren, wo der Ertrag der Posten
unter dem Normalertrag geblieben ist, einen Abzug an der
Entschädigungssumme gefallen lassen müssen, während in
günstigen Jahren der Ueberschuß in die BundeSkasse fließt. Daher
wird beantragt, der RegierungSrath sei zu beauftragen, bet den
Bundesbehörden dahin zu wirken, daß in der Vertheilung deS

PostertragS an die Kantone eine Kompensation zwischen einer
Reihe von Jahren eintrete. Da andere Kantone eine noch
geringere Rente beziehen als Bern, so ist nicht zu zweifeln, daß
sie einen solchen Schritt bereitwillig unterstützen werden. Eine
andere in der Kommission geäußerte Ansicht betrifft den Stempel,

indem von einer Seite die Frage aufgeworfen wurde, ob

nicht durch die Einführung von Stempelmarken, wie in andern
Staaten, dem Publikum eine Erleichterung verschafft werden
könnte. Die Kommission sprach sich über diesen Punkt nicht
bestimmt aus, man war aber der Ansicht, es sollten in Staaten,
wo eine ähnliche Einrichtung besteht, wie z. B. in Sardinien,
Erkundigungen darüber eingezogen werden. Den Ausfall auf
dem Ertrage der Bußen und Konfiskationen kann die
Kommission nur dem Uebelstande zuschreiben, daß mit der Umwandlung

der richterlich ausgesprochenen Bußen zum großen Nachtheile

deS FiskuS, wie nicht weniger der Moralität, viel zu
leichtfertig zu Werke gegangen werde. Daher wird der Antrag
gestellt, den RegierungSrath einzuladen, auf Abhülfe dieses
Uebelstandes Bedacht zu nehmen. Einerseits ist der Ertrag der
Bußen geringer, andererseits sind die Kosten der Gefangenschaften

größer. ES wäre auch zu untersuchen, ob nicht die
Assisen mehr den Kehr machen sollten, damit die Untersuchungsgefangenen

nicht so lange auf die Erledigung deS Prozesses
warten müßten. Sodann spricht die Kommission ihre offene
Anerkennung auS sowohl hinsichtlich der neuen Verrechnungsform

des Rathskredites als bezüglich deS materiellen Resultates
dieses Postens, auf welchem sich eine Ersparniß von Fr. 12,035.43
ergibt. Dieselbe Anerkennung zollt die Kommisston dem
Regierungsrathe hinsichtlich deS Kreisschreibens dieser Behörde an
die Regierungsstatthalter in Beireff der nicht zu billigenden
Verurtbcilung von Kindern und überhaupt von Personen,
welche nicht in die StrafarbeitSanstalt von Thorberg gehören.
Dagegen berührte eS die Kommisston unangenehm, zu vernehmen,

daß der Verwalter der Zwangsarbeitsanstalt in Thorberg
ohne Anfrage höhern Orts bedeutende Ankäufe machte, die nun
allerdings daS Inventarium in Geräthschafren, Viehstand rc.
namhaft vermehren, dasselbe aber wegen deS zur Zahlung der
Lieferanten mangelnden Kredites mit Schulden beladen haben,
welche, da sie doch bezahlt werden müssen, dem laufenden Jahre
eine außergewöhnliche Last bringen werden. ES ist daS ein
Verfahren eines Rechnungsbeamten, das nicht genug gerügt
werden kann, und wenn man bedenkt, daß die Borsteher der
Direktionen ein Jeder nur eine Kompetenz von Fr 200 a. W.
auf ihren Krediten haben, so muß eS als ein förmlicher Widerspruch

mit dem Willen des Gesetzgebers bezeichnet werden, daß
untergeordnete Beamte ohne höhere Bewilligung über hohe
Summen verfügen und bedeutende Akkorde abschließen können.
Das sind die Bemerkungen und Anträge, welche ich Namens
der Staatswirthschaftskommission über die ordentliche
Verwaltungsrechnung zu machen habe.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission hat die
Abtheilung der Ausgaben so behandelt, daß mir wenig mehr
betzufügen bleibt. Wie sehr meine Herren Kollegen im Re-
gierungSrathe den Ausgaben deS Staates ihre Aufmerksamkeit
schenkten, mag Ihnen der Umstand beweisen, daß so wenig
Nachkredite verlangt wurden. Ein Vergleich mit dem Budget
zeigt denn auch, daß die Verwaltung mit Umsicht geführt
wurde. Auch meinen Zentralbeamten muß ich das Lob geben,



daß sie mit unverdrossener Thätigkeit und redlicher Treue ihre
Aufgabe erfüllten und zu der Erleichterung der meinigen
beitrugen; ich stehe mit ihnen im besten Einvernehmen, gehören
sie dieser oder jener politischen Partei an. Ich habe nur noch
über die Ausgaben für die Justiz und Polizei und für die
Gefangenschaften eine Bemerkung zu machen. Diese Vcrwal-
tungszweige, sowie die Strafanstalten kosten unS offenbar noch
zu viel, so daß ich die Ansicht habe, eS sollte noch etwas zu
ersparen sein. Sodann liegen noch einige Nachkredite vor,
welche der Genehmigung des Großen NatheS bedürfen, die
aber am Resultate der Rechnung nichts ändern; es sind
folgende :

1) Nachkredit der Justiz- und Polizeidirektion pro
1855 für Mehrausgaben in den Amtsbezirken von

.Fr. 10,217. 77;
2) Nachkredit der G erichtsverwaltung von Fr. 236-1.33;
3) Nachkredit der Finanzdirektion von Fr. 25,652. 92.

Diese Mehrausgaben gehören zu denjenigen, welche nicht
vermieden werden können, ohne daß man deßwegen gerade
immer den Großen Rath zusammenberufen kann. Die
Mehrausgabe der Finanzdirektion stützt sich auf bestimmte Beschlüsse
deS Großen Rathes. Dabin gehört die Verzinsung der vom
Direktorium der Zentralbahngesellschaft hinterlegten Kaution
von Fr. 150,000 zu 3 diese Summe ist nun zurückbezahlt,
weil die Arbeiten der Zentralbahn so vorgerückt sind, daß dafür
keine besondere Garantie mehr nöthig ist. Dazu kommt der
Zins des Anleihens für die Oberländerhypothekarkasse, ferner
ver bedeutende Posten von Fr. 20,746. 35 für Provision und
Kosten auf dem Eisenbahnanleihen, das wir zu 4'/z
verzinsen müssen, während wir einstweilen nur 4 °/s> Zins erhalten

WaS die Veräußerung der Aktien bei günstigem Kurse
betrifft, so wird hierseits die Sache nicht außer Acht gelassen,
doch ist nicht zu übersehen, daß der Staat bei der bedeutenden
Betheiligung von zwei Millionen an der Zentralbahn auch ein
Wort in Basel mitzusprechen hat. Diese Kredite sind in der
Rechnung begriffen, uud ich stelle daher Namens des Regie«
rungSralhes den Antrag, Sie möchten denselben, sowie der
SlaatSrechnung Ihre Genehmigung ertheilen.

Herr Präsident. Ich ließ in etwas außergewöhnlicher
Weise die ganze Rechnung in eine Umfrage nehmen, weil ich
sah, daß die Versammlung sehr ermüdet sei und die Bänke sich

lichteten. Auch die Nachkredite setzte ich in Umfrage. Man
könnte zwar sagen, durch die Genehmigung der Staaiörechnung
seien auch sie genehmigt, aber diese Behandlung ware nicht
formgemäß. Da indessen alle diese Gegenstände zusammenhangen,

so eröffne ich die Diskussion über das Ganze.

Bernard. Die vom Herrn Berichterstatter der Staats-
wirthschaftskvmmission ausgesprochene Klage über den zu
nachsichtigen Bezug der Bußen von Seite der Regierungsstatihalter
ist eine alte. Wenn die Gerichte ein Individuum in eine Buße
Verfällen und dasselbe nicht zahlt, so wird sie in Gefangenschaft
umgewandelt, so daß der Staat noch die Gefangenschastskoften
zu tragen hat. Um diesen Uevelstanv zu beseitigen, erlauve ich
mir einen Antrag zu stellen, der im Interesse des Staates zu
liegen scheint. Ich wünsche nämlich, baß die Buße solcher
Verurtheilten, die außer Stande sinv zu zahlen, in Arbeiten
auf Straßen oder anderwärts umgewandelt werde. Auf diese

Weise würde der Staat die Gefangenschaftskosten ersparen und
einen Vortheil erreichen, welcher sicher die nicht eingegangenen
Bußen auswicgen würde; diese Umwandlung läge sowohl im
Interesse des Fiskus als in demjenigen der Gerechtigkeit.

Geißbühler. Ich ergreife das Wort, um sowohl dem

RegierungSrathe als namentlich der Finanzdirektion meinen
Dank auSzusprechcn. Seil einer Reihe von Jahren hat sich

bei der Passation der SlaatSrechnung nie mehr ein so

günstiges Ergebniß herausgestellt, und wenn man, gestützt auf den

Bericht der StaatSwirthschaflskommissio», annimmt, daß jede
Direktion ihr Mögliches beigetragen hat, um mit vereinter Kraft

den Zweck der Herstellung eines normalen Zustandes unserer
Finanzen zu erreichen, so ist dieß gewiß ein Bestreben, welches
alle Anerkennung verdient. Ich kann daher nicht anders, als
meine volle Anerkennung dafür auSsprechen und hoffe, dieses
gemeinsame Streben werde nicht nur unS, sondern das ganze
Volk erfreuen, besonders Angesichts der Defizite, mit denen wir
so lange zu kämpfen hatten. Was die Bemerkung der
Kommission über die ZwangsarbeitSanstalt in Thorberg betrifft, so

halte ich allerdings diesen Punkt für beachtenswerth, besonders
wenn man von Privaten sagen hört, eS seien noch offene
Rechnungen von einzelnen Personen vom Jahre 1854 her vorhanden.

Aus einem solchen Zustande kann gewiß kein gutes
Resultat erwachsen, und ich wünsche daher ebenfalls, daß die
Regierung auf bessere Rechnungsführung sehe.

Revel. Was Herr Bernard verlangt, besteht schon und
wird in allen Fällen befolgt, wo man vie Bußen umwandeln
kann, aber leider hat der Staat nicht überall Wälder auszubeuten

oder Straßen zu bauen, und es hält schwer, solche
Individuen in kleinen Bezirken zu derartigen Arbeiten zu brauchen,
sie zwei, drei Tagreisen entfernt auf Straßen oder in Wäldern
arbeiten zu lassen. Als Mitglied der SlaatSwirthschaftskom-
mission nahm ich mit großem Vergnügen Kenntniß von dem
Resultate der Staatsrechnnng. Nicht nur thaten die Direktoren
der verschiedenen VerwaliungSzweige ihr Mögliches, um ihre
Kredite nicht zu überschreiten, sondern sie machten auch noch
Ersparnisse, so u. A. die Militärdirektion. Die Ersparnisse sind
so bedeutend, daß, wenn man die 46,000 Fr., welche dem
Kanton Bern als Entschädigung für die Posten gehören,
erhalten hätte, man ein Aequivalent von 2 pro uftlle der direkten
Steuer hätte, so daß man bei günstigerer Gestaltung der
Umstände auf die gewöhnliche Steuer zurückkommen könnte, um
das Gleichgewicht zwischen dem Einnehmen und Ausgeben
herzustellen. Ich bestätige in dieser Bezi.hung daS von Herrn
v. Gonzenbach Angebrachte, denn wir lassen der Regierung
für die Verwaltung der ihr anvertrauten Fonds Gerechtigkeit
widerfahren.

Bernard. Mit Rücksicht auf das von Herrn Revel
Gesagte möchte ich fragen, warum man nicht überall so
verfahren konnte wie in Pruntrut, wo man Arbeiten für
Partikularen ausführen läßt. So arbeiten in dieser Stadt die Straf,
linge aus Rechnung der Partikularen, und ihr Verdienst fließt
in vie Staatskasse. Mir scheint, diese Maßregel könnte sehr
wohl auch anderwärts, wo es Strafen umzuwandeln gibr,
angewendet werden.

Tièche. Vom praktischen Gesichtspunkte aus ist der
Antrag des Herrn Bernard unausführbar, weil die Verurtheilten
entweder Verbrecher oder wegen Vergehen Verurtheilie sind.
Wenn man es aber mit einem Menschen zu thun hat, der nicht
arbeiten will, und den man zu diesem Zwecke einem Polizei-
diener anvertrauen muß, um ihn zur Arbeit anzuhalten, so liegt
darin kein Vortheil für den Staat. Es gibt ein viel einfacheres,
sehr legales und sehr ökonomisches Mittel für den Staat, um
diese Schwierigkeit zu beseitigen; es besteht in der Anwendung
des in den meisten Bezirken deS Jura gellenden Prozeßverfahrens,

nämlich in der Erklärung der Güterablretung, wenn
das Regierungsstatthalte>amt ober ein beliebiger Gläubiger seinen
Schuldner zur Bezahlung der Schuld aufgefordert Hai. Allerdings

ist dieß eine mißliche Nothwendigkeit, bei welcher der
Schuldner nicht so wohlfeilen Kaufs seine Unabhängigkeit
erhält; da die Güterablretung auch den Verlust der bürgerlichen
Rechte zur Folge hat, so geschieht es oft, daß die Androhung
der Güterablretung ihn anspornt, die nöthigen Schritte zu thun,
um diese Maßregel abzuwenden. Die Regierung kann in den
verschiedenen Lanbesgegendcn die nöthigen Maßnahmen ergreifen,
um solche Urtheile auf diese Weise zu vollziehen, und wir
werden dann sehen, daß tue im Rückstand befindlichen Individuen

sich aus allen Kräften bestreben werden, um eine Eigenschaft

zu erhalten, welche ihnen das Gesetz durch die Güterabtretung

entzieht.



Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Ich habe
nichts beizufügen, als daß ich die Passation der vorliegenden
Rechnung mit voller Ueberzeugung empfehlen zu können glaube.
WaS daS von einem Redner der Verwaltung gespendete Lob

betrifft, so glaube ich, es sei nicht am Platze; wir haben nur
unsere Pflicht gethan. Wenn ich hingegen einen Wunsch äußern
darf, so besteht er darin, daß die Versammlung bei der
bevorstehenden Wahl deS KantonSbuchhalterS meinen Vorschlag
berücksichtigen wolle. Es ist sehr wichtig, daß dieser Beamte mit
der Treue die nöthige Kenntniß der Geschäfte und beider

Sprachen besitze, daß er ein Mann von Bildung sei, und ich
bin dem Großen Rathe sehr dankbar, wenn er mir einen Mann
zur Seite gibt, der mein volles Zutrauen hat.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Ich habe nur beizufügen, daß die von den Herren Bernard und
Tièche geäußerten Wünsche in den allgemeinen Anträgen der

Kommisston ihre Berücksichtigung finden.

Bernard schließt sich den Anträgen der
StaatSwirthschaftSkommission an.

Sowohl die StaatSrechnung für das Jahr 1855 als die

vom RegierungSralhe verlangten Nachkredite und die Anträge
der StaatSwirthschaftSkommission werden durch daö Handmehr
genehmigt.

Rechnung über das Staatsanleihen für 18SS.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session
Seite 145.)

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Ich habe

in Betreff der soeben erledigten ordentlichen Verwaltungsrechnung

nur nachzuholen, daß die Defizite der Jahre 1852^54
noch nicht erledigt sind. Nach § 25 deS Gesetzes vom 3. August
1843 über die Verwaltung und Gewährleistung deS Staats-
Vermögens soll nun der Einnahmenüberschuß des Jahres 1855
zu Deckung früherer Ausgabenüberschüsse verwendet werden.
ES ist daher der älteste AuSgabenüberschuß vom Jahre 1852

von Fr. 282,505. 98 um Fr. 87,100. 87 vermindert und auf
Fr. 195,399. 11 reduzirt, über dessen Deckung die Finanzdirektion,

weil im vierten Jahre ausstehend, einen besondern Vortrag

demnächst vorlegen wird, gleichzeitig mit der Frage der
Deckung derjenigen Ausfälle, welche daS StaatSvermögen durch
die Brückengeld- und Zollentschädigungen an verschiedene
Korporationen und Städte zu erleiden hat. Was die außerordentliche

Rechnung betrifft, so wissen Sie, baß der Große Rath
unter zwei verschiedenen Malen die Aufnahme eines AnleihenS
von Fr. 1,500,000 zu Bestreitung außerordentlicher Ausgaben
beschlossen hat. Von der zu diesem Zwecke angewiesenen
Summe von 1 >/z Millionen wurden auf Ende 1855 verwendet
Fr. 1,324,5t0. 24, so daß noch für 1850 zu verwenden bleiben
Fr. 175,489 76. Für diese Ausgaben und auf Rechnung der
nächsten Amortisationsquote sind auf Ende 1855 in der An-
leihenSkasse noch verfügbar Fr. 280,792. 52. Auf 1. November
1856 wird nun die zweite Serie deS AnleihenS mit Fr. 120,000
zurückbezahlt und somit die Anleihensrestanz auf Fr. 1,280,000
reduzirt werden. Am Ende der Rechnung erscheinen die
Vorschüsse für Entsumpfungsarbeiten in verschiedenen Theilen des
KantonS. Die Unternehmer stellten uns Obligationen dafür
aus, und ich kann nur rühmend erwähnen, wie bisher bei der
Rückzahlung verfahren wurde. Ich bedauerte, daß man nicht
nach meinem Vorschlage die nämliche Vorsicht bei der Gürben-
korrektion zur Anwendung brachte und Schuldscheine ausstellen
ließ, wie bei andern Unternehmungen; man hielt dafür, die
Schwierigkeiten seien dort zu groß. Ich empfehle Ihnen auch
5ie vorliegende Rechnung zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Die Kommission trägt auch hier auf Genehmigung der Rechnung

an, welche eigentlich nur eine Kassarechnung ist, dagegen
hat sie über einen Punkt eine Bemerkung zu machen. Es
betrifft einen AuSgabeposten von Fr. 34 867. 97 für Vermessungen
und Vorstudien für die SeelandSentsumpfung, in Betreff welches
Postens der Große Rath unterm 29 August 1355 beschlossen

hat, daß wenn ein Unternehmer für die Ausführung deS Werkes
sich finde, derselbe diese Summe zu übernehmen habe, indem
daS vorhandene Material für den Betreffenden von Werth sei.
Die Sache wird hier lediglich deßhalb angeregt, damit die
Verwaltung sich daran erinnere. Die Kommission bemerkte
sodann mit Bedauern, daß bei der Gürbekorrektion nicht die
nöthigen Einrichtungen getroffen worden sind, um auch bei
diesem Unternehmen, wie bei allen übrigen zuerst
Schuldverpflichtungen der betheiligten Grünveigenthümer zu erhalten, in
deren Ermanglung der Staat immerhin der Gefahr ausgesetzt
bleibt, einen Theil seiner auf daS Unternehmen verwendeten
Gelder zu verlieren.

Die Rechnung über daS Staatsanleihen wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Entlassungsgesuch deS Herrn Kantonsbuchhalter
v. Jenner.

Demselben wird nach dem Antrage des RegierungSratheS
und der Finanzdtrektion in dem Sinne entsprochen,

daß Herr v. Jenner auf den 30. d. M. in allen Ehren und
unter Verdankung der geleisteten Dienste entlassen, dagegen der
Regierungsrath ermächtigt sein solle, ihn nölhigenfalls, bis der
neue Buchhalter die gesetzliche Bürgschaft geleistet, noch seine
Funktionen fortsetzen zu lassen.

Wahl eines KantonSbuchhalterS.

Mit 98 von 105 Stimmen wird im ersten Wahlgang
erwählt: Herr Henzi, Sekretär der Finanzdirektion, in Bern.

Vortrag des RegierungSratheS und der Direktion
der Enlsumpfungen und Eisenbahnen über das Gesuch
deS Oomà «zke um Bewilligung einer Eisenbahnkonzession

für die Linie von Delle nach Pruntrur.
Der Rcgierungsrath trägt auf grundsätzliche Ertheilung

dieser Konzession an, mit dem Vorbehalte, ihm die Ermächtigung

zu geben, bezüglich der Detailbestimmungen der Konzession
daö Geeignete festzusetzen.

Sahli, Direktor der Enlsumpfungen und Eisenbahnen,
als Berichterstalter. Es ist Ihnen bekannt, daß in neuerer Zeit
im Jura verschiedene Eisenbahnprojette auftauchten, die sich in
zwei Richtungen theilen. Die Interessen deS St. JmmerthaleS
fordern die Verlängerung der Linie von Besançon nach Locle
und La-Chaur-de-sondS mit Anschluß an die Centralbahn in-
Biel, während die andern jurassischen Bezirke eine von der
französischen Grenze ausgehende Linie verlangen, dir sich über
Prunlrut und Delsberg ausdehnen, und von letzterer Ortschaft
aus einerseits mittels einer Zweigbahn bei Ollen oder Biel auf
die Ccntralbahn, andererseits durch eine zweite Zweigbahn der



BirS entlang auf Basel einmünden würde. Diese Projekte
blieben bis dahin bloße Projekte. Günstig ist der Umstand für
die Sache, daß keine dieser Linien die andere ausschließt, und
eS wäre somit zu wünschen, daß sämmtliche zu Stande kommen
möchten, wozu aber keine Aussicht vorhanden ist. In jüngster
Zeit erwartete man die Erbauung einer französischen Eisenbahn
bis Delle, wodurch daö Comite cke i'^joic sich veranlaßt sah,
«ine Konzession für die Verlängerung der Linie von Delle nach
Pruntrut zu verlangen. Das betreffende Gesuch wurde mir
erst letzten Sonntag zugestellt, mit dem Wunsche, daß man eS

noch in dieser Sitzung behandle, damit eS der nächstens
zusammentretenden Bundesversammlung vorgelegt werden könne.
Der RegierungSraih, welchem nicht Zeit übrig blieb, um sich
mit den Detailöbestimmungen der Konzession zu befassen,
beantragt Ihnen die grundsätzliche Ertheilung der Konzession mit
Vorbehalt späterer Festsetzung der einzelnen Bestimmungen.
Ueber die erste Frage, ob die Konzession prinzipiell zu genehmigen

sei, kann man nicht im Zweifel sein, denn eS läßt sich

nicht verkennen, daß der Jura in Betreff der Eisenbahnen gegenüber

dem alten Kanton sich im Nachtheile befindet. Die zweite
Frage, inwieweit die Konzession zu modifiziren sei, wäre an
Pen RegierungSraih zu näherer Untersuchung zurückzuweisen.
Die Erstellung der fraglichen Eisenbahn hängt von der Linie
von Montbäliard nach Delle ab, und um nichts zu versäumen,
glaubte das Komite sofort das KonzesstonSgesuch eingeben zu
sollen. Ich empfehle Ihnen daher den Antrag deS RegierungS-
ratheS zur Genehmigung.

Kaiser unterstützt den Antrag deS RegierungSratheS in
dem Sinne, daß durch die Ertheilung der vorliegenden
Konzession einem spätern Konzessionsbegehren zu Erbauung der
Hauptlinie nicht vorgegriffen werden solle; ferner wird darauf
aufmerksam gemacht, wie dringend die Erstellung von
Eisenbahnen für den industriellen Jura, besonders auch für den
Amtsbezirk Pruntrut sei; endlich weist der Sprechende auf die
Vorarbeiten hin, welche das in letzter Zeit gebildete jurassische
Eisenbahnkomite angeordnet hat, so daß wahrscheinlich aus die
nächste Großralhssitzung ein Konzessionöbegehren vorgelegt werde.

Der Antrag des Regierungsrathes wird durch das
Handmehr genehmigt.

Endliche Redaktion der zweiten Berathung deS

Gesetzes über die Sekundärschulen und deS Gesetzes
über die Kantonsschulen deS KantonS Bern.

(Siehe GroßrathSverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 171 ff.)

Nach dem Antrage des Herrn Erziehungsdirektors
als Berichterstatter wird die Redaktion folgender Paragraphen,
bezüglich welcher bei der zweiten Berathung Anträge erheblich
erklärt worden sind, ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt:

1) Gesetz über die Sekundärschulen.

Die letzte Zeile des § 13 erhält folgende Fassung: „Freistellen

zu errichten, welche jedoch auch als halbe oder
Viertelsfreistellen vergeben werden können."

Bei § 14 werden die Worte „der Schultasse" ersetzt durch:
„deS Schulfonds".

Der § 26 erhält folgenden Zusatz: „Auf diesen Tag sind

sämmtliche Lehrerstellen an den Sekundärschulen, Progymnasten
und Kollegien vakant erklärt."

t8t

2) Gesetz über die KantonSschulen.

Der 8 20 erhält folgenden Zusatz: „Auf diesen Tag sind
sämmtliche Lehrerstellen an der Elementarschule und dem höhern
Gymnasium in Bern vakant erklärt."

Dekrets-Entwurf

Der Große Rath deS KantonS Bern,

in Betrachtung,

daß infolge der widersprechenden Auslegungen, welche der
Art. 6 deS Gesetzes vom 27. Mai 1847 über die Aufhebung
der GeschlechtSbeistandschaften im alten Kantonstheil erfahren
hat, eine Erweiterung desselben noch vor der Revision des
Gesetzes alS dringend nothwendig erscheint;

auf den Bericht und Antrag der Direktion der Justiz und
Polizei und des RegierungSratheS,

beschließt:

Art. 1.

Der Art. 6 deS EmanzipationSgesetzeS vom 27. Mai 1847
ist in Zukunft nicht nur auf die Wittwen, sondern auch auf
die Ehefrauen von Güterabtretern oder GeltStagern und auf
die Abgeschiedenen anzuwenden.

Art. 2.

Das gegenwärtige Dekret »ritt nach seiner ersten Berathung
vom Jage seiner Bekanntmachung hinweg provisorisch in Kraft.

(Erste Berathung.)

Migy, Vizepräsident deS RegierungSratheS, als
Berichterstatter. Sie wissen, daß der Gesetzesentwurf über Modifikation

deS Gesetzes über die Aufhebung der GeschlechtSbeistandschaften

vom 27. Mai 1847 zur Begutachtung zurückgewiesen
wurde. In der letzten Zeit gab eine abweichende Rechtsprechung

deS Obergerichtes Anlaß zur Ergänzung des Gesetzes
von 1847 und zwar noch vor dessen Revision. Während nämlich

sowohl daS Obergericht als der Regierungsrath früher den
8 6 des erwähnten Gesetzes nach seinem Wortlaute angewandt
und den Ausdruck „Wittwe" in seiner gewöhnlichen Bedeutung
genommen hatte, dehnte daS Obergericht in einem seiner
Urtheile vom Jahre 1855 die Bedeutung deS Wortes „Wittwe"
auch auf die Ehefrauen von Güterabtretern oder GeltStagern
und auf die Abgeschiedenen aus. In dieser Anwendung des
Gesetzes durch das Obergericht liegt nicht sowohl eine

Auslegung als eine Vervollständigung des Gesetzes, wozu daS

Obergericht nicht kompetent ist. Jedermann weiß, was unter
einer Wittwe verstanden ist. Der RegierungSraih wollte dem

Obergerichte nicht auf diesem Wege der Gesetzesauslegung folgen ;
daraus erwuchs aber der Uebelstand, daß beide Behörden bei
der Anwendung deS Gesetzes verschiedener Ansicht waren, und
man hielt eS daher, obschon die Revision deS Gesetzes von
1847 nicht lange auf sich warten läßt, für dringend, diesen

Uebelstand zu beseitigen. ES wird Ihnen nun vorgeschlagen,
den 8 6 deS Gesetzes vom 27. Mai 1847 in dem Sinne zu
erweitern, daß dieser Paragraph künftig nicht nur auf die

Wittwen, sondern auch auf die Ehefrauen von Güterabtretern
oder GeltStagern und auf die Abgeschiedenen anzuwenden sei.

Dieser Vorschlag wird einerseits im Interesse einer gleichmäßigen
Gesetzesanwendung, andererseits auch aus dem Grunde gemacht,
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daß nicht der Regierungörath mit Verantwortlichkeitsprozessen
bedroht werden könne, welche infolge allfälliger Nichtigerklärung
von Verhandlungen, die auf seine Weisung hin vorgenommen
worden, entstehen möchten. Ich empfehle Ihnen daher das
Eintreten, die Behandlung des Dekretes in glodo und dessen

Genehmigung.

Anderegg wünscht darüber Auskunft zu erhalten, wie
eS in Bezug auf die bisher abgeschlossenen Verträge gehalten
werden solle.

Herr Berichterstatter. Darüber wird durch dieses Dekret

nrcht entschieden. Wenn man dasselbe rückwirkend machen

wollte, so hätte eS große Uebelstände zur Folge. Mann könnte

dieses auf dem Wege der authentischen Interpretation beschließen,

aber Sie würden damit entweder dem Regierungsrathe oder

dem Obergerichte in's Gesicht schlagen. Deßhalb ist eS besser,

mit Stillschweigen darüber hinwegzugehen. Erheben sich

Streitigkeiten, so ist das Obcrgericht da, um darüber zu entscheiden.
Viele Prozesse werden kaum daraus entstehen.

Dr. Manuel. Ich glaube auch, daß eS nöthig sei, diesen

Artikel zu interpretiren, weil bekanntlich mehrere obergerichtliche
Urtheile mit demselben in Widerspruch kamen. Ich glaube,
wenn man den Art. 6 in seinem ganzen Inhalte zusammenfaßt,
so liege der Grund, warum man gegenüber der Wittwe, an
welche die väterliche Gewalt überging, eine Beschränkung
aufstellt, darin, zu verhindern, daß sie nicht zum Nachtheil der
Kinder vom älterlichen Vermögen Gebrauch mache, bis die

Theilung stattgefunden hat. Dieser Grund ist aber bei
Ehefrauen von Güterabtretern oder GeltStagern und bei Abgeschiedenen

nicht vorhanden, weil hier von einer Theilung nicht die
Rede ist. Der Gesetzgeber nannte daher im Art 6 nur die

Wittwe, und nicht auch die andern Ich finde, die Interpretation

des Wortes „Wittwe", wie sie von anderer Seite beantragt

wird, gehe so weit, "daß sie nicht leicht zu rechtfertigen sei,

und stelle daher den Antrag, den s 1 folgendermaßen
abzuändern: „Der Art. 6 des EmanzipationSgesetzes vom 27.. Mai
1847 ist in Zukunft nur auf die Wittwen, und nicht auch auf
die Ehefrauen" u. s. >v. (das Uebrige wie im Entwürfe).

Andere gg unterstützt den Antrag deS Herrn Präopi-
narrten.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, eS sei besser,

daS Gesetz in dem Sinne zu erweitern, wie es Ihnen vom
RegierungSralhe vorgeschlagen wird, damit auch die Ehefrauen
von Güterabtretcrn und Geldslagern, so wie die Abgeschiedenen
der nämlichen Beschränkung unterworfen seien, wie die Wittwen.
Durch den Geldstag verliert der Ehemann die Gewalt über
das Vermöge» der Frau, und es fragt sich also, wie weit sie

darüber verfügen könne. Die Schwierigkeit liegt in den gesetzlichen

Bestimmungen über die Erbschaftsberechtigung der
Kinder, welche nach dem bernischen Gesetze nur eine eventuelle
ist, während daS französische Recht durch eine gehörige
Ausscheidung des Vermögens viel besser dafür sorgt Man will
daher gegenüber den Ehefrauen von Güterabtretern oder GeldS-

tagern, so wie gegenüber den Abgeschiedenen zu Vermeidung
des MißbrauchS ihrer Gewalt die nämliche Garantie aufstellen,
wie gegenüber den Wittwen.

Abstimmung!

Handmehr.Für daö Eintreten
Für den § 1 nach Antrag deS RegicrungS-

ratheS 66 Stimmen.
Für den An'rag deS Herrn Manuel 14 „
Für den unangefochtenen Theil deS Dekrets Handmehr.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche.

Auf den Antrag deS Regierungsrathes und der
Direktion der Justiz und Polizei werden ohne Einsprache
durchS Handmehr abgewiesen:

1. Die Burgcrgemeinde Ezelkofen mit ihrem erneuerten
Gesuch um Nachlaß der ihr wegen unbefugter WaldauS-
rcutung auferlegten Buße von Fr. 75.

2. Johannes Walther, Gießer in Oberburg, mit dem
Gesuch, daß ihm die am 2. Mai l856 vom Amtsgericht
Burgdorf wegen Mißhandlung auferlegte unabkäufliche
Leistungsstrafe von sechs Monaten in abkäufliche
umgewandelt werde.

3. Jakob Tanner von Langnau, gewesener Pintenwirth zu
JrriSberg, jetzt zu Oberwangen, mit dem Gesuch, daß ihm
die am 13. Jänner 1853 vom Polizeirichter von Laupen
wegen WiderHandlung gegen daS Ohmgeldgesetz auferlegte
Buße von Fr. 655. 86 erlassen werden möchte.

4. Margaritha Ernst, geborne Winterberger, von Aarau,
wohnhaft in Mciringen, mit dem Gesuch, daß ihrem
Ehemann, Johann Friedrich Ernst, gewesener Schreiber
in Meiringen, der noch ungefähr die Hälfte betragende
Rest der zweijährigen Kanlonsverweisung, zu welcher
derselbe wegen Betrugs verurtheill worden ist, erlassen werden
möchte.

5. Johann Lüdi von Heimiswyl, gcwes. Gremplcr in Bern,
welcher am 21. Dezember 1852 von den Assisen des
Mittellandes wegen Hehlerei zu l'/z Jahren Zuchthausstrafe

verurtheill worden und der, nachdem diese Strafe
behufs der Auswanderung durch Verweisung aus der
Eidgenossenschaft ersetzt worden, aus Amerika zurückgekehrt
ist, mit dem Gesuch, eS möchte ihm der Rest der Vcrwei-
sungsstrafe erlassen werden.

6. Johann Hofer von Arni, wohnhaft zu Lüthiwyl, und
Ulrich Whß von Landiswyl, wohnhaft zu Aini, welche
am 29. Dezember 1855 vom Polizeirichter von Konolfin-
gen wegen verbotenen Kartoffelbrennenö zu Geldbußen
verurtheill worden sind, mit ihren Gesuchen, es möchten
die gegen sie crgangenen Urtheile aufgehoben und daS von
ihnen infolge derselben bereits Bezahlte ihnen zurückerstattet
werden.

7. Christian Je» ni von Homberg, Bäcker in Bern, am 24.
Mai 1856 von der obergerichilichen Polizeikammer wegen
Kuppelei korreklioncll zu 36 Tagen verschärfter Gefangenschaft

und drei Jahren Kanlonsverweisung verurtheilt, mit
dem Gesuche, eS möchte ihm die Kanlonsverweisung erlassen
werden.

8. Johann Ulrich Tellenbach von Obeithal, am 17. Okt.
1855 vom Amtsgericht Konolfingen wegen DiebstahlS zu
sechs Monaten Zuchthaus vcrurtheilt, mit dem vom Ein«
wohnergemeindrath von Oberthal eingereichten Gesuche,
es möchte ihm der Rest dieser Strafe erlassen wereen.

Dagegen wird ebenfalls nach dem Antrage deS Regie-
rungsratheS durchs Handmehr beschlossen, den nicht mehr
einen Viertel betragenden Rest der dem Bendicht Steiner
von Schöpfen vom Assisenhofe deS Seelandes am 19. April
1852 wegen Falschmünzung peinlich auferlegten fünfjährigen
KantonsverwcisungSstrafe in Eingrenzung in seine Heimaihge-
meinde Schöpfen von gleicher Dauer, verbunden mit WirihS-
hausverbot, umzuwandeln.



Schließlich wird noch ein Anzug deS Herrn Großrath
Feune und neun anderer Mitglieder aus dem Jura verlesen,
mit dem Schlüsse:

ES möchte das Bergwerkgesetz vom 24. März 4853
einer Revision unterworfen und sowohl mit der Verfassung

als mit den im Kanton bestehenden Civilgesetzen in
Einklang gebracht werden.

Schluß der Sitzung: 2'/j Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 27. Juni 1356.

Morgens um 7 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Balsiger, Bühlmann,
Clemen?on, Gerber, Jmobersteg, Mauerhofer, Moser, Gottlieb;
Müller, Arzt; Ratz, Schmid, Teuscher, Wagner und Wyß;
ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold, Amstutz, Botteron,
Brechet, Bützberger, Carrel, v. Erlach, Fischer, Friedli, Gygar,
Hennemann, Jmhoof, Friedensrichter; Joß, Karlen, Karrer,
Kasser, Kilcher, Kipfer, König, Kohler in Pruntrut, Krebs in
Albligen, Küng, Lempen, Marquis, Masel, Methêe, Morel,
Morgenthaler, Müller in Hofwyl, Oeuvray, Otth, Prudon,
Reber, Rebmann, Retchenbach, RöthliSberger, Gustav; Rubin,
Schären in Spiez, Scholer, Seiler, Sterchi, Teurillat und
Wirth.
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Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Vortrag des RegierungSratheS und der Direktion
der Entsumpfungen und Eisenbahnen über Ausführung
der schwimmenden Eisenbahnen und der Jurage-
wässerkorrektion, mit folgenden Schlüssen:

In erster Linie.

a. Der Kanton Bern betrachtet die beiden Unternehmungen
der Juragewässerkorrektion und der schwimmenden
Eisenbahnen als zusammenhängend und ein Ganzes bildend.

I>. Derselbe erklärt sich bereit, diese Gesammtunternehmung
vereint mit dem Bunde und den übrigen betheiligten Kantonen

im Selbstbau auszuführen.

In zweiter Linie.

c. Der Kanton Bern spricht sich im Grundsatze für die von
den Gebrüdern H. und C. Rappard verlangte Konzession
zur Anlage schwimmender Eisenbahnen zwischen Biel und
Jferten aus.

Demnach sei zu beschließen:

4) Der Regierungsrath hat sofort die geeigneten Unterhandlungen,

zunächst mit den betheiligten Bundes- und
Kantonalbehörden, sowie mit der Gesellschaft der schweizerischen
Centralbahn, eventuell mit den Herren Rappard einzuleiten,
um die Frage zu einer endlichen Entscheidung zu bringen.

2) Der RegierungSrath ist angewiesen, die in erster Linie
beantragte Unternehmung aus dem Gesichtspunkte deS
Kantons einer nähern technischen und finanziellen Prüfung
zu unterwerfen.

3) Der Kanton Bern versagt jede Konzession zu einer Land¬
eisenbahn zwischen Biel und Jferten.

Sahli, Direktor der Entsumpfungen und Eisenbahnen,
als Berichterstatter. Ich habe den Ausdruck des Bedauerns
vernommen, daß man eine so wichtige Angelegenheit, wie die
vorliegende, so schnell vor den Großen Rath zur Entscheidung
bringe. Ich theile dieses Bedauern und wünschte, daß die
Mitglieder des Großen Rathes sich mit aller Ruhe und Gründlichkeit

mit dem Gegenstande vertraut machen könnten; ich
wünschte eS um so mehr, als darin eine Garantie läge, daß
die Anträge der Regierung um so eher genehmigt würden.
Aber Eisenbahnen und Eisenbahnfragen lassen nicht auf sich
warten. Wer da zu spät kommt, der hat hier wie überall den
Schaden. ES handelt sich hier um ein Unternehmen, durch
welches das Mittel geboten werben soll zur Ausführung des
großen Unternehmens der Juragewässerkorrektion. Uebrigens
ist zu bemerken, daß eine so außerordentliche Eile nicht
stattgefunden hat. Die Frage, um deren Lösung es sich handelt,
ist seit langen Jahren in den Behörden anhängig, in denselben
herumgeschleppt worden, und was neu ist, ist nur die Form,
in welcher sie zur Behandlung kommt, aber die Frage selbst ist
eine öffentliche, über die sich Jedermann orientiren konnte. Ich
werde bet Erörterung deS Gegenstandes mit Millionen rechnen
müssen, aber ich bitte die Versammlung, deßhalb meine Rechnung

nicht mit Mißtrauen aufzunehmen. Ich wünschte mit
Batzen rechnen zu können und bin überzeugt, daß ich bei Vielen
eher Eingang fände, allein vergessen Sie nicht, daß eS nicht
darauf ankommt, wie die Zahlen heißen, wenn die Grundsätze
richtig sind, auf die sie sich stützen. Längst befand sich daS See-
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land in dem traurigen Zustande, wo der Menschenfreund helfen
möchte, aber nicht helfen kann. Heute können Sie helfen, oder

wenigstens viel dazu beitragen, daß geholfen werde. Erlauben
Sie mir mit kurzen Worten den Zustand zu beschreiben, in
welchem sich das Seeland befindet, den Zustand, wie ich ihn
aus eigener Anschauung kennen lernte. Wenn Sie das Ge«

biet zwischen Aarberg und Meienried, von da nach Nidau und
Viel, dem See entlang bis Landeron und St. Johannsen
überblicken, so haben Lie ein Gebiet des SumpfeS, auf der ganzen
Ebene ist keine Fruchtbarkeit, nur MooS und Lische wächst
darauf; und wenn Sie die Beschaffenheit des Bodens, die

schöne Lage der Gegend betrachten, so muß man sich sagen:
wenn dieser Boden entsumpft, angebaut, mit Bäumen bepflanzt
werden könnte, so würde eS ein wahres Paradies, eine der

schönsten Gegenden des Landes geben. Begeben Sie sich aber

an die Aare, waS finden Sie? Kein regelmäßiges Flußbett,
die Aare theilt sich in hundert Arme, und Sie kennen von
Aarberg bis Meienried den ruhigen Fluß nicht mehr, welcher

hier vorbeifließt. Am einen Orte strömt er gegen daS Ufer an
und reißr davon weg. hier bildet sich eine Insel, die morgen wieder
verschwindet, dort häuft das zusammengeschwemmte Geschiebe
Sandbänke auf. Bei Meienried strömt die Aare mit aller
Gewalt gegen das linke Ufer, im Hintergründe liegt Meienried,
täglich wird das Ufer angefressen, und diese Ortschaft schwebt
in der größten Gefahr, wenn irgend eine Ueberschwemmung
wieder eintritt, weggeschwemmt zu werden. Wenn diesem
Zustande nicht Abhülfe gewährt wird, so werden wir eines Morgens

die Nachricht erhalten: Meienried ist verschwunden! Noch

mehr: wenn die Aare wieder anschwellen sollte, so riSkiren wir,
daß sie auch obenher austreten und Unglück verursachen wird.
Wenden Sie sich nach Nidau, so haben Sie ein neues Schauspiel

deS EntseMS und deS SchreckcnS vor den Augen, und
ich kann Sie versichern, daß die Abgeordneten der Regierung
und deS BundeSratheS eigentlich mit Niedergeschlagenheit
zurückkehrten. Wohl erwarteten wir den Anblick einer traurigen
Verwüstung, aber daS erwarteten wir nicht. Der ausgetretene See
hatte ringS um Nidau herum AUeS überschwemmt, das ganze
Gelände mit Schlamm bedeckt und Futter und Gartengewächse
zu Grunde gerichtet. Die Promenade stand unter Wasser und
die Bänke derselben ragten aus dem Wasser hervor. Trauer
lag auf den Gesichtern der Bewohner dieser Gegend, man sah
kein freudiges Gesicht, Alles war stille, nur ein Lobgcsang der
Frösche im Sumpfe unterbrach das Schweigen. Noch größer
ist die Ueberschwemmung bei Landeron und St. Johannsen, die

Felder stehen unier Wasser, und als wir bei St. Johannsen
auf den Thurm stiegen, sahen wir eine eigentliche Sündfluth.
Ueber die Straße zu kommen war uns unmöglich, wir mußten
in einem Schiffe hinfahren. Gartengewächs und Feldfrüchte
sind zum großen Theile verloren, und mancher Familienvater,
der einen schönen Ertrag daraus zu ziehen hoffte, ist jetzt
sozusagen auf der Gasse Es wurde mir erzählt, daß viele
Familien ihr einziges Vieh, ihre Kühe, Schafe, Ziegen verkaufen
mußten, weil sie kein Futter mehr für dasselbe haben. Wenn
ein solcher Zustand einmal in einem Menschenaller vorkömmt,
so mag man sich darüber leichter trösten, aber wenn er sich von
Zeit zu Zeit immer wieverholt, so muß eine, solche Gegend zu
Grunde gehen DaS Seeland hat eine thätige, arbeitsame
Bevölkerung, die bisher ihr Unglück mit stiller Ergebenheit
hinnahm und ertrug; daS Seeland bettelte nicht, aber man riSkirt,
daß die Ueberschwemmung alle 2—3 Jahre wiederkehrt, und da
kann man sich nicht verhehlen, daß die Bevölkerung in die
Länge den Schaden nicht tragen kann. Dieser Schaden ist
also nicht ein einmaliger, sondern ein wiederkehrender, er betrifft
nicht eine reiche, wenn auch arbeitsame Bevölkerung, und die
Aussicht in die Zukunft ist traurig. — Ist daS Seeland allein
dabei betheiligt? Das ist nicht der Fall, sondern ich glaube
allerdings, der ganze Kanton werde dabei bedeutend in
Mitleidenschaft gezogen, und ich werde dieß mit kurzen Worten
begründen. Es ist nicht zu verkennen, daß wenn an einem
Körper sich ein krankes Glied befindet, der ganze Körper mehr
oder weniger darunter lridet. Das Seeland ist ein wichtiges
Glied unseres KanlonS, und wenn dieser Landestheil fortdauernd

unter dem Drucke eines solchen Zustandes leidet, so empfindet
eS der ganze Kanton mit ihm. Ich fürchte zwar nicht, daß
das Seetand ein Amt Schwarzenburg werde, wenn man irgend
etwas thut, aber daS fürchte ich, daß der Wohlstand dieses
LandeStheiles bedeutend sinke, und das würde der ganze Kanton
fühlen. Aber auch in anderer Beziehung hat der Staat ein
hohes Interesse, Hand an'S Werk zu legen, indem er dafür zu
sorgen hat, daß die Schifffahrt nicht gestört werde. Schon
jetzt haben die Schiffer auf einzelnen Strecken infolge der
Verschlammung und Berschwemmung deS Geschiebes Mühe
durchzukommen, was namentlich auch bei der Holzausfuhr zu
berücksichtigen ist. ES sind aber noch andere Gründe, welche
dafür sprechen, daß beförderlich Hand an'S Werk gelegt werde.
Der Staat hat ein Obereigenthumsrecht auf dem großen Moose,
die durch die Entsumpfung desselben erzielte Verbesserung deS

Bodens kommt nicht nur dem Seelande zu gut, sondern auch
dem Staate. Ader mehr als das Alles: eS wird sich im
Seelande, wenn einmal die Entsumpfung ausgeführt ist, eine
nationale Dichtung entfalten, wie nicht leicht in andern
Gegenden, denn der überschwemmte LandeStheil gehört durch seine
Bodenverhältnisse und Lage zu den schönsten Gegenden des
Landes. Reue Dörfer werden entstehen, neueS Leben wird sich

auf dem der Kultur wiedergegebenen Gebiet entwickeln; wir
werden vielleicht ein zweites Amt Burgdorf dort heranblühen,
vielleicht eme Bevölkerung von 30,000 Seelen sich ansiedeln
sehen. DaS sind die Gründe, warum der Staat als mitbe«
theiligt Hand an'S Werk legen soll. Aber gesetzt, daS Seeland
wäre einzig betheiligt, so möchte ich fragen, wer eS sei, der
auS bloßem Pariikularinteresse diesem Landestheile nicht helfen
möchte. Ich möchte hier den Grundsatz aufstellen: Einer für
Alle und Alle für Einen! Dieser Grundsatz kehrt sich in seimr
Anwendung alle Tage um, heute so, morgen anders. Wenn
ich frage, was bisher in der vorliegenden Angelegenheit
geschehen sei, so kann ich ziemlich kurz darüber hinweggehen. Ich
will übergehen, waS seit 150 Jahren geschehen, ich will an
dasjenige anknüpfen, waS seit 1839 gethan wurde. Damals
wurde eine Vocbereitungsgesellschaft für die Juragewässerkorrek«
tion gebildet, welche die Aufnahme von Vermessungen und
Plänen anordnete, um zu uniersuchen, wie die Entsumpfung
am besten ausgeführt werden könnte. Seilher erschien eine
Masse Schriften, Pläne, Berechnungen, der Gegenstand wurde
durch ein so reichhaltiges Material allseitig beleuchtet, daß man
sagen konnte: jetzt steht man, wo die Sache hinaus will, und
wenn wir das Geld haben, so können wir zur Ausführung
schreiten. In neuerer Zeit waren eS namentlich zwei Pläne,
welche die Aufmerksamkeit der Betheiligten auf sich zogen.
Einerseits war eS der Plan deS Herrn Oberst La Nicca, nach
welchem die Aare bei Aarberg in den Bielersee geleitet würde,
um dort ihr Geschiebe abzulegen, während die Becken der drei
in Verbindung mit einander stehenden Seen einen natürlichen
und großartigen Regulator für den Wasserstand der Juragewässer
bildeten und eine entsprechende Senkung der Seespiegel durch
einen genügenden Abflußkanal aus dem Bielersee bewirkt würde.
Gleichzeitig würde dadurch für den Handel und Verkehr von
Solothurn bis Jferten eine sehr schöne Wasserstraße gewonnen.
Dieser Plan wurde mit wenigen Ausnahmen allseitig als gut
und rationell aràkannt, ich hörte sehr wenige Bedenken dagegen
äußern und die öffentliche Meinung ist sehr dafür eingenommen.
Dag ger, ist es richtig, daß, da eS sich um eine Totalkorrektion
handelt, die Kosten sehr bedeutend sind und sich daher in finanzieller

Beziehung große Schwierigkeiten zeigten. Man fand,
daß die Summen, welche die Ausführung deS WerkcS
erforderte, kaum zu erschwingen seien, und daS war der Grund,
warum man auf den Gedanken einer theilweifen Korrektion
kam, weil man sah, daß etwas gethan werden müsse. Infolge
einer Konferenz der bethciligten Kantone nahm der BundeSraih
sich der Sache ernster an als früher und ernannte drei Erperten,
welche zu untersuchen hatten, ob eS nicht möglich sei, auf dem
Wege einer Partialkorrektion zu helfen. Die Erperten
entwarfen einen Plan, dessen Ausführung weniger kostet, aber
auch weniger hilft. Dieser Plan hätte darauf berechnet sein
sollen, daß später derjenige des Herrn La Nicca hätte ausgeführt



werden können, aber diese Bedingung wurde von den Bundes«
erperten nicht eingehalten. Ihr Plan bezweckt im Wesentlichen
eine Korrektion des Aar«, Zihl- und Broye-BelteS, wobei «in
Theil ihrer Arbeiten durch die spätere Ausführung des PlaNeS
des Herrn La Nicca überflüssig würde. Gegen die Ausführung
der Partialkorrektion nach dem Plane der eidgenössischen Er«
perten erhoben sich vielseitige Bedenken, sowohl von Seite der
seelänvischen Gemeinden Büren, Arch und Rüthi, als aus dem ^

Oberaargau und aus dem Kanton Solothurn, und die dahe.
rigen Gegenvorstellungen stützten sich auf die Ansicht, wenn
diese Korrektion am einen Orte helfe, so schade sie am andern
wieder. Wir haben Erfahrungen gemacht, was Partialkorrek-
tlvnen für Folgen haben; so hier an der Aare, für deren
Korrektion während einer Reihe von Jahren über 2 Millionen
ausgegeben wurde», während man mit dem nämlichen Gelde
eine gänzliche Korrektion hätte ane führen können. Daß etwas
geschehen müsse, darüber war man einverstanden, und da die

Ausführung des Planes des Herrn La Nicca zu kostspielig
schien, so beriethen sich die Abgeordneten der beiheiligten Kantone

mit denjenigen des BnndeS über die Ausführung veS

PtaneS der Erperirn und verständigten sich vorläufig über das
Beitragsverhältniß an die Kosten, welche auf 6,100,000 Fr.
veranschlagt waren, infolge dessen hätte der Kanton Bern
2,500,000 Fr. beizutragen, und was sehr wichtig ist, er müßte
dabei die Korrektion der Aare von Aarberg bis zum neuen
Hägnidurchstich überdieß auf sich nehmen, welche Korrektion,
sehr gering angeschlagen, auf 850,000 Fr. zu stehen käme, so

daß der Beitrag deS Kantons Bern bei der Ausführung deS

Planes der BundeSerperten sich im Ganzen auf 3,350,000 Fr.
belaufen würde. Mittlerweile reichte Herr vr. Schneider, der
sich seit Jahren um die Ausführung der Juragewässerkorrek
lion in sehr aufopfernder und gemeinnütziger Weise verdient
gemacht hat, ein Kvnzessionsgesuch für eine Totalkorrektion nach
dem Plane des Herrn La Nicca sowohl bei der Bundesver.
sammlung als bei den obersten LandeSbchörven der bctheiligten
Kantone ein. Aber diesem Gesuche standen so viele formelle
und materielle Schwierigkeiten entgegen, daß von vornherein
Zweifel in dessen Ausführung erhoben wurden. Während
dasselbe noch bei den Behörden lag, langte ein zweites Konzes-
stvnSgesuch deS Herrn Konrad v. Rappard zu Erstellung und
zum Betriebe einer schwimmenden Eisenbahn von Viel bis
Jferten ein, worauf Herr 0r. Schneider sein Gesuch zurückzog,
weil nach seiner Ansicht das letztere Unternehmen demjenigen
der Juragewässirkorreklion bedeutend Eintrag thun müsse. Mit
dem G> suche des Herrn v. Rappard war die Bedingung ver«
bunden, daß für die Dauer von 30 Jahren keine mit der schwimmenden

Eisenbahn parallele Landbahn konzedirt werden dürfe;
dagegen anerbieten sich die Herren Gebrüder v. Rappard, gegen
Einräumung dieser Konzession eine Summe von it) Mill. Fr.
zur Ausführung der Juragewässerkorrektion zur Verfügung zu
stellen, und zwar 4 Mill. Fr. für dahin und weg und 6 Mill. Fr.
zu einem Zins von 4 «/<, mit jährlicher Amortisation von
10,000 Fr,; überdieß würde den beiheiligten Kantonen daS
Recht eingeräumt, sich bei dem Unternehmen bis zu einem
D.i ttheil zu belheiligcn. Es ist nicht zu verkennen, daß
diese Vortheile sehr bedeutend sind und dadurch die Möglichkeit
einer rationellen Durchführung der Juragewäfferkorreklion
bedeutend näher gerückt ist. Es fanden dann auch Konferenzen
bezüglich dieses Konzessionsgesuches am 30. und 31. Mai letzthin
von Seile der betheiligten Kantone und des Bundes stall, und
die Abgeordneten traten artiketweise auf das Gesuch ein; nur
die Abgeordneten von Neuenburg und Waadt erklärten, die

Eisenbahnfragen ihrer Kantone müßten zuerst entschieden werden,
bevor sie eintreten können, eine Erklärung, welche aus ver Natur
der Sache hervorgeht. Schon bei diesen Verhandlungen wurde
die Ansicht geäußert, es möchte am Besten sein, wenn die
betheiligten Kantone das Unternehmen der schwimmenden
Eisenbahnen auf eigene Kosten ausführen würden, indem sie dadurch
nicht nur den Gewinn hätten, welcher ihnen nun von den

Herren v. Rappard angeboten wird, sondern auch denjenigen,
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welchen die Herren v. Rappard für sich nehmen würden.
Momentan ging man von diesem Gedanken ab, weil man die
Möglichkeit der Ausführung etwas in Zweifel zog, und erst
bei der erfolgten Erklärung deS Herrn Bundespräsidenten
Stämpfli, daß er bereit sei, sich der Ausführung der Idee zu
widmen, glaubte ich, eS sei Zeit, dieselbe gellend zu machen.
Diesem Umstände verdankt der vorliegende Vortrag sein
Entstehen. Nach diesen einleitenden Bemerkungen gehe ich zu der
Frage über: was sind schwimmende Eisenbahnen? Sie sind
nichts anderes als besonders eingerichtete Dampfschiffe, welche
die Güterwagen der Landeisenbahn am einen Ufer aufnehmen,
um sie am andern wieder aus die Bahn zu bringen. Die
Einrichtung ist sehr einfach. Es fragt sich nur noch, ob eine
schwimmende Eisenbahn dem Verkehr und seinen Anforderungen
genüge, und da sage ich unbedingt ja. Die Realität und
Ausführbarkeit der schwimmenden Eisenbahnen ist bereiiS durch
die Prariö festgestellt, da solche schon seil mehreren Jahren in
Schottland und anderwärts bestehen. Die an Ort und Stelle
gesandten Erperten sprechen sich sehr günstig darüber auS, indem
sie erklären, daß die schwimmenden Eisenbahnen die Landbahnen
vollständig zu ersetzen im Stande seien. DaS Verhältniß der
Schnelligkeit zwischen schwimmenden Eisenbahnen und
Landbahnen ist ungefähr folgendes: der Gütertransport auf der
Landeisenbahn legt per Zeilstunde 3 Wegstunden, der Personentransport

per Zeitstunde 5 Wegstunden zurück; auf der schwimmenden

Eisenbahn beträgt die Geschwindigkeit beim
Gütertransport 2'/,—3 Wegstunden per Zeilstunde und beim Per-
sonentranSport 4—5 Wegstunden. Der Unterschied in der
Schnelligkeit ist also nicht groß, und am wenigsten beim
Gütertransport, wo eS auf eine Stunde nicht so viel ankömmt,
von Nachtheil. Schon beoor hierseits die Sache in Anregung
kam, haben sich die Erperten des Bundesrathes in Eisenbahnsachen,

die Herren Steffens»,» und Swinburne, sehr günstig über
die schwimmenden Eisenbahnen ausgesprochen und solche auf
dem Wallenstatterfte m Vorschlag gebracht, wo aber besondere
Schwierigkeilen deren Ausführung hinderten. Wir haben also
Gutachten Kon verschiedenen Sachverständigen. Auch in Bezug
auf die Sicherheit dieses Verkehrsmittels sind keine Schwierigkeilen

vorhanden, da die Dampfschiffe von gehöriger Festigkeil
sein werben, und anzunehmen ist, daß sie auf den Jura-Seen,
wo sie nicht den Stürmen der Nordsee ausgesetzt sind, allerdings
den regelmäßigen Dienst versehen können. In Bezug auf die
Annehmlichkeit läßt diese Einrichtung nicht nur nichts zu wünschen

übrig, sonder» sie bietet noch Vorzüge vor den Landeisenbahnen,

denn im Sommer ist es sicher angenehmer, auf dem
Verdecke eines Dampfschiffes zu sein, namentlich bei der Aussicht

aus reizende User, und im Winter in der Kajüte als im
Wagen der Eisenbahn. Ebenso leidet der Verkehr im Winter
nicht, da unsere Seen selten zufrieren und das Dampfschiff
mit Leichtigkeit das Eis durchschneiden könnte. Wenn die Frage
gelöst ist, daß die schwimmenden Eisenbahnen den Anforderungen

des Verkehrs genügen, so frage ich weiter: waS kosten
die schwimmenden Eisenbahnen? In dieser Beziehung theilte
ich bercllS in meinem schriftlichen Berichte Berechnungen mir,
welche sich theils auf Mittheilungen der Herren v. Rappard,
die mir mit großer Bereitwilligkeit entgegenkamen, theils auf den
Erpertenbericht stützen. Man nimmt an, daß 5 Personen- und
5 Waarenschiffe gebaut würden. Die Kost n eines Transportschiffes

für Güter werden aus 25l),l)l)<) Fr. veranschlagt, welche
Summe hoch genug ist, wenn man bedenkt, daß unsere gewöhnlichen

Dampfschiffe beiläufig aus 80,000 Hr. zu stehen kommen.
Ein Per/onendampfer wird aus 200,000 Fr. angeschlagen,
so daß Personendampfer 1,000,000 Fr., 5 Waarenschiffe
1,250,000 Fr. kosten würden. Nun müssen natürlich noch
Umladungsvorrichtungen an den Ufern getroffen werden; auch
hierfür liegt ein Voränschlag der Erperten vor, der hoch genug
ist, vielleicht bedeutend zu hoch. Die Kosten für eine Sialion
werden nach dem Beispiele Englands auf 3000 Pf. St.
berechnet, was für die drei Stationen Biel, Neuenburg und
Jferten 9000 Pf. St. ausmachen würde; gleichwohl w.rden
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die Kosten auf t2,000 Pf. St. oder auf 300,000 Fr. ange,
schlagen. Much dieß Kosten der tHafeneinrichtungen wurden
jedenfalls hoch genug angesetzt mit 550,000 Fr. Rechnet man
diese Ansätze zusammen, so ergibt sich eine Gesammisumme von
3,100,000 Fr., welche die schwimmenden Eisenbahnen mit allen
Porrichtungen kosten würden. Damit man aber bei dem
Boranschlage ja nicht zu tief gehe, setzte man für Unvorhergesehenes
noch 900,000 Fr. hinzu, so daß die Kosten in runder Summe
4 Millionen betragen würden, ein Kostenvoranschlag, der nach
meiner Ansicht genügen soll. Die ganze Einrichtung ist aus
einen bedeutenden Verkehr berechnet, und man nirnmr an, daß

ein GüiertranSportschiff l0-12 Güterwagen mit 2400 Centnern

Last, also bei dreimaliger Fahrt täglich ungefähr 7000
Centner befördern könne. Ich frage nun: was würde auf der

Wegstrecke von Biet bis Jferten eine Landeisenbahn kosten?

Nach der Berechnung der Herren La Nicca und Kocher käme

dieselbe auf 24—30 Mill. Fr. zu stehen, so daß sich zu Gunsten
der schwimmenden Bahn eine Differenz von 20—26 Millionen
ergibt. Indessen wurde der hierseuigen Berechnung nicht die

Summe von 24—30 Millionen, sondern das Verhältniß der

muthmaßlichen Rentabilität einer solchen Landeisenbahn zu
Grunde gelegt, weil man von oer Ansicht ausging, »ie fragliche

Linie würde kaum eine große Rentabilität haben, da sie

die schönsten Gelände durchschneiden müßte und mit besondern

Terrainschwierigkeiten zu kämpfen hätte. Man nahm an, die

Erbauung einer Landeisenbahn auf der genannten Strecke würbe
15 Millionen kosten, und zwar gestützt auf die gewöhnliche
Durchschnittsberechnung von Fr. >,200,000 auf die Wegstunde,
was auf 12'/, Stunden die Summe von 15 Millionen aus-
machen würde. Zieht man nun eitle Parallele zwischen dem

Unternehmen der schwimmenden Eisenbahn und demjenigen der

Landeisenbahn, so steht man, daß die Schwierigkeiten bei dem

letztem nicht geringer sind als bei dem erster», daß aber die

Erstellung einer Landeisenbahn nach dem Gutachten der Erperten
11 Millionen mehr kosten würde als die schwimmende Bahn.
Treffen diese Mehrkosten nur die Gesellschaft oder den Unter-
uehmer, welcher die Bahn ausführt? Nein, sondeyr auch den

Kanton, welchem ein bedeutender Theil des NationalreichihumS
entzogen wird, indem die Eisenbahn die schönsten Rebgelände
durchschnitte, die infolge dessen in jeder Beziehung weniger
abtragen würden. Untersuchen wir nun, wie groß die Kosten
der Juragewässerkorreklion sein dürften. Ich schicke hier die

allgemeine Bemerkung voraus, daß man sich dabei auf bloße
WahrscheinlichkeitSberechnungen berufen muß, denn eS ist noch
Niemand gekommen, der unS gesagt hätte: beim Franken, beim

Tausend kostet dieses Unternehmen so viel, und xs wird auch
in Zukunft Niemand kommen, der unS dieses sagt. Unter solchen

Umständen ist daher das einzige zuverläßige Mittel barin
gegeben, ein sehr hoheS Marimum der muthmaßlichen Kosten
anzunehmen, von dem man nach menschlicher Berechnung sagen

muß: eS wird nicht überschritten. Ein solches Marimum möcht«

ich hier der Kostenberechnung zu Grunde legen. Die Kosten
der Juragewässerkorreklion werden sich so oder anders gestallen,
je nachdem der Plan der BundeSerperten oder dxrjenigx deS

Herrn La Nicca ausgeführt werden wird. Die BundeSerperten
berechnen die Ausführung ihres Planes selbst auf 6'/,
Millionen, wobei die Korrektion der Aar« von Aarberg bis Büren
nicht begriffen ist. Herr La Nicca erklärt« in seine», Berichte,
der Voranschlag der Erperten sei zu tief, und wenn man die

Kosten richtig anschlagen wolle, so werde die Ausführung ihres
Planes so hoch kommen, als die Ausführung deö seinigen;
dabei könne aber durch den Plan der BundeSerperten nicht
gründlich geholfen werden. Der Plan des Herrn La Nicca
hat in Bezug auf die Kostenberechnung sehr verschiedene Beur.
«Heilungen erfahren. Herr Ingenieur Kuiter, der sich auch mit
diesem Gegenstände befaßte, berechnete die'Kosten auf 23
Millionen. Englische Ingenieure berechneten die ordentlichen Kosten
der Korrektion auf 18 Millionen und kamen im Ganzen auf
22'/5 Millionen, wobei 4'/, Millionen als Gewinn betrachtet
werden, so daß die eigentlichen Kosten deö Unternehmens sich auf

13 Millionen belaufen würden. Herr La Nicca, welchem man
auch ein Urtheil in solchen Dingen zutrauen muß, schlug die
Kosten der Ausführung seines Planes viel geringer an, indem
er selbst auf ungefähr 10 Millionen kam. Der Grund, warum
sein Kostenanschlag so abweichend ist, liegt vorzüglich darin,
daß er voraussetzt, bei der Ausführung deS Unternehmens könne
daS System der Adschwemmung zur Anwendung gebracht werden,

während die andern Erperten annehmen, eS müsse alles
Geschiebe durch die Schaufel beseitigt werden. Zwei andere
Techniker, nämlich die Herren Ingenieure Wehren und Rode in
Viel, kamen bei ihren Berechnungen zu dem Resultate, daß der
La Nicca'sche Plan um eine Summe von Fr. 15 Millionen
ausgeführt werden könne, wobei sie gleichzeitig daS Projekt so

modtfiziren, daß dessen Ausführung nur Fr. 10.6M,000 kosten
würde. Sie sehen, daß sehr verschiedene Berechnungen
aufgestellt wurden und daß es schwierig ist, den richtigen Mittelweg
zu treffen. Die meisten Berechnungen stehen unter 13 Millionen,
und wenn man diese Summe als Marimum annimmt, so geht
man so hoch, als man nach menschlicher Berechnung gehen
kann. Indessen blieb man nicht bei dieser Summe stehen,
sondern ich schlug noch eine Million dazu, so daß die Gesammisumme

sich auf 19 Millionen beliese. Ich glaube nicht, daß
in der Wirklichkeit diese Summe je erreicht werde und eS wurde
mir von sachkundigen Männern der Vorwurf gemacht, ich gebe

zu hoch bei meiner Berechnung, aber eS lag mir daran, nicht
die Sache möglichst günstig, sondern so darzustellen, wie sie
möglicher Weise im ungünstigen Falle sich gestalten kann. Ich
frage also: waö für ein Kapital wäre nöthig zu Ausführung
deS gesammten Unternehmens der schwimmenden Eisenbahn und
der Juragewässerkorreklion? Wir haben die Kosten der schwimmenden

Eisenbahn auf 4 Millionen, diejenigen der
Juragewässerkorreklion im Marimum auf 19 Millionen angeschlagen,
so daß die Ausführung beider Unternehmungen zusammen
23 Millionen kosten würde. In dieser Summe ist der Zinsen,
Verlust für die zwei ersten Jahre begriffen, während man
annimmt, daß nachher das Kapital auS der Rentabilität der
schwimmenden Bahn verzinst werden könne. Wie ist daS
Kapital herbeizuschaffen? Hier halte ich den Grundsatz fest, daß
daS ganze Unternehmen in Bezug aus das Finanzielle von der
übrigen Staatsverwaltung getrennt werden soll. Der Staat
trägt allerdings im Verhältniß seiner Betheiligung bei dem
Unternehmen die Chancen deS Gewinnes und Verlustes, aber
daS Unternehmen selbst soll von der Staatsverwaltung getrennt
bleiben. Das Kapital würde auf dem Wege deS Anleihen»
herbeigeschafft und zwar successiv, je nach der Ausführung des
Unternehmens. Man berechnet, daß im ersten Jahre 6
Millionen, im zweiten Jahre eben so viel verwendet würden; in
spätern Jahren im Verhältnisse zu den auszuführenden Arbeiten.
Bei der Aufnahme deS Kapitals müßte dafür gesorgt werden,
daß eine möglichst weitgehende AmonisalionSfrist festgesetzt
würde, damit unsere Generation, welche noch den Schaden zu
tragen hat, nicht zu sehr darunter litte; deßhalb wurde eine
Frist von wenigstens 40 Jahren angenommen, oder selbst (nach
dem Borschlage des Herrn v. Rappard) «ine solche von 75 Jahren.

Setzt man voraus, daß die vollen 23 Millionen für das
Unternehmen in Anspruch genommen werden müßten, so würden
sich die Beiträge nach der ausgestellten Skala folgendermaßen
gestalten:

Bund Fr. 6,032,786"«.
Bern „ 9.426,229»',.
Freiburg „ 3.016,393"/».
Solvthurn » 2,262,295»/,,
Waavt „ 1,508,196"/«.
Neuenburg „ 754,093",«,

"Fr. 23,000,000

Bern würd« sich also im ungünstigsten Falle für die in dieser
Skala berechnete Summe verpflichten. Ich gebe zu, daß diese
Summe allerdings eine sehr bedeutende ist, aber eS fragt sich
zunächst, ob sie gedeckt werden könne, und da halte ich dafür,



dieß könne vollständig geschehen. Ich werde dieß später
nachweisen und mache vor der Hand auf die Verpflichtungen
aufmerksam. zu welchen Bern sich bereits eventuell verstanden hat.
Für den Fall der Ausführung der Tvtalkorrektion nach dem

Plane deS Herrn La Nicca wurde bei frühern Konferenzen
eine Kostenbetheiligung von acht Millionen in Aussicht gestellt,
wovon Bern 3>/z Millionen zugefallen wären; nach dem Plane
der BundeSerperten wäre die Kostenbetheiligung des Bundes
und der Kantone auf Fr. 6.100,à zu stehen gekommen und
Bern ein Antheil von 2'/, Millionen zugefallen, wobei die
Korrektion der Aare von Aarberg bis Büren, welche auf
Fr. 850,000 angeschlagen werben kann, nicht begriffen ist. Die
Differenz zwischen der früher angenommenen Kostenbetheiligung
von acht Millionen beträgt also für Bern ungefähr sechs Mil,
lionen; dabei falle» aber folgende wesentliche Rücksichten in
Betracht. Die Annahme einer Betheiligung Berns mit neun
Millionen bei dem gesammten Unternehmen beruht auf der
Voraussetzung, daß die Kosten der Iuragewässerkorrektion sich

auf 10 Millionen belaufen werden, eine Voraussetzung, bei

welcher die bisher von Bern übernommenen Verpflichtungen
sicher nicht ausreichen würden; wir muffen immerhin noch etwas
nachgehen, wenn man überhaupt etwas thun will. Wird das
Unternehmen im Selbstbau ausgeführt, was hier vorausgesetzt
wird, so hätte man die Garantie, daß cS wirklich gut ausgeführt

werbe, während eine Gesellschaft namentlich bei der
Ausführung von Wasserbauten nicht diese Garantie gewährt,
da nirgend eine gehörige Aufsicht schwerer zu führen ist, als
gerade hier. Wenn man da nicht vorsieht, so kann eS geschehen,

daß später der Schaden wieder doppelt zurückkommt. Aber
noch mehr: wir erhalten durch diese Mehrdetheiligung bei den
Kosten ein Miteigcnthum an der schwimmenden Eisenbahn und
an deren Rentabilität, die sehr bedeutend sein wird. Dieß
führt mich auf die Frage zurück: sind gegründete Aussichten
vorhanden, daß die angenommene Gesammtsumme von 23
Millionen gedeckt werden kann? Nach meiner innigen
Ueberzeugung ist dieses der Fall. Die Zentralbahn und die West«
bahn werden voraussichtlich mindestens 4 °/<> rentiren. Es
versteht sich wohl von selbst, daß beide Gesellschaften kaum
gebaut haben würden, wenn sie eine solche Rentabilität nicht
vorausgesetzt hätten. Werfen wir einen Blick aus die Rentabilität

anderer Eisenbahnen in Frankreich und Deutschland,
wo dieselben auf einzelnen Linien 15-17 ",j> beträgt, so kann
darüber kein Zweifel bestehen; auch einzelne in der Schweiz in
Betrieb gesetzte Bahnstrecken remiren bereits bedeutend, und ihre
Rente wirb noch höher steigen, wenn einmal die Linien
zusammenhängend sind. Ich stelle aber ferner den Grundsatz fest:
die schwimmende Eisenbahn rentirt gleich der Landeiscnbahn.
Die schwimmende Eisenbahn hat den gleichen Verkehr, wie die
Zentratbahn und die Westbahn, welche auf sie einmünden; sie

ist eine Fortsetzung dieser Bahnen, und dieselben Vortheile,
welche den letztem m Aussicht stehen, müssen im Verhältniß
derselben Wegstrecke auch der schwimmenden Eisenbahn zu gut
kommen. Hierbei kommen aber noch verschiedene Faktoren in
Betracht, welche die Rentabilität der schwimmenden Bahn
erhöhen müssen. Wenn die Jurabahn und eventuell auch die
Verriereöbahn einmal vollendet sind und auf die schwimmende
Bahn einmünden, so wird dadurch der letztem ein beträchtlicher
Zufluß von Verkehr erwachsen. Auch der Umstand fällt in'S
Gewicht, daß die Linie über Soloihar», Biel, Neuenburg und
Ismen als die kürzeste zur Verbindung deö Nordens mit dem
Osten der Schweiz einen sehr bedeutenden Verkehr auf sich

ziehen und auch dann behalten wird, wenn die Linie über
Freiburg vollendet sein wird, was immerhin noch 4- 5 Jahre
dauern dürfte. Ueberdieß wird der schwimmenden Eisenbahn
ein Vortheil erwachsen, dessen die Landbahn entbehrt, nämlich
der Einfluß des Verkehrs von beiden Ufern, abgesehen von
dessen Vermehrung durch die ausgedehntere Schifffahrl auf den

Seen und den Anbau der Gegend infolge der Enisumpsung.
Auch werden viele Reisende im Sommer die Fahrt auf den

offenen Dampfschiffen über die Seen, den reizenden Ufern

entlang, wie im Winter in der warmen Kajüte dem Eisenbahnwagen

vorziehen. DaS sind alles Faktoren, die zu Gunsten
der Rentabilität der schwimmenden Eisenbahn sprechen. Wenn
nun hergestellt ist, daß die schwimmende Bahn gleich viel
rentirt, wie eine Landbahn auf derselben Strecke, fo darf sie

auch gleich viel kosten. Nun haben wir angenommen, daß die
Erbauung einer Landeisenbahn zwischen Biel und Ismen
15 Millionen kosten würde, eine schwimmende Eisenbahn auf
derselben Strecke darf ebensoviel kosten, und wird mithin im
Verhältniß eines Anlagekapitals von 15 Millionen rentiren.
Dieses Argument ist durchaus richtig, insofern der Satz richtig
ist, daß die schwimmende Eisenbahn gleich viel rentirt, wie die

Zentralbahn und die Westbahn auf der nämlichen Wegstrecke,
worüber ich nicht den geringsten Zweifel habe. Run kostet
aber die Ausführung der schwimmenden Eisenbahn nur 4
Millionen, so daß sich auf dem Anlagekapital ein Gewinn von
11 Millionen ergibt, oder zu 4 berechnet, ein ZinS von
Fr. 440,000 als ordentliche Mehrrente gegenüber einer 4
rentirenden Landeisenbahn. Dazu kommen noch andere Vortheile
der schwimmenden Eisenbahn, Vortheile, welche die Landbahu
nicht hat, und diese bestehen namentlich in den wohlfeilem
Betriebskosten, weil die Abnutzung an den Schiffen und dem
Schiffsmaterial sehr gering ist gegenüber der Abnutzung von
Schwellen und rollendem Material einer Landeisenbahn. Die
Kosten deS Betriebs und Unterhalts einer Landeisenbahn werden

durchschnittlich jährlich auf 4 "/o des GesammtanlagekapitalS
berechnet, was bei einem Anlagekapital von t5 Millionen eine
Summe von 600,000 Fr. ausmacht, während nach vorliegenden
Berechnungen die jährlichen Unterhaltungskosten einer schwimmenden

Bahn bloß Fr. 520,000 betragen würden. Die daraus
entstehende Differenz von Fr. 80,000 muß wieder als Gewinn
gegenüber der Landeisenbahn in Betracht gezogen werden, so

daß man mit einem Anlagekapital von 4 Millionen Franken
einen jährlichen Reinertrag von Fr. 520,000 erhalten würbe,
nämlich: einerseits eine Mehrrente von Fr. 440,000 gegenüber
einer 4 rentirenden Landeisenbahn, andererseits eine Ersparniß
an den Betriebskosten von Fr. 80,000. Welches Ergebniß stellt
sich nun in Betreff der Tilgung des Kapitals von 23 Millionen
herattS, die für das Gesammtunternehmen erforderlich wären
Die Konzession für die schwimmende Eisenbahn würde auf
30 beziehungsweise auf 99 Jahre ertheilt. Bei einem jährlichen
Reinerträge von Fr. 520,000 hätte man in 30 Jahren ohne
Zins einen Ertrag von Fr. 15,600,000, auf 99- Jahre wäre
derselbe noch bedeutender. Wenn auch die Bahn nicht mehr
15 rentiren würde, so wäre deren Ertrag doch immer noch
sehr bedeutend und würde immer noch der Normalwerth von
4 Millionen bei einem Rückkauf erlöst werden. Rechnet man
das Anlagekapital der schwimmenden Bahn selbst mit 4 Millionen
dazu, so ergibt sich eine Gesammtsumme von 19 Millionen.
Gesetzt aber, es könnten bloß 15 Millionen aus dem Eriraßc
der schwimmenden Bahn gedeckt werden, so wäre daS immerhin
eine bedeutende Summe, und es müßten dann noch 8 Millionen
durch Beiträge gedeckt werben. Nach der früher angenommenen
Betheiligungsskala würde auf den Kanton Bern ein Beireffuiß
von Fr. 3,333,333 fallen. Nun sind ungefähr 25,000 Juchar-
ten Land auf Bernerboden beiheiligt, und wenn die Juchante
durchschnittlich mit Fr. 100 belastet wird, so fielen auf das
betheiligte Grundeigenthum Fr. 2,500,000 und auf die Staatskasse

Fr. 833,333. Es müßte dieser Gegenstand durch ein
Gesetz über die Betheiligung der Grundeigenlhümer geregelt
werden. Eine Belastung von Fr. 100 per Jucharle wird als
Minimum betrachtet, und die Belegung des GrundeigenthumS
kann unter Umständen bis auf Fr. l25 gesteigert werden. Eine
nachträglich noch vorzunehmende Kanalisation der Möser würde
nicht über 3—400,000 Fr. kosten, welche Summe durch eine
Belastung des betheiligten GrundeigenthumS mit 12 — 17 Fr.
per Jucharle zu decken wäre. Die Belegung des GrundeigenthumS

würde auf nicht drückende Weise geschehen. So könnte
man z. B. in der Weise verfahren, daß vom dritten oder
vierten Jahre an, d h von dem Zeilpunkte an, wo die Kor-
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rcktion wirft, jede bctheiligte Jucharte im Durchschnitte Fr. 5

bezahlen würde, wovon Fr. 4 alS Zins und Fr. 1 als
Amortisation, so daß in 42 Jahren Kapital und Zinsen getilgt
wären. Bet einer Kostenbeiheiligung von 8 Millionen hat
Bern bereits einen verhältnißmäßigen Seitrag an diese Summe
zugesagt, und zudem wurde von Seile unsers Kantons in einem

Schreiben an die Vorbereitungsgesellschaft der Juragewässer-
korrektion in Aussicht gestellt, daß dann auch der Ertrag des

ObereigenthumS für daS Unternehmen verwendet werden soll;
auch hier hat also der Staat die Uebernahme einer bedeutenden

Verpflichtung zugesagt. Durch die Entsumpfung deS SeelandeS

wird sehr viel gewonnen, prächtige Strecken Landes werden der

Kultur gegeben, und überdieß kann mit der Ausführung deS

Unternehmens eine TorfauSbeutung in großem Maßstabe
verbunden werden, da die Torflager deS großen MooseS sehr

reichhaltig sind. Es wurde mir von mehrern Ingenieuren
erklärt, sie wollen den Kanal von Aarberg nach Hagneck
ausführen, wenn man ihnen die in dem dortigen Moose enthaltenen

Torflager überlasse. Der gewonnene Torf kann aber auch

anderwärts verwendet werden. Es ist bekannt, daß derselbe in
neuester Zeit als Brennmaterial für Eisenbahnen benutzt wird,
und wenn man denselben für Eisenbahnen brauchen kann, so

ist er auch bei den Dampfschiffen verwendbar, wodurch die

Betriebskosten der schwimmenden Eisenbahnen noch bedeutend

reduzirt würden. Der Staat hat also bei der Ausführung des

ganzen Unternehmens keinen Schaden, dagegen die Chancen

eines bedeutenden Gewinnes zu gewärtigen. Zum Schluß
erlaube ich mir noch eine Parallele zu ziehen zwischen dem

Gesellschaftsbau oder dem Projekte der Herren v. Rappard und

dem Selbstbau. Nach dem Systeme der Herren v. Rappard
würden für die Juragewässerkorrektion 4 Millionen als Beitrag
zur Verfügung gestellt; wenn die Korrektion 13 Millionen
kostet, so müßten Bund und Kantone noch 6 Millionen
aufbringen würde sie 18 Millionen kosten. so hätten sie noch

14 Millionen aufzubringen; ich nehme die mittlere Summe
von 15 Millionen an. Allerdings könnten die Kantone sich

bei dem Unternehmen bis auf ungefähr ^ deS Kapitals durch

Aktien betheiligen, welcher Drittheil ungefähr 3Millionen
ausmachen würde, so daß der ganze Gewinn der Kantone nach

dem Rappardschen Projekte sich auf 7>/z Millionen beliefe. ES

versteht sich von selbst, daß die Unternehmer für sich auch etwas
haben wollen Ich habe aber gezeigt, daß die schwimmende

Bahn im Verhältniß eines Kapitals von 15 Millionen rentirt,
aber nur 4 Millionen kostet, so daß, wenn die betheiligten
Kantone daS Unternehmen der Juragewässerkorrektion selbst

ausführen, eine Summe von 11 Millionen für dasselbe

verfügbar wird. Ferner müßte dem Unternehmer nach dem Rap-
pard'schen Projekte die Bedingung zugestanden werden, daß

während eines Zeitraumes von 3t) Jahren keine Landeisenbahn

zwischen Viel und Jfcrten parallel mit der schwimmenden Bahn
konzedirt werden dürfe. Die Erledigung dieser Monopolfrage
ist mit bedeutendem Schwierigkeiten verbunden, als wenn die

Kantone das Unternehmen selbst ausführen. Von diesem

Monopol hängt älleö ab; wird dasselbe den zerren v. Rappard
nicht ertheilt, so fällt alles dahin und man wäre dann wieder

auf dem Trockenen. Es ist daher für den Kanton Bern wichtig,
sich zu versichern, daß die Monopolfrage keinen Anstand finde.
Am wenigsten Anstand findet sie aber, wenn die Kantone das
Gesammtunternehmen selbst ausführen, nicht als Spekulation,
sondern als gemeinnütziges Unternehmen. Auf diesem Wege
sind auch weniger Konflikte zu erwarten, als wenn das Unter-
nehmen aus dem Wege der Privatspekulation ausgeführt wird.
Dasselbe gilt von den voraussichtlichen Konflikten mit den

Gesellschaften der einmündenden Eisenbahnen, während diese sich

eher fügen müssen, wenn die Kantone das Ganze selbst

ausführen, weil das Unternehmen alsdann einen ganz andern
Charakter erhält alS ein Unternehmen, d«S auf bloßer Spekulation

beruht. ES ist ferner zu wünschen, daß die Verriercs-
bahn, wenn sie zu Stande kömmt, auf die schwimmende Bahn
einmünde. Die Umstände sind nun so beschaffen, daß man mit

Bestimmtheit annehmen kann, die Zentralbahn werde auf ihre
Konzession von Bern nach Neuenburg für den Fall verzichten,
wenn daS Unternehmen auf Rechnung des Bundes und der
Kantone ausgeführt wird. Ohne dem Projekte der Herren
v. Rappard zu nahe treten zu wollen, mache ich auf ein
Bedenken aufmerksam. Man bietet Ihnen einen Vortheil von
7'/, Millionen, aber wer bürgt dafür, daß daS ganze
Unternehmen befriedigend und gut ausgeführt werde, während wenn
eS auf Rechnung deS Bundes und der betheiligten Kantone
ausgeführt wird, die Kantone, die ganze Eidgenossenschaft Freude
an dessen Gelingen haben können. Alle Chancen des Gewinnes
fallen dann dem Staate zu, diejenigen, welche der Unternehmer
für sich in Anspruch nimmt, wie diejenigen, welche er den
Kantonen zusichert. Das sind die Gründe, welche mich
veranlaßten, Ihnen den Selbstbau durch den Bund und die be-

thciligten Kantone zu empfehlen. Fehlt eS unS an Leuten,
welche fähig wären, das Unternehmen zur Ausführung zu
bringen? Wir haben Männer, welche sich seit einer langen
Reihe von Jahren die Verwirklichung dieses Unternehmens zur
Lebensaufgabe machten, sie werden demselben auch in Zukunft
ihre Einsicht und Erfahrung nicht entziehen. Ich will
Niemanden nennen, um nicht die Bescheidenheit solcher Männer
zu verletzen. Man wendet ein, eS seien eben nicht Techniker.
Allein sehen Sie sich in den Aufsichtsbehörden anderer
großartiger Unternehmungen um, und da möchte ich fragen: steht
ein einziger Techniker an der Spitze der Zentralbahngesellschaft?
Und doch wird dieses Unternehmen vortrefflich geleitet. Wenn
daS Kapital für solche Unternehmen gesichert ist, so stehen dem

Unternehmer schon Techniker zu Gebote; die Männer, welche
die Leitung deS Ganzen übernehmen, bedürfen nur der nöthigen
Einsicht und Energie. Sodann wird der Einwurf gemacht,
der Staatsbau komme in der Regel kostspieliger zu stehen als
der Gesellschaftsbau. Allein ich erinnerte bereits daran, daß
daS Finanzielle deS ganzen Unternehmens von der
Staatsverwaltung zu trennen wäre; eine eigene VollziehungSkommisston,
deren Mitglieder vom Bunde und den betheiligten Kantonen
bezeichnet würden, und von welchen jedes einen besondern
Zweig deS Unternehmens zu leiten hätte, würde dessen

Ausführung überwachen; dann hätte man die Garantie, daß der

Staatsbau nicht höher zu stehen käme als der Gesellschaftsbau
und die fernere Garantie, daß das Werk besser ausgeführt
würde als durch Privatunternehmer. Ich habe die innige
Ueberzeugung, daß man dann nie sagen werde: es wäre besser,

man hätte nie angefangen! sondern es wird sich AUeS über das
Gelingen des Werkes, über den bessern Zustand, in welchen
die Bewohner des Seelandes versetzt sein werden, freuen. Ich
sage nun: einmal muß etwas geschehen, denn so kann man es
nicht gehen lassen, sonst läuft man Gefahr, noch größere Uebcr-
schwcmmungen hereinbrechen zu sehen, Ueberschwemmungen,
wie man sie jüngst in Frankreich sah, wo Menschenleben zu
Grunde gingen und die Sache einen andern Charakter annimmt
als bisher. Wenn wir heute nichts beschließen, so gefährden
wir, auch die Vortheile zu verlieren, welche unS von den
Herren v. Rappard geboten werden, denn das Projekt einer
Landeisenbahn von Viel nach Jferten steht in Aussicht, und
dürfte schon der nächstens zusammentretenden Bundesversammlung

vorgelegt werden. Wenn wir nicht mit der sofortigen
Erklärung auftreten, daß wir keine Landeisenbahn zwischen Biel
und Jferten bewilligen werben, so wird die Erbauung einer
solchen eingeleitet. Ich mache Sie auf den Beschluß aufmerksam

welchen der Große Ralb von Neuenburg in den letzten
Tagen faßte, wo die Verricristen um jeden Preis das
Zustandekommen einer Landeisenbahn zu fördern suchen; sie herrschen
im Großen Rathe und haben erklär«: keine schwimmende Bahn!
Ich denke, eS sei am Großen Rathe des Kantons Bern, heute
etne andere Stellung einzunehmen, daS Interesse deS Gesammt-
unternehmenS jn'S Auge zu fassen und zu erklären; wir wollen
keine Landeisenbahn! Mit dieser Erklärung riskiren wir nichts,
schweigen wir aber heute, so wird die Bundesversammlung
keine Veranlassung haben, die Konzession einer Landeisenbahn



zu verweigern. Kommt aber eine solche zur Ausführung, so

sind die schönen Hoffnungen, die wir heute für das Gelingen
der Juragewässerkorreknon haben, zu Grabe gegangen. Ich
möchte dieses nicht auf mich nehmen, sondern vielmehr dahin
wirken, daß das große Unternehmen zur Ausführung gelangen
könne, um so mehr, als eS sich darum handelt, ein
gemeinnütziges Unternehmen auszuführen. Es bedarf eines Entschlusses.
Blicken Sie auf andere Kantone, waS haben sie durch Muth
und vereinigten Patriotismus zu Stande gebracht? Blicken
Sie auf Freiburg, welches das Zustandekommen seiner Eisenbahn

nur dem energischen Auftreten und Zusammenhalten seiner

Behörden verdankt, sonst hätte eS die Bahn nie erhalten. ES
ist nöthig, daß der Große Rath seinen Willen bestimmt auS-
spreche, und ich bin überzeugt, daß der Kanton Bern durch
eine offene Erklärung an Achtung bet den übrigen Ständen der

Eidgenossenschaft nur gewinnen, daß er wieder die ihm gebührende

Stellung unter denselben einnehmen wird. ES handelt
sich heute für ihn darum, seine Stimme für einen schönen und

guten Zweck zu erheben. Ich bin überzeugt, wenn eine solche

Erklärung erfolgt, so werden die andern Kantone, zum Theil
wenigstens, nachfolgen. Freiburg und Solothurn werden
unserm Beispiele folgen; bereits liegen Erklärungen vor, die

mit Bestimmtheit darauf schließen lassen. Bet Waadt und
Neuenburg wird eö einige Schwierigkeiten haben, doch bei

Waadt voraussichtlich nur so lange, bis über die Freiburger-
linie entschieden ist. Etwas schwerer wird eS bei Neuenburg
halten, weil die Verrieristen im Großen Rathe die Mehrheit
haben, und eS in ihrem Interesse liegt, eine Landeisenbahn zu
haben. Aber da sind die Mittel gegeben, am Ende eine Zangs-
konzesston zu erhalten, und wenn die übrigen Kantone energisch

zusammenstehen, so bin ich überzeugt, daß diese Angelegenheit

zu einem eidgenössischen Gesetze Veranlassung geben kann. Nach

Art. 2l der Bundcsverfassung steht nämlich dem Bunde das
Recht zu, im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines großen
Theiles derselben öffentliche Werke zu errichten oder die Errichtung

derselben zu unterstützen; und daS Zusammenhalten der

betheiligten Kantone dürfte dazu dienen, einen sachbezüglichen
Beschluß zu bewirken. Denn ich habe das Vergnügen Ihnen
mitzutheilen: in den Bundesbehörden herrscht für diese Sache
eine große, schöne Sympathie. — Ich komme noch aus die

Frage, ob eS zweckmäßig wäre, die ganze Sache einer Gesellschaft

zu übertragen. Dagegen habe ich mich entschieden ausgesprochen.

Wenn eine Privatgesellschaft sich zu einem solchen
Unternehmen findet, so ist es wieder bloß zum Zwecke der Spe-
kulation, und zwar nur dann, wenn sie gegen alle Chancen
deS Verlustes sicher gestellt, nur unter Bedingungen, unter
denen sie gegen alle Eventualitäten gedeckt ist; sie wird eS auf
ein paar Millionen nicht ankommen lassen, dabei hätten wir
aber nicht die Garantie, daß daS Unternehmen gut ausgeführt
werde, wie bei dem Selbstbau, und eS findet sich keine Gesellschaft,

die günstigere Bedingungen stellen wird, als die Herren
v. Rappard. Uebrigens ist die Möglichkeit, die Sache einer

Gesellschaft zu übertragen, nicht ausgeschlossen, wenn Sie die

Anträge deS Regierungsrathes annehmen. Wenn eine

Verständigung von Seite der Kantone zum Selbstbau nicht erfolgen
sollte, und sich eine Gesellschaft findet, welche die nöthige
Garantie darbietet, so wird der RegierungSrath dazu handbieten,
und ich bin dann der Erste, welcher die Ertheilung der
Konzession an eine Gesellschaft empfiehlt. Ich glaube aber nicht,
daß sich eine solche Gesellschaft mit günstigern Bedingungen
finden werde, jedenfalls wird durch den heutigen Beschluß in
keiner Weise vorgegriffen, da wir durch denselben nur ein

Prinzip aufstellen. Ich bemerke hier, daß der Beschluß des

RegicrungSralheS in dieser Angelegenheit einstimmig gefaßt

wurde. Die Behörde ging von der Ansicht auS, es müsse heute

etwas geschehen, denn die Verhältnisse sind so beschaffen, daß

man sich den bittersten Vorwürfen aussetzen müßte, wenn man
die Sache verschieben würde. WaS enthalten die Anträge deS

Regierungsrathes? Es ist zunächst nur ein moralischer Effekt,

welchen man durch die heutige Schlußnahme erzielen will, um

â
auch die andern Kantone zu endlichem Vorschreiten zu
veranlassen; eine bestimmte Verpflichtung deS Großen Rathes für
die Zukunft liegt nicht darin. Man erklärt sich grundsätzlich
für den Selbstbau, aber man behält sich gleichzeitig eine nähere
technische und finanzielle Prüfung vor und der RegierungSrath
hat die geeigneten Unterhandlungen mit dem Bunde und den
betheiligten Kantonen, sowie mit der Zentralbahngesellschaft und
eventuell mit den Herren v. Rappard einzuleiten. Entweder
führen die Unterhandlungen mit den übrigen Kantonen zu einem
entsprechenden Ergebnisse, oder eS stellen sich in technischer
oder finanzieller Beziehung solche Schwierigkeiten heraus, daß
man nicht eintreten zu können glaubt; dann kann der Große
Rath immer noch erklären: wir halten am Grundsatze deS

SelbstbaueS fest, aber unter diesen Verhältnissen läßt er sich

nicht ausführen. Diesem Umstände ist im vorliegenden Be-
schlusseScntwurfe durch den Vorbehalt einer nähern Prüfung
Rechnung getragen. Fiele nun die Prüfung in der Weise aus,
daß der Große Rath erklären müßte, unter solchen Umständen
wäre der Selbstbau doch nicht rathsam, so stände eS der
Versammlung immer noch frei, davon abzugehen. Nach meiner
Ansicht wird der heutige Beschluß einen bedeutenden moralischen
Effekt ausüben, der Große Rath macht sich aber dadurch für
die Zukunft durchaus nicht verbindlich, ob der Kanton Bern
sich mit 9 Millionen bei dem Unternehmen betheiligen wolle
oder nicht. Der wichtigste Satz des vorliegenden Beschlusses

liegt darin, daß der Kanton Bern jede Konzession zu einer
Landeisenbahn zwischen Biel und Jferlen versagt. DaS ist ein
Satz, an dem man festhalten soll, sonst riskiren wir, alle
Vortheile von uns zu stoßen, welche nun in Aussicht stehen, indem
eben dann eine Landeisenbahn durchgesetzt würde. Ich stelle,
nachdem ich etwas weitläufig auf die Sache eingetreten bin,
wie eS die Natur derselben erforderte, den Antrag, Sie möchten
in den vorliegenden Beschluß eintreten, die beiden Unternehmungen

der Juragewässerkorrektion und der schwimmenden
Eisenbahnen als zusammenhängend und deren Ausführung auf
dem Wege deS SelbstbaueS erklären, wobei dann daS Projekt
der Herren v. Rappard dahinfallen würde; in zweiter Linie
möchte die Versammlung sich grundsätzlich für Ertheilung der
Konzession an die Herren v. Rappard auösprechen; endlich
möchten Sie die übrigen Artikel des Beschlusses genehmigen.
Es ist mir wahrhaft nicht daran gelegen, einen Beschluß deS

Großen Rathes gegen dessen Willen zu provozircn, aber ich
bitte andererseits, meine innige Ueberzeugung anzuerkennen, die

Ueberzeugung, daß dasjenige, waS Ihnen hier vorgeschlagen
wird, zum Besten deS Landes gereicht und im Interesse der

Sache liegt. Es liegt ein großes Entsumpfungswerk vor,
dessen Ausführung dringend ist, und wenn der Staat überall
Vorschüsse für Entsumpfungen bewilligt, so soll er auch hier
Hand an'S Werk legen, wo eS sich um etwas Großes handelt;
schon die Gleichheit gebietet eS. Nicht nur die Bevölkerung
des Seelandes wird Ihnen Dank dafür wissen, sondern auch
tausend und tausend Arbeiter, welche durch die Ausführung
dieses Werkes Beschäftigung finden, und gerade dadurch wird
eS eine Armenemsumpfung werden, wie man sich ausgesprochen
hat. Fassen Sie ein Herz für daS arme, unglückliche Seeland,
daS (ich wiederhole es) bisher nicht bettelte, dessen Bevölkerung ihr
Unglück still ertrug. Helfen Sie ein schönes Werk aufbauen,
nicht niederreißen; stille stehen hieße aber hier niederreißen.
Sie erfüllen ein Werk der Nächstenliebe, und ich erinnere Sie
an den schönen Spruch des Herrn: waS ihr dem Nächsten
«Hut, habt ihr euch selbst gethan.

Auf den Wunsch deS Herrn Kohler von Nidau werden
mehrere über diesen Gegenstand eingelangte Vorstellungen auS
dem Seelande verlesen; sie sprechen den Wunsch aus, daß die

Behörden mit möglichster Beförderung einen Entscheid über die

Juragewässerkorrektion fassen möchten; zugleich werden mehrere

auf die Ausführung des Unternehmens bezügliche Wünsche

mitgetheilt.
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Si g ri. Sie werden mir als Bewohner deS SeelandeS

erlauben, daß ich den Antrag des RegierungSraiheS zu Ihrer
Genehmigung empfehle. Der Herr Berichterstatter gab in seinem

Vortrag eine Darstellung der entsetzlichen Ueberschwemmung,
aber er sagte noch nicht Alles. Das Dorf Gampclen, sonst

ungefähr eine Stunde weit vom Neuenburgersee entfernt, wurde
durch die letzte Ueberschwemmung unmittelbar zu demselben

hingerückt, so daß ein dortiger Schiffer sein Schiff an einem

Hause deS Dorfes anbinden konnte Ich mache Sie darauf
aufmerksam, welche Strecke Landes in einer solchen Ausdehnung
überschwemmt ist, so daß die Leute gezwungen sind ihren
Viehstand zu veräußern. Ich möchte Sie daher inständig
bitten, im Interesse der dortigen, so sehr heimgesuchten Gegend,
Sie möchten die Anträge der Regierung zum Beschluß erheben.

G fell er in Wichtrach. Ich begreife den traurigen
Zustand deS Seelandes allerdings, dagegen dürfen wir nicht
vergessen, daß auch andere Landesgegenden zu berücksichtigen

sind, und obschon ich nicht dagegen bin, baß man dem
Nebenmenschen möglichst zu helfen suche, so möchte ich doch zu
bedenken geben, daß man durch ein solches Unternehmen nicht
den ganzen Kamon in einen Sumpf versetze. Ich erlaube mir
nur einige Bemerkungen in Bezug auf den Kostenpunkt. Nach
der Darstellung deS H.rrn Berichterstatters würde das Gesamml-
unternehmen 23 Millionen kosten; ich entnahm aber auS dem

Belichte deS Herrn Ingenieur Kutter, daß die Kosten ohne
die schwimmenden Eisenbahnen sich auf 23 Millionen belaufen
würden, und ich fand keine Faktoren, auS denen ich hätte
schließen können, diese Berechnung sei übertrieben, im Gegentheile

sah ich, daß die Einnahmen theilweise zu hoch angeschlagen

seien. Auch der Zinsfuß deS Betriebskapitals scheint mir
zu 3'/2 °/o zu tief angesetzt, Sie werden mit mir einverstanden

sein, daß wir wenigstens 4'/, °/„ dafür ansetzen müssen, was
wieder eine bedeutende Differenz an Mehrkosten zur Folge hätte.

Ich konnte daher nicht begreifen, daß man im Ganzen nur
auf 23 Millionen kam, denn selbst die englischen Erperlen
kamen zu einem Ansätze von 22'/-j Millionen. In solchen

Dingen läuft man Gefahr, die Kosten eher zu tief als M hoch

anzuschlagen; daS ist bei jedem geringen Bau der Fall. Ich
glaube daher, wenn man die Gesammikosten auf 3l) Millionen
anschlagen würde, so käme man der Wirklichkeit näher, als mit
einem Ansätze von 23 Millionen, indessen maße ich mir nicht

an, eine Berechnung aufzustellen. Der betreffende Lanvesiheil
ist allerdings zu bedauern und eS ist nicht zu verkennen, daß

auS der längern Forldauer seines unglücklichen Zustandes auch
eine Last für den Staat erwächst. Ich erkläre ganz offen, daß

ich gerne helfen würde. Nun scheint mir, wenn eine Gesellschaft

zu annehmbaren Bedingungen sich anerbietet, das Unternehmen
auszuführen, so würde sie wohlfeiler bauen als der Staat.
Ich glaube, die Sache sei noch genauer zu untersuchen und
nicht so dringend, daß sofort entschieden werden müsse. Seil
1705 haben 16 Autoritäten verschiedene Berechnungen ausgestellt

die um 10 Millionen unter einander differiren. Eine
nähere Untersuchung ist um so nothwendiger, damit der Große
Raih besser wisse, was er erkenne. Sodann fiel eS mir auf,
daß man per Jucharte deS betheiligten Landes nur Fr. 100
berechnete; übrigens wird das letztere, so weit eS den Kanion
Bern betrifft, von anderer Seile nur auf 21,000 Jucharten
berechnet, so daß wir also 1000 Jucharten weniger hätten, alS
der Herr Berichterstatter annimmt. WaS die Berechnung deS

muthmaßlichen Ertrages der schwimmentea Eisenbahn, welcher
auf 15 o/o geschätzt wird, betrifft, so ist dieselbe wieder etwas
Neues, und ich möchte bezweifeln, ob der wirkliche Ertrag diese

Höhe erreichen werde. Ich stelle daher den Antrag, die Sache
zu genauer Untersuchung an den Regierungsralh zurückzuweisen,
mit dem Auftrage an denselben, die geeigneten
Vorlagen zu bringen, besonders auch mit Rücksicht auf den Mehrwerth

des gewonnenen Bodens.

Geißbühler. Ich glaube, der Standpunkt, welchen
wir heute einnehmen sollen, ist in doppelter Beziehung wichtig.
DaS Dringende ist hauptsächlich die Frage der Eisenbahn, nun
vereinigt man die Zuragewässerkoireklion damit. Ueber daS
Eine allein hätte sich kaum eine große Debatte entsponnen,
aber beide Unternehmen zusammen sind von ungeheurer Tragweite.

Was die schwimmenden Eisenbahnen betrifft, so halte
ich wirklich die Sachlage für günstig; eine andere Frage ist eS

mit der Juragewässerk.rrekrion Diese ungeheure Korrektion,
deren Kosten der Herr Berichterstatter selbst um Hunderttausende,

vielleicht um Millionen nicht genau angeben kann, heute
als StaatSsache zu erklären, scheint mir sehr wichtig. Vor der
Entscheidung wünschte ich daher, daß man auf einige Grundsätze

zurückginge. Namentlich hörte ich noch nie, in welchem
Verhältnisse die Grundeigenihümer nach der Entsumpfung zum
Staate stehen sollen. So gern ich der beireffenden Gegend
helfen möchte, und zwar lieber heule alS morgen, so ist die
Tragweite deS Unternehmens doch zu groß, um sofort darüber
zu entscheiden. Ich wünsche daher, daß vor Allem eine positive

AuSmittlung der GrundeigenthumSverhältnissc stattfinde, sei
eS in Gemeinschaft mit dem Staate over durch ein Kamonne«
ment, oder wenn daS nicht ginge, daß der Staat sämmtliches
bciheiligte Land ankaufe, damit er weiß, was er mit der
Korrektion hat. Leute gäbe eö genug, die man dorthin verlegen
könnte, eö gäbe eine ganze Kolonie. Ich stelle daher den
Antrag, diese zwei großen Fragen zu trennen und in der nächsten
Sitzung, wenn der Große Rath zahlreicher sein wird, die eine
oder andere oder beide z» behandeln. Drnn diese Angelegenheit,
bei der eS sich um Millionen handelt, muß doch unter dem
Volke auch ein wenig besprochen werden; hier mit Millionen
zu spielen, während man anderwärts über Franken klagt, scheint
mir zu weit zu gehen. Nach meiner Ansicht wäre also der
Regierungsralh einzuladen, in der nächsten Sitzung Vorlagen
über beide Unternehmen getrennt zu bringen, vor Allem aber
bezüglich der Juragewässerkorrektion sich über das Verhältniß
in'S Klare zu setzen, in welches der Staat zu den Grundeigen«
thümern zu stehen komme, damit der Staat nicht die Entsumpfung

ausführe und Hintenher Prozesse mit den Leuten habe.

Tscharner zu Kehrsatz unterstützt den Antrag deS Herrn
Präopinanten und zwar nicht aus dem Grunde, um dem ganzen
Unternehmen entgegenzutreten, im Gegentheil, er wünscht, daß
die Entsumpfung namentlich auch auS Gesundheitsrücksichten
für die Bevölkerung ausgeführt werde; allein der Redner möchte
ebenfalls beide Unternehmen trennen, vorerst die nöthigen
Unterhandlungen einleiten lassen und durch einen Beschluß heule der
Zukunft nicht vorgreisen. Auf dem Wege freundschaftlicher
Unterhandlung werde man besser zum Ziele gelangen alS durch
eine abstoßende Sprache.

Gf eller in Signau. Man wird vielleicht von meiner
Person erwarten, daß ich wegen der bekannten Armenfrage
gegen den Antrag deS RegierungSraiheS das Wort ergreife.
Dagegen möchte ich mich von vornenherein verwahren. Ich
werde diese beiden Fragen nicht miteinander vermischen, ich will
die gegenwärtige Frage in'S Auge fassen, wie sie vorliegt, und
nicht an die andere denken,, die wohl später erledigt wird. Der
Gedanke: wie ich hier helfe, so wrrd mir bort geholfen, —
soll mich nicht leiten. Wir wollen in dieser Sache nach
unserer innigen Ueberzeugung stimmen, ich hoffe aber, daß man
eS auch bei der andern Frage thun werde. Ich bin mit
denjenigen, welche für den Antrag des RegicrungSrathes sind,
darin einverstanden, daß die Sache sehr großartig, sehr wichtig,
daß die Arbeiten sehr dringlich sind und der Staat sich nach
Kräften dabei betheiligen soll. Ader wenn ich auch wünsche,
daß ein bedeutender Schritt in der Sache geschehe, so möchte
ich andererseits mit der gehörigen Uederregung Hand an'S
Werk legen, damit man uns nach gefaßtem Beschlusse nicht den
Vorwurf machen könne: nach der Thal kommt deS Schweizers
Rath. Daß die Sache wichtig sei, wird Jeder begreisen, welcher



hörte, um was für Millionen eS sich hier handelt; die
vorberathende Behörde gibt zu, daß die Kosten deS gesammten
Unternehmens nicht weniger als 23 Millionen betragen werden;
von anderer Seite werden dieselben noch höher angeschlagen.
Jedenfalls wird man nicht tiefer, vielleicht eher höher gehen,
möglicherweise auf 3V Millionen kommen. ES handelt sich hier
hauptsächlich um die Frage: soll dieses kostspielige Unternehmen
durch den Staat oder auf irgend eine andere Art ausgeführt
werden? Der Antrag deS RegierungSrathcS schließt auf
Ausführung des Unternehmens durch den Staat, und das, wenn
eS auch heute nur grundsätzlich entschieden werden soll, macht
mir einiges Bedenken. Heute.sofort den StaatSbau zu be.
schließen, — das ist eS, wogegen ich warnen möchte. Gegen
das Unternehmen selbst kein Wort, aber ob man den StaatSbau
dekreiiren wolle, dafür kann ich mich heute nicht entschließen.
Die ganze Angelegenheit ist sehr alt, sie wurde sehr genau
untersucht, von den jetzigen vorberathenden Behörden wie von
den frühern, von Ingenieuren u. s. w., aber die Frage deS

StaatSbaueS ist erst in den letzten Tagen aufgetaucht. Nachdem

weder der Kanton Bern noch die Eidgenossenschaft zur
Zeit, als eS sich um die Erbauung von Eisenbahnen handelte,
sich für den StaatSbau erklärt haben (und ich halte dafür, eS

sei gut gewesen), finde ich eS bedenklich für den Kanton, die

Ausführung dieses wichtigen Unternehmens selbst zu übernehmen.
Ich sehe eS nicht gerne und halte eS für gefährlich, wenn die
Regierungen sich in solche Dinge mischen, wie die helvetische
Regierung seiner Zeit, als sie sich dadurch in Schulden
verwickelte, ohne die sie nach meiner innigen Ueberzeugung nicht
so leicht gestürzt worden wäre. Ich möchte dem Schuldenmachen

anderer Staaten nicht so leicht folgen; die Staaten,
welche keine Schulden haben, befinden sich besser als die andern.
Geld ist bald entlehnt, aber nicht so leicht zurückbezahlt. Wenn
wir den StaatSbau beschließen, so entsumpfen wir sicher einen
Theil unseres KantonS, aber eS ist nicht ganz sicher, ob wir
nicht dadurch vielleicht andere Theile deS KantonS, vielleicht
den ganzen Kanton versumpfen. Ich möchte sehr wünschen,
daß man in dieser Sache vorsichtig zu Werke gehe, sie nach
allen Seiten hin prüfe, um überall im Klaren zu sein und sich

nicht sagen zu müssen, man habe sich getäuscht. Ein Gegenstand,

der mit dieser Entsumpfung genau verbunden ist und
mir viel Sorge macht, besteht in der großartigen Korrektion
der Aare, welche bedeutend kosten wird, und hinsichtlich welcher
nicht klar hervorgeht, wer die UnterhaltungSpflicht für die
Zukunft übernehmen soll. Wenn hier nicht vorsichtig verfahren
wird, so könnte eS uns damit gehen, wie mit der Aarkorrektion
zwischen Thun und Bern, auf welche schon 1j/z—2 Millionen
verwendet wurden, und wobei man in einen immer größern
Wirrwar kommt. Ein zweiter Punkt bezieht sich auf das
Beitragsverhältniß der betheiligten Landeigenthümer. Man sagt
freilich im Berichte des Regierungsrathes, dieses Verhältniß
werde auf tvv oder 125 Fr bestimmt. Ich möchte aber fragen,
ob dieß so ganz bestimmt sei. Nachdem ich weiß, daß anderwärts

die Jucharle MooSland, welche nicht besser und nicht
schlechter ist als im Seelande, einen Beitrag von 4VV Fr.
zahlen muß, wenn sie entsumpft werden will, so finde ich eS

nicht billig, wenn nur ein Beitrag von lvll-125 Fr. gefordert
wird. Ich möchte da nicht mehr und nicht weniger zahlen als
an andern Orten und zwar daß die betreffenden Eigenthümer
den Mehrwerth an die Kosten zahlen sollen. So verlangt der

Staat eS bei der Gürbekorrekiion und bei andern derartigen
Unternehmen. Es könnte auch die Frage aufgeworfen werden,
ob eS nicht vielleicht zweckmäßig wäre, wenn die Grundeigenthümer

geneigt wären, das ganze Land gegen gerichtliche
Entschädigung abzutreten, daß der Staat dasselbe übernähme und
eine Kolonie bildete. Ein fernerer Grund liegt für mich darin:
man soll alle Versuche machen, eine Gesellschaft zu finden, und
wenn der Herr Berichterstatter in seinem Berichte sagt, der

Mann sei gefunden, welcher sich an die Spitze des Unternehmens

stellen wolle, so scheint eS mir, eS sollte den Herren
Stämpfli, Dr Schneider und andern gemeinnützigen Männern
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gelingen, eine Gesellschaft zur Ausführung zu finden. Wenn
eine solche gefunden wäre, so wäre ich gar nicht dagegen, schon
jetzt zu erklären, daß der Kanton Bern geneigt sei, im
Verhältniß seines Gebietes einen großen Beitrag zu geben. Ich
werde nicht der Letzte sein, der seiner Zeit dazu stimmt. DaS
sind meine Bedenken, warum ich heute nicht wohl eintreten
kann, und ich möbte die Sache um so mehr verschieben, weil
der Bericht über diese hochwichtige Angelegenheit erst letzten
Montag den Mitgliedern deS Großen Rathes ausgetheilt wurde,
und nicht einmal sie Kenntniß haben von der Tragweite deS

ganzen Unternehmens. Wie viel weniger hat daS ganze Volk
Kenntniß davon? ES scheint mir auch angemessener, die
Angelegenheit zu einer Zeit zu behandeln, wo die Mitglieder vom
Lande hier fleißiger erscheinen können. Auch dieser Grund
bestimmt mich, die Sache bei dem Volke noch genauer zur Sprache
zu bringen und durch die Regierung untersuchen zu lassen.
Wenn eS sich später zeigt, daß die Ausführung durch eine
Gesellschaft nicht möglich sei, so sind wir immer noch da. Ich
wünsche sehr, daß im Sinne des von Herrn Geißbühler
gestellten Antrages entschieden werde.

Karrer. Sämmtliche Redner sprachen sich bis jetzt gegen
den Antrag deS Regierungsrathes aus, ich werde mir einige
Worte für denselben erlauben und denselben in unveränderter
Form zur Genehmigung empfehlen. ES ist richtig, daß die

ganze Verhandlung etwas spät vor den Großen Rath gelangte,
so daß die Mitglieder, wenn sie sich nicht ein wenig anstrengten,

Mühe hatten, sich darin zu orientiren; daS war auch der
Grund, warum ich zu Anfang dieser Woche den Antrag stellen
wollte, den Gegenstand nicht diese Woche zu behandeln, sondern
den Großen Rath dafür die nächste Woche beim Eide einzuberufen.

Als ich indessen meine Absicht Andern mitgetheilt,
erwiederte man mir, die Zeit sei jedenfalls nicht günstiger als
jetzt, eher nachtheiliger. ES ist aber nicht richtig, daß die
Mitglieder, welche sich mit der Sache vertraut machen wollten,
nicht Zeit dazu hallen; .der Vortrag wurde letzten Dienstag
auMethM.. Zudem ist der Gegenstand nicht nur seit Jahren,
sondern seit Jahrzehnden erörtert worden, Berechnungen, Pläne
und anderes Material von verschiedenen Erpertcn liegen vor,
so daß man heute nicht sagen kann, man sei in der Sache
unvorbereitet, sondern man ist im Falle, entschieden seine Meinung

auSsprechen zu können. Es fragt sich: will man
verschieben oder eintreten? Ein Hauptgrund der Verschiebung
wurde von Herrn Geißbühler darin gefunden, daß er sagte,
die Eigenthumsverhältnisse deS zu entsumpfenden Landes auf
dem großen Moose und daS Betheiligungsverhältniß seien nicht
auSgemittelt; einen ferneren Grund findet man in den noch zu
machenden Studien u. f. f. Was den ersten Grund betrifft,
so glaube ich, den Mitgliedern, welche gestützt auf denselben
heute verschieben wollen, seien die bisherigen Vorgänge nicht
bekannt. Ueber die AuSmittlung der Eigenthumsverhältnisse
auf dem großen Moose wurde im Jahre 1854 ein Dekret er-
lassen, dessen Vollziehung dem Bundesgerichte übertragen ist,
welches bereits eine Kommisston von drei Mitgliedern niedergesetzt

hat, die sich diesen Sommer an Ort und Stelle begeben
werden, um die AuSmittlung vorzunehmen. Diese Einwendung
fiele also dahin. Was die vorläufige AuSmittlung deS

Betheiligungsverhältnisses betrifft, so wäre das ein Verfahren, daS

auf der einen Seite ungerecht, auf der andern unbillig wäre.
Welcher Einfluß die Ausführung auf daS Land ausübt, wissen
wir nicht; wir können den Nutzen nicht zum voraus bestimmen,
welcher per Jucharte daraus erwächst. ES ist möglich, daß
eine Belastung von tvl) Fr. hinreicht, eS ist aber auch möglich,
daß sie höher oder tiefer bestimmt werden muß. Deßhalb ging
man auch bet der Entsumpfung deS FraubrunnenmooseS und
anderwärts nicht so zu Werke, sondern eS wurde vor der
Entsumpfung eine Klassifikation der Schätzungen deS Grund«
eigenthumS festgestellt, nach der Ausführung ebenfalls und
nachher wurde der Beitrag bestimmt Es ist unmöglich,
denselben heute schon zu bestimmen. Was nun die Frag« betrifft,
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ob das Unternehmen auf dem Wege des Staats - oder deS

Gesellschaftsbaues ausgeführt werden soll, so glaube ich, wir
können ziemlich sicher annehmen, daß wenn eine Gesellschaft zu
den gleichen Bedingungen, wie sie sich hier darbieten, die

Ausführung übernehmen wollte, man ja freilich ihr die Konzession

dazu geben würde. Aber bis heute hat keine Gesellschaft diese

Bedingungen gestellt. -DaS Unternehmen hat sich sonderbar

gestaltet, und wir haben nicht nur die Juragewässerkorrektion,
sondern auch die schwimmenden Eisenbahnen tn'S Auge zu
fassen. Nun kann man nicht, wie Herr Geißbühler es

verlangt, beide Unternehmen mit einem besondern Vortrage einzeln
behandeln, sondern man muß beide gemeinschaftlich behandeln.

Die schwimmenden Eisenbahnen bieten keine Schwierigkeiten
dar, deßhalb hat sich bald eine Gesellschaft dafür gefunden, und

man sieht daraus, daß die schwimmenden Eisenbahnen, vorausgesetzt,

daß die übrigen Bedingungen angenommen werden,
einen großen Nutzen gewähren. Wenn wir den Vortheil
betrachten, welcher uns in den angebotenen 4 Millionen und in
der Betheiligung bis zu einem Dritiheil des Aktienkapitals in
Aussicht gestellt ist, so wird ein schöner Beitrag für die Jura-
gewässerkorreklion zu Stande kommen, und wenn auch die

Kantone darauf thun müssen, so ist ihr Beitrag im schlimmsten

Falle nicht größer als derjenige, welcher ihnen nach dem
Berichte der BundeSerperten und nach der mitgetheilten Verthei-
lungSskala aufgefallen wäre. Ich komme nun auf die Frage,
ob, wenn wir heute den Beschluß nach dem Antrage des Re-
gierungSratheö fassen, wir uns dadurch für die Zukunft binden,
wie von andern Rednern befürchtet wird. Was beantragt der

Regierungsraih? Trägt er darauf an, das ganze Unternehmen
als StaaiSsache zu erklären und sofort morgen zur Ausführung
zu schreiten? Kein Wort davon, fondern was steht in seinen

Anträgen? Gerade daS, was von Seite derjenigen Mitglieder^
die auf Verschiebung antragen, verlangt wurde. Es wird bloß
grundsätzlich ausgesprochen, Bern sei bereit, die Sache an die

Hand zu nehmen, — allein für sich? Nein, sondern wenn
der Bund und die andern Kantone nach Verhältniß dazu
beilragen. Wenn nun der Bund mit Freiburg, Solothurn, Käadt
und Neuenburg erklärt: wir wollen das Unternehmen ausführen!

soll dann Bern zaudern? Und wenn sie erklären! wir
wollen nicht! muß dann Bern allein die Ausführung
übernehmen? Ist die Sache dann nicht schon den Bach hinabge-
schickl? ES ist also der Vorbehalt gemacht, daß die andern
Kantone sich ebenfalls bereit erklären und daß der Bund mit
seinem Beilrage von 2 Millionen oder vielleicht noch mehr
ebenfalls daS Unternehmen unterstütze. WaS trägt der Regie-
rungSrath ferner an? Daß man ihm den Auftrag ertheile,
sofort die nöthigen Unterhandlungen mit dem Bunde und den

betheiligten Kantonen, sowie mit der Zentralbahngesellschaft und
mit Herrn v. Rappard einzuleiten. Wenn Sie also heute
eintreten, so werden diese Unierhandlungen beginnen und je
nachdem sie ausfallen, können Sie später von Ihrem Beschlusse
zurücktreten, oder derselbe hat wenigstens keine rechtlichen Folgen.

Ferner trägt der Regierungsrath auf die Vornahme einer
nähern technischen und finanziellen Prüfung an, welche die

Vertheidiger der Verschiebung ebenfalls verlangen. Aber daß
diese Unletsuchung einen Grund zur Verschiebung liefere, sehe

ich nicht ein. Darum behaupte ich: eine Verschiebung ist heule
gleichbedeutend, wie wenn man das Unternehmen den Bach
hinabschickt. Eine einzige bedeutende Schlußnahme, nach meiner
Ansicht eino> wohlthätige, enthält der Art. 3, welcher jede
Landeisenbahn zwischen Biel und Jferten untersagt. Nur wenn
dieß ausgesprochen wird, können die schwimmenden Eisenbahnen
z» Stande kommen; machen Sie aber die Erstellung einer
Lanveisenbahn möglich, so schneiden Sie dem ganzen
Unternehme» um welches eS sich heute handelt, den Faden ab.
Wir müssen dem Kanton Neuenburg, der in letzter Zeit einen
für die schwimmenden Eisenbahntn sehr ungünstigen Beschluß
gefaßt hat, und dem Kanton Waadt erklären: wir bewilligen
kelne Landeisenbahn auf dieser Strecke, bis daS Kapital der
Juragewässcrkorrektion zurückbezahlt ist. Und wenn Sie heute

nicht diesen Beschluß fassen und daS Unternehmen kommt

morgen in der Bundesversammlung zur Sprache, so können
Sie riskiren, waS andere Kantone: eS wird Ihnen eine
ZwangSkvnzefsion auf den Nacken gesetzt. Ist daS so gefährlich,
wenn wir eintreten? Keine Rede davon, denn der Große Rath
hat später immer noch freie Hand, von seinem Beschlusse
zurückzukommen. Man hat auf die Aarkorreklion zwischen Thun
und Bern und auf deren Folgen hingewiesen. Es ist ganz
richtig, diese Korrektion ist ein wahrer Wolf, der aus dem
StaatSseckel Geld fraß, aber man darf sich nicht verwundern,
daß eS so ging. Ursprünglich war das Unternehmen durch
Herrn Oberst Koch vortrefflich eingeleitet, allein die Schwankungen

und der Wankrlmuth bei den verschiedenen Behörden,
besonders bei den Baubehörden, standen einer guten Ausführung

der Korrektion im Wege. Die anstoßenden Gemeinden
waren im Anfange bereit, einen Beitrag zu leisten, und noch
jetzt finden sich ihre daherigen Versprechen im Archive, allein
bei dem Wechsel der Personen und der Behörden nahm die
Sache ein unerquickliches Ende. Wie steht es heute mit dem
vorliegenden Unternehmen? Wir haben wenigstens die
Wahrscheinlichkeit deS Gelingens, wenn wir bedenken, daß ein Mann
von anerkannter Sachkenntniß, ein Mann, zu dem wir Alle —
seine politischen Glaubensgenossen, wie seine ehemaligen Gegner

— daS Zutrauen haben, baß er die Kraft und den Willen
hat, die Arbeit zu Ende zu führen, bereit ist, aus den Bundesbehörden

zu treten und sich an die Spitze des Unternehmens
zu stellen. In meinen Augen sind vie 4 Millionen, welche
Herr v. Rappard uns anbietet, nicht mehr werth, als wenn
eine solche Persönlichkeit die Leitung des Unternehmens
übernimmt. ES ist gar wohl möglich, daß wenn Sie eine Person
an die Spitze des Unternehmens stellen, welche für dessen

Leitung ni.rt gewachsen ist, Sie mit 3l) Millionen nicht auskommen
würden; stellen Sie aber den rechten Mann an die Spitze,
wie seiner Zeit Linth Escher bei der Korrektion der Linth
besonders den Erfolg herbeiführte, so ist eS wieder möglich, daß
die Kosten deS Unternehmens die Summe von 23 Millionen
nicht erreichen werden. Darum verschieben Sie heute die
Ausführung des Unternehmens nicht.

Furer. WaS sind wir hier im Großen Rathe? Wir
sind die Vertreter des Volkes, auf uns liegt die Verantwort,
lichkeit der gefaßten Beschlüsse. Die EntsumpfungSfrage ist
eine alte Frage, die seit k5l) Jahren erörtert wurde, aber der
Vorschlag des RegierungsralheS ist neu, und das Volk ist
wenig damit vertraut. Da es nicht selten geschieht, daß
Mitglieder dieser Behörde, wenn sie nach Hause kommen, den
Leuten über gefaßte Beschlüsse Auskunft geben sollten, so kommen
sie in Verlegenheit. Ich wünsche sehr, daß dieses großartige
Unternehmen zu Stande komme, aber es handelt sich um eine
Frage, deren Tragweite in finanzieller Beziehung sehr groß ist,
deren Konsequenzen die geschicktesten Ingenieure nicht genau
berechnen können. (Der Rebner wünscht daher mit Rücksicht
auf daS von den Herren Gfeller Angebrachte, daß die Sache
noch näher untersucht werde, indem er bemerkt, daß verschieben
und den Bach hinabschicken für ihn nicht gleichbedeutend seien.)

Niggeler. Ich stimme ebenso entschieden, wie Herr
Karrer, für sofortiges Eintreten Ich betrachte nämlich bei der
dermaligen Lage der Verhältnisse die Sache so, daß ein
Verschieben ganz gleichbedeutend ist mit einem Aufgeben deS ganzen
Projektes. Wir dürfen nicht außer Außer Acht lassen, daß die
Seelandsentsumpfung seit langer Zeit auf dem Tapet ist, daß
Gutachten und Pläne darüber zur Genüge vorliegen, so daß,
wenn man jetzt verschieben will, man sagt, man wolle nichts
davon. Worin hat die Sache sich geändert? Daß sich heute
ein neues Mittel, ein neuer Alliirler zur leichtern Ausführung
deS Projektes gezeigt hat, daß sich gegenwärtig Mittel darbieten,

an die man früher gar nicht dachte Früher wurden
verschiedene Vorschläge gemacht, aber man fand, eS gehe nicht
recht. Nun kommen vor einiger Zeit die Herren v. Rappard



und machen den Vorschlag, statt das schöne Land am Ufer
preis zu geben, die Wasserstraße zu benutzen und schwimmende
Eisenbahnen zu bauen; sie betrachten das Unternehmen als so

vvrtheilhaft, daß sie 4 Millionen an die Entsumpfung des
SeelandeS dahin und weg und überdieß 6 Millionen unter
günstigen Bedingungen als Vorschuß anerbieten. Im Anfang
sagt man: eS ist Schwindel, wie könnte man für die bloße
Benutzung einer Waßerstraße solche Anerbieten machen? Indessen
blieben die Herren dabei. Endlich werden die Behörden
aufmerksam, man schickt Erperten nach Schottland, um die schwimmenden

Eisenbahnen zu untersuchen; ihr Bericht fällt günstig
a»S und sie erklären, was die Herren v. Rappard unS anbieten,

ist ein geringer Ersatz für den Ertrag des Unternehmens,
welcher wenigstens dem Ertrage von 10 Millionen gleich
kommt. Nun kommt man zu dem Schlüsse: da das
Unternehmen so große Vortheile gewähre, so wolle man die schwim-
wenden Eisenbahnen mit der Juragewässerkorreknon zur Staatssache

machen, und so gelangt der Gegenstand vor den Großen
Rath. Jetzt handelt es sich um einen Entscheid, dieser muß
eben heute augebahnt werden. Heute müssen wir uns darüber
auSspreche», ob wir überhaupt etwas in der Sache thun wollen.
Wenn wir nämlich nur daS Unternehmen der schwimmenden
Eisenbahnen fest halten, so ist dessen Ausführung wieder bedingt
durch ein anderes Verhältniß: eS darf keine Landeisenbahn
errichtet werden, welche der schwimmenden Bahn Konkurrenz
machen würde; wir müssen also möglichst bald für die letztere
eine Konzession zu erhalten suchen. Nun steht die
Bundesversammlung vor der Thüre, wahrscheinlich werden ähnliche
Fragen in der nächsten Sitzung derselben zur Sprache kommen,
und wenn wir nichts thun, wenn wir einfach verschieben, so

rühren sich die Andern, die Landeisenbahnen kommen dann, und
die schwimmenden Eisenbahnen sind fertig. Ich frage: wo
wollen wir dann die Vortheile, die sich uns hier darbieten,
wieder nehmen? Wer bietet unS dann wieder 4 Millionen als
Geschenk und noch mehr, indem nach dem Gutachten der
Erperten der Vortheil, welcher aus dem Unternehmen gezogen
werden kann, noch bedeutender ist. Ist einmal der Schaden
eingetreten, so kann man nicht mehr auf diesen Punkt
zurückkommen. Ich sage also: wir müssen unS auSsprechen, entweder
indem wir erklären: wir wollen überhaupt von der Sache
nichts und die Vortheile der schwimmenden Eisenbahnen fahren
lassen, -- oder indem wir sagen: wir sind entschlossen, das
Unternehmen selbst auszuführen und auszubeuten, — oder wenn
wlr Zweifel haben, ob die schwimmenden Eisenbahnen so rcn-
tiren wie man sagte, wenn man allfällig noch eine nähere
Untersuchung will, so sollen wir wenigstens den andern
Vorschlag nicht von der Hand weisen. Wenn der Kanton Bern
daS Unternehmen nicht selbst ausführen will, so soll er doch
wenigstens die angebotenen 4 Millionen annehmen; was liegt
denn darin für eine Gefahr? Wenn man sagt, das Unternehmen
soll ausgeführt werden, und man doch nicht eintreten will, so

ist dieß ein Widerspruch und gleichbedeutend mit dem Aufgeben
der Sache. Ich würde die erhobenen Bedenken begreifen, wenn
es sich heute varum handelte, durch einen definitiven Entscheid
die Sache für ein- und allemal zu erledigen, aber was soll
beschlossen werden? Etwa daß der Kanton Bern das
Unternehmen ausführen wolle? Nein, eS wird einfach erklärt, er
sei bereit, sich dabei zu betheiligen, aber unter der Voraussetzung
und Bedingung einer Verständigung mit den Bundesbehörden
und den beiheiligten Kantonen. ES müssen Konferenzen
stattfinden, die sich in die Länge ziehen werden, wobei Jeder Zeit
genug zum Nachdenken hat; die Sache wird wieder hieher
kommen, vielleicht noch ein halbes dutzend Male; erst dann, wenn
der Gegenstand genugsam erörtert ist, wollen wir definitiv
entscheiden. Beschließen wir aber heute nichts, sondern verschieben
einfach, so geht eine kostbare Zeit verloren; andere Unternehmungen

werden inzwischen auftauchen und die Sache verwickeln.
Angenommen, der Gegenstand werde um ein halbes Jahr oder
wenigstens bis im Herbst verschoben, so find wir wieder auf
dem gleichen Punkt, wir müssen der Regierung den Auftrag
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geben, mit dem Bunde und den beteiligten Kantonen zu
unterhandeln, denn bei einer einfachen Verschiebung hat der
Regierungsrath keinen Anlaß und keinen Anhaltspunkt dafür.
ES wurden Einwürfe erhoben, die nur aus irrigen Voraus-
seyungen hervorgehen können. Man sagt, wir hätte» bei der
Eisenbahn den SlaatSbau verworfen, warum man dann jetzt
darauf zurückkommen und die Sache nibt lieber einer Gesell-
schaft überlassen wolle. Ich würde dieß auch vorziehen, aber
Herr Gfeller übersieht dabei nur Eines, daß sich nämlich
Gesellschaften von Kapitalisten nur da für Unternehmen bilden,
wo ficher zu ernten ist, nicht da, wo Lasten zu tragen sind.
Wenn eS sich statt um die Juragewässerkorrektion, um die
Ausbeutung eines Bergwerkes, oder um ein Unternehmen handelte,
wo ein sicherer Ertrag von 6—10 »/, j« Aussicht stände, so
würben sich Gesellschaften genug zeigen, aber hier bei der
Seelandsentsumpfung muß der Staat, der Bund und die
beiheiligten Kantone, sich bei dem Unternehmen betheiligen. Es
haben sich zwar Gesellschaften anerboten, aber sie verlangen
sehr bedeutende Beiträge von den Kantonen und nehmen die
Vortheile für sich allein in Anspruch. Wenn die Sache so

steht, daß der Siaa» selbst viel an das Unternehmen beitragen
muß, so ist eS einfacher, baß er selbst dessen Ausführung
übernimmt, denn garanlircn muß er dasselbe immerhin. Herr Gfeller
warnt vor dem Schuldenmachen. Ich bin mit ihm ganz
einverstanden, wenn eS sich darum handelt, Geld zu verschleudern,
aber wenn es sich um ein gemeinnütziges Unternehmen handelt,
wie hier, da ist der Vorwurf des Schuldenmachens nicht am
Orte, denn durch die Ausführung des Unternehmens wird der
Nationalreichthum vermehrt. Herr Gfeller machte eine Reihe
Einwürfe, die von irrigen Voraussetzungen ausgehen und von
einem Verkennen der Verhältnisse zeugen, da eS sich hier um
keinen definitiven Beschluß handelt. Allerdings werden diese

Verhältnisse einmal erledigt werden müssen, und die Regierung
wird noch besondere Vorlagen vor den Großen Rath bringen,
aber bevor dieses geschehen kann, muß der Große Rath sich

darüber auSsprechen, ob er etwas wolle oder nicht. WaS hätt«
man gesagt, wenn die Regierung vollständige Gesetzesentwürfe
vorgelegt hätte? Die Regierung hätte den Bescheid erhallen:
die Arbeit ist unnütz, wir müssen zuerst sehen, was andere
Kantorte wollen. UebrigenS glaube ich, wegen der
Unterhaltungspflicht sei keine Gefahr vorhanden; die betreffenden
Gemeinden sind gewohnt zu schwellen, und wenn man sie gegen
Ueberschwemmungcn sichert, so werden sie die Unterhaltung um
so lieber übernehmen. Dasselbe ist der Fall hinsichtlich deS

BeitragsverhältnisseS deS beiheiligten Landes. Ich bin damit
einverstanden, daß der Beitrag im Verhältnisse zum Mehrwerthe
deS Landes bestimmt werden soll und daß ein Beitrag von
100—125 Fr. per Jucharte zu niedrig ist; aber daS wird wieder
der Gegenstand eines besondern Gesetzes sein, und wenn der
Bericht von dieser Summe redet, so geschieht eS mit Rücksicht
auf die Kosten dcö Unternehmens, indem die Regierung die
höchsten Ansätze für den Staat zu Grunde legte, damit man
nicht sagen könne, sie habe dieselben zu gering angeschlagen.
Gegenüber den Landeigenthümern, welche den gesetzlich
festzusetzenden Beilrag nicht leisten wollen, ist ein einfaches Mittel
gegeben in der Erpropriaiion Heute hat man sich über alle
diese Punkte nicht auSzusprechen, und ich bnte, daß man nicht
solche fremdartige Theile in die Verhandlung ziehe. ES handelt
sich heute nur um eine vorläufige Schlußnahme, welche durchaus

nichts Definitives enthält, indem wir lediglich die
Bereitwilligkeit des Kantons aussprechen, sich bei dem Unternehmen
zu betheiligen; daS Nähere der Ausführung, sei eS in dieser
oder jener Form, bleibt vorbehalten; wir binden unö in keiner

Beziehung Verschiebe man daher heute nur nicht, sondern
trete man ein, damit die Regierung einen Haltpunkt habe und
in der Möglichkeit sei, für das Unternehme» unter Benutzung
günstiger Umstände zu wirken.

Dr. v. Gonzenbach, Von Seite der Redner, welche

für den Antrag deS RegierungSraiheS daS Wort ergriffen haben,
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wurden zwei Gesichtspunkte geltend gemacht, um die Versammlung

zu bestimmen. Der eine besteht darin, daß man sagt,
verschieben sei abweisen. Ich muß mich erstens auf daS

Bestimmteste gegen diese Auslegung aussprechen, und ich warne
die Versammlung davor, indem ich den betreffenden Rednern

zurufe: bange machen gilt nicht! ES hat etwas sehr

Unangenehmes, den Schein auf sich zu laden, als wolle man der

Förderung eines großen und schönen Unternehmens entgegentreten.

Allein dieß ist nicht der Fall, und ich hoffe dem Herrn
Präopinanten zu beweisen, daß man, gerade um die Sache zu

fördern, für die Verschiebung sein kann und soll. Der zweite

Gesichtspunkt besteht darin, daß man sagt: warum ist man so

ängstlich? ES handelt sich ja nur um einen moralischen Effekt,

Ihr beschließet nichts Bindendes; warum könnt Ihr denn mit
Euern Händen so markten? Hier möchte ich den betreffenden

Rednern entgegnen : wie kann man einem LandeStheile, der am
Ertrinken ist und Rettung und Brod verlangt, dafür einen

Stein geben? DaS will ich nicht. ES liegt in dem

vorliegenden BeschlusseSentwurfe mehr als man glaubt. ES sind

darin drei Grundsätze ausgesprochen, von welchen der erste dem

Unternehmen der Juragewässerkorrektion, der zweite dem Staate,
der dritte beiden zusammen sehr gefährlich werden kann. Der
erste Grundsatz besteht darin, daß man beide Unternehmen,
dasjenige der schwimmenden Eisenbahnen und dasjenige der

Juragewässerkorrektion als zusammenhängend und ein Ganzes
bildend erklärt Da gestehe ich offen, daß die Sache mich im
ersten Momente frappirle, als ich sie von einem sehr geistreichen

Manne, dessen Name heute mehrmals genannt wurde,
entwickeln hörte; und als derselbe Mann erklärte: bei dem Aner-
bieterr des Herrn v. Rappard und bet der Berechnung, wie
dieser dazu kommen könne, 4 Millionen zu schenken, sei ihm
der Gedanke gekommen, der Unternehmer müsse dabei gewinnen,
und diesen Gewinn könne Bern selbst machen, — hörte ich von
verschiedenen Seiten sagen, daS sei natürlich, und auf den ersten

Blick hält man die Sache für etwas GuteS. Aber bei reiferm
Nachdenken darüber erkläre ich: tirpeo Osnaos et ckona

kerentes. Die Seelandsentsumpfung hatte bis jetzt keine

Feinde; jetzt handelt es sich um eine Spekulation, man will
gewinnen und zwar durch daS Mittel der schwimmenden Eisenbahn.

Dadurch verbinden Sie die Juragewässerkorrektion mit
Etwas, wodurch Sie ihr Feinde erwecken. Vorerst machen Sie
sich den Kanton Waadt zum Feinde oder wenigstens die

Regierung. Man wird sagen, eine Regierung gehe nicht immer
mit dem Volke Hand in Hand, allein Sie haben nicht nöthig,
sich die Waadt noch mehr zum Feinde zu machen, als sie eS

bereits ist. Sie ist schon dadurch mißstimmt, daß man sie

zwang, der Murtner Linie zu entsagen; jetzt will man ihr auch

noch eine Landeisenbahn zwischen Viel und Jserten versagen.
Waadt wird Ihnen erklären: das ist zu viel, so mächtig seid

Ihr doch nicht, wenn wir eine bequeme Landeisenbahn für unS
bauen wollen, zu sagen, wir sollen auf Euere Skiffe gehen!
Einen zweiten Feind werden Sie in Neuenburg haben, und
wenn der Herr Berichterstatter sagt, die Verrieristen haben im
dortigen Großen Rathe die Oberhand, so erwiedere ich ihm:
die Männer der Jurabahn haben daS gleiche Interesse, sich der

Landbahn anzuschließen. Sie haben ferner die Westbahngesell-
sckast gegen sich, welche ihre Fortsetzung von Jfcrten über
Marien nach Bern sucht. Endlich haben Sie auch die
Zentralbahn gegen sich, welche bereits eine Konzession von Bern
auf Neuenburg besitzt. Sie wollen mit der Gesellschaft
unterhandeln, aber diese wird wohl merken, daß man ihr zumuthel,
auf die erhaltene Konzession zu verzichten und dem Unternehmen
entgegen sein. Wenn Ste dann vor den Nationalraih treten,
und vom Bunde eine Unterstützung von 6 Millionen verlangen,
glauben Sie, man werde nur die edlere Seite der Sache in'S
Auge fasse»? Ich habe immer gefunden, eS sei gut, wenn man
die Menschen nehme, wie sie sind, als Menschen, nicht als
Engel. Stellen Sie sich nur nicht vor, daß die 6 Millionen
so leicht erhältlich seien, wenn die Mehrzahl glauben sollte, eS

sei nur ein großer Abgrund, in den man das Geld werfe.

Wen haben Sie dann noch für das Unternehmen? Man
zählt auf Solothurn. So viel weiß ich von früher, daß So-
lothurn nie ein warmer Freund deS Unternehmens war, eS

war immer kühl in der Sache. Freiburg ist allerdings sehr
dafür, weil eS ein großes Stück Moos zu entsumpfen hat;
aber dieser Kanton ist durch die Eisenbahn so verpflichtet und
belastet, daß er nicht gar große Opfer wird bringen können.
Sprechen Sie also heute nicht etwas auS, wodurch Sie sich

neue Feinde erwecken. Der zweite Grundsatz, welchen die
Regierung in ihrem Vorschlage ausspricht, besteht in der Dekretirung
deS StaatSbaueS. Ich halte denselben an und für sich für
gefährlich Der Herr Berichterstatter ist ganz im Irrthume,
wenn er sagt, da daS Unternehmen durch eine eigene
Kommission geleitet werde, so seien eS nicht die Staatsbehörden,
welche bauen. Wir wissen wohl, daß nicht der Regierungspräsident

mit der Pflasterkelle in der Hand am Unternehmen
arbeiten wird, aber wenn dieses auch von der eigentlichen
Staatsverwaltung getrennt ist, so haftet doch am Ende der
Staat dafür, welcher immer theurer baut, wenn sein Kredit,
seine Kasse zur Verfügung steht, als Leute, die durch ein
persönliches Interesse bei der Sache betheiligt sind. Auffallend ist
eS mir, daß der Staat hier daS Unternehmen selbst ausführen
soll, wo eine Gesellschaft bauen will; warum? Weil ste dabei
vielleicht gewinnt. Aber sie bietet Ihnen ja einen Theil deS

Gewinnes an und nimmt Ihnen dafür die Last ab. Herr
Niggeler schlägt sich selbst, wenn er auf der einen Seite dem
Staatsbau das Wort redet, zugleich aber behauptet, man finde
nur Gesellschaften für Unternehmen, die einen sichern Gewinn
abwerfen, das Lästige müsse der Staat übernehmen; oder wie
der Herr Berichterstatter sagte, man finde nur Gesellschaften
für Landbauten, für Wasserbauten nicht. DaS ist irrig. ES
haben sich anderwärts Unternehmer für großartige Werke
gefunden; ich erinnere an die Austrocknung des HarlemcrmeereS.
ES klingt etwas sonderbar, wenn der Herr Berichterstatter sagt,
eS werde sich vielleicht doch noch eine Gesellschaft bilden, welcher
man daS Unternehmen überlassen könne. Wenn aber der
Große Rath dasselbe feierlich als Staatssache erklärt, so werden
die Herren v. Rappard darauf verzichten und sich auf ein
anderes Unternehmen werfen. Ob die Herren mir ihrem
Anerbieten wieder kommen werden, weiß ich nicht, aber wenn sie

sich wieder einfinden würden, so würde ich Ihnen auch dann
sagen: ich ziehe eS dem SiaatSbau vor und gönne diesen
Männern einen Gewinn, einen großen Gewinn gerne, sie führen

ein schönes Werk auS. AIS Abgeordneter deS VolkeS muß
ich es bedenklich finden, daß ein Kanton, der ein Staatsvermögen

von 40 Millionen hat, von denen 10 Millionen nichts
abtragen, sich auf ein Unternehmen werfe, dessen Kosten die

Regierung auf 23, Andere auf 30 Millionen anschlagen, auf
ein Unternehmen, dessen Erfolg sehr zweifelhaft ist (es ist
wenigstens heute noch erlaubt, daran zu zweifeln). ES wurde
bereits von anderer Seite daran erinnert, wie man sich über
den Erfolg solcher Unternehmen täuschen könne, »nd daS
betreffende Mitglied erinnerte an die Aarkorrektion zwischen Thun
und Bern. Ich könnte ein neueres Unternehmen anführen,
die Gürbekorrektion, welche nicht verhindern konnte, daß die
Aare das Wasser der Gürbe hoch aufwärtsstaute. Ich bin
froh, wenn man meine Bedenken bekämpft, widerlegt und mir
zeigt, wo ich irre. Allein wie kommt es, daß in Staaten, wo
große Unternehmen vom Staate ausgeführt worden waren,
dieser das Werk wieder an Gesellschafren abtritt? Weil der
Staat am theuersten verwaltet. Wie kommt eS, daß in Oesterreich

die Eisenbahnen in den Händen des Staates nichts
abtrugen, wohl aber in den Händen von Privatunternehmern?
Von meinem Standpunkte aus würde ich mich geradezu für
leichtsinnig halten, wenn ich unter solchen Verhältnissen zum
StaatSbau stimmen würde. Ihre ganze Berechnung ist grundfalsch

sie beruht auf durchaus falscher Basis. Wenn man
gesagt hätte, die Linie zwischen Viel und Jferten habe einen
starken Verkehr, eine schwimmende Bahn müsse sich daher ren-
tiren, so hätte ich dieß zugegeben. Aber wenn man so



argumentirt: weil eine Gesellschaft, die 15 Millionen auf den

Bau einer Landeiscnbahn zwischen Viel und Jferten verwendet,
wenigstens einen Ertrag von 4 davon berechne, und weil
diese 15 Millionen 4 »/<> abtragen würden, so müssen 4 Mil»
lionen, die man auf einer schwimmenden Bahn auf derselben
Strecke verwende, 15 °/<» abwerfen - so ist das eine Basis der

Berechnung, welche durch und durch unrichtig ist. Gegenwärtig
wird eine Eisenbahn von St. Gallen nach Rorschach gebaut,
welche 6 Millionen kostet. Glauben Sie, diese Linie trage
4 o/„ ab? Für sich allein vielleicht nicht 1 Sind die

Herren Hungerbühler und Hoffmann, welche das Unternehmen
leiten, deßwegen auf den Kopf gefallen? Nein, sie haben
denselben am rechten Orte, weil sie so rechnen: die Verbindung
der betreffenden Bahnstrecke mit einer größern Linie gewähre
eine Kompensation für die kleinere; und dieses Verhältniß gilt
auch hier. Die im Vortrage deS RegierungSrathes aufgestellte
Berechnung ist daher falsch und der Staat würde dabei Gefahr
laufen, in Verlust zu gerathen. Es ist meine Absicht, die

Sache zu fördern, nicht sie zu hindern, und von diesem Standpunkte

aus sage ich: der erste Vorschlag des RcgierungSratheS
ist ungünstig für die Juragewässerkorreklion, der zweite ist

ungünstig für den Staat, und der dritte — Verweigerung des
Gebietes für eine Landeisenbahn — für beide nachtheilig. Ich
habe einige Erfahrung, wie die Bundesbehörden solche
Verhältnisse auffassen. Ich zweifle daran, ob der Bund, wenn
Sie verlangen, daß die Eisenbahnen, welche am Neuenburgersee
ausmünden, die Wasserstraße benutzen sollen, darauf eingehen
werde, schon mit Rücksicht auf die Konsequenzen für andere
Schweizerseen. Es wäre gegen daS Gesetz über die

Eisenbahnen, und noch ganz andere Kamone als diejenigen, welche
ich nannte, werden sich wegen der Folgen, die ein solcher
Beschluß für sie haben könnte, dagegen auSsprechen. Wenn
Sie die Landeisenbahn ausschließen, so geben Sie damit zu,
daß diese besser sei als eine schwimmende Bahn, wie denn auch
jene den Vorzug hat. Sie haben z. B. keine schönere Wasserstraße

als den Rhein; der König von Preußen war früher
stanz gegen den Bau einer Eisenbahn diesem Fluße entlang;
zctzt muß sie dennoch gebaut werden. So lange die
Möglichkeit gegeben ist, auf dem Lande zu bauen, geht man nicht
auf das Wasser. AuS dem Grunde also, weil ich sage: die

Verschiebung ist nicht gegen das Unternehmen der Juragewässer«
korreklion, sondern sie dient vielmehr zu dessen Förderung; weil
es ferner nicht richtig ist, daß man durch einen Beschluß nach

Antrag deS RegierungSrathes nur einen moralischen Effekt
erziele, sondern derselbe drei nachtheilige Wirkungen hat —
unterstütze ich die Verschiebung, möchte aber dem Beschlusse
eine etwas andere Fassung geben und stelle daher den Antrag,
daß der Große Rath, vom Wunsche beseelt, den durch die

ausgetretenen Juragewässer verursachten Leiden deS SeelandeS
abzuhelfen, den RegierungSrath beauftrage, die Juragewässer-
korrekiton und die Frage der schwimmenden Eisenbahnen
zwischen Viel und Jferten einer neuen gründlichen Prüfung zu
unterwerfen und mit Beförderung sachbezügliche bestimmte
Anträge vorzulegen.

Geißbühler. Ich modifizire meinen Antrag dahin, daß
ich auf den einen Antrag deS RegierungSrathes eintreten
möchte, und zwar für Erlheilung der Konzession oder meinetwegen

für den Sclbstbau der schwimmenden Eisenbahn;
hingegen bleibe ich bei dem andern Theil meines Antrages. Der
Grund ist einfach folgender. Man sagte mir, es liege ein
KonzesstonSbegehren vor, daS für den Kanton sehr günstig sei.

Ob nun die Regierung oder Herr v. Rappard baue, das ist
Sache eines spätern Beschlusses. Ich will nicht die
Verantwortlichkeit tragen, irgend einen Vortheil dem Kantone durch
Zeitversäumniß zu entziehen.

Dr. Schneider. Ich nahm mir zwar vor, nicht viel zu
der Sache zu sagen, weil ich weiß, daß man von der Ansicht

ausgeht, ich sei in dieser Sache befangen; dessen ungeachtet
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veranlaßt mich namentlich daS letzte Votum daS Wort zu
ergreifen, und zwar weil ich in mehreren Punkten mit dem
Redner einig bin, aber heute und unter den heutigen Verhältnissen

durchaus glaube, er nehme einen irrigen Standpunkt ein
Ich erkläre: heute oder dann nie; heute, zum Theil auf Kosten
deS Verkehrs, einer ausgedehnten Strecke des betheiligten Landes,

oder später, — nicht auf Kosten des Verkehrs, sondern des
Staates. ES ist die gleiche Frage, wie im Jahre 1838, alS
die Zehntfrage hier behandelt wurde. Damals sagte ich einem
Redner, der gegen das Gesetz sprach: verwerfet das Gesetz und
in ein paar Jahren schenkt Ihr den Zehnten I Wir hätten
noch Millionen in der Staatskasse, wenn daS Gesetz angenommen

worden wäre. Es wird der Zeilpunkt kommen, wo Sie
daS Seeland entsumpfen müssen, aber rein auf Kosten deS
Staates, wenn Sie diese» Moment nicht benutzen. Wenn der
gegenwärtige Zustand fortdauert, so wird infolge dessen daS
ganze EntsumpfungSgebiet sich immer mehr erhöhen, ebenso die
Flußsohlen, und der Abfluß der Seen wird sich immer mehr
erschweren. DaS ist der Prozeß, der sich seit Jahrhunderten
wiederholt. So fanden wir einst 6-8 Fuß tief im Boden
römische Alterthümer die jetzt 10—26 Fuß tief begraben sind,
und wenn die Gegend nichts mehr zu leisten vermag, so wird
die Sache auf Staatskosten ausgeführt werden müssen. DaS
ist eine Thaisache. Eine zweite liegt darin, daß wir einen
Plan haben, von dem wir sagen können, er werde radikal
helfen, vielleicht auf Jahrhunderte hinaus. Eine dritte Thatsache

ist diese, daß die Kosten des Unternehmens allerdings
bedeutend, aber nicht grenzenlos ist. Wenn im Berichte deS
RegierungSrathes die Ausführung der Juragewässerkorrektion
zu 13 Millionen angeschlagen wird, so habe ich die innige
Ueberzeugung, daß das Unternehmen nicht so hoch kommt, wie
man heute darstellte, wenn eS gut ausgeführt wird. Ich mache
es der Regierung nicht zum Vorwurfe, daß sie die Kosten hoch
anschlägt, ich begreife ihre Stellung, wenn sie sagt, man solle
ihr dann später nicht den Borwurf machen, sie habe die Kosten
zu nieder angeschlagen, aber darauf möchte ich aufmerksam
machen, baß diese Kostenberechnungen als Maximum betrachtet
werden können. Ich untersuchte seiner Zeit die Berechnungen
der Engländer, eS sind Spekulanten, diese erklärten, sie wollten
bei dem Unternehmen ein Schönes gewinnen. Warum soll es
der Staat nicht? ES liegen Berechnungen in allen möglichen
Details vor, Maurer, Zimmerleute, Ervarbeiter, Techniker und
Arbeiter aller Art wurden konsullirt, und darauf machte Herr
La Ricca seinen letzten Devis, ver etwas über 9 Millionen
ging. Eine Expertenkommission, welche denselben, so wie die
vorliegenden Pläne prüfte, kam mit ihrem Devis auf ungefähr
9'/z Mulionen; später fand die Kommission, die Juragewässer-
korrekllon werde etwa 10 Millionen kosten. Freilich wurden
später Berechnungen aufgestellt, die bedeutend höher gingen,
bis auf 16—20 Millionen, aber die betreffenden Herren kamen
dabei so hoch, um ihre Projekte für eine Partialkvrrektion zu
empfehlen Run steht die fernere Thatsache fest, daß, wenn
man sämmtliche Kosten auf vas beiheiligte Grundeigenthum
verlegen wollte, die gegenwärtigen Besitzer davon erdrückt
würden; daher rkiuß man auf andere Aushülfsmittel Bedacht
nehmen, und diese liegen gewiß in dem verbesserten Verkehrsmittel

auf dem Wasser. Die im Jahre 1339 niedergesetzte
Kommission schlug in erster Linie zu Deckung der Kosten die

Betheiligung des GrundeigenthumS vor, ferner Wasserzölle, daS
Monopol der Dampfschifffahrt und einen bedeutenden Antheil
am Grundeigenlhum. Bei der gegenwärtigen Bundesverfassung
sind Zölle und Monopol nicht mehr zuläßig. Nun kommt
Herr v. Rappard und sagt: ich will schwimmende Eisenbahnen
bauen, und damit Ihr mir die Konzession dazu ertheilt, biete

ich Euch einen Beitrag von 4 Millionen an die Jnragewässer-
korrekiion, freilich unter einigen Bedingungen. Jetzt ist die

Frage diese, ob man direkt oder indirekt Gebrauch davon machen
wolle. Nachdem man Berechnungen aufgestellt, Erperten nach

Schottland geschickt und gesehen hat, daß Herr v. Rappard
viel gewinne, war die Frage ganz natürlich, ob der Staat
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den Gewinn nicht selbst nehmen solle; ich verwundere mich

daher nicht, daß die Regierung uns diesen Antrag vorlegt,
aber es freut mich, daß sie ihn einstimmig stellt. Ich komme

nun auf daS Votum des Herrn v. Gonzenbach, und sage mit
den Herren Karrer und Niggeler: jetzt oder nie. Denn so

gewiß wir unS jetzt nicht für die schwimmenden Eisenbahnen
auSsprcchcn, so kommen die Landeisenbahnen, die Bundesversammlung

bewilligt sie, und dann ist diese EinnahmSquelle
dahin. Herr v. Gonzenbach sagt aber, bisher habe die Jura-
gewässerkorrcktion keine Feinde gehabt. Ich möchte daS fast

bestreuen. Gewissermaßen halte das Unternehmen auch bisher
Feinde, eS wurde viel Politik damit getrieben; eS gibt Kantone,

welche die Angelegenheit in den Händen behalten wollen,
um sie bei jedem Anlasse zu benutzen, und wenn eS sich um
Wahlen handelt, etwas an den Möösern zu machen. DaS sind

Feinde deS Unternehmens. Ich fürchte keinen der Feinde,
welche Herr v. Gonzenbach nannte, am wenigsten den Kanton
Waadt, und Herr v. Gonzenbach mochte etwas fühlen, als er
bemerkte, man könne nicht immer annehmen, daß Regierung
und Volk einig gehen. Ich glaube die Regierung von Waadt
sei in letzter Zeit nicht ganz mit dem Volke einig gegangen.
WaS Neucnburg betrifft, so gebe ich zu, daß eS gegenwärtig
schwer halten werde, die dotiigen Behörden für eine schwimmende

Eisenbahn zu bestimmen; indessen mögen Sie an Neuen«

bürg sehen, wie schnell in Republiken der Wind ändert. Vor
anderthalb Jahren gab Herr v. Rappard ein KonzessionSgesuch

für schwimmende Eisenbahnen ein, und die Herren Neuenburger
ertheilen ihm sofort die Konzession, ohne baß er etwas dafür
angeboten hätte; und jetzt, da er 4 Millionen dafür bietet und
noch etwas dazu, verweigern sie ihm dieselbe. Sie haben eben

keinen Begriff von einer schwimmenden Eisenbahn. Herr
v. Gonzenbach sagte, auch die Zcmralbahn und die Westbahn
werden dagegen sein. ES ist wohl möglich, aber WaS wäre
es für ein Unglück, wenn die Bundesversammlung dennoch die

Konzession ertheilen würde; was wäre die Folge davon? Daß
wir sagen könnten: eS ist unS unangenehm, wir geniren Euch,
aber gebt unS ein paar Millionen für die Juragewässerkorrektion,
wir wollen Euch dann nicht mehr geniren. El»e solche Stellung
möchte ich gegenüber den Gesellschaften einnehmen, und vielleicht
könnte man sie bewegen, alles zu übernehmen. Aber angenommen,

das werde nicht geschehen, so werden die Eisenbahnen zu
Wasser die Waaren bedeutend wohlfeiler transportiren als die

Landeisenbahnen. Es wird eine Zeit kommen, wo die
schweizerischen Eisenbahnen mit den auswärtigen konkurriren werben
und wo man nicht mehr sowohl fragt, ob man eine Stunde
früher am Orte, sondern welcher Weg der wohlfeilere sei Auf
Solothurn, welches Herr v. Gonzenbach als unzuvcrläßig
darstellte, dürfen wir bestimmt zählen, eS verlangt nur, daß wir
ihm das Wasser nicht auf einmal zuschicken, aus den gleichen
Gründen, welche in der Vorstellung aus dem Oberaargau
enthalten sind. Eben so wenig dürfen Sie Freiburg als Gegner
betrachten. Sie finden keine Gesellschaft für die bloße
Juragewässerkorrektion, wenn Sie dieses Unternehmen nicht mit
einem andern, wie mit der schwimmenden Eisenbahn, verbinden
können, und dann noch wird eS einige Schwierigkeit haben. Oder
wie will Herr v. Gonzenbach die Korrektion ausführen? Herr
v. Gonzenbach hat die Grundlage der Berechnung angegriffen,
und wenn er seinen Angriff mit einer einzigen Zahl unterstützt
hätte, so ließe sich etwas dafür sagen; aber er führte keine

einzige Zahl dafür an. Der gegenwärtige Waarenverkehr auf
den fraglichen Gewässern beträgt bereits über 70V,VW Zentner
und kommt demjenigen von Basel nach Sissach fast gleich, bort
wirft die Bahn eine schöne Rente ab. Warum sollte sich hier
eine Bahn nicht reniiren, welche viel weniger kostet? Herr
v. Gonzenbach fürchtet, die Bundesversammlung werde doch
eine forllaufende Landeisenbahn bewilligen. Das ist möglich,
aber ist das ein Grund, heute nichts zu thun, weil man sagt:
eS kommt doch schlecht I im Gegentheil, wir sollen unser Mögliches

thun, die Sache besser zu mvchen. Einmal wird eS

Anlaß geben, der Bundesversammlung die Verhältnisse der

Entsumpfung klar vor Augen zu führen, daß sie steht, wenn
man jetzt nicht helfe, so müsse die Eidgenossenschaft später
helfen. Diesen Beweis kann man leisten, und wenn die Sache
später vor die Bundesversammlung kommt, so wird man sich

daran erinnern und sagen: wir haben dem Unternehmen damals
eine Einnahmsquelle abgeschnitten, jetzt wollen wir euch dafür
helfen. Wenn wir nur diesen Zweck erreichen, so sollen wir
heute zum Antrage des Regierungsrathes stimmen. Haben wir
etwaS dabei verloren? Hingegen möchte ich von der Erklärung
des Herrn Berichterstatters förmlich Notiz nehmen, daß die
Regierung bereit sei, einer Gesellschaft, die sich zu gehöriger
Zeit bildet und die nöthigen Garantien gewährt, die Ausführung

deS Unternehmens zu übertragen. Was die Beiheiligung
deS Grundeigenthums betrifft, so wurden die Eigenthümer früher
deßhalb angefragt, freilich in nicht sehr passender Form. DaS
Grundeigenlhum soll allerdings belastet werden, und bereits im
Jahre 1852 wurde von den beiheiligten Gemeinden eine

Vorstellung an den Großen Rath gerichtet, welche die Erklärung
enthielt: eine billige Betheiligung des GrundeigenlhumS möge
stallfinden, die Ausführung deS Unternehmens habe von Staates

wegen zu geschehen und über die Klassifikation des betheiligten

Landes habe der Regierungsrath mit möglicher
Beförderung die nöthigen Vorlagen zu machen. Die Leute verlangen
eS also selbst, einzelne Ausnahmen mögen sich immerhin dagegen

zeigen, aber wenn man den Betreffenden die Erpropriation
in Aussicht stellt, so werden sie sich nicht weigern, tvv Fr. per
Jucharte zu zahlen. Nun sagt freilich Herr Gfeller, daS sei

ein kleiner Beitrag, aber die Herren vergessen nur etwas:
wenn nämlich das Seeland ein paar Millionen an die Aar-
korreklion bezahlt Hai, so ist daS MooS noch nicht entsumpft,
dann kommt erst noch die Ausführung dieses Werkes, auch

diesem Umstände muß Rechnung getragen werden. Ueber die

UnterhaltungSpflicht kann man hier nicht entscheiden, bevor der

Plan, nach welchem daS Unternehmen ausgeführt werden soll,
festgestellt ist. Es ist meine innige Ueberzeugung, wenn wir
diesen Moment nicht benutzen, so ist der günstige Augenblick
verpaßt; wir haben später die Geldmittel nicht mehr. Man
wird kleinere Korrektionen machen, ein ungeheures Geld darein
werfen und zu keinem rechten Ziele gelangen, während heute
möglicherweise das Mittel gegeben ist, daS Ganze gründlich
auszuführen. Es ist ein sehr wichtiger Moment. ES können

Meinungsverschiedenheiten herrschen, Regierungswechsel eintreten,

andere Einrichtungen entstehen, aber wenn Sie heute einen
bestimmten Beschluß fassen, so wird das Werk bleiben und
Zeugniß geben von dem hohen patriotischen Sinne, welchen der
Große Rath in dieser Sache an den Tag gelegt hat.

Herr Präsident deS Regicrungsrathes. ES ist angeführt
worden, der Regierungsrath sei in seinem Beschlusse einstimmig
ge.oesen, das ist richtig; der Antrag, wie er vorliegt, hat
im Regierungsraihe mit Ausnahme eines einzigen Punktes,
der blos aus einem Worte besteht, alle Stimmen auf sich

vereiniget. Ich zweifle nicht, daß bei Durchlesung des Beschlusses
mancher sich gefragt haben mag: wie ist eS möglich, daß er
einstimmig gefaßt wurde? Die Herren wären sehr im Irrthume,
wenn Sie glaubten, daß derselbe unter Mißkennung der
vorhandenen Bedenken und Schwierigkeiten gefaßt worden sei. Es
wurde hier nicht ein Bedenken, nicht eine Schwierigkeither
hervorgehoben, die nicht im Regierungsraihe schon ihre Würdigung
gefunden hätte, ja eS kamen dort noch mehrere zur Sprache.
Dessenungeachtet stimmte man dazu und ich halte es für meine

Pflicht, in solchen Dingen für den Beschluß deS RegierungS-
raiheS hier einzustehen, besonders wenn ich das Gefühl habe,
daß die Versammlung mehr oder weniger den Gegenstand
ungünstig aufnimmt. Wenn ich den Antrag hier vertheidige, so

wird der Herr Berichterstatter mir das Zeugniß geben, daß ich
meine Bedenken dagegen im Regierungsraihe äußerte. ES ist
ein einziger Punkt der nicht so liegt, wie ich wünschte. Der
Gegenstand kommt mit einer Eile in die Behörde, die nicht
natürlich scheint; wir mußten die Sache mit einer Raschheit



behandeln, wie eâ sonst bei so wichtigen Dingen in einem
demokratischen Freistaate nicht der Fall sein soll. Wir thaten
daS Mögliche, um dem Großen Rathe einen Vortrag mit
bestimmten Schlüssen vorzulegen- DaS Gefühl, welches mehrere
Mitglieder hatten und das namentlich bei mir vorherrschend
war, war dieses, daß man sich sagte: ich wollte gerne man
hätte den Gegenstand nicht in dieser Form vor die Behörde
gebracht oder vielmehr bringen müssen; aber einmal vor die
Behörde gebracht, dann kann ich ihn nicht abweisen, sondern
ich fürchte, daß ein ablehnender Entscheid bei der Bevölkerung
der betreffenden Landesgegend sehr ungünstig aufgenommen und
bei dem Unglücke, daS sie betroffen hat, ein neuer Schlag sein
würde, den lch nicht gerne veranlassen möchte. Ich sagt« mir
aber gleichzeitig: die Rebaktion soll so eingerichtet sein, daß ich
mit gutem Gewissen dazu stimmen kann Ich würde also als
Großrathsmitglied heute meine Hand für den Antrag des

Regierungsrathes erheben ich würde auch denken, ich wollte lieber
die Sache reiflicher überlegen, noch klarer dargestellt sehen, aber
ich würbe gleichzeitig von der Ansicht ausgehen: ich kann den
Antrag nicht von der Hand weisen, weil ich nicht will, daß
man mir eine Gesinnung beilege, wie sie aus einem ablehnenden

Entscheibe hervorzugehen schiene. Von diesem Standpunkte
aus erlaube ich mir daher einige Worte. Wenn man Bedenken

gegen irgend einen Beschluß geltend gemacht hätte, der von
materiellen Folgen für den Kanton wäre und diesen binden
würde, so wäre ich nicht in Verlegenheit, diese Bedenken noch

zu vermehren. Ich will ein einziges anführen, indem ich sage,
die Sache ist noch viel unreifer als alle die Herren, welche
heute gegen den Antrag das Wort ergriffen, darstellten. Wenn
man eiwaS ausführen will, so ist die natürliche Frage: was?
Die Antwort liegt im Plane. Haben wir einen Plan für daS
Unternehmen? Nein, es liegt keiner vor. ES ist wohl von
einem Plane die Rede, von demjenigen des Herrn La Nicca,
welcher die Arbeit eines anerkannten Erperten ist, aber daß die

Regierungsbehörde heute in irgend einer Weise die Absicht hätte,
dem Großen Rathe zuzumuthen, er solle beschließen, diesen
Plan auszuführen, davon ist keine Rede. Wir haben einen
andern Plan, denjenigen der Lunveserperlen, der vielleicht etwas
mehr Anspruch darauf hätte, weil er unter der Mitwirkung
hierseitiger Behörden entworfen, geprüft, und bei einer
Konferenz unter Ratifikationsvorbehalt hierseitS genehmigt wurde;
aber auch von diesem Plane ist im vorliegenden Beschlusse kein
Wort gesagt. Ein dritter Plan rührt von einem unserer fleißigsten,

bescheidensten und gewiß nicht ungeschicktesten Beamten,
von Herrn Ingenieur Kutter her. Er wurde im Anfange hart
mitgenommen, aber bei näherer Prüfung fand man, daß doch

etwas daran sei. Auch um die Ausführung dieses Planes
handelt es sich heute nicht. Wenn man also Gründe für die

Verschiebung sucht, so ist das der beste, daß man sagt, eS

liege noch gar kein bestimmter Plan vor. Ich will nun, statt
dieses Motiv weiter auszuführen, die Gründe geltend machen,
welche für ein rasches Handeln sprechen. Wenn es von der

Regierung abhinge, die Sache einfach 3-4 Wochen zu
verschieben, so wären wir gewiß nicht im Zweifel gewesen, und
wenn der Große Rath sich im August statt im Juni versammelt
hätte, so wäre es mir nicht nur in Bezug aus die vorliegende,
sondern auch aus andere Fragen persönlich viel angenehmer
gewesen. Aber wir mußten uns fragen: wollen wir, um uns
d e Sache etwas bequemer zu machen, die Einberufung deS

Großen RaiheS verschieben? ober, da der Große Rath zusammen-

b.rufen war: wollen wir die Sache nicht vor denselben
bringen? oder nachdem die Vorschläge der betreffenden Direktion
vorlagen, wollen wir sie von der Hand weisen? DaS sind blos
formelle Rücksichten, aber in der Sache selbst liegen Gründe,
welche gegen die Verschiebung sprechen. Sie wissen, daß die

Herren v. Rappard ein KonzessionSgesuch für schwimmende
Eisenbahnen eingereicht haben und für dessen Bewilligung
4 Millionen baarcs Geld als Beitrag für die Juragewässerkorrektion

anbieten. Es hängt mithin einfach pom Entscheide —
nicht nur unseres Großen Rathes, sondern auch der andern

Kantone ab, den Herren v. Rappard die Konzession zu
ertheilen, daS heißt ihnen auf einem Stück Papier ein paar Zeilen
mit der Unterschrift des Präsidenten und deS StaatSschreiberS
zu geben, so geben sie uns 4 Millionen. Man würde ganz
gewiß der Regierung auch Leichtfertigkeit vorgeworfen haben,
wenn wir gesagt hätten: wir haben jetzt nicht Zeit, kommt
später. DaS ist den Herren nicht gleichgültig, sie müssen uns
4 Millionen für die Konzession geben, und 4 Millionen für
die schwimmenden Eisenbahnen verwenden (ich will nicht
entscheiden, ob dieser Voranschlag ganz richtig sei, ich bin geneigt
anzunehmen, er sei etwas niedrig). Glauben Sie nun, einig«
Partikularen, die solche Unternehmen ausführen wollen, seien

gerne lange im Zweifel darüber? nein, sie wünschen möglichst
schnelle Auskunft zu erhalten, ob man ihnen die Konzession
ertheilen wolle oder nicht, und vom heutigen Entscheide hängt
es ab, waS die Herren thun werden. Wenn Sie heute
erklären, die Sahe zu näherer Untersuchung zurückzuweisen, so
werden die Herren sagen, sie können nicht so lange warten, um
ihr Geld anderwärts verwenden zu können. ES ist leicht zu
sagen, der Entscheid sei von großer Verantwortlichkeit, aber die
Verantwortlichkeil ist auch groß, wenn man durch Zögern dem
Unternehmen der Juragewässerkorreklion 4 Millionen entfallen
ließe. Dabei bleibt eS aber nicht. Sie wissen, daß die Herren
v. Rappard die Ausführung ihres Unternehmens an
Bedingungen knüpfen; eine derselben besteht darin, daß man jede
Konzession für eine Landeisenbahn zwischen Viel und Jfertcn
verweigere. Haben wir da lange Zeit, uns zu besinnen? Nein,
denn wenn wir mit den Herren v. Rappard unterhandeln wollen,
so müssen wir wissen, woran wir mit denjenigen sind, welche
die betreffende Konzession verlangen, und diese warten schon
seit Jahr und Tag auf Antwort. So liegt ein KonzesstonS-
begehren der Verrieres-Bahn vor und die Regierung hat so

gut als möglich verschiebenden Bescheid gegeben, aber länger
kann Sie es nicht wohl, die Herren werden sich an die
Bundesversammlung wenden. Ein anderes Konzessionsgesuch liegt von
der Gesellschaft der Jurabahn vor: sollen wir eS abweisen oder
ihm entsprechen? Abweisen wollen wir es nicht, so lang wlr
keine schwimmende Eisenbahn haben, aber wenn wir diese

erhalten, so dürfen wir für die Landeisenbahn nicht eine
Konzession ertheilen. Auch da drängt also der Entscheid. Noch
mehr: in 1l) Tagen tritt die Bundesversammlung zusammen,
welche in der nächsten Session einen Beschluß darüber fassen

wird, ob sie einen Beitrag an die Juragewässerkorrektion geben
wolle und von welchem Betrage. Nun stelle ich mir vor, man
werde gegenüber den Kantonen so r üsonniren, wie wir gegenüber

den Gemeinden, wenn eS sich um einen Straßenbau handelt;

man wird unS fragen: was wollt Ihr thun? und wenn
wir antworten, wir wissen es nicht, so wird man uns
entgegnen: entschließet Euch zuerst. Wenn wir aber einen
Beschluß haben, der unS zwar nicht bindet, aber worin der Kanton
Bern sich bereit erklärt, so viel an ihm das Unternehmen
auszuführen, oder die Konzession an die Herren v. Rappard zu
ertheilen, so dürfen wir damit schon vor den Naiionalrath
treten. Dann hat der Große Rath noch vollkommen freie
Hand, einen definitiven Beschluß konnte er noch nicht fassen,
aber er hat in einer Art feierlicher Erklärung seine
Bereitwilligkeit ausgesprochen, und der Entscheid der Bundesversammlung

wird offenbar mehr oder weniger von dem unseligen
abhängen. Ein fernerer Grund ist so gender: auch der Himmel
hat nicht gewartet, Ueberschwemmungen sind im Seelande wieder
in einem Grade eingetreten, wie seit langen Jahren nie, und
dieser neuen Kalamität gegenüber einfach ablehnen oder
verschieben, weil wir die nöthigen Pläne noch nicht haben, oder
weil wir nicht wissen, was man in Ncuenburg oder Solothurn
will, daS konnte die Regierung nicht über das Herz bringen,
sie konnte nicht schweigen, um den Herren v. Rappard und den

betreffenden Eisenbahngesellschaften einen Bescheid und der

Bundesversammlung die nöthigen Aufschlüsse zu geben; sie

wollte so wett gehen, als sie mit Ehren und gutem Gewissen

gehen konnte, mcht einen definitiven Entscheid fassen, aber eine
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Erklärung abgeben, und ich zweifle nicht daran, wenn die

Versammlung Zeit gehabt hätte, die Tragweite der Anträge gründlich

zu prüfen, so wären die meisten der hier gefallenen
Einwürfe unterblieben. Die Regierung sah einerseits eine Menge
Schwierigkeiten und Bedenken, andererseits auch eine Menge
Gründe, welche zu einem Entscheide drängen, und hatte gegen,
über der schwierigen Stellung der Bevölkerung nicht das Herz,
die Sache einfach zu verschieben; wir wählten daher eine

Redaktion, die an sich für^dte Zukunft nicht bindend, aber der

Bevölkerung deS SeclandeS gegenüber eine wahre Wohlthat ist
und gegenüber dem Bunde und den betheiligten Kantonen eine

ernste Erklärung enthält. WaS enthält der vorliegende
Beschluß? Die Regierung schlägt vor, ohne in'S Einzelne der
Kostenberechnung einzutreten, die beiden Unternehmungen der
Juragewässerkorrekiion und der schwimmenden Eisenbahnen
als zusammenhängend und sick bereit zu erklaren, dieselben im
Selbstbau auszuführen. Hätte die Regierung daS aussprechen
können, wenn cS sich um einen definitiven Entscheid gehandelt
hätte? Ich will nickt fragen, ob es unschicklich gewesen wäre,
eS wäre unter diese» Umständen unverantwortlich gewesen. Ich
bin grundsätzlich gar nicht für den Selbstbau besonders
eingenommen, ich wüßte dagegen alle Gründe anzuführen, wie gegen
den Banquier, der auf dem Rathhause sitzt, und wenn eine
Gesellschaft käme, welche daS Unternehmen unter annehmbaren
Bedingungen ausführen wollte, so würde ich eS lieber dieser
übergeben. Aber ich habe bereits gesagt, es drängt, eS läßt
sich nicht verschieben, und was schlägt Ihnen die Regierung
vor? etwa daß ausgesprochen werden soll, eS werde gar keine

Gesellschaft angenommen? Nein, sondern in Ermanglung einer
Gesellschaft seien wir geneigt, in Vereinigung mit dem Bunde
und den übrigen betheiligten Kantonen das Gesammtunternehmen
auszuführen, und wenn eS nicht anders ausgeführt werden
kann, als durch Selbstbau, so halte ich eS für eine Ehrensache,
einmal Hand an'S Werk zu legen. ES ist sonderbar, daß man
sich heute vor diesem Beschlusse so sehr sträubt, denn wir sind
nicht erst heute bei der prinzipiellen Frage angelangt, ob wir
den Selbstbau wollen oder nicht. Haben wir uns nicht seiner
Zeit an den BundeSrath gewendet, daß er die Sache an die

Hand nehme; ließ er nicht einen Plan ausarbeiten, nach welchem
die Juragewässerkorrektion durch Selbstbau ausgeführt werden
sollte, einen Plan, den wir unter Ratifikationövorbehalt
genehmigten? Das letzte Wort hat freilich der Große Rath noch
nicht gesprochen, aber daS gleiche Prinzip diente seit Jahren
zur Grundlage unserer Unterhandlungen. Man sagt, durch
den heutigen Beschluß erwecken wir uns Feinde, wir
machen unS den Bund, die Kantone Waadt, Neuenburg
u. s. w. zu Feinden Ist das möglich durch eine Schlußnahme,
welche nichts Verbindliches enthält? Würde Herr v. Gonzen-
bach deßwegen, wenn ich ihm heule den Vorschlag machte,
mit mir auf den Gurten zu gehen, mir zum Feinde werden?
Ich glaube eS nicht. Er würde vielleicht sagen, er sei nicht
geneigt dazu, dann würde ich ihm bemerken, ich bleibe auch
daheim. Ja, wenn wir erklären würden: wir wollen das
Unternehmen ohne den Bund, ohne Waadt, ohne Neuenburg und
die andern Kantone ausführen, dann begriffe ich es, wenn man
sagte, wir machen sie unS zu Feinden. Aber wenn wir nur
sagen: wir wären geneigt, mit Euch in dieses Schiff zu steigen,
— sollen sie unS deßhalb den Krieg machen? Ich sehe nicht
ein, warum. Wenn sie erklären, sie seien nicht geneigt mit
uns zu gehen, dann fällt die Sache dahin; erklären sie sich
aber dazu geneigt, dann gebe ich zu, dann ist es eine Ehrensache

für den Kanton, nicht zurückzubleiben, allerdings unter
dem Vorbehalte, den Plan näher zu untersuchen und einen
endlichen Entscheid zu fassen. WaS die Verweigerung der
Konzession einer Landeisenbahn zwischen Viel und Jferten
betrifft, so bitte ich, die Sache nicht schlimmer anzusehen als sie

wirklich ist. Die Centralbahngesellschaft hat allerdings eine
Konzession für eine Linie von Viel nach Neuenburg. Wird
nun vorgeschlagen, einfach darüber hinwegzugehen? durchaus
nicht, sondern eS heißt im Vortrage deS RegserungSratheS, man

habe Hoffnung, daß die Gesellschaft auf diese Konzession
verzichten werde, im DiSpostiiv wird gesagt, die Regierung habe
mit der Gesellschaft zu unterhandeln und im Schlußsatze heißt
eS nicht, es soll keine Konzession für eine Eisenbahn zwischen
Viel und Neuenburg, sondern keine solche für eine Bahn
zwischen Viel und Jferten ertheilt werden. Und die Westbahn«
gesellschafi, verlangt sie etwa eine Konzession für die Strecke
zwischen Biel und Jferten? gar nicht. Bei Neuenburg gebe
ich zu, daß die Schwierigkeiten etwas größer sind. Man
bekämpft die Vereinigung beider Unternehmen, und doch läßt sich

das eine ohne daö andere nicht wohl ausführen. Die Ent.
sumpfung deS SeelandeS ist nicht möglich, ohne daß man einen
Kanal zwischen dem Neuenburgcr- und Bielcrsee baut, dieser
Kanal wird in allen Plänen vorgeschlagen. Die Juragewässerkorrekiion

bietet im Wesentlichen für unS nur Opfer dar, und
eS ist nicht die Frage, ob wir Opfer bringen wollen, sondern
wie viel. Die schwimmenden Eisenbahnen bringen Vortheile,
es fragt sich ebenfalls, wie viel; Herr Rappard schätzt sie, indem
er uns 4 Millionen anbietet. Ich setze voraus, er werde für
sich auch etwas nehmen wollen. Ich will nicht gerade
behaupten, daß die schwimmenden Eisenbahnen den Zins von
15 Millionen abwerfen, aber darin setze ich keinen Zweifel, daß
sie sehr bedeutende Vortheile gewähren; sie thun den Dienst der
Landeisenbahnen und sind viel wohlfeiler als diese. Nun stellt
sich daS Verhältniß so heraus: derjenige welcher den Nachtheil
eines Unternehmens hat, soll auch den Vortheil desselben haben.
Ich will nicht nur das Schlechte der Sacke und das Gute
einem Andern lassen. Wenn eS daher möglich ist, die beiden

Fragen zu verbinden, so will ich eS, weil die eine die andere
fördert. Stellen wir uns auf den Standpunkt des Planes der
BundeSerperten, so kostet dessen Ausführung ungefähr 6'/,
Millionen. Die Herren v. Rappard bieten uns für die verlangte
Konzession 4 Millionen an, eS hängt von unS ab zu sagen:
wir wollen die 4 Millionen annehmen und den Plan der
BundeSerperten ausführen; dann hätten wir 4 Millionen an
die Kosten. Aber die Regierung geht nicht so weit, sondern
um die Sache für die Juragewässerkorrektion nicht allzu günstig
darzustellen, schlägt sie deren Kosten auf 19 Millionen an.
Wenn man mich fragen wollte, ob ich eS verbürge, daß daS
Unternehmen nicht mehr kosten werde, so würde ich sagen, nein,
aber gegenüber dem Gutachten der bewährtesten Erperten ist eS

wenigstens nicht ein Vorschlag, den man nicht verantworten darf.
Wenn eS nicht absolut sein muß, so möchte ich nicht daS eine
Unternehmen einem Andern geben und das andere behalten, sondern
wenn möglich beide verbinden, weil daS eine eine Kompensation
für das andere enthält. Daö ist denn auch der Sinn deS

Antrages der Regierung, welche nicht gerne in die Lage
gedrängt würde, die Sache zu trennen, weil unS dann daS
schlechtere Unternehmen bliebe; sie wollte daher lieber beide
zusammen vereinigen und über die Details der Kosten nähere
Untersuchungen anordnen. In zweiter Linie, wenn man den
Muth nicht hat, das Unternehmen selbst auszuführen, wird
vorgeschlagen, den Herren v. Rappard die verlangte Konzession
zu ertheilen Der Große Rath hat also die Wahl zwischen
diesen Auswegen und ich frage nur noch, er mag so oder
anders wählen: wozu verpflichtet er sich? Heißt eS etwa im
Beschlusse, man solle die Ingenieure in das Seeland hinüberschicken,

um die Arbeiten zu beginnen? gar nicht; Sie können
den Beschluß fassen, ohne einen Heller auszugeben, aber etwas
kann die Regierung, gestützt auf denselben, thun. Sie wird mit
dem Bunde und mit den betheiligten Kantonen unterhandeln,
und wenn es da nicht geht, mit den Herren v. Rappard. Was
sollen wir mit einer Vollmacht ansaugen, wenn wir den Willen
deS Großen Rathes nicht kennen? Wie ständen wir den andern
Kantonen gegenüber, wenn wir sagen müßten, der Große Rath
habe nichts beschlossen? Sprechen Sie hingegen wenigstens die
Geneigtheit auS, zu dem Unternehmen Hand zu bieten, so haben
wir eine Grundlage für die Unterhandlungen. Also nicht darin
liegt der Unterschied zwischen dem Antrage des RegierungSratheS
und denjenigen welche ihn bekämpfen, daß wir einen verbind-



licht» Entscheid fasst» wollten; daS will die Regierung auch
nicht, aber darin liegt der Unterschied, daß die Herren uns
Vollmacht zum Unterhandeln geben wollen ohne Grundlage, wir
hingegen wollen eine Grundlage dafür. Liegt nicht gerade
darin, daß die Regierung eine nähere technische und finanzielle
Untersuchung in Aussicht stellt, ein Beweis, daß eS sich hier
nicht um einen bindenden Entscheid handelt? Ich gebe gerne
zu, daß es wünschenswerth gewesen wäre, diese Prüfung hätte
vorher vorgenommen werden können, aber ich zeigte Ihnen,
wie sehr wir gedrängt waren. Die Folgen deS vorliegenden
Beschlusses liegen auf der Hand: wenn die Regierung
unterhandelt hat, so bringt fie das Ergebniß hieher, dann ist der
Moment da, wo der Große Rath mit der vollkommensten Freiheit

entweder den Lelbstbau beschließen oder die Ausführung
des Unternehmens einer Gesellschaft übertragen kann. Ich habe
noch einen dritten Punkt zu berühren, betreffend den Ausschluß
einer Landeiscnbahn zwischen Viel und Iferten. DaS ist der
Punkt, worüber die Ansichten im Regierungsrathe verschieden

waren, eigentlich nicht in der Sache selbst, sondern in der
Redaktion. Damit nämlich kein Zweifel über die Tragweite deS

vorliegenden Beschlusses obwalte, stellte ich den Antrag, die

Ziffer 3 dahin zu modifiziren, daß eS heiße, der Kanton Bern
versage „einstweilen" jede Konzession zu einer Landeisenbahn
Zwischen Biel und Iferten, aber daran möchte ich mich nicht stoßen.

Man könnte nun nach allem, waS ich gesagt, bemerken, der

Große Rath würde eigentlich nichts beschließen. Fast gar ist
eS so; er beschließt im Grunde nichts, was ihn in Zukunft
binden könnte, nur seine Geneigtheit spricht er auS, zur Aus-
führung des Unternehmens Hand zu bieten, und daraus könnte

unter Umständen eine Art Ehrenpflicht für ihn erwachsen, wenn
der Bund und die betheiligten Kantone bereit wären, darauf
einzugehen; aber im Uebrigen liegt nichts im Beschlusse, als
die Vollmacht znr Unterhandlung und der Auftrag zu näherer
Untersuchung. So komme ich zu dem Schlüsse: die eigentliche
Bedeutung der ganzen Schlußnahme ist nach meiner Ueberzeugung

nur eine moralische; man will gegenüber dem Bande und
den bethciligten Kantonen feierlich erklären, daß eS uns ernst
sei in der Sache. Wenn Sie eS vorziehen, diese Erklärung
nicht zu geben, so mögen Sie, aber machen Sie es dann auch
denen nicht zum Vorwurfe, welche die Erklärung geben wollten,
und der Regierung, welche kaum zur Einstimmigkeit gelangt
wäre, wenn sie nicht das Bedenkliche, das darin läge, einen
solchen Antrag zu verschieben oder von der Hand zu weisen,
wohl überdacht hätte. Ich hatte wirklich die Hoffnung, man
werde im Großen Rathe einstimmig sein, und es wäre mir
leid, wenn wir eS nicht find. Ich mache mir keine Illusion,
aber ich würde eS bedauern, wenn der Große Rath wegen
Bedcnklichkeiten, die gegen einen definitiven, bindenden Beschluß
gerichtet sind, sich abhalten ließe, der Regierung den Auftrag
zu ertheilen, zu unterhandeln und die Geneigtheit für ein
Unternehmen auSzusprechen.

Dr. v. Gonzenbach. Ich ließ mich häufig durch
Vorträge deS Herrn Regierungspräsidenten bestimmen, aber nur
dann, wenn ich die von ihm angeführten Gründe für richtig
halte. Ich erlaube mir nun, kurz auf die von ihm angeführten
Gründe zu erwiedern. Vorerst bemerkt Herr Blösch, man könne

Herrn v. Rappard nicht so lange warten lassen, sondern man
müsse ihm einen Bescheid geben. Da sage ich: Herr v. Rappard

wird viel zufriedener mit unserm Verschiebungsbeschlusse
sein, als wenn die Regierung erklärt: wir wollen in erster Linie
nichts von Euerm Gesuche, nur eventuell werden wir darauf
zurückkommen. Bevor ich den Antrag deS Herrn v. Rappard
annehme, will ich wissen, was für Folgen er für den Kanton
habe. Ich bin sonst sehr geneigt, auf das Projekt einzutreten,
aber es ist ein Paragraph darin, den ich für sehr bedenklich

halte; er betrifft die Hafenbauten, welche die Kantone
übernehmen sollen. Wie hoch kommen diese Bauten? Ich weiß,
daß Herr v Rappard Fr 35V,vvv dafür geben will, aber waS
sie die Kantone kosten werden, weiß ich nicht. Auch die Eisen-

bahngesellschasten werden die Verschiebung einem Beschlusse
nach Antrag deS RegierungSratheS vorziehen. WaS wollen
dieselben? Eine Landeisenbahn, und nun sagen Sie ihnen: die
Landetsenbahn zwischen Biel und Iferten soll ausgeschlossen sein;
die betreffenden Gesellschaften werden daher mit dem andern
Entscheide eher zufrieden sein. Auch die Unterhandlungen mit
dem Bunde und den Kantonen werden viel schwieriger sein,
wenn Sie von vornherein erklären, jede Landeisenbahn sei

ausgeschlossen, als wenn Sie die Sache verschieben. Endlich
ist der Bevölkerung deS SeelandeS mit leeren Worten nicht
geholfen; und der Herr Präsident deS Regierungsrathes erklärte
Ihnen, eS sei sozusagen nichts, waS man beschließe, denn wenn
die betheiligten Kantone nicht darauf eintreten wollen, so falle
die Sache dahin. Die Unterhandlungen über die Betheiligung
des Bundes bet der SeelandSentsumpfung werden leicht, in
Verbindung mit der schwimmenden Eisenbahn dagegen sehr
schwierig sein, weil zwei Kantone dagegen sind. Ich bitte, daß
man nicht meine, wir wollen die Sache verzögern, im Gegentheile

ich will sie fördern, aber bevor ich zu einer Schlußnahme
handbiele, will ich wissen, welche Kosten dem Kantone für die
Hafenbauten, für den Unierhalt u. s. w. auffallen. Ich möchte
übrigens noch an einen Umstand erinnern. AIS wir vor einigen
Tagen eine Besprechung im Borzimmer hatten, sagte uns ein
Mitglied, in diesem Augenblicke seien Unterhandlungen mit einer
Gesellschaft im Gange, die beide Unternehmen ausführen wolle.
Ich wünsche also, daß man vorher die Sache noch einmal
gründlich untersuche und gegenüber der Bevölkerung eine möglichst

freundliche Haltung einnehme; darum nahm ich diesen
Punkt in die Mouvirung meines Antrages auf.

vr. Schneider. Mit Rücksicht auf eine Aeußerung des
Herrn Präopinanten glaube ich eine Erklärung schuldig zu
sein. Ich stimme heute zum Antrage der Regierung, weil ich
die Ueberzeugung habe, daß wenn derselbe heute nicht durchgeht,
wir keine Gesellschaft bekommen werden. Allerdings finden
diesen Augenblick Unterhandlungen statt, eS beschäftigen sich

englische, französische und schweizerische Ingenieure mit der
Sache, und es ist möglich, daß in den nächsten Tagen eine
Eingabe Erfolgt; aber die Berechnungen werden nur in der
Voraussetzung gemacht, daß keine Landeisenbahn zwischen Biel
und Iferten bewilligt werde. Da müssen wir den Nagel stecken,
sonst finden wir keine. Gesellschaft mehr. AuS dieser
Ueberzeugung stimme ich zum Antrage des Regierungsrathes, obschon
ich in erster Linie lieber eine Gesellschaft gesehen hätte. Ich
muß noch auf einen Umstand zurückkommen. Herr Gfeller
sagte, er wolle die Armenfrage und die Juragewässerkorrektion
nicht in Zusammenhang bringen. Sie sollen wirklich von Seite
deS SeelandeS nicht als zusammenhängend betrachtet werden.
Die Seeländer werden bet Behandlung der Armenfrage nach
ihrer Ueberzeugung stimmen, die Emmenthaler mögen stimmen,
wie sie wollen. Aber eine Konnerität zwischen beiden Fragen
besteht doch. ES handelt sich darum, im Seelande auf
friedlichem Wege ein Amt Konolfingen zu erobern; 3V,VVV
Einwohner sind bei der Entsumpfung betheiligt, und 30,VW können
Sie hinschicken nach der Entsumpfung.

Siegenthaler. Auf daS letztgefallcne Votum habe ich

zu bemerken, daß ich mit voller Ueberzeugung, und wenn man
will, ja freilich als Emmenthaler, zum Antrage der Regierung
stimme. Es ist bekannt, welche Kalamität über daS Seeland
hereingebrochen ist, und wenn ein Landestheil sich in einer
solchen Lage befindet, daß er sich nicht helfen kann, so ist eS

Pflicht des Staates zu helfen. DaS Seeland ist nicht im
Stande sich zu helfen, also soll der Staat ihm zu Hülfe kommen.

Wenn man die Geschichte lieSt, so findet man, daß ein

Staat noch nie zu Grunde ging, wenn er große Werke
vollbrachte, wohl aber wenn er solche unterließ.

v. Werbt. Daß der Bevölkerung jener LandeSgegenden,
die seit vielen Jahren alljährlich der Ueberschwemmung auS-
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gesetzt sind, auf irgend eine Art geholfen werden muß, das wird
gewiß Jeder zugeben. Die belrcffenve LandeSgegeud ist so

heimgesucht worden, daß ich überzeugt bin, sie werde Jahre
lang zu ringen und zu kämpfen haben, bis sie sich einigermaßen

erholt haben wird. Ich befand mich in letzter Zeit zu Neuenburg

und konnte mich mit eigenen Augen von der Größe veS

Unglückes überzeugen. Sie können sich »erstellen, mit welchen

Gefühlen ich die schönen Kornfelder bei Gampelen unter Wasser

stehen sah. Noch vorige Woche war die ganze Straße von
KerzerS bis Ins unter Wasser. Welche Folgen ein solcher

Zustand nach sich zieht, weiß Jeder vom Lande, und man wird
mit mir einverstanden sein, daß eS nichr mehr mit Vorarbeiten,
mit der Aufnahme von Plänen gethan ist. sondern daß den

Bewohnern jener Gegend, die ^andeSkinder sind, wie wir,
anders geholfen werden muß. Nach meinem Dafürhallen handelt
eS sich nicht um die Frage, ob geholfen werden soll, sondern

wie man helfen wolle. WaS soll der Große Rath gegenüber
den zwei Mitteln, welche vorgeschlagen werden, thun? Die
Antwort auf diese Frage ist sehr schwer und ich bin in großer
Verlegenheit, sie zu beantworten. Ick raisonnire so: wenn AlleS,
was in Bezug auf die Vortheile gesagt wurde, welche der Selbstbau
darbietet, sich erwahren sollte, wenn eS richtig ist, daß der

Bund sich in entsprechendem Maße betheiligt, wenn ferner eine

bestimmte Versicherung gegeben werden kann, daß die

vorliegenden Berechnungen richtig sind, und daß die Kantone Waadt,
Freiburg und Solothurn beistimmen werden, dann würde ich

unbedenklich dem Antrage der Regierung beistimmen, auS zwei
Gründen: erstens um das große Unternehmen zur Ausführung
zu bringen und zweitens auch auS finanziellen Gründen. Wenn
aber dem Großen Rathe diese Zusicherung nicht gegeben werden
könnte, so möchte ich heute das Eintreten wenigstens in der

Art beschließen helfen, daß der Regierung Vollmacht ertheilt
werde, die Unterhandlungen mit den Herren v. Rappard wieder
anzuknüpfen, um dem Seeland Hülfe — nicht nur mit leeren

Worten, sondern in der That — anzubieten.

Ntggeler. Man ist darüber einverstanden, daß die See«

lanvsentsumpfung einmal ausgeführt werden müsse, auch
darüber ist man einig, daß die Sache genügend vorbereitet sei;
nur in Betreff der schwimmenden Eisenbahsien sind noch Schwierigkeiten

vorhanden, und worin bestehen diese? Man bietet unS
Vortheile an. Der Kanton wird sich bei der Juragewässerkorrektion

immerhin betheiligen müssen, wir haben es schon oft
erfahren, daß Gesellschaften vom Staate einen Beitrag
verlangen, ohne daß sie sichere Vortheile dafür geboten hätten.
Wenn man einmal darüber im Reinen ist, daß die Sache aus.
geführt werden muß, so kann ich nicht begreifen, wie man
lange darüber streiten kann, ob daS Unternehmen im Selbstbau
ausgeführt oder einer Gesellschaft übertragen werden soll, um
so weniger, als eö sich nicht um einen definitiven Beschluß
handelt. Gesetzt nun, eS biete sich eine Gesellschaft unter
annehmbaren Bedingungen dar, so 1st durch den heutigen Beschluß
durchaus nicht vorgegriffen und man ist für die Zukunft nicht
gebunden. Herr v. Gonzenbach behauptet, durch den heutigen
Beschluß machen wir unS Feinde. Herr v. Gonzenbach mag
aber bedenken, was wir auS den schwimmenden Eisenbahnen
ziehen können, sei eS daß wir daö Anerbieten des Herrn
v. Rappard von 4 Millionen annehmen, oder daß wir li)
Millionen durch Selbstbau daraus ziehen. Wenn Sie nun dem
Frieden mit andern Kantonen und Eisenbahngescllschaften zu
lieb auf solche Vortheile verzichten wollen, so weiß der Große
Rath, waS er zu thun hat; so bald wir aber das nicht wollen,
so können wir auf den Verschiebungsantrag nicht eintreten.
UcbrigenS ist eS mit den Feindschaften, welche man in Aussicht
stellte, nicht so gefährlich. Ich kenne in der Waadt ungefähr
die Stimmung, welche über diesen Gegenstand herrscht. Allerdings

sind die Westbahngesellschaft und die Mitglieder der
Regierung, welche einen bedeutenden Betrag von Aktien besitzen,
der Sache nicht günstig, aber bei der nächsten Session der
Bundesversammlung dürste sich das Verhältniß bedeutend an¬

ders gestalten; eS hängt eben damit zusammen, welche Richtung
die Freiburger Eisenbahn erhalte. Ein ansehnlicher Theil der
Bevölkerung ist für die Juragewässerkorreklion, da ihr am Ende
eine Eisenbahn doch nichts abträgt und der Verkehr auf der schwimmenden

Bahn vermittelt werden kann. Wenn von der
nämlichen Seite behauptet wird, daß die Gesellschaft der Jurabahn
gegen unsern Beschluß sein werde, so kann ich der Versammlung

daS Gegentheil versichern. Ich kenne die Verhältnisse der

Jurabahn sehr genau und vernahm heute von einem Abgeordnelen

derselben, daß sie sich gegenwärtig darauf einrichtet, sich

der schwimmenden Eisenbahn anzuschließen, weil man von der
Ansicht ausgeht, der Kanton Neuenburg könne am Ende die
Sache doch nicht hindern und andererseits werde die schwimmende

Bahn den Verkehr der Jurabahn vermehren. Die
Verhältnisse der Centralbahn kenne ich allerdings nicht so genau,
doch bin ich überzeugt, daß sich auf dem Wege der Unterhandlung

eine Verständigung leicht zu Stande bringen lasse. Die
Behauptung VeS Herrn v. Gonzenbach, als sei der heutige
Beschluß gegen das Eisenbahngesey, ist unrichtig; wir werden
deßhalb mit den Bundesbehörden in keinen Konflikt kommen.
Nach dem Eisenbahngesetze sind die Parallellinien ansgeschlosscn;
nun ist eS gleich, ob eine Eisenbahnlinie zu Land oder zu
Wasser errichtet werde, eS ist immerhin eine Eisenbahnlinie,
und Ivenn sie einmal die Konzession erhalten hat, so kann man
nicht eine andere daneben bauen. Auch bisher wurde von Seite
der Bundesversammlung so verfahren, und zwar gerade
hinsichtlich der Verrieres« unv der Jurabahn im Kanton Neuenburg.

Das von Herrn v. Gonzenbach angeführte Beispiel der
Dampfschifffahrr auf dem Rhein paßt nicht hieher, denn er
weiß, mit welchen Schwierigkeiten die Dampfschiffe dort zu
kämpfen haben. Auch die Beschaffenheit der Eisenbahn, um
die eS sich hier handelt, spricht zu ihren Gunsten. ES ist ein
Unterschied, ob ich von Basel nach Hsland reisen will und
auf dem Rheine dorthin gelangen soll, over wenn ich vielleicht
20 Stunden in einem Eisenbahnwagen gefahren bin, in diesem
Falle ist mir die Unterbrechung, namentlich durch einen reizend
gelegenen See, sehr angenehm. Ich glaube daher, die schwimmende

Eisenbahn könnte die Konkurrenz einer Landeisenbahn
aushalten und sie sogar unterdrücken, da ihr Unterhalt nicht
so kvstbillig ist als derjenige einer Landeisenbahn. Wenn man
übrigens glaubt, der Staat komme bei dem Bau zu kurz, so

nehme man das Anerbieten einer Gesellschaft mit den 4
Millionen an, vorausgesetzt, daß eS dem Großen Rathe überhaupt
damit ernst sei, daß die SeelandSentsumpfung zur Hand
genommen werde. Wenn man das Unternehmen bei einem Vortheil

von 4—10 Millionen zu kostspielig findet, wie wollen
Sie es dann später ausführen, ohne diesen Bortheil? Ich bin
überzeugt, wenn man heute die Gelegenheit vorbeigehen läßt
unv die Sache später wieder zur Sprache kommt, so wird eS

dann heißen: ja, wenn noch die gleichen Anerbieten vorlägen
wie früher, so ließe eS sich hören. Die Sache wird dann
umgekehrt. Ich komme auf dasjenige zurück, was ich in meinem
ersten Vortrage sagte: wenn man heute nichts thut, so ist der
Vortheil für immer verscherzt, denn es werden in nächster Zeit
Konzessionöbegehren für eine Landeisenbahn auftauchen, diese
werden dann den Ausschluß der schwimmenden Bahn verlangen,
während sie jetzt selbst ausgeschlossen werden sollen.

Lehmann, I U. Ich kam ganz ohne vorgefaßte
Meinung in diesen Saal, hörte die Diskusston mit großem Interesse
an und muß gestehen, daß seit langer Zeit keine Frage behandelt
wurde, bei welcher ich mit mir so zu kämpfen hatte. Ich bin
grundsätzlich allerdings für die Ausführung deS Unternehmens,
aber ich hatte auch Bedenken gegen den StaatSbau; und diese
Bedenken sind nicht ungegründet, denn eS ist ein anerkannter
Satz, daß Unternehmen durch den Staat in der Regel immer
theurer ausgeführt werden, als durch Privaten., Ich glaube
ferner, wenn wir uns grundsätzlich einlassen, daß wir nicht
mehr wohl zurückgehen können, auch halte ich dafür, daß wir
auf ein Feld gerathen, wo wir die Kosten nicht genau kennen;



sie mögen auch nach meiner Ansicht eher zu gering angeschlagen
sein. Die Meinungen der Techniker in dieser Sache sind so

verschieden, daß ich den Antrag, den StaatSbau grundsätzlich
zu erkennen, mit einigem Bedenken aufnahm, und wenn sich

bis dahin keine Gesellschaft meldete, um die Juragewässerkorrek«
tion allein auszuführen, so liegt mir darin ein Beweis mehr,
daß man noch immer im Ungewissen ist. Man soll eS daher
Herrn Gfeller und andern Mitgliedern auS dem Emmenthal,
die ihm vielleicht beipflichten mögen, nicht übel nehmen, wenn
sie heute Bedenken äußern. Wir wissen, welche schönen Grund«
sätze die Verfassung von 1846 aufstellt, welche großartigen Ideen,
deren Ausführung Millionen kostet, durch sie zur Geltung
kamen, und daß man infolge dessen erwartete, man werde sich
die Armenlast gegenseitig erleichtern; man stimmte daher allgemein

zur Verfassung, Seither fand ich, man habe in einzelnen
Fragen der Gesetzgebung hin und wieder Bedenken getragen,
diesen Geist gegenseitiger Ausgleichung der Lasten zu realisiren.
Wenn also gewisse Bedenken vorliegen, so sage ich, eS ist den

betreffenden Herren nicht zu verargen. Allein daS vorliegende
Unternehmen ist denn auch mit Rücksicht auf die guten Folgen,
welche man davon zu erwarten hat, so segenbringenv für die
Zukunft unseres Kantons, daß ich die Ueberzeugung habe, wenn
eS auch einige Millionen mehr kosten sollte, so werde es sich
doch in späterer Zeit sehr rentiren und die Nachwelt werde
unsern Beschluß segnen. Die vielen lausende von Zucharten,
um deren Kultivirung eS sich handelt, müssen in einem
Zeilpunkte, wo man so sehr auf die Verbesserung des Bodens
bedacht ist, einen solchen Mehrwerlh erhallen, daß die dafür
gebrachten Opfer immerhin gedeckt werden; dieser Gewinn wird
dem ganzen Kantone zur Wohlthat gereichen, und man soll
deßhalb nicht zu bedenklich sein. Wir haben einen Umstand,
der namentlich für die Anträge des Regierungsrathes spricht,
nämlich den günstigen Bericht der Erperten über die Erstellung
der schwimmendeü Eisenbahnen. Wir haben gesehen, daß
dieselben bedeutend wohlfeiler sind als die Landeisenbahnen. Wenn
nun daS richtig ist, so wird der StaatSbau in hohem Grade
erleichtert, weil mit einem verhällnißmäßig geringen Kapital
eine sehr bedeutende Rente erzielt werden kann. Nun fragt eS

sich, ob nicht eine Landeisenbahn erbaut werden könnte, welche
der schwimmenden Bahn sehr Eintrag thun würde. Diese
Frage ist sehr wichtig und ich beantworte sie folgendermaßen:
wenn mehrere Kantone gemeinschaftlich ein nationales
Unternehmen ausführen unis zu dessen Förderung bereits die
Konzession für eine schwimmende Eisenbahn ertheilt ist, so wird die
Erstellung einer Landeisenbahn nicht so leicht erfolgen. Einmal
wäre dieselbe sehr kostspielig und zweitens würden die betreffenden

Kantone in der Bundesversammlung doch ein solches
Gewicht haben, daß sie einer solchen Konkurrenz für lange den

Riegel schieben könnten. Wenn Herr Bundeöpräsident Stämpfli
sich dazu entschließen könnte, an die Spitze des Unternehmens
zu treten, und durch die Wahl geeigneter Persönlichkeiten die

Mehrkosten, welche sonst mit dem StaatSbau verbunden sind,
vermieden werden könnten, so läge darin noch ein Grund zu
Gunsten des heutigen Beschlusses. Wenn Herr v. Gonzenbach
auf die Schwierigkeiten gegenüber andern Kantonen hinweist,
so glaube ich hingegen, bei so wichtigen Fragen wie die
vorliegende dürft man sich nicht auf einen gewöhnlichen Standpunkt

stellen, sondern eS braucht einen hochherzigen Entschluß,
um ein solches Werk zu Stande zu bringen, und insofern bin
ich mit Herrn Siegcnthaler einverstanden, daß ein Volk sich

durch derartige Beschlüsse immer ein Ehrendenkmal gesetzt und
sie nicht bereut hat. Wir sollen-also allerdings handbieten, im
allseitigen Vertrauen, daß die Versammlung nicht nur hier, wo
eS sich um die Ausführung eines nationalen Werkes im
Seelande handelt, sondern auch wenn einst die Armenfrage zur
Sprache kommt und eS sich darum handelt, daS LooS einer

andern Menschenklasse zu erleichtern, zeigen werde, daß der

Große Rath von Bern nicht eigennützig und engherzig ist, denn

Eigennutz und Engherzigkeit verhindern alles Große. Im Ver-

Tagblatt »es Große» Rothes les«.
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trauen aus diese Gesinnung stimme ich zu den Anträgen des
RegierungSratheS.

Herr Berichterstatter. Ich würde gerne unter dem
Eindrucke der soeben geschlossenen Diskussion Ihren Entscheid
gewärtigen, aber in meiner Stellung als Berichterstatter muß
lch mir doch einige Worte erlauben, wobei ich jedoch verspreche,
möglichst kurz zu sein. Die Anträge, welche gestellt wurden,
verlangen Verschiebung; als Motiv wird angeführt, die Sache
sei nicht gehörig untersucht. Diesem Motive ist nun aber im
vorliegenden Beschlusse selbst Rechnung getragen. Die Regierung
anerkannte, daß der Gegenstand noch einer nähern Untersuchung
bedürfe, daher wird Ihnen denn auch die Vornahme einer solchen
vorgeschlagen. Ich bitte, die Sache nicht auf den Kopf zu
stellen. Es ist bis dahin viel hin und her geschrieben worden
über die Juragewässerkorrektion, ohne daß man recht wußte,
waS man wollte. Jetzt »erlangt die Regierung, der Große
Rath möchte sich im Prinzipe aussprechen, damit wir wissen,
waS wir zu thun, auf welcher Basis wir uns zu bewegen
haben. Wenn Sie einfach verschieben, was sollen wir machen?
Unterhandeln wir mit den andern Kantonen, untersuchen die
Sache genau, und kommen später mit Vorschlägen im Sinne
des heutigen Antrages vor den Großen Rath, so sagt dieser
vielleicht: so verstehen wir die Sache nicht; dann haben wir
in'S Blaue hinein untersucht, die ganze Arbeit ist dann
vergeblich, eine kostbare Zeit verloren und zu der Aktenmasse, die
jetzt schon ein halbes Zimmer füllt, kommt eine noch eben so

große Masse hinzu. Ich bin auch der Ansicht, daß man einmal
dem Schreiben ein Ende mache, daß man auf sicherer Basis
zur That schreite. Der Antrag auf Verschiebung wurde aus
verschiedenen Gründen unterstützt. Untersuchen wir auch diese
Gründe etwas genauer. Zunächst sagt man, eS sei noch nicht
festgestellt, wie vaS betheiligte Land belegt werden soll. Darauf
wurde bereits geantwortet. Es ist dieß ein Punkt, der nicht
jetzt erledigt werden kann, sondern später regulin werden muß.
Ich bin auch der Ansicht, daß das Grunbeigenthum belegt
werden soll und zwar im Verhältnisse zum Mehrwerlhe; aber
dieses ist nicht eine Bedingung zum beutigen Beschlusse,
sondern ein« spätere Konsequenz desselben, welcher das
betheiligte Land nicht entgehen kann und wird. Wen man von
vornenhein an derartigen Sachen Anstoß nehmen will, dann
vergehen noch Jahrhunderte, bis wir zu einer Korrektion der
Juragewässer kommen; eS wird dann nicht dazu kommen, bis
uns daS Waffer in den Rathsaal strömt. Auch die noch nicht
stattgefundene AuSmittlung der EigenthumSverhältnisse wurde
als VeischiebungSgrund angeführt. Ich kann darauf erwiedern,
daß hiesür die einleitenden Schritte bereits geschehn, sind. Herr
BundeSrichier Labhardt wird sich nächstens zu diesem Zwecke

an Ort und Stelle begeben; aber auch dieser Punkt ist nicht
der Art, daß die Verschiebung der Hauptfrage dadurch begründet
würde. Aehnltch verhält eS sich in Betreff der Unterhallungs-
pflicht; die Dämme müssen doch zuerst hergestellt werden, bevor
deren Unterhaltung gehörig normirt werden kann, und die

Voraussetzung ist unrichtig, als sei von den Unterhaltungskosten
im Allgemeinen im hierftitigen Vortrage nicht die Rede; es ist
darin ausdrücklich gesagt, die Unterhaltungskosten seien in den

23 Millionen begriffen und es sei bei Annahme dieser Summe
auf die Bildung eines Reserve« und UnterhaltungSfondS Rücksicht

genommen worden. Auch die Unterhaltung?frage gehört
gerade mit zu denjenigen Punkten, in Bezug auf welche die

Regierung den Auftrag erhalten soll, die Sache genauer zu
untersuchen und kann eben deßhalb zu einer Verschiebung nicht
Veranlassung bilden. Wenn man dann den Kostenanschlag von
23 Millionen für zu niedrig hält und behauptet, die Koste»
deS Unternehmens werden sich bis auf 36 Millionen steigern,
so erwiedere ich: die aufgestellten Wahrscheinlichkeitsberechnunge»
lassen eine so hohe Summe nicht zu. Ich möchte denn doch

in dieser Richtung vor Uebertreibungen warnen und zu bedenken

geben, daß sich mit einer Summe von 23 Millionen schon

etwas machen läßt. Vor dieser Summe aber möchte ich nicht
2«
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zurückschrecken, und wenn man für Eisenbahnen so bedeutende

Summen verwendet, für Eisenbahnen, welche nicht einen so

großen Nutzen gewähren wie die Juragewässerkorrektion, so soll

man auch für dieses große Unternehmen ein Opfer nicht scheuen

und da nicht zu ängstlich sein, wo das Wohl und Wehe von
Tausenden auf dem Spiele steht, wo eS sich um deren Erhaltung

oder deren Untergang handelt. Ich zeigte Ihnen übrigens,
daß der Kostenantheil für den Kanton Bern nicht auf 23
Millionen, sondern auf circa ö'/-> Millionen ansteigen würde, und

man soll deßhalb die Sache nicht immer so darstellen, als ob

die gesammten Kosten einzig auf den Kanton Bern fielen. Ich
habe Ihnen ferner gezeigt, wie das Kapital zu decken wäre
und es ergibt sich daraus, daß es sich nicht darum handelt,
Geld wegzuwerfen, sondern nützlich anzulegen. Man sagte

auch, es sei nicht rathsam, Schulden zu machen. Dieser
Ansicht bin ich in gewissen Fällen nicht Man soll nicht muih-
willig Schulden machen, aber wo eS sich um ein schönes,

gemeinnütziges Werk handelt, wie das in Frage stehende, da

soll der Staat zu dessen Ausführung beitragen, selbst wenn er

das Geld nicht vorräthig in der Kasse hat; hier ist es seine

Pflicht, ein Anleihen aufzunehmen. Ich will nicht auf die

Ertragsberechnung zurückkommen, aber meine Ueberzeugung ist

es, daß der Ertrag der schwimmenden Eisenbahnen, in
Verbindung mit dem Mehrwerih von Grund und Boden die Kosten
der Juragewässerkvrrektion vollständig decken werde, um nicht
weiter zu gehen und zu behaupten, daß dabei noch ein Gewinn
erzielt werden könne. Ich sage also: verschiebe man heute nicht;
die dafür angebrachten Gründe sind nicht zureichend und wenn
je, so liegt hier Gefahr im Verzüge. Hat der Große Nath von
Neucnburg vor einigen Tagen die Sache verschoben, als es

sich darum handelte, das Gegentheil dessen zu erkennen, was
Ihnen heute vorgeschlagen wird? Neuenburg genirte sich nicht,
sich gegen die schwimmenden Eisendahnen auSzusprechen, und
nun, nachdem dieser Beschluß bekannt ist, wäre eS von unserer
Seite, wenn der Große Rath dazu schweigen würde, ein Ein-
ve st indniß m t einem Beschlusse, der unsern Interessen schnurstracks

entgegensteht. Denn alsdann ist von der schwimmenden
Eisenbahn nicht mehr die Rede, und infolge Dessen auch von
der Juragewässerkvrrektion nicht mehr. Von einer Seite wurde
der Vorschlag gemacht, man sollte sich darauf beschränken, zu
erklären, es werde von Seite Berns keine Landeisenbahn
zwischen Jferten und Biel bewilligt. Dieser Beschluß kann für
sich einzig nicht gefaßt werden, sondern man muß gleichzeitig
erklären, warum wir keine Landeisenbahn bewilligen wollen,
sonst hängt jener Beschluß zwischen Himmel unv Erve und eS

fehlt ihm der lebenskräftige Nerv. Ich komme nun zu der von
einem Rebner verfochtenen Ansicht, daß es klüger gewesen wäre,
das Wörtchen „einstweilen" bei Ziffer 3 einzuschalten und zu
erklären, der Kanton Bern versage „einstweilen" jede Konzession
zu einer Landeisenbahn. Ich behaupte, wenn dieser Vorschlag
angenommen worden wäre, so wäre es ein sprachlicher unv
sinnlicher Fehler gewesen. Man muß den vorliegenden Beschluß
alS Ganzes in's Auge fassen. I» erster Linie wird
vorgeschlagen, beide Unternehmen als zusammenhängend zu erklären,
welche der Kanton Bern vereint mit dem Bunde unv den be«

theiligten Kantonen auszuführen bereit sei; in zweiler Linie
spricht man sich für Ertheilung der Konzession an die Herren
v. Rappard auS. In beiden Fällen — ob die Kantone selbst

bauen, ober ob die Konzession den Herren v. Rappard bewilligt
werde — geht man von der Voraussetzung aus, daß schwimmende

Eisenbahnen errichtet werden. Die Ziffer 3 ist nun unter
diese Voraussegung bedingt, und wenn eine schwimmende
Eisenbahn zu Stande kömmt, so schließt sie die Landeisenbahn
aus, und von „einstweilen" kann nicht mehr die Rede sein.
Ich will die Versammlung nicht damit aufhalten, Ihnen die
Tragweite des vorliegenden Beschlusses auseinanderzusetzen; es
ist das namentlich durch den Präsidenten des Regierungsrathes
bereits so klar und bündig geschehen, daß ich mich einfach seiner
Interpretation anschließen kann, wie dieselbe denn auch die
einzige vernünftige Auslegung ist. Herr v. Gonzenbach suchte

nachzuweisen, der vorliegende Beschluß schade der Sache und
machte dafür drei Hauptargumente geltend. Vor Allem
behauptete er, durch die Kombination beider Unternehmen erwecke

man der Juragewäfferkorrektion Feinde, welche sie bisher nicht
hatte. Ich möchte Herrn v. Gonzenbach hier zurufen, was er
einem andern Redner sagte: bangemachen gilt nicht! und
betfügen: mit diesen Feinden will ich schon fertig werden, Gott
möge mich vor den Freunden bewahren. Erstens wäre eS mir
gleichgültig, wenn die genannten Kantone und Eisenbahngesell«
schasten durch den heutigen Beschluß erzürnt würden; sie haben
keine begründete Veranlassung dazu Aber wenn auch durch
unsern Beschluß Interessen anderer Kantone oder
Eisenbahngesellschaften verletzt werden sollten, so möchte ich fragen, ob

der Kanton Bern, wenn solche Interessen, wie die vorliegenden,
für ihn auf dem Spiele stehen, den gehorsamen Diener machen
soll vor andern Kantonen und Eisenbahngesellschaften. Nein,
der Kanton Bern steht für sich da und hat sich nicht zu fragen,
ob vielleicht Waadt oder Neuenburg oder die Westbahngesell-
schaft ein saures Gesicht machen werde, wenn er diesen oder

jenen Beschluß fasse. In dieser Beziehung schrecke ich also
nicht zurück. Man sagt aber ferner, die Bundesversammlung
werde unserm Beschlusse zürnen. Ich gebe vollständig zu, daß

Herr v. Gonzenbach die Luft, welche in dieser Sphäre herrscht,
besser kennt als ich; aber auch hier frage ich: was ist denn
für den Bund Verletzendes in unserm Beschlusse enthalten?
Hat der Bund nicht schon bet den letzten Konferenzen durch
das Organ seines Präsidenten die gleiche Idee geäußert,
welche unserm Beschlusse zu Grunde liegt, und schließt sich nicht
der heutige Beschluß dieser Idee an? Lassen wir den gesunden
Sinn und den nationalen Geist, welcher in der Bundesversammlung

herrscht, entscheiden, er wird über die Parlikular-
interessen den Sieg davon tragen. Wenn übrigens Herr v Gon.
zenbach nicht an die Mithülfe der andern Kantone und deS

Bundes glaubt, so braucht er nicht solche Bedenken zu haben,
denn alsdann kommt eben nichts zu Stande. Aber eigenthümlich

ist eS mir vorgekommen, daß man alle diese Bedenken
äußert, daß man auf alle Vortheile, die unS angeboten werden,
verzichten will, bevor man auch nur den Versuch macht,
dieselben zu Nutze zu ziehen. Probiren Sie doch zuerst. Man
sagt, Solothurn sei unentschlossen. Darauf will ichHnicht
eintreten, aber daran erinnere ich Sie, daß Solothurn sich nicht
genirte, mit der Centralbahngesellschaft in Eisenbahnsachen in
Kampf zu treten und der Kanton hat gesiegt. Es gibt eben

im Leben Momente, wo man Händel riskiren muß. Man sagt,
die Seelandsentsumpfung für sich habe Sympathien, und wenn
sie einzig in Angriff genommen werde, so werde ste durchgehen.
Wir haben bis dahin erfahren, wie weit wir mit diesen bloßen
Sympathien gelangen, und möchten deßhalb dabei nicht stehen
bleiben, sondern ste zur That werden lassen. Wenn Sympathie
für den Zweck vorhanden ist, so möchten wir auch Sympathie
für das einzige Mittel, daS zum Zwecke führen kann, d.h. für
die schwimmenden Eisenbahnen. Wenn eine solche Sympathie
nicht da ist, so ist sie eine leere, auf frommen Wünschen
beruhende. Auf den Einwurf, daß der StaatSbau gefährlich sei,
hat bereits Herr Blösch entgegnet, indem er zeigte, daß dieses

Prinzip durchaus nicht neu ist. Wenn man ferner den StaatSbau
deßhalb verwerflich findet, weil man von der Ansicht ausgeht,
derselbe sei theurer als der Privatbau und die Leute tiefer in
die Kasse des Staates zu greifen pflegen, so möchte ich den
patriotisch gesinnten Männern, welche, mit Hintansetzung ihrer
Privalinteressen, der Sache sich zu widmen entschlossen sind,
nicht ein solches Kompliment machen. Um zu zeigen, daß man
sich über den Erfolg solcher Unternehmen täuschen könne, wurde
an die Gürbekorrektion erinnert. Diese ist aber noch nicht
vollendet; allerdings staut daS Wasser stch noch rückwärts, aber
auch diesem Uebelstande wird abgeholfen werden können, und
wenn die Herren sich bemühen wollen, sich selbst von der Sachlage

zu überzeugen, so sehen Sie ein Werk, auf dessen Vollendung

man stch freuen darf. Es wurde bemerkt, ich hätte
erklärt, man finde keine Gesellschaften für Wasserbauten. DaS
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ist nicht richtig, ich sagte nur, eS halte schwer, von Privat«
gesellschasten in Betreff ver Ausführung von Wasserbauten solche
Garantien zu erhalten wie für Lanvbauten. Auf die Befürchtung,

als würde man sich durch den heutigen Beschluß auch
Herrn v. Rappard zum Gegner machen, kann ich entgegnen,
daß dieser Mann den Vorschlag der Regierung als den vom
Gesichtspunkte deS Staatsmannes aus einzig richtigen ane»
kennt, wie er denn auch in sehr ehrenwerlher Weise der Direk«
tion entgegenkam und der Behörde alle Materialien bereitwillig
zu Gebore stellte. Herr v. Gonzenbäch ist mit mir einverstanden,

daß die Eisenbahn zwischen Jferten und Viel rentiren
werde; bloß wird mir vorgeworfen, ich hätte diesen Punkt nicht
genugsam motivirt. Ueber die Thatsache sind wir also
einverstanden, über das Motiv streite ich hier nicht mehr. WaS
endlich die Einwendungen gegen die schwimmenden Eisenbahnen
selbst betrifft, so berufe ich mich aus die Gutachten der Erperien
Steffenson, Swinburne, Kocher und La Nicca, welche die
Ausführung deS Unternehmens empfehlen. Ich wiederhole, der
Antrag, daß der Gegenstand zu näherer Untersuchung
zurückzuweisen sei, ist in dem Vorschlage deS RegierungSraihes
enthalten, und wenn man nun deßhalb, weil dieses noch nicht
geschehen, weiter nichts beschließen will, so erscheint mir dieß
als eine maskirte Form, die Sache auf die lange Bank
hinauszuschieben. Ich glaube auch, daß eine Verschiebung heute
mit dem Aufgeben der Sache gleichbedeutend wäre, denn bei
der Bundesversammlung würden dann voraussichtlich Kon«
zessionSbegehren für eine Landeisenbahn gestellt, und wenn
denselben entsprochen würde, — waö bei einem hierseitigen
negativen Verhalten wohl der Fall wäre — so wären die
Hoffnungen für das jetzige Zustandekommen der Entsumpfung
dahin. Ich halte also den Antrag des Regierungsrathes fest
und zwar zunächst denjenigen in erster Linie; in zweiter Linie
würde ich in Uebereinstimmung mit Herrn v. Werdt jedenfalls
den Antrag festhalten, daß der Regierungsrath beauftragt werde,
die Unterhandlungen mit den Herren v. Rappard wieder
aufzunehmen. Ich halte den Antrag in erster Linie für besser als
denjenigen in zweiter Linie; wenn aber der Selbstbau nicht
belieben sollte, dann würde ich allerdings zum Schlüsse in
zweiler Linie kommen. Ich wiederhole: mit dem heutigen
Beschlusse wird ein moralischer Effekt erreicht; was schadet er?
Richlö. Was nützt er? Sehr viel. Abgesehen davon, befriedigt
er eine arme, gedrückte Bevölkerung, deren Land unter Wasser
steht, deren Lage ich Ihnen noch einmal an'S Herz legen möchte.
Ich wünschte, Sie Alle hätten den unglücklichen Zustand
gesehen, in welchem sich diese Bevölkerung befindet; ich bin
überzeugt, Sie wären Alle mit dem gleichen Gefühle heimgekehrt,
wie Herr v. Werdt.

Für Ziffer 1 und 2
Für Ziffer 3
Für Streichung

Handmehr.
Mehrheit.
Minderheit.

Schluß der Sitzung: 3'/t Uhr Nachmittag».

Der Redaktor:

5r. Faßbind.

Sechste Sitzung.

Samstag den 2g. Juni 1856,

Morgens um 7 Uhr.

DaS Präsidium stellt die Frage, ob die Anträge des

Regierungsrathes als Alternative oder als Eventualanträge zu
betrachten seien, worauf der Herr Berichterstatter erklärt,
er fasse die Anträge als Alternative auf, während der Herr
Präsident des RegicrungSrathcS bemerkt, seine individuelle
Ansicht gehe dahin, es handle sich um Eventualanträge.

Abstimmung:

Für das Eintreten überhaupt
Für das sofortige Eintreten
Für Verschiebung
Für den Antrag deS Regierungsrathes in

erster Linie 87
Dagegen 55

Für den Antrag deS RegierungSratheS in
zweiter Linie 93

Dagegen 12

Handmehr.
31 Stimmen.
48 „

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Balsiger, Bühlmann,
Clemenxon, Gerber, Jmobersteg, Morgenthaler, Moser, Gottlieb;
Rätz, Schmid, Teuscher, Wagner und Wyß; ohne Entschuldigung:

die Herren Aebersold, Amstuy, Botteron, Brand-
Schmid, Brechet, Bürki in Rvchigen, Buri, Niklaus; Bützberger,
Carrel, Choppard, v. Erlach, Etter, Feller, Fischer, Fleury,
Fricdli, Froidevaur, Furer, Geißbühler, Gtrardtn, Großmann,
Gygar, Gyst, Hänni, Haldimann in Stgnau, Hennemann,
Hermann, Hofer, Jaquet, Jmhoos, Friedensrichter; Joß, Kanziger,

Karlen, Karrer, Kasser, Kilcher, Kipfer, Klaye, Knech-
tenhofer, König, Köhler in Pruntrut, Krebs in Albltgen, Küng,
Lempen, Lenz, Manuel, Marquis, Masel, Mauerhofer, Metthee,
Mischler, Morel, Müller in Hofwhl, Müller, Arzt; Oberli,
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Oeuvray, Otih, Prudon, Reber, Rebmann, Reichenbach,

Röthlisberger, Johann; RöthliSberger, Jsaak; Röthlisberger,
Gustav; Rubin, Sahli in Ortschwaben, Schaffler, Schären in
Spiez, Scheidegger, Scheurer, Schneeberger im Schwcikhof,
Scholer, Schrämli, Seiler, Sigri, v. Steiger, Sterchi, Stettler,
Streit in Zimmerwald, v. Stürler, v. Tavel, Trachsel, Rudolf;
v. Watienwyl in Habstelten, v. Wattenwyl in Dießbach,
v. Watienwyl in Rubigen, Weber, Weißmüller, v. Werbt,
Wirth und Wißler.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
»hne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Die endliche Redaktion des GroßrathsbeschlusseS vom
26. l. M., betreffend die Abtretung des St. Johannsenkorn-
Hauses in Bern zum Bau einer katholischen Kirche,
wird in Uebereinstimmung mit jenem Beschlusse ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt

(Siehe Großrathsverhandlungen dieser Session, Seite 174 ss.)

Projekt-Dekret.

Der Große Rath des KantonS Bern,

gestützt auf § 15 des Gesetzes über die Organisation dcS

Schulwesens, aus den Antrag des Regierungsraihs,

beschließt:

8 1.

Die jährliche Besoldung eines Schulinspektors beträgt, je
nach der Beschaffenheit und Größe seines Kreises Fr. 2200
bis Fr. 2600.

8 2.

Da, wo eS der Regierungsrath zu besserer Besorgung der
Geschäfte wünschenSwcrih findet, kann ein Schulinspekiorais-
kreis getheilt, und alsdann nach billigem Verhältniß die
ausgesetzte Besoldung aus die beiden Abtheilungen vertheilt werden.

8 3.

Für Auslagen in Folge von Erfüllung amtlicher Pflichten
haben die Inspektoren Anspruch auf Entschädigung, wenn eine
Entfernung von mehr als einer Stunde vom amilichen Wohnsitze

nothwendig war.
Der Regierungsrath wird die Entschädigung bestimmen.

8 4.

Dieses Dekret tritt auf 1. Oktober nächsthin provisorisch
in Kraft.

(Erste Berathung.)

Or. Lehmann, ErziehungSdirektor, als Berichterstatter.
Da die neuen Schulgesetze auf den 1. Oktober nächsthin. in
Kraft treten sollen, so sollten, wenn immer möglich, auf den
nämlichen Tag auch die neuen Aufsichtsbehörden in Thätigkeit
treten. Damit dieses aber möglich sei, ist eS vor Allem
nothwendig, die Besoldungsverhältnisse der Schultnspekwren zu
bestimmen, damit man sofort die Stellen derselben ausschreiben
kann und gehörig Zeit hat, sich nach tüchtigen Männern
umzusehen. Man wird vielleicht einwenden, eS hätte im Gesetze

selbst geschehen sollen Es wurde schon deßhalb nicht in das
Gesetz aufgenommen, weil man darüber ungewiß war, welches
System angenommen werde, dann auch weil wir ein besonderes
Besoldungsgesetz haben, in welchem die Besoldungen aller
Beamten festgesetzt sein sollen. So viel zur Begründung dieser

Vorlage und als Entschuldigung der Richtbekanntmachung.
Da das Gesetz einer zweimaligen Berathung unterliegt, so glaube
ich, es sei kern Verstoß gegen die Verfassung, wenn eS vor der

Bekanntmachung hier berathen wird, indem der 8 30 der
Verfassung vorschreibt, jedes Gesetz müsse vor seiner endlichen
Berathung dem Volke bekannt gemacht werden. Am Schlüsse
des Dekretes wird Ihnen vorgeschlagen, dasselbe provisorisch in
Kraft zu setzen. Ich wünsche, daß es in zzlodo behandelt
werde und will mich deßhalb auch sogleich über den Inhalt
desselben auösprechen. Der 8 1 stellt ein Minimum und ein
Marimum der Besoldung aus, damit man die Verhältnisse der
einzelnen Jnspekiionöbezrrke berücksichtigen könne. Jedenfalls
scheint mir die vorgeschlagene Besoldung nicht zu hoch zusein,
im Gegentheil ich glaube, man könnte sie im Verhältniß zur
Besoldung anderer Beamten im Kantone, namentlich der Be-
jlrksbeamren, der Oberförster, BezirkSprokuratoren u. s. f. als
blllig bezeichnen; auch mit der Besoldung der Schulinspektoren
anderer Kantone wird der Vorschlag den Vergleich aushalten,
so mit Freiburg, Baselland, Aargau, wo das neue Schulgesetz
eine Besoldung von 2600 Fr. für solche Stellen vorschlägt.
Der 8 2 enthält eine Bestimmung, welche vorzüglich durch
Rücksichten gegenüber dem Jura diktirt ist. Man sagte sich

nämlich, es dürfte schwer halten, einen Mann für den Jura
zu finden, welcher den Katholiken und den Protestanten genehm
wäre, deß e egen wolle man die Möglichkeit vorbehalten, das
Schulinspektorat zu theilen und die ausgesetzte Besoldung auf
die beiden A Theilungen zu vertheilen. Der § 3 sichert den

Schulinspektoren die Vergütung ihrer Auslagen, eine Bestimmung,

welche für andere Beamten ebenfalls gilt. Der Regie-
rungsralh wird übrigens ein Regulativ dafür ausstellen, damit
die betreffenden Ausgaben in gewissen Schranken bleiben. Das
Dekret würde also auf den 1. Oktober nächsthin provisorisch
in Kraft treten, und es wäre möglich, daß es auf diesen
Zeitpunkt auch definitiv in Kraft gesetzt werden könnte, wenn
nämlich in den letzten Tagen des Septembers noch eine Groß-
rathSsitzung stattfinden würbe; jedenfalls soll es vor der zweiten
Berathung bekannt gemacht werden. Ich empfehle Ihnen nun
das Eintreten, die Behandlung deS Dekretes in glodo und
dessen Genehmigung.

Lauterburg. Es ist nun einmal beschlossen, daß die
Schulinspektoren das Land beglücken sollen. Ich will über das
Prinzip nichts mehr sagen, auch der Ausführung des einmal
Beschlossenen in keiner Weise entgegentreten, hingegen erlaube
ich mir einige Bemerkungen über das vorliegende Dekret. Im
8 1 wird die Besoldung der Inspektoren auf 2200—2600 Fr.
bestimmt. Wenn nun kein 8 3 da wäre, so müßte ich finden,
diese Besoldung sei eine gar nicht hohe. Wenn man sich denkt,

waS man unter Schulinspektoren verstanden wissen will,
ausgezeichnete Fachmänner, welche der Erziehungsdirekiion in Allem
an die Hand gehen sollen, so erfordert es Männer von sehr

guter Bildung und ich zweifle daran, daß man so ausgezeichnete

Männer für diese Besoldung finden werde. Die Besoldung
ist daher sehr billig für die Männer > welche man im Auge
hat. WaS den 8 2 betrifft, so ist er mir nicht ganz klar. Der
Herr Berichterstatter sagte, diese Bestimmung gelte vorzüglich



für den Jura, aber mich dünkt, da das Schulgesetz eine
allgemeine Bestimmung darüber enthält, so wäre es nicht nöthig
gewesen, hier eine solche Vorschrift aufzustellen. Es heißt im
Schulgesetze lediglich, es werden 4-6 Schulinspektoren aufgestellt,

ohne nähere Bestimmung über die Eintheilung der Kreise,
so daß ich glaube, der Regierungsrath sei kompetent, diese zu
bestimmen. Nun ist von einer Theilung der JnspektoratSkreise
die Rede, während man nicht weiß, auf waS sie sich eigentlich
bezieht; man hätte dieses dem RegierungSrathe überlassen
können. Wenn diese Idee der Theilung nicht bloß auf den

Jura Bezug haben, sondern möglicherweise eine Thüre offen
lassen sollte für Trennung der Kreise im alten Kantone, so läge
darin die Einführung einer größern Zahl von Inspektoren oder
einer Art Kommissäre, für welche dann die Besoldung zu klein
würde. Ich nehme aber vorläufig an, die Bestimmung habe

nur auf den Jura Bezug. Der 8 3 sichert den Inspektoren
die Vergütung der Auslagen in Folge ihres Amtes zu. Das
ist natürlich ganz billig, aber eS fragt sich: wie groß wird die

Entschädigung sein? und ich erlaube mir, die Versammlung
aufmerksam zu machen, welche Folgen eine solche Bestimmung
für unser Büdget hat. Die Besoldung von sechs Inspektoren
in ihrem Marimum —"ich glaube, man dürfe nicht darunter
bleiben, wenn man rechte Männer erhalten wolle — beträgt
15,600 Fr., also bereits eine Mehrausgabe von über 7000 Fr.,
als die Schulkommissäre kosteten, welche keine Reiseentschädigung
hatten. Wie groß mag nun diese Reiseentschädigung sein?
Sie mögen dieselbe so einfach nehmen, als Sie wollen, so wird
sie sich auf einige tausend Franken belaufen, denn nach dem

§ 3 bleiben nur Reisen von kleinerer Entfernung als einer

Stunde ohne Entschädigung, die an und für sich billig ist, aber
eine Ausgabe bildet, die wir bisher nicht hatten. Wenn die

Inspektoren ihre Pflicht gegen die Schulen regelmäßig erfüllen
wollen, so glaube ich, die Konsequenzen seien bei Entscheidung
des Prinzipes von Vielen nicht gehörig gewürdigt worden. Ich
erlaube mir weiter keine Bemerkung, nur wollte ich aufmerksam
machen auf die Mehrbelastung des Budgets um mehrere tausend

Franken jährlich.

G fell er in Wichtrach. ES scheint mir im 8 3 zu wenig
klar ausgesprochen, was unter dem Ausdrucke „Entschädigung"
veistanden werde, ich wünsche daher, daß derselbe durch
„Reiseentschädigung" ersetzt werde, damit man wisse, was darunter
verstanden sei. Sodann beantrage ich, die Worte: „von mehr
alS einer Stunde", zu ersetzen durch: „von zwei Stunden oder

mehr." Ich glaube, eS handle sich um Stellen, denen es an
Konkurrenz nicht fehle und die Ausgaben genug veranlassen.

Aebi. Als ich zur Einführung deS neuen Systems der

Inspektoren stimmte, wußte ich gar wohl, daß eS eine

Mehrausgabe zur Folge habe, indessen bestimmte mich der entschiedene

Wunsch deS Herrn ErziehungSvirektorS und die Erfahrung
anderer Kantone dazu Nun halte ich dafür, daß eine Besoldung

von 2200—2600 Fr. nicht hinreicht, anerkannte
Fachmänner für diese Stellen zu finden. Ich möchte nicht nur so

mittlere Sekundarlehrer für dieselben berufen, sondern anerkannt
tüchtige Fachmänner. Ich schlage daher vor, das Marimum
auf 3000 Fr. zu bestimmen. WaS den 8 2 betrifft, so hatte
ich mir vorgenommen, denselben anzufechten, indem ich glaubte,
er öffne eine Art Hinterthüre, um von den Inspektoren
zurückzukommen und ihre Kreise zu theilen Ich wünschte dieses

nicht, sondern möchte bei größern Znspektoraikreisen bleiben;
der vom Herrn Berichterstatter gegebene Aufschluß, daß die

fragliche Bestimmung nur auf den-Jura ihre Anwendung finden
solle, beruhigte mich. Hinsichtlich der im 8 3 ausgesetzten

Entschädigung nehme ich an, der RegierungSrath und die Er-
ziehungsdirekiion werden solche höchstens für die nothwendigsten

Auslagen gestatten, und ich könnte höchstens zur Einschaltung
deS WorteS: „Reiseentschädigung" stimmen.
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Bernard. Ich möchte die kleine Thüre deS Herry
Präopinanten offen behalten, damit der RegierungSrath nicht
gebundene Hände habe. Ich glaube, wir seien alle der Ansicht,
daß die Zahl von 4—6 Inspektoren eine zu beschränkte ist, als
daß diese Beamten eine gehörige Aufsicht über die Schulen des
Kantons ausüben könnten. Auch sah ich mit Vergnügen den
8 2 deS vorliegenden Projektes, weil der RegierungSrath für
den Fall, daß sich in einem Schulkreise nicht eure entsprechende
Kapazität finden sollte, dann die Befugniß hätte, derselben eine
zweite betzufügen, und so die Mängel des einzuführenden
neuen Systems auszugleichen. Ich stelle daher den Antrag,
im 8 2 die Worte: „auf die beiden Abtheilungen" zu streichen,
weil ich dem RegierungSrathe die Befugniß geben möchte, im
ganzen Kantone Theilungen vorzunehmen. Das ist nach meiner
Ansicht das einzige Mittel, das neue System durchzuführen.

Carlin. Ich möchte einfach den 8 2 streichen, um allen
Besorgnissen hinsichtlich der Uebelstände, die er nach sich ziehen
kann, den Faden abzuschneiden. Da man gute Beamte zu
erhalten wönscht, so ist eS nothwendig, daß man sie anständig
besolde, man sagte, eine Besoldung von 2000 bis 2600 Fr.
sei nicht übertrieben. Allerdings, besonders gegenwärtig, da
die Lebensmittel so theuer sind; man muß daher in dieser
Beziehung die Ausgaben mit den Einnahmen auch in ein richtiges
Verhältniß setzen. AuS diesem Grunde möchte ich vorschlagen,
wenn eS möglich ist/ daS Marimum der Besoldung auf 3000 Fr.
zu bestimmen; allein um das Ganze der nämlichen Person
zukommen zu lassen, möchte ich die Jnspektorenstelle nicht trennen.

Ich beantrage daher die Streichung deö 8 2.

Herr Berichterstatter. Es wurden mehrere Anträge
gestellt, die sich gegenseitig ziemlich aufheben, da der Eine streichen

möchte, waS der Andere beibehalten will. Herr Lauterburg

glaubt, der Regierungsrath könnte die Theilung der
JnspektoratSkreise vornehmen, ohne die Sache vor den Großen
Rath zu bringen. Ich glaube nicht, daß dieses zuläßig wäre,
und sicher, wenn es geschehen würde, ohne daß der Große Rath
es speziell gestattet hätte, könnten Reklamationen erhoben werden.

Die Aufstellung von 4—6 Inspektoren bleibt allerdings,
wie sie im Gesetze vorgesehen ist, dagegen kann der Regierungsrath

nach diesem Dekrete da, wo es wünschenSwerth erscheint,
besondere Verhältnisse berücksichtigen. Es ist gar nicht gesagt,
daß infolge der Abtheilung eineS Lnspektoratskreises die Schule
leide, und wenn z. B. ein Inspektor nur die Hälfte deS JahreS
beschäftigt wäre, so würde ihm auch eine verhältnißmäßig kleinere

Besoldung ausgesetzt werden. Nachdem ich bereits auf die
konfessionellen Verhältnisse im Jura hingewiesen, muß ich nun
auch aus die sprachlichen Verhältnisse aufmerksam machen, die
wenigstens die Trennung eines Kreises als nothwendig erscheinen
lassen. ES wäre reiner Zufall, wenn man einen Inspektor
sände, welcher zugleich französische und deutsche Schulen gehörig
beaufsichtigen könnte. AuS welchen Gründen Herr Carltn gegen
den 8 2 ist, begreife ich nicht. Er fürchtet, eine Herabsetzung
der Besoldung werde eS schwerer machen, tüchtige Männer für
diese Stellen zu finden, aber er wird mir zugeben, daß es eben

so möglich ist, tüchtige Männer zu finden, welche die Hälfte
oder zwei Dritttheile ihrer Zeit auf die Inspektion verwenden
und dafür gerne eine verhältnißmäßige Entschädigung annehmen.

Daß man nicht auf die Schnltonrmissäre zurückkommen

will, versteht sich von selbst. Herr Lernard will auf das frühere
System zurückkommen, allein wenn ich auch letzthin eventuell
ein gemischtes System zugegeben habe, so könnte ich nun, nachdem

der Große Rath zum dritten Male das System der

Inspektoren genehmigt, einen solchen Antrag nicht zugeben.
^

Herr
Lauterburg befaßte sich namentlich damit, die Versammlung
darauf aufmerksam zu machen, wie groß die Mehrkosten des

neuen Systemes sein werden. Wenn d.>s System gut ist, so

sollte die ocvstenfrage nicht in Betracht gezogen werden. Ich
wies bereits auf die Besold inzsverhältnisse anderer Kantone hin
und füge bei, daß ein Mitglied d.S Erzie,ungSratheS (Conseil



ci instruction) von Waadt eine Besoldung von 100 Louisd'or
bezieht. Sie sehen, daß man dort solche Stellen für wichtig
ansieht. Was die Retseentschädigung betrifft, so kann ein
Beamter, der die Hälfte oder einen Dritttheil des Jahres auf
Reisen zubringen muß, doch nicht die daherigen Kosten aus
seiner Besoldung bestrciten, dagegen bin ich dafür, daß man
sehe, daß die Ausgaben nicht so groß werden, wie bei andern
Bezirksbeamten, welche einfach eine Rechnung eingeben, die

ihnen bezahlt wird. ES wird daher im 8 3 ausdrücklich im
Interesse der Sparsamkeit vorgeschlagen, daß der Regierungsrath
die Entschädigung zu bestimmen habe. Man muß sich übrigens
nicht vorstellen, daß z. B. der in Bern wohnende Schulinspektor
für jede Schule, die er im Anne Schwarzenburg zu besuchen

hat, besonders entschädigt werde; er wird sich dorthin begeben,
mehrere Tage daselbst bleiben und eine Anzahl Schulen inspi-
ziren. Man ist aber im Irrthume, wenn man glaubt, die bis-
herigen Ausgaben für die Schulkommissariate betragen nur
MW Fr.; es sind dieß bloß die ordentlichen Kosten, die sich

mit den außerordentlichen auf wenigstens 10,000 Fr. belaufen;
die meisten dieser Mehrauslagen fallen dann in Zukunft weg.
Immerhin glaube ich versichern zu können, daß die Ausgaben
für die Schulinspektoren sich nicht höher belaufen werden, als
ich in meinem schriftlichen und mündlichen Berichte angab. Die
von Herrn Aebi vorgeschlagene Erhöhung dcS Marimums ist
sehr lobenSwerth und wenn der Große Rath sie beschließen will,
so darf ich nicht dagegen sein. Es lst richtig, daß der Sache
damit besser gedient wäre; ich sprach im Regierungsrathe davon,
aber auS andern Rücksichten beharite ich nicht darauf; ich kann
daher den Antrag in ipeiner Stellung nicht zugeben. Die von
Herrn Gfeller vorgeschlagene Ersetzung des Wortes „Entschädigung"

durch „Retseentschädigung" ändert am Sinne des

Paragraphen nichts, man kann auch alles Mögliche darunter
verstehen. Der zweite Antrag desselben Redners wäre doch
etwas zu beschränkend, wenn man bedenkt, daß eS Beamte gibt,
die ihre Auslagen verrechnen, wenn sie sozusagen nur zur Hausthür?

hinausgehen. Ich könnte den Antrag unmöglich zugeben
und hielte denselben für eine Schmälerung der Stellung der
betreffenden Beamten. Ich empfehle Ihnen daher das Dekret
unverändert zur Genehmigung.

Abstimmung:

Für das Eintreten
Für den 8 1 mit oder ohne Abänderung
Für das Marimum von 2600 Fr.
Für den Antrag des Herrn Aebi
Für den 8 2 mit oder ohne Abänderung
Für den Antrag des Herrn Carl in
Für Beibehaltung der Worte „auf die beiden

Abtheilungen" Mehrheit.
Für den § 3 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Beibehaltung dcS Wortes „Entschädigung" 58 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Gfeller („Reise-

entschävigung") 28 „
Für die Entfernung von 1 Stunde 43 „
Für den Antrag des Herrn Gfeller (zwei

Stunden) 50 „
Für den § 4 und den Eingang Handmehr.

Strafnachlaß- und Straf um wandlungSgesuche.

Nach dem übereinstimmenden Antrage der Direktion der
Justiz und Polizei und des RegierungSratheS werden
ohne Einsprache durch das Handmehr abgewiesen:

1) Jakob Hofner von Duggingen, früher Geschäftsmann
in Bern, mit dem Gesuche, es möchte ihm der noch ausstehende
Theil der dreijährigen Verweisung aus dem Amisbezirke Bern,
wozu er am 16. Mai 1854 vom Amtsgerichte Bern wegen
Betruges verurtheilt worden ist, erlassen werden.

2) Johann Brügger von Graben mit dem von seiner
Muiter eingereichten Gesuche, es möchte die Verbannung, zu
welcher er am 9. April 1847 vom Kriegsgericht wegen
Verweigerung des persönlichen Militärdienstes verurtheilt worven
ist, in eine Taxation nach Uebung der Reserven umgewandelt
werden.

3) Anna Witschi von Mötschwyl mit dem Gesuche, eS

möchte ihr der letzte Dritttheil der zweijährigen Zuchthausstrafe,
zu welcher sie am 26. April 1855 wegen Diebstahlö verurtheilt
worden ist, erlassen werden.

Dagegen wird

4) die sechsmonatliche EinsperrungSstrafe, zu welcher
Johann Balz von Langnau, gewes. Pintenwirth in Lauperswyl
am 29. Februar abhin von der obergerichtlichen Polizeikammer
wegen Betruges verurtheilt worden ist, in eine Entgrenzung in
die Gemeinde Lauperswyl von gleicher Dauer umgewandelt.

Endliche Redaktion der ersten Berathung deS
Dekretes über die Besoldung der Schulinspektoren.

(Siehe Großrathsverhandlungen Seite 204 hievor.)

Dr. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
Der Regierungsrath glaubt, an der Bestimmung deS Entwurfes
festhalten zu sollen und wünscht dringend, daß die Entschädigung

nicht von einer Entfernung von zwei Stunden abhängig
gemacht werde, weil es alSdann ziemlich schwer hielte, von
dem neuen Institute zu erhalten, was man von ihm erwartet,
indem eine solche Bestimmung die Stellung der Inspektoren so

erschlveren würde, daß Männer, auf die man am meisten zählen
müßte, sich abhalten ließen, eine solche anzunehmen. Auch
wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, daß bei andern
Beamten die Entschädigung ihrer Auslagen nicht durch eine
mehrstündige Entfernung vom Wohnsitze bedingt ist. Ich hoffe
daher zuversichtlich, daß die Versammlung auf den 8 3
zurückkommen und denselben unverändert genehmigen werde. Der
Beschluß ist wichtiger, als man glaubt, und ich sehe nicht ein,
wie man von diesem einzigen Punkte den Erfolg deS Institutes
abhängig machen will. Es ist für einen Schulinspektor nicht
gleichgültig, ob er sich zu Besorgung seiner Geschäfte von Hause
über eine Stunde weit entfernen und sich verköstigen müsse.

Ich empfehle Ihnen daher den 8 3 unverändert zur
Genehmigung.

MatthyS unterstützt den Antrag deS RegierungSratheS,
indem er als Beispiel anführt, daß der Schulinspekior von
Bern, wenn er die Schulen in dem anderthalb Stunden ent-
fernten Münchenbuchsee zu besuchen hat, sich dort während deS

Tages aufhallen und verköstigen müsse. Ueberdieß möge man
die Lebensverhältnisse der Zentralbeamten berücksichtigen und
bedenken, ob nicht z. B. die Mitglieder des Regierungsrathes
und deS Obergerichtcs, wenn sie anstündig leben wollen, von
ihrem Privatvermögen zulegen müssen, und doch sehe man im
Regierungsrathe und im Obergerichle keine Verschwender,
sondern brave Familienväter.

Handmehr.

Große Mehrheit.
Minderheit.
Große Mehrheit.
Minderheit.
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Lauterburg legt kein großes Gewicht darauf, ob man
eine Entfernung von 1 oder 2 Stunden festsetze; er unterstützte
jedoch den Antrag deS Herrn Gfeller in dem Sinne, damit der
Große Rath der BollziehungSbehörde einen Wink gebe, daß sie

ein wachsames Auge habe gegenüber den Reiteentschädigungcn,
hinsichtlich welcher im Publikum über Mißbräuche geklagt werde.

Gfeller in Wichtrach beharrt auf seinem Antrage, indem
er von der Ansicht ausgeht, die Schulinspekioren werden sich

mit ihrer Zeit schon einzurichten wissen.

Der Herr Berichterstatter spricht sich entschieden gegen
die von Herrn Gfeller beantragte Beschränkung aus mit der
Bemerkung, daß ausdrücklich auf den Wunsch deS Sprechenden
die Bestimmung der Entschädigung dem Regterungsraihe
vorbehalten wurde, damit man darin nicht zu weit gehe; um
Männer von gehöriger Bildung zu erhalten, müsse ihnen eine

anständige Entschädigung in Aussicht gestellt werden.

Abstimmung:

Für den Antrag des RegierungSratheS
„ » „ » Herrn Gfeller

56 Stimmen.
3l

Schließlich wird ein Anzug deS Herrn Charm il lot
und sieben anderer Mitglieder aus dem Jura verlesen mit dem
Schlüsse auf Erhöhung der Besoldung der Mitglieder deS

RegierungSratheS.

DaS Protokoll der heutigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung und der Session: 9 Uhr VolmittagS.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Verzeichnis

der seit der letzten Session eingelangten Vorstel¬
lungen und Bittschriften.

4. April 1856.
Hurni, Samuel, von Ryzenbach, Begnadigungsgesuch.

8. Mai.
Rom ang, Gerichtspräsident in Schwarzenburg, Bemerkungen

über das Strafgesetzbuch.
7. Juni.

Vorstellung der Kreissynode Aarwangen, betreffend das
Schulgesetz.

9. Juni.
Vorstellung der Kreissynode Laupen, betreffend das Schul¬

gesetz.

Vorstellung der Kreissynode Thun, betreffend das Schul«

16. Juni.
Vorstellung von Angehörigen von Oberriederwald gegen

eine allfällige Verfügung deS Großen Rathes.
Gnägi, Peter, in Schwadernau, Vorstellung, betreffend die

Schwcllenarbeiten an der Aare.
Tann er, Jakob, in Oberwangen, StrasumwandlungSgesuch.

17. Juni.
Vorstellung der Kreissynode Aarberg, betreffend das Schul¬

gesetz.
18. Juni.

Balz, Johann, von LauperSwyl, Strafnachlaßgesuch.
19. Juni.

Vorstellung deS ökonomisch-gemeinnützigen Vereins
im Oberaargau, betreffend die Einführung der Drainage.

21 Juni.
Vorstellung der Kreissynode Wangen, betreffend das Schul-

Das Präsidium bemerkt, daß die Behandlung des neuen
Strafgesetzbuches in dieser Session unmöglich sei und erklärt die

letztere als geschlossen.

23. Juni.
Vorstellung der Kretssynode Fraubrunnen, betreffend daS

Schulgesetz.
Vorstellung der Kreissynode S a anen, betreffend daS Schul¬

gesetz.

Vorstellung von Partikularen aus dem Amt Pruntrut, be¬

treffend die Kehrfahrten französischer Müller.
Vorstellung der gemeinnützigen Gesellschaft von Biel, betreffend

die Juragewässerkorrektion.
Vorstellung oberaargauischer Gemeinden, betreffend die

Juragewässerkorrektion.
25. Juni.

Vorstellung sämmtlicher Gemeindräthe auS dem Amte Nidau,
betreffend die Juragewässerkorrektion.

26. Juni.
Vorstellung der gemeinnützigen Gesellschaft von Aar¬

berg, betreffend das ForstwirthschaftSwesen.
Sechs Vorstellungen jurassischer Gemeinden, betreffend

die EisenerzauSbeutung.
27. Juni.

Zehn Vorstellungen jurassischer Gemeinden, betreffend die

EisenerzauSbeutung.
Bußnachlaßgesuch von Jakob Jseli und Johann Junter.
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